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Annalen
Det

RostockschenAcademie.
2. Band. 1. Stück.

Den 26. Januar 1790-

I.

HV m December vorigen Jahres ist der bisherige
j Dirrctor der Justizkanztey zu Schwkriu , HerrAdolph Friedrich Loccenius, nicht allein
zum Director des Consistorii hieselbst und zum nun-
mehrigen glteinigen Commissario in den Rostockschen
Angelegenheiten ernannt, sondern auch unserer Acade-
mie als Vice- Kanzler und Curator vorgesetzet worden.
Der Academie ward dies durch nachstehendes Rescript
bekannt gemacht.
Fried erich Fr an z , von Gottes Gnaden,

Herzog zu Mecklenburg , ec. tc.

Unsern 1c. Wir fügen euch hiemit. guädigst it wissen,
daß Wir unterm heutigen Dato Unsern bisherigen hies
sigen Canzley - Director Loccenius zum ViceKatzler
und Curator Unsrer dortigen, Universität in Gyaden
bestellet haben , welchem alss. nichts im Wege sichet,
nuumehro solches Amt mit seiner uächsteu persöulichenUeberkunft thâtig atzutreten. Derselbe wixh sodamr
nicht ermangeln , euch samt nnd sonders mitder ihm
mitgetheilten umständlichen Instruction bckannt zu ma-
chen : und habet ‘ihr aller Freundschast .und Gili
kein zu ihm euch zu versehen, wogezen Wir aygp ni t
zweifcln , daß ihr an eurex Scite ihm 1zit gleicher tie
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be und Zutrauen zu begegnen von selbsten beflissen seyu
werdet: 1286 verbleiben . Schwerin, den 4ten De-

Y!! den vortnalen schon angeführtén Gründen fahrich fort, die Verordnungen, dic zu Bützow ergan-
gen sind, abdrucken zu lassen : und liefere in diesem
und dem folgenden Stücke das dortige Disciplinar-
und Straf- Reglement.
Wir Friederich, von Gottes Gnaden, Herzog

zu Mecklenburg, Fürst zu Weudeu Schwerin und
Ragteburg , auch Graf zu Schwerin, der Lande
Rostock und Stargard Herr , tc. ec.

Thun kund und geben hiemit öffentlich zu vernehmen,
wasmaßen Wir das von Rc&amp;ore ec Concilio Unsrer
Universität zu Bützow , nach Unserm Ihnen deshalb ge-
wordenen Special- Befehl, entworfene, Uns ad cons
fiumandum unterthänigst vorgelegte Disciplinar- und
Straf- Reglement, wie solches in den hiebey gehefte-
ten vicr und vierzig. Artikeln lautet, alles Inhalts ge-
nehmiget und bestättiget haben. Immaßen Wir solches
kraft dieses wissentlich und wohlbedächtlich thun, soviel
aus landesherrlicher höchsten Obrigkeit Macht und Ge-
walt geschehen kann und mag. Wir befehlen demnach
Keétori er Tonc!lio Unsrex Universität zu Bützow hies

mEnNagar aen dorumCn
drmuéäthst dässelbe bey vurkommenden Fällen aufs ge-naueste : dem geschiehet Unser gnädig-
stcr. Wille und Meynung. Urkundlich unter ÜnsermHätdzcichen i Shen. Gegeben auf Unsrer Ve-
je den 25. April 1770.Q Fried erich, H: 4. M.

"C. F. G. y. Bassewigz.

2.

Entrövrf eines Disciplinar- und Straf- Regle:
H nonfür die Friedrichs -Universität zu

| 1) Wer
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W 2» Ver den öffentlichen Gottesdienst auf eine grobe
i ERI IP ba$ Confilium abeundi oder

urz s er die öffentliche oder Privat Andacht durch
ger ENE E. Plaudern, Herumlaufen in
das erstic Mal yom EET het erhalt
zum zweyren Mätit cintägiger Carcerstra; d a

4) Urheber eints Tumults ‘oder Aufiaufs ‘w ud
relegiret. Theéilnkhmer -desselben,, welc! NT
erase haben, werden it DE um andre

Gr..
e S. lbMARNE, abis pulcine qiluesctarasHr
mtrinem Carcer von acht dis viershn - Tageu "etras
wenn aber durch fslché Gewaltthätigkeiten die B iki;
ten der Academie an ihren Gliedern verstämm ivi.
but, hat der Thäter die 1näbbittliche ‘Rete amr

eu. nabbittliche R gation zum
frewills Me yax ms:peteue
wieder einftellet, xine Carcerstrafe von vier Ta ;
S fiellet vi fid) erst wicder nach geschehener Vor-orderüng ein , "so- ist die: ! cer

Hpuz.tdtu.pi!tctggetbeät
mat fdssder ihm znerkaunten Strafe wiedersctth

macht fich n den ierien Theil fehwerer. Ver
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sich im Carcer nicht vorschriftsmäßig «auffübrt , .bem
wird diese Strafeium einen Tag verlängert

9) Wer einem Professori, oder einem andern Lch-
rer, oderfonst einer Perjon von Stande cine körperliche
Beleidigung zufügt, empfängt. das Conlilium abeundi
oder die Relegation:

10) Gewaltthätigkeiten an den Häysern ebendiescr
Personen werden mit der ayf solche Vergehungen unten
gesetzten Strafe gedoppelt belegt. ,

in teh üQuMesHer uden
PrivatAudicor.is begleitet sind, wrr.deu. gedoppelt stark

12) Wer den Fleiß anderer. in.Vesuchung der Colle-

Wette EDDaeehealeen SFO, An)iia. ) / i .

zum zweyten Mal: mit einein Tage Carcer bestraft. Wer
in. ben Goffegien: bíe Tische und Bänke guch andereMobilien beschüdigrt. oder verdirbtjwixddascxlseMal .darühes,erinuert, zum zweyten Mal.-aber und auf
geführte Klage mit einein bis puoy Fage Carcerbefiraft.
Eben dieses.istdie Besirafung desssy, dsr:dem iitcctori,den Profeslocibug;uad andern Mere bie gezieme
Achtung nicht erwsiset.. Wer vor Gerichte sich fr
und ungebührlichcbeiciget, wird, sogleich auf cineu Tag
in das Carcer gctuhren. .

41.3) Wer jemanden. zuit Worten. zu nahe tritt, die

Ee E IIRgem Garcer beftraft.—Cftber9SeleibigteeitStudiopber cíne Serjon vom Ctanbe, .fo.toirb bicLefte Ctrafe
verdoppelt. Wer Vasquillen-nuf Personen. von Staude
macht, empfängt .das Conlilium abcundi oder die Re-
legation : wexr. je ausbreitet, eine Carcerstrafe von jyier
biv.acht Tagen ¿iu den übrigen Fällen ist.die Strafe, ge-
doppelt, und. nach Befinden. dreymal ssv.groß, als dicje-
nige, welche auf eine wrtliche Beleidigung gesetzt,sst.

IL;] . : I^ V CTUM

: ,-  Schas
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Echaden und die: dent Kläger vgrursachten Kosteu erse-

M;
beleget werden : 'ist er größer, so wird- die bijenibiche
Strafe ein vier- bis achttägiges Carcsr seyn.

Edgee pisei
vier Tagen belegt. .Leichte Verwundungen find mit acht-
bis vierzehntägigem Carcer, schyere wit zwey- bis drey-möchige, würkliche Mutilationes und Beraubung..dex
Gliedmaßen mit dem Conlîlio abeundi zu besirafen. .
16) Wer die Herzogliche Wache mit Worten odqr
thätlich infultirct, wird dafür mit vier- bis achttägigem
Catccr bestraft.

17) Ein Reucoutre, der ohne alle Verwundung ah-
gegangen, wird für den angreisenden Theil mit achttä-

igem Carcer bestraft: ist eine Verwundung geschehey,
y wird nach Nr. 1 5. verfahren. Der augegriffenc Theil
wird um die Hälste gelinder , .als der angreifende De:
straft. Wer xincu auderu zum Duell provociret, ohne
daß cs würklich dazu komt, hat sechs.bis acht Tage Carr
cerstrafe, und rver die Provocation annimt, imgleichen
wer Zwisschenträger ist, zwey bis vier Tage zn gewarten.
Ist der Duell würklich geschehen, so wird der Provo-
Tans mit dem Conllio aveundi , uud. die Secundan-
ten mit vierzchn Tage Carcer bestrast.. -

| 18). Bet den INoniciis das Geld abzuzwacken fidt
1yixb- mit vier: bis vierzehntägigen Carcer nach Befin-eden der Umstände gestraft. Ver dieselben außziehgt
soder sonst beleidiget, bckömmt bas ersle Mal einen Ver-
weis , und das zwcyte Mal eine Strafe von einem Tae

C Carcer. Die Errichtung der Lands'maunschaftetheniorate, Orden, angemaßte Vorzügr der Studen-

erdenet bestrasd. T . : .

-399 Wer jemanden mit Gewalt., uder durch starkes
1Zuredez, zur Theiluehmung an irgcnd einex Gesellschaßt
öder Vexbinduny zwinget, wozn.-dieser nieht verpflich-
tet ift, wird nit acht bis pierzchn Tage Garcer vriaft



6.9(mafenber9toftodifden
20) Werbey Hochzeiten nud andern großen Ver-

fammlungen det Bürger und Einwohner der Stadtfieh zudränget, "empfängt das erste Mal’ einen Verweis,
und zum zweyten Mal cine Carcerstrafe von eincm Ta-
ge. Wer solche Versammlungen turbiret, wird mit
vient: Career ‘von ‘zwey bis vier Tagen belegt, und
jede andere Veleidigu::g in dergleichen Gesellschaften
wird um die Hälfte stärker bestraft, als sonsten.

2:1) Wer durch Schreyen und Lärmen auf den Stra-
ßen, durch Wetten mit dem Degen, Verkleidungen, An-
klopfen an Fenstern und Thüren, und dergleichen Un-
fug die öffentliche Ruhe störet , soll mit einer Carcer-
strafe von zwey bis vier Tagen belcget werden. .

22) Wer auf den Straßen und in öffentlichen Häu-
sern singet, es sch was es wolle, imgleichen wer auf
den Zimmern so singet, daß es die Nachbaren beschwe-
ret, soll mit einer Carcerstrafe von zwey bis vier Ta-
gen beleget werden.

23) Wer im Schlafrock vor Untergang der Sonne
durch die Straße gehet, bekömmt das erste Mal einen
Verweis und das zweyte Mal etne Carcerstrafe von cé
nem Tage. Eben so soll es bey allen solchen Vench-

AENrings coh uten dui
nigsten soll sich auch jemand unterstehen, auf öffentlt-
cher Straße oder suönsten verbotener Weise Toback zu
rauchen, als iu welchem Fall der Uebertreter nàd) ber
Schärfe der emanirten Patent'- Verordnung in eine
achttägige Carcerstrafe soll genommen werden. . ô

24) Wer an solchen Orten mit einem Gewehr oder
mit einer Pistole schicßet, oder sonsten Feuer macht,
wo dergleichen verboten ist, wird mit einem bis zwey
Tage Career bestraft. . '

. 25) Wer Hazard- Spiele spielet, witd adf teh
Herzoglichen dawicder publicirten Edick bestraft. 's: 2

26) Spieler, Säufer, Müssiggänger empfangrri An-
fangs Verweise, und wcrden zum zweytcn Mal tnik zwey
bis vier Tagen Caxrcer böstraft. Auf Betrug , Hire-
rey , Schwängernng, stehet außer der Privat-Satisfa-



Academie. 2. B. 1. St.. 3

ction bit poena publica von acht bis vier nnd zwanzig
Tagen. Noch gröbere Laster werden mit dem Coulllis
oS oder Relegation, allenfalls. cum iafamia:bc-rafet.

27) Wer Schulden macht , bic er nad) bim Credits
Edict nicht bezahien. kann, wird auf Verlangen seingrCreditorcn solange incarceriret, bis er bczahlt Dat, fit
welchem Falle jedoch die Creditores täglich ‘sechs Schil-
linge zu seinem Unterhalt gebeu mäfei. . svoféry er
selbst nicht sovicl, um denselben zu beschaffen, übrig hätte.

28) Wer eine Musik ohne en des Keétsrisheraüstaltet, wird mit ein- bis zweytägigen Carcer bee
sirast. Wer andre Arten öffentlicher Bclustigungen als
Bälle, theatralische Nebutgen, veranftaltct, wird. dafür
zwey bis vier Tage ins Carcer geseztn. . ©

29) Wenn jemand schou einmal an ihm bestraftcVer-

brechen von neuem begrhet, so tírb. bic; erlittene Ctra»e verdoppelt. I
. 30) Wer mchrere Verbrechen.. auf eiittial brgehet,

trmen. gam

31) Wenn die zuerkannte Carcerstrafe sich über vier
Wochen erstrecket, so wird das Conlilium abeuudi auf
ein Jahr ertheilct.

32) Wenù derjenige, dem das Confilium abeundi
zuerkannt ist, noch ein neues Verbrechen begehet , ss
wird jenes. in die Relegation verwandelt, und diese
letztere wird mit einer Notification an das Herzogliche
Amts- Gericht zu Rühu und Bützow und an das Stadt-
gericht zu Bützow verbunden.

Ucber die’ große Menge der Studirendén, tvotnit zu
einer öffentlichen Redeübung , wekche die Parchirt-
[che große Stadtschnle, zur Feyer des hohen Ge-urtsfestes ihres beften Landesfürsten, des durchlauch-
tigsten regierenden Herzogs, Friedrich Franz, von
Mecklenburg - Schwerin , am 140. December halten

wird,

TO
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wird , alle Freunde nus Gönner ser Schule chrer-
bietigst und ergebenst einladet, der Rektor der Schule,
Professor Joh. Christ. Marr. Wehnert. Par-
cim, 1789. 2 Bogen in Oetav.

D'; Prograrnm enthält nur den Anfang einer Ab-handlung , deren Gegenstand besonders auch in
tecklenburg zur Beherzigung zu empfchlen ist , uns
die in den Mecklenburgischen emeinnüciden
Blättern , einem Journalc , MS unter der Di:
rection des Hru. Verf. nächitens erscheinen wird , voll-
ständig eingerücket werden soll. Bis dahin / daß ich
dieses Journal anzeigen känn , will ich allo aud) bit

pis Machricht bon deim Inhalte dieser Abhand:
: t

ey die getödhnliche Ahnkaijé ju der hiefigen ritter-) und landschaftlichen Bibliothek nur vier Schilling
(ht jcoc ritterschaftliche Hufe, und einc proportionirte
Abgahe für die Städte ausmacht , (o (ft fit doch auf
beni jümaften £anbtageSU Sternberg nicht beliebet wor:
den. Den Grund weiß ich nicht zuverlässig anzugeben.

d.. -

4, Ae DO

9t" x. Dec. ward der Herr Prof. Jofephi bey ver-. sammeltem Concilio in das Eollegium der gesam-

ten deos introduciret, und diese Introduction
durch ein. Patent bekannt gemacht.

5.

Pant eincà am I7. Dec. publicirten Patentes hat die^ philosophische Facuität dem Herrn Hosr. Norr-
mann die Magisterwürde ertheilet.

6.
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Den 9, Februar 179%.

Y.

Nachricht von den Wisseusehaften nnd Sprachen, welr
. che. ig .der hiesigen Domschule von Michaelis 1788.

bis dahin 1789. gelehrt worden nd. Von H. C.
Bruger, Conrector. Schwerin 1789. x Bogen
iz Quart.

us vielen Gründen wäte es zu wünschen , daß eine
jede Schule jährlich dem Publicum Rechenschaft
gcbe, was in derselben eigentlich gelehret wird.

Manche Mängel, die jetzo unbemerkt fortidauren, würden
alsdartn leichter gehoben werden ; und das ungegrüns-
dete Vorurtheil gegen die öffentlichen Schulen , was

Ct:. 7

Sectionén derselben mit den Lectionen der Privatlchrer
hinlänglich vergleichen könnte. Vonder:Schwerinschen
Schule sind schon mehrere solche Lectioys-Verzeichnisse
*) porharden : und ich wünsche also, daß damit jährlich
kortgefahren werde.

B Dag

D) Des auf Sum pens dem band Gontectot
Fatstine, ont eite à t:
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Da man Verzcichnisse dex Art aus ganz verschiede-

nen Gesichtspuneren beurtheilen kann : so wähie ich
bey meincr Anzeige denjcnigen, der. mich am nägystsnintercssiret , inyem ich die Lectionen der Schule ats
{Worbereitang zur Academie betrachte: . In diefer Rück-
sicht scheinen he noch einiger Veranderin.gen zu bedâr-
fen, die auch denjenigen Schülern , die die Academie
nicht bezichen wollen, unnachtheilig seyu werden.

Die Religionsgrundsäne werdenin allen Classen
nach den Seilerschen Büchern und dem Catechiömus

.:ich in der Schule ganz weglassen, und die crslen Grund-
säi;e der Logik blus in der ersten Classe vortragen. ) L-
turlehre wird in allen Classen, Liaturgeschichte in
den untern erklärt (Für degjetigcn, der nahhin auf
Academien eben diese Gegenstäude treiben will,’ scheint
mir der Schulunterricht ziemlich entbehrlich : und im
Gegentheil ist er nicht genigend , wenn mou áu( ber
Academie ihn nicht fortsetzt. Ich würde allenfalls in
den beyden öbern Classen ein Paar Stunden dazu an-
wenden : aher nicht den Quintanér mir den eug:
thieren , und den nartaner mit den Sta elbarschzu
unterhalten. In bet Schule nimt dies der Hanz! ache
a und 211 deronut
kennen glanbt.) Mathematik wird in den prey düer-
ien Clasien gelchret. Quch dies‘hatte ich zuviel, ub
és durfte hiprcicher.d seyn, in der ersten Classe die Ms;
thematik , soviel dem Schüler davor Faßlich ist tuti
zu erklären:) Aliter der Zeit, daß die küuftigen Theolo-

en in Prima nid Sccunda Hebräisch lernen wird
hut den andert itr 4 Stunden wöchentlich das Gemein-

WM;Encyciopädie durchgegangen, auch der gewöhnliche
Unterricht in der . Rechenkunst durch kaufmännische
und dkvunomische Rechnungen, und durch Ausgaben, die
Kenntniß der Mathematik voraussctzen, erweitert. (War-um
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wm forgt man. bens. aud) nicht für eiue:Vorbereitung
es künftigen Rechtsgelehrten und des Arzies in seiner
jauptwisscnschaft ? Daß die Lehrer sowohl als die Scho-

larchen meistens Theologen sind, sollte die Folge nicht
haben, daß man hierauf nicht achtet. Man darf nur
Justinians Inftitutionen und den Celsus ais Lehrbü-
cher der l iteinischen Spfache mit aufnehmen, so wird
dies für den Schtiler schon genügen, und auch dem
Lehrer wird es an Hülfstyitteln nicht fchlen, diese Bü-
cher zu diesem Zryeck verlkehen zu lernen.) Geschichte
wird in allen Ciasscn getrieben: Metcklcnburgische Ge-
schichte insbesondere in Quarta. ( Dies weiß ich nicht
zu erklären. Eine Spccialgeschichte muß denn doch
gum anders behandelt werden, als Weltgeschichte undeschichte des deutschen eiches: und fie kaun also
mit Nutzen wohl erst in Prima vorkommen.) Geosr
graphie wird in allen Classen erkkäret. (In bevden
untern Clasjen mögte dieser Unterricht wohl noch ohne
Muzen seyn. Ob auch die alte Geographie, die zumVerstehen der alten Classiker uc Ctbehrlich ist , mitge-
nomuien werde, erhellet nicht.. Den Antiquitäten
der Griechen und Römer ist wöchentlich eine Stun-
de, und der Theorie und Litteratur der schönen
Wissenschaften wöchentlich auch cine gewidmet. Sep
beà iit auf alle Fälle zu wenig.)

Die hebräische Sprache wird in den drey öbert
Classen gelehret, In den vier dbern. Classen wird im
Griechischen Unterricht ertheilt. CDas neue Testa-

mitte!Gori Add
jetzt gebraucht wird, würden fb die Schülcr nützlicher
mit andern griechischen Schriftstellern unterhalten.) La-
teinisch beschäftiget alle eii Außer der Gram-mattif wird in Quinta und Quarta das Plagemanni-
sche Leschuch; in Tertia Phädrus, Justin, Coruelius,
und Gedickens Lesebuch ; in Secunda Casar., Ciceros
Reden , einige sciner kleinen Schriften,, und Virgils
Aeneis ; in Prima Ciceros Reden und Abhaudlung
von den Pflichten, kisius, Virgil und Herai um Grun;
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de gelegt. Auch werden in den vict öbern Klassen Ues
bersetzungen aus dem Deutschen ins Lateinische gemacht.
e e Anzeige ist, da die Erlernung der Lateinischen
deMpony berühre: und I
ohnehin aus Lectionen Eines Jahres nicht ganz beur-
theilen. Vermuthlich werden doch auch schriftliche Ue-
bersetzungen aus dem Lateinischen ins Deuissche gemacht
werden. Sollte nicht auch in den der lateinischen Spra-
che nicht hauptsächlich gewidmeten Stunden deren Er-lernung dadurch merklich befördert werden können, wenn
man lateinische Lehrbücher zum Grunde legte ? Daß
die Schüler nicht lateinisch sprechen lernen, würde vicl-
leicht ein anderer misbilligen : ich halte das Sprechen

fir überflüssig , so sehr ich auch überzengt bin, daß dasbrige Studium dieser Sprache bey uns gewöhnlich
zu sehr vernachlässiget werde.) Im Französischen
wird iu den drey ersten Classen unterrichtet. (Es ist
schr zu billigen , daß ein gelehrter Unt. rricht in dicser
Sprache mitgenommen wird. Der gewdhaliche Sprach-
meister hat zwar im Sprechen, und in Abjicht der ei-
genthüinlichen Werdungen der Sprache einen großen
Vorzug : aber gewdünlich versteher er die deutsche Spra-
che nicht, nd kann die aus der Analogie der lateinischen
Spracwye zu entlehnenden Gründe nicht angeben. Nur
die Verbindung cines jolchen Schulnuterrichts mit dem
Unterrichte eines guten Syprachmeisters gewähret eine
volléommnere Kenntniß.) Deutsche Sprache. - In
Tertia wird Adelungs Sprachlehre erklärt , und der
Schüler in allerhand dentschcn Aufsätzen uud Ausarbeis
tungen geübt : eben dies geschichet aueh in Quarta und
Quinta. (Diese Einrichtung halte ich nicht hinlänglich.
In den drey untern Classen wird es genügen , daß der
Schüler die grammatticalischen Grun? sätze kennen ler-
net, und bey den Uebersetzungen aus dem Laccinischen
die Anwendung macht: zu eignen Aufsätzen und Arbei-
ten ist sein Geist noch nicht gebildet genug. Aber in
den bcyden hdhern Ciassen muß dieser Unterricht durch
die Vergleichnng der vorzüglichsten deutschen Schrift
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ficlier. fortacfet, unb ber Styl gebildet werden. Da
ist auch eine genugsame Ucbuug in eigenen Aufsätzen,
sowohl deutschen als lateinischen, allerley Ars nuthwen-
dig, weil man auf Neademien wenig bequeme Gelegen-
heiten dazu findet, uud gleichwohl in der Folge die
Fertigkeit haben muß, einen deutlichen, angemesjenen,
und correct ausgedruckten Aufsatz über mancherley Din-
ge und in mancherley Jormen zu machen, dies aber
sc, wer wird, wenn man nicht auf der Schule vielfache
Uebungen und eir.en strengen Censor gehabt hat. Die
Uebersetzungen aus dem Latciuischen helfen hier nicht
aus, weil Anordnung des Ganzen und Ausführung der
einzelncn Theile dem Schüler dabey nicht überlassen ift.
Den Mangel dieser Ucbungen halte ich für die Haupt-
n daß mancher Gelehrter einen so schlechtcn Vor-rag hat.

Ich habe diese Anmerkungen gemacht, weil ich durch
viele Erfahrungen überzeugt bin, daß der Schulunter-
richt in Mecklenburg noch nicht genau genug untersuchtworden ift. Ich verkenne es nicht- daß die Schwerin-
sche Schule in Absicht der Vertheilung und Einrichtun
der Lectionen zn unjernbesseren Schulen gehöret ; ih
bin auch überzeugt, daß man etwanige Veränderungen
nicht ohne Vorsicht und Prüfung der Local - Umstände
vornehmen muß: aber ich halte es doch für nützlich,
dir Zrage zu vcranlassen, ob nicht eines und das an-
dere zutreffender eingerichtet werden könne. Daß dem
Ver;. dieser Nachricht, der für sich die Einrichtung
nicht machen kanu, desfalls nichts zur Last gelegt wers
den müsse, ergiebt sich von felbf.

^.

Syyrfibluf des Bütrzorsschen Disciplinar- undStraf- Reglements. ~

33) An das vorstehende Reglement ist Resor ec
Concilium sowohl integrum als arctius gebunden. .
34) Ingeringern Vergehen, woranf das Reglement

einen Verweis oder eine Fintägige Carcersirafe via
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dic Sache allein, ohne Zuziehung be$ Concilii ar&amp;tioris
machen.mat Eben so sichet es dem Restori frey j den Stus

denren , wenn fie bey ihm um die Erlanbuiß, eine
Musik zu bringen, anhalten, diesclbe außer den verbo-
tenen Fällen zu ertheileu , jedoch, daß Singen und
Schreyen durchaus dabey verboten werdc.

30) Das Concilium arétius hat keine Macht, einen
vum Concilio iuregro gefaßten Schlnß unter irgend
einem Vorwand zw ändern, eben so wenig ist es be-
fugt , eine von diesem bestimte Strafe unter dem Vor-
wand einiger Mitigantium aufzuheben und in eine an-
dere zu verwandeln.

37) Syit vom Concilio arsiori zu erkennende Stra:
fen müssen in regula auf das Carcer und nichr auf
gn dietiret werden , noch weniger kann dgsselbe dieerwaudlung ber Carcerstrafc in eine Gekdstrafe ohne
Vorwissen des Concihi iuregri vornehmen. Wenrt
das Conciliumintegcum für gut befände , die dictirte
Carcerstrafe in Geld zu verwandeln , so wird eiu Tag
guf zwey Thaler , acht Tage atf zehn, und vierzehn
w Sint EARS SEA MINE ar&amp;iori bít Cap.

111. s. L1, Sracur. überlasfene Jurisdiction, außer, wentt
die Strafe auf eine Erclusion von der Academie oder
ein vierwöchiges Carcer hinausgehet : den legem ditplis
éentiae aber in Ausübung zu bringen, foll nid)t Recto-

si unb Concilio arctiori [priberit Concilio integro über-äsfen seyn. Indessen kann Rector uud Conciiium
arctius nach Befinden der Umstände den Aeltern oder
Vormündern der Scudiolorum , die sich öfterer Verge-
hungen schuldig machen, davon durch den 5ccrerarum
Kcalemiae Nachricht geben, und daß dies geschehen
soll, auch in die Sentenz einrücken.

39) Um Ruhe nnd Ordnung in nächtlicher Zeit desto
besser zu. erhalten , muß der Herr Commandant requi-
riret werdcn, fleißige Patrouilles gehen zu lassen , de-
ren Geschäfte seyn wird, lärmende und ausschweitende
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Studenten bescheiden zu warnen, taf fie fid) tulbíg Haß
ten mögen, hienächst aber dieselben, wenn sie die Wat
m. E et unnmenrW.2 ins
Ihrer mehrere wären, 41 fübren y. bi$ Re&amp;ori. babnt
Nachricht gegeben werden kann, und endlich , wenn'si
nicht haben arretirt werden können , sie nach ihrer et
son und Namen zu betnerken, und Restori anzuzeigen,
Wenn auf öffentlichen Häufern. oder den Stnbenvoii
Studenten eit großes Larmen und Schreyen werübst
würde, so hat die Patrouille im ersten Falle fich ta ein
solches öffencliches Haus zu verfügen, und die Unoxde
nung abzustellen , im andern aber es dem Miaisktro
Academiae zu melden, welchem ein für allemal auf?
jutragen ist , .sich. init der Wache auf die.Stube des
lärmenden Studenten zu begeben, uud. vomine KK edtos
ris er Conc:lii Frieden zu gebieten , sodann aber den
folgenden Morgén davon Anzeige zu thuu.

E::
eationis verstattet werden. "a

4t) Svr Minifter Academiae imb Famulusfib
ernstlich in pleuo Coolellu zu ermahnen , baf fie sorg-
ältig Acht geben, wenn etwas der guten Ordnung und
idt míebtigcé. sosfiefe, unb Dasoü Redori 9fnyefdt

thun söllen, wennauch ihrer Meynung uach die S
eben von. keinex Wichrigkoit wärx. .

si doge,fs erraho irNeqn
nung und Dijciptin läuft, Erfähret, solches durch ein

filet , dex mündlich. pcr. Miniftrum Academiae Ks
tori anzuzeigen, auch wenn ex deu Thäter nicht twriß,
AM die idi :Nachforschung,zu oie UE
eie Api.Ane bliche , che im oar
der crsten Missive die Sache zu regen , jedoch nicht in
seinem Voro, sondern auf einem bejondern Blade, da-
mit daraus keine Verwirrung in der Registratur mehr.
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fiche. Wenn auch dieses nicht geachtet würde , hat je-
ber das Recht j die. Sache höchsten Orts zu treiben.
: 43) Ein icdes Mcmbrum des Concilii ist außerdem,
was schon dic Staruta Cap. i V. §. V LI. besagen , auf
das nachdrücklichste anzuhalten und zu verpflichten, die
Vora seiner Collegen in Concilien Sachen geheim zu
halten, und zum Nachtheil eines oder des andern der-
felben, um die Schutd auf sie zu schieben , oder sie
bey den Studenten verhaßt zu machen- nichts davon
zu entdecken, am allerwenigsten aber. diejenigen , die

ew denunciiret haben zu verrathen, oder bekannt zy
44) In Ansehung der Fälle, worin Rectori die Ein;

sendung’ der. Voraxrum an hdchsten Ort freystehet oder
uicht. freystehet, verbleibet es bey dem guädigsten Re-
seript vom 29. May 1709.
hir

Y" 23. Dec. ward auch der Hert Prof. Posse als‘Überzähliger Conciliaris, (nach dem §. 191. des
Erbvertrages, ) ins Concilinm recipiret, und die Res
ception. ayf die gewdhnliche Art gemeinkündig gemacht.

s

He "UT

D in Neu: Nork errichtete deutsche Gesellschgftzur Unterstützung ihrer aus dem Vaterlande an-
kommenden Landsleute Hat den Hrn. Okex-Kirchen-Rath
Velthusen in die. Zahl. ihrer, Ehren- Mitglieder auf

4.

5.

D“. hiesigen politischen Zeitungen, (x. B. S. 136.)LI find in ihrer bisherigen Gestalt auch im abgeri-
dienen Jahre fortgeseßst. Vermuthlich wird das mit
den Schwerinschen , die in hiesige Gegend nicht kom-
men, ebenfalls geschehen seyn.
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Den 23. Februar 1790.

I.

Programma, quo fuo et totius collegii nomine fol.
Jennia inauguralia viri praenobilifimi et dodtif-
fimi, Domini Friderici Gortlieb Iutii Burchard,
Roftochienfis , "qui publice et fine Pracfide die
XVI I, *epr, A, O, R, MDCCLXXX.X, inaudie
torio maximo fuam defendit differtationem inau-
guralem de effectu iurisiurandi promifforii, prae-
cipue renunciationibus beueficiorum adiecti , indi-
cit D. Io. Matth. Martini, S, D, R, a confiliis iu-
ftitiae, Iur. Prof, P, O, Facultatis h, Decanus, Ro-
ftochii, litteris Adlerianis, 1I $Bpgemn in Quart.

| e nach geschchener Promotion des Herrn Doct.
Burchard beschloß man, die anf manchen an-
dern Acadrmien übliche, und anch hier in den

vorigen Zciten zuwcilen beobachtete Einrichtung wieder
rinzutühren, daß die juristischen Inaugural - Disputa-
tionen mit cinem Programm begleitet werden, wenn
der Candidat die erfoderlichen Kosten übernehmen will.
Bey der ersten Promotion ist daher dies Programm
noch nachgeholt. Es bemerket kürzlich, daß Iustinian
jon in dem 1, 2, de iureiur, propr, cal. verlängst die
in den neuern Zeiten wiederholten Bedenklichkeiten ge-

gen den speciellen Eyd für Gefährde gerüget MC yu
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seiner Absicht nach diescr Eyd damalen schon abge-
schaft seun sollen ; und daß dieie Bcedenklichkciren mit
Recht die Veraniassung geworden , -durch-die Consti-
tution vom 4. Nov. 1776. in Mecklenburg eine Gattung
desfelben, den Reftitutious-Eyd, abznschaffen ; daß man
qut aber auch auf diesem Wege nuch einige Foris.hritte
zu machen, und insbesondere den völlig gleichen Appel-
laticns- End aufzuhcben haben werde. ~ Nach dem
beygefügteu Lebenslausc des Hru. Doct. Burchard
ist derselbe hier in Rostock j wo sein Vater, Doct.
Julius Ludwig Burchard, Rarhsizerr war, am
26. Apr. 1767. gcbohreu, und hat in seinex Vaterstadt
und zu Göttingen studircet.

^M

1 sich richtigere Begriffe von unserer Academie zutiachen , wird cs uöchig scyn, fic bisweilen mit
andern zu vergleichen. Wird pj:ch gleich in den ersten
50 Jahren finden, daß anderc Academien vor uns Vor-
züge haben, so darf dies unscrn Eiser nicht unterdrü-
cen : nur wenn sie nach 59 Jahren in wesentlichen
Dingen noch viele Borzüge hätten ; würden wir zu
klagen gerechte Ursache haben. Zur Erlrichterung sol-
cher Vergleichungen will ich dann und wann aus an-
dern Schrifren Nachrichten, die tir vorkommen, mit-
thcilen: und ich mache heute den Anfang mit einem
Auszuge aus des G. K. S. Brandes in Hannover
Aufsäße über die geselschaftlichen Vergnügun-
gen in den vornehmsten Städten des Lhurfür-
stenthums, der in den dicsjährigen Annalen der
Braunschweig-Lüneburgischen Churlande einge-
rückt ist, und unter andern Göttingen in dieser Rück-
sicht schildert. Die jetzige und künftige Vergicichang
selbst muß ich meinen Lesern üb. rlajjen , da die eigent-
liche Gestalt unserer Academie noch zu wenig fixiret ist,
um. davon etwas druckcn zu lasjen.

“Göttingen hat in Rückficht des Gesellschaftlichen viel
Eigenes, das daraus hersließt, daß, mir wenigen Ausnahs
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nahmen, die gebildeten Bewohner der Stadt allein it
Projessoren, Universitäts- Verwandten und Studenten
bestenen. Ge.ehrre, die den ganzen Tag arbeiten, kön-
nen nicht viel Ieit auf gesellschafiliche Vergnigungen
verwenden, Sie sehnen sich darnach , in dem Schvoße
ihrer Familie die wenigen Augenblicke, die ihnen öbri
biciben , ruhig zuzubringen : häusliches Glück i
für- sie wesentlicher, wie fr irgend einen andern ; die

tuehelteufd daher eb igEdeUE qu Die gauze initia desBauswe-
sens ist in Beziehung au] den Mgün angeordnet , ohne
daß die Frau sich deswegen ungläcklich fühlt. Die ciu-
zige Zcit, wo mau Gesellschaft ohue Urbequemlichkcit
haben könnte, wäre des Abends bcy Tische : allein der
Aufwand, der, sclbst bey der vcrnünftigen Art , mit
welcher das. Essengeben in Güttingeueingerichtet ist,
doch entsichen würde, wenn oft Familien zusammen
kätnen, veryrsacht, daß der größere Theil dicsen Tisch-
Freuden, uutereinandor entsagt , und sh darauf be-
schränkc, die Studirenden und. Fremden, die mit ihnen
bekannt sind , zu Zeiten des Abends zu sich zu bitten.
Frenlich kann uuter acht- bis neunhundert Studiren-
ùsn:.die Anzahl derjenigen, die Zutritt in den Häusern
erhalten, immcr nur klein seyn : inzwischen j fic Ver-
hälcnißmäßig größer, wic auf angern eben so zahlreichenÄcademien. © Bessondexrn. Vortheil aus dem Um-
gange mit den Familigu kanu, der Natur der Sache
nach, nur eine geringe Ünzahl érhaltcn. Mit den Pro-
feisoren können im Älgezneinen uur diejenigen , die sich
eigentlich den Wissenschaften widmen , zusammen kom-
men, und jeder niir. mit denen von seinem Fache : dies
jenigen, die sich bloß.mit Erlernung der Brodt-Studicn
beschäftigen, sich .nur,zu einem Diensie qualificiren wol-
len, haben sclten in den academischen Jahren Fähigkeit
genug, um wechselseitig Freude in dem Umgang mit sol-
chen Männern zu genießen und mitzutheilen. – Zum
eigentlichen gesellschaftlichen Umgange ist nur der ge-

ringste Theil der S pes hinlänglich stRCHIV .

DER UNIVERSITAI ROSIOCK
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det. Der Ton muß ohnehin überhaupt in mancher
Rücksicht etwas Steiscs, Ceremonieuses behalten, wenn
nicht die Sitten darunter leiden sollen: man hat mit
ungebildeten jungen Leuten zu thun, die es auch dar-
um mit ihrer Auttührung oft so genau nicht nchmen,
iveil ihr Anfenthalt vorüberachend ist, und sie durch
feine Familien: nnd Beförderungs- Rücksichten in engen
Schranken gehalten werden. Selbst im Umgange mit:
denen, von dercn Character und Sitten man nicht dew
geringsten Misbrauch der erzeigten Verrraulichkcit be»
fürchten darf, muß bvch eine gewisse zuräckhaltung im
Aeußern bleibeu,, ‘weil die academische Gie'chheit dawés
der ürcitet, ejtetn schr fichtbaren Unterschicde Raum zt
gcben, der Eifersucht erwecken könnte. ~ Die Ge-
wohnheit , beständig mit Fremden von verschiedenenx
Stande nmzugehen , macht die gebildeien Einwohner
bcyderley Geschléchts in ihrem Betragen weniger ver-
Icgen, als es manche Hofleute an andern Orren fend.
Dieser beständige 311sammenfluß sovieler Nationen trägt
anch sehr dazu bey, den Ideen- Kreis erstaunlich zu er-
weitern, und den Projessören und ihren Familien viele
Annehmlichkeiten im Umgange empfinden zu lassen.
Im Ganzen ist das Professorleben für diejenigen, die
die angestrengteste anhaltendste Arbeitsamkeit ertragen
können, bey dem so oft erucuerten Vortrag einer ind
derselben Wissenschaft nicht ermüden, und'nicht an rau-
schende Zerstrenungen hängen , eiuer der wünschens-
werthesten von der Welk. Die Unabhängigkeit , der
die Professorcn so billig genießen , die Gleichhcit des
Standes , der Vortheil, keine höhere Classe von Men-
chen an ihrem Wohnorte über sich zu haben, die Freyr
heit zu leben, wie man tvill , der glückliche Umftand,

pes bey dem gegenwärtigen Flor der Üniverktätder grö-ere Theil keine drückende Nahrungs-Sorgen fühlt, und
daß sie einigen Unterhalt für ihre Wittwe hoffen könneri,
sind große Vorthcile des Standes. Der gelehrte Neid
ift aud) nicht viel beunruhigender,als der Geschäfts-Ein-
fluß urid Avancements-Neid. Die Zukälligkeit der Ein-
nahme, so nothwendig nnd gut sie in andrer HinsichtHun
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ist, muß gegen die erwähnten Vorthcile schr in Anrcch-
nung gebracht werden. Bey andern Bedienungen im
Staate ist mansicher, seine Einnahme, selbst bey ab-
nehmenden Kräften, in das späteste Alter ungeschmä-
lert zu genießen.. Aber nicht so der Professor, der durch
Krankheit oder Alter in scinen Arbeiten yutüde acie
tvird : gerade in den Jahren, wo er seine gewohnte
Einnahme am meisten bedars, fühlt er sie vexmitdert.
Ein hohcs Alter ohue jugendliche Thätigkcit ist für eit
nen Professor .kcine wänschenswerthe Sache. ~ Dä
der Rufenthait in Göttingen den Studicn gewidmet fst;
uud die Collegia spät bis gegen Abend dauren, so:föts
nen schoi. deswegen wenige Geselljchaften gehalten wer?
den. Im Winter ist des Sonnabends Concert; int
i Obnntagc abroed)(elnb mif. bem quidenifó, T0 gc
tanzt wird ,' Aseniblee bey zwey der angesehensten Pro-
fessoren. Zu den Assembleen, wo nur cin niedriges
Spiel statt findet, wird allen Stndenten der Zutritt
verstattct, eben so wie zum Conrerte, wo.jeder bezahlt..
Auf den Piékeniks können nur: dic Eingetadenen erschei-
nen: dies ift wegen ‘her großen Anzahl, die sich sonst
einfinden würde, hoihwerdig. Sonst hatten Studen-
ten die Direction der Pickeniks , seit eiuigen Jahren
Habcn solche einige Professoren übernommen Diese
Vergnügungen, wozu noch 5 öffentliche Billiards kom-
men, sind für den :Hauptzibec Zöttingens vollkommen
hinreichend. ~ Cit 178t. (ft ein Club von 60 or-
dentlichen Mitgliedern errichtet. Er-. hält seine Ver-
fammi einmal die Woché des Nachmittages , nhun man durt: soupiren , wenn man will. Ben dex
ersten Versammlung in jedem Monate können Studex-
ten und Einheimische, was nicht Mitglicder vom Cluh
find, eingeladen werden : andern Fremden ist der Zu-
tritt zu jeder Zeit unter gewissen Bedingungen verstgt-
tet. Eine Einrichtung dieser Art , die die Gelche-
ten in allen Fächeru unter einander näherte , ward lqn-
ge vergebens gewänscht.‘ Wahrscheinlich wird dieser
Club dazu beytragen, theils das gute Vernehmen un-
ter den Mitgliedern noch mehr zu bevestigen - theits
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die Gelchrten weinigstens zur Conversation für Gelehrte
immer mehr zu bilden. ©

Z &gt;

e Erfüllung meihes vormalen (1. B. S. 394.) ge-H ebenen Verjprechens mache ich jctt den Anfang,
Vis dein xostockschen ueuen Erovertxage jur Behuf
criéulgen Lejer, die der übrige Inhali nicht intercssi-
ret, nud die sich also ‘denj. Iben anzu;chaffen unnö:hig
fnb, . den Abjchritt von der Academte hier einzurd;en.. Weil dies sür die meisten hiesigeh Leser cin übers
flässiger Artikel ift, werde ich nur daun ynd wann kleis
sere Stbtbeilungen davon liefern.

IZweyter Theil des Erbvertrages. Erster
YAlrticul. Academie. Urcverhaupt, § 184

195. Unterhaltung der Academie; $. 196 —
201. Jurisdietions.- Punct j $. 292 ~~ 233.
Immunität vou Collecien, auch Verhältniß. der
Stadt- Policcy - Vcrfügungen gegen die Acade:
mie , 234 —-:249. . Acaderzische Statuten , §;
241. 242. Academische Gebäude. H. 243. 244.
Raug-Ordnung , $§ 2453, . Vorfahren bey küfe
tigen Streitigkeiten zwischen. der Academie ynd

39, Der Ctabt, $.246.— 248, Formula Concor.
„„wie vom 11, May 14fz uud. vom 19. Oct.
stu v 1577,..8. 249.0 25009. .

“V t84. Ihro: Herzogl. Durchl.. wollen der Stadt
Éxoftoct (o guidig erschelren, 1. Ihre Academie zu Bü-
Tón mit Bibliothet, iNaturatien «Cabinet, und sonsti-
ges Verleihungen vor"dartweg. nach :Rostock zu legen,
und !!. dicesc Translocation zum Besten des Publi-
eums éff11lich bekannt machen zu lassen. 114. Die
zur Icit der TDtanslocation r) 'ich findende doppelte
Arädrmie--Subaltexnen , außer den; Seeretaricn hier
Und zu Bügow, bleiben bis. zum Abgaug des cinen alle
be..de ên ihren Officiis , .so daß einjeder sein bisheriges
vestes Gehakt behält, dic Accideuzien aber zu gleichen
Theilen gehen. . 2) Das Secretariat aber (oll. a) um

3 U-
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Bützowschen Academir + Secretair nach Amt » Besoh
dung und Accidenzien lediglich allein verbleiben ; b).dex
Rostockjche hingegen soll zum zweyten Bibliothekar. mit
einein. cx filco Academiae. zu nehmenden Gehalt von
230 Rthlr., eins in allen, angestellet werden.
§. 165. Diesetranslocirte Academie von Bützow soll

T. alle die derjelben im Ganzen und in einzeluen Fa-
cultäcen beygelegre , durch die Rostocksche Stadt - Ver-
fasuug nicht alterirte, ui.d jetzc nicht anders beftimm-
te Befuguisse und Privilegien behalten, 11. die ein-
gigc im fanbe fepn, unb It: zu ewigen Zeiten in Ro-
stock öleiben, 1 V. falls die Landesherrschaft wieder Er-
warten nicht genöthiger wird, solche wegen der ihr von
Rath und Gemeine bewiesenen Kränkung und Störung
ihrer Freyhciren und Privilegien , wofür aber einc btsßé
gufalligt/collifio iurisdictionis nidjt angejeben tocrbtit
soll, im Wege Rechtens wicder von dort wegzunehmets

§. 186 Durch die Wieder - Einrichtung dieser Aca-
demie in Rostvck soll nichts Neuss entstehen.: es soll
dieselbe vielmehr die von der Landes - Herrschaft ange-
legte, von ber &amp;tabt Nostock mit dotirte, unterm 13.
Fcbr. 1419. fundirte, und von Kagserl. Majestät un-
term 18. Aug. 1560. confirmirte, alte Rostocksche, auf
die christliche Symbolen und Augsburgische Confession
beruhende Academic bleiben.

d

erschiedete Ursachen, die ich vielleicht in der Folge

den Schwerincheneir PMRNAe elligenz -

machtes Notificatorium veranlaßt.
Fri e d eri ch Fr a n z , von Gottes Gnaden,

Herzog zu Mecklenburg, k. tc.
Da dic wiederholten Verordnungen vom 29. May 1785.
und 30. März 1789. wodurch die nnmittelbaren Belä-
tigungen Sr. Herzogl. Durrhl. und Ihro nachgeord-
neten Regicrung mit Birtschriften um Verteihung oder

Verlängerung der Wohlthat des academisschen e
,

nsd
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sches , jetzt zu Rostock , *) in Vergessenhcit zu kommen
Tehcineu : so werden gedachte diese Verordnungen hie-
durch wieder in Erinnerung gebracht : und wird mit-
hin wiederholt geboten, alle dergleichen Anträge allein
bey Rector und Concilium der Üniversität Roftock an-
zubringen , wrlche betehliget sind , alle fich meidende
Competcnten zu verzeichnen, die beygebrachten erso-
derlichen Zeugnissc zu prüfen, und alle der Wohlthat
Fähige in gehöriger Ordnung in Vorschlag zu bringen.
Urkundlich unterm Herzoglichen Insegel.. Schwerin,

den, 2 Eeruit Wort wird der Leser leicht
5.

D' Calender für das jetzige Jahr , welche in der. Adlerschen Buchdruckerey erschienen sind haben
fcinc erhebliche Abänderung erlitten. (1. B. S. 100.)
Der astronomische Theil ist , wie sonst, vom Herrn
inr Hecker. Ebendsssclbe hat diesmal , statt desAuszugs aus dem Toaldo , Vorsichtsregeln zu Siche-
rung-wieder dic Gefahr vom Biiz erschlagen zu wer-
den, in den Quart-Calender einrücken lassen : die Ab-
handlung des Hrn. Past. Plitt über dcn Kleebau ist
in ebendemselben nochmal wiederholt : aber mit Zusä-
tzen von ihrem Verf. verschen. Beym Schillings-Ca-
lender handelt der Anhang T) von der Dickrübe, 2)
vom Gebrauch des Brantitweins, z: von den Cartof-
feln, und 4) wie man alles Krant- und Wurnzelwerk
zu Gemüsen trocken aufbewährcn kann. Das dritte
Stück ist aus dem Beckerschen Noth - und Hülts-Büch-
lein, die Quellen der andern find nicht angezcigt. Bey
den für dic Strelitzischen Lande bestimmten Abdrücken
kx. B. S. 11 1.) ist der Etat diesmal dem Quartcalender
beygefügt worden.

Ü.

Gy Herr Regieruugs - Secretair Friedr. Wilh.Christoph Siggelkow in Schwerin hat den
Charakter eines Kanzlchrathes erhalten.
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Den 9.6 März 1790+

Le

D. Jacob Friederich Rönnberg , Hofrath und
Professor zu Rostock, rc. 10. über sÿmbolische Bücher
im Bezug anfs Staatsrecht. Zweite, und vermehrte
Auflage. Rostock, gedruckt in der Adlerschen Offie
rin, 17,90. 122 Bogen in gr. Octav.

eil der Gegenstand dieses im vorigen Jahre (1.
B. S. 233.) geschriebenen Programms jetzt zu
den Modefstreitigkeiten gehöret, sv hat die Nach-

frage nach demselben eine zweyte Auflage veranlasset,
bey welcher es denn von dem Hrn. Verf. mit manchen
Zusätzen verschen, und in Abiheilungen und Kapittel
eingethcilet wsrden. Hiernach ist also nun der genau-
ere Abriß des Inhalts folgender: l. Abth. über symbo-
lische Bücher nach dem allgemeinen Kirchenstaatsrecht.
x) Einleitung zum Gange des Vortrags. Was ist
Symbolik ? 2) Symbolische Bücher als ein Staats-
bedärfuiß. 3) Ueber diese Bücher in Rücksicht auf die
kirchlichen Gesellschaftsrechte eines Volks. 4) In Räck-
sicht auf die Regierungsrechte des Staats. 5) Ueber
symb. Bücher der evangelischen Kirche. 6) Warum
der Verf. das apostolische, nicänische und athanasiani-
sche Glaubensbekenntniß nicht unter die sumb. Bücher
aufnehmen kann. 7) Warum Luthers Catechismen,. warum
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warum die Concordienformel hier nicht als Symbol
dargestelltwerden können ? 8) Historische Digressionauf die Lehr - und 'Glaubensverbessernug. 9) Anwen-
dung auf diese Bücher von dein , was. oben itn All-

übersymb. Bücher um Bezug aufs Giaatörechtd epa
schen Reichs. 1) Das Verhältniß unserer symbolischen
Bücher in Rücklicht auf den vorläufigen und Hauptre-
ligionsfricden. 2) Vom Verhältniß der symb. Bücher
im Bezug auf. den westphälischen Frieden. 3) Ists
denn wahr, daß diese ebenerwähnte Fricdensschlüsse nur
temporell, mithin nur nach den datnaligen aber nicht
nach den jetzigen Zeiten zu beurtheilen ? 4) Was ent-
hält wegen der symb. Bücher die Kayserliche Wahica-
pitulation? 5) Darf und kann nach den Reichsgese-
zen unser evangelisches Lehrbckenntniß verändert werden ?
6) Was ist wegen. unserer shmb. Bücher Hauptgrund-
satz in Rücksicht aufs Corpus Euangelicorum? 7) Re-
sultat des bisherigen Vortrags in der zweyten Abthei-
lung. 3. Abth. über symb. Bücher nachs Territorial-
Staatsrecht der evangelischen Reichsstände. 1) Haben

uu -
fehlen? 2) Das Königl. Preuß. Religionsedict vom
9. Jul. 1788. 3) Einige der neuesten Verordnungen,
iveiche von einigen cvangelischen Reichsständen wegender
symb. Bücher erlassen worden. 4) Was wegen der
symb.’ Bücher in den Meckl. Laudesgesezen enthalten.s) Ist aber auch Verpflichtung der Volks. Lehrer auf
symb. Bücher Geisteszwang , und nährts auch das, was
man protestantische Hierarchie nennt ?

Die verdoppelte Bogenzahl ergiebt es schon, daß
diese Abhandlung viele 3ufá&amp;e erhalten habe, wozu
manche der ueuern über das preußische Religions-Edick
und die symb. Bücher erschiengnen Schriften die Gele-
enheit gegeben. Im Wesentlichen aber finde ich keineVeränderung , und beziehe mich also auf das, was ich

bey der ersten Ausgabe gesagt habe.
Zur
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Zur Geschichte dieser Schrift ist ü

zu.bemerken, baß dieser Syrift if Uwrigers Hie:sihreiben erhalten, „von Hohenthal eiu Antworts:
131. abgedruckt worden in dieser zweyten Ausgabe e.
zuintercssant it: quch m D nicht
[ung unter die in Regensburs icri d auf viese
Personen, im vori orpore Euangelicorum erthei-
Jusbesondere aber [gen Jahre. nalÿgedruckt gehörigenßeyfall des Hrn. G anch, dem Vernchm yn inituz
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tbe denjenigen Stücken , welche die Verfassung der
demhaud! Thie (ch bicamal die Kugsctliche Be;„ ! .} .

stäktigurtgs: Urkunde. Wertn auch der Inhalt bis auf
kleine Abweichttngen aus ähnlichen Urkunden schon be:
kannt ist, so kann ich sic doch nicht ganz weglassen. Und
es wird eine wiederholte Lectire , sclbst der am wenig
(ken interessirenden Comitiv, dennoch zu manchen Betrach-
lingen Anlaß geben können.
Maos FRA NE ISC VS, diuina fauente clementia

eledus Romanorum Imperator, fcmper. Augu-
ftus. .ac Germaniae et Hicrofolymarum Rex,
Dux Lothariugiae, Barri, et magnus Hetruriae
Dux ,. Calabriae, Geldriae ,, Montisferrati, in
Silefia Teíchenae, Princeps Carolopolis, Mar-
chio Muffiponri. et. Nomenei , Comes P'rouin-
ciae ,- Valdemontis, Albemontis,. Zutphaniae,
Saarwerdenae,. Salmae, Falcken(teinei, etc, erc,

Ad 'pérpetüam fei memoriam norum teftatumque- fa-
cimus tenore praefentium vninerfis: Quemadmodum
Noftti in diademate Imperiali praedeceffores, Roma-
dordm Imperatores RE , publica fuae liberalis2 tatis
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tatis munificentiaeque argumenta; ad excolendas prae-
fertim magis magisque artes liberales, edere fem-
per confueuerunt: ita et Nos , pro innata nobis be-
nignitate, peculiarique Noftro erga fcientias affe,
ex quo Dei rer optimi maximi gratia ad Maicftatis
humanae atque dignitatis Cacfarcae fuprematum vocati
exaltarique fumus; fingulari Nobis curae duximus, vt
diuería (cientiarum ftudia per vniuerfas Sacri Romani
Imperii prouincias in fundatis dotatisque hanc in fi-
nem Voiuerfitatibus, Academiis, Gymnafiis et Col-
legiis iugiter foucantur , promoueantur,. et condiguis
honorum ac praemiorum praerogatiuis excitentur, No»
ftroque aufpicio felicia incrementa €o confequantur,
quo praeclara ibidem ftudiofae iuuentutis ingenia fol-
licite excolantur, et in viros euadant, qui, pro cho«
ro et foro.apti, dodis fuis confiliis ac rerum gerene
darum fcientiis. vtrique reipublicae ytiliter elt. ims
cet praeelle valeant,

Cani itaque Nobis Sereniffimus Fridericus, Dux
Megalopolis y. Princeps Vandaliae , Suerini et Races
burgi ,' ac Comes Suerini, prouinciarum Roftochii
et Stargardíae Dominus, Princeps et Confanguincus
Nofter carillimus, fübmiffe expofuerit, fe ab co, quo
Ducatui fuo praceft , tempore id fibi.ex paterno in
fübditos et incolas amore praecipuae curae fumfffe,
vt Íi$ eorumque pofteris non tantum de maiori fem«
pet Ícientiarüm exeolendarum opportunitate, fed etis
am de collapfi commercii reftauratione, confumtionis-
que penuria tollenda et fubleuanda, *) per Vniuer-
fitatis'erigendae florem profpici queat: additis pre.
cibus, vt ad tam vtilem landabilemque fcopum con-
fequendum Eidem Cacfaream INoftram facultatem,
erigendi in quadam provinciarum fuarum ciuitate
Studium Vniuerfale, feu Vniuerfitatem quatuor Fa-
cultatum, neimpe theologicae, iuridicae, medicae et
philofophicae , cum iisdem priuilegiis, quibus ex
Imperiali conceffione Diui quondam Imperatoris Ca-

roli
(Mts

*) Was kann diefe Reußerung peraulafset haben?
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soli Sexti , praedécefforis Noftri ,-de aono milles
fimo feptingedtifimo trigcfimo tertio; Vniuerfitas Goete
tingenfis ia Eledoratu Brunfuico-Lueneburgenfi potís
tür et gaudet; clementer impertiri digaaremur : INos
Dilectionem Suam, pro infighi eius erga INos obfer
üantia, fidoqué à res Noftrasac Sacri Romani Ime
perii ftudio, propeufo Cacíarede Noftrae benceuolene
tiae affectu aliunde profequentes, iuftis ét aequis cius
precibus clementer annuendum duximus , prout vis
gore huius Noftri Caefarei-diplomatis in cua qui
fequitur; modum, annuimus.

Ac próidde ex certa Noftra fcentià, aaitobeud
deliberato, et mátüro accedente Corfilio, deque Caés
Íareae Noftrae poteftatis et áuctorrtatis plenicudines

taefato Serenilfimg Friderico ,' Duci Megalopolisg
Principi ét Confanguineo Noflro catiffimo, fácultas
tém et potéffatem erlgendi in aliqua fuarurn «eíuitae
tum, Nobis et Sacro Kománo Imperio fubiectá, fu-
blimius Gymuafium fiue Academiam er Studium Vnis
üerfale omniüm artium liberalium ac fcientiafüm, id
quouis Gymoafio , Vniuerfitate fiue. Academia per
vniuersas Nostras ct Sacri Imperii ditiones "publice
proponi 4€ doceri foliarurn , clémenter conceflimus,
prout hifce dicam fácultàtem ct poteftatem concedis
müs et elargimur: ira videlicet, "vt id Gynminafium
fee Acadeniiz c /Studiornm Voiüerlitas per práemee
ioraram Dilédiodem Suamin aliqua fuarum citiitae
füm, (fiue praeiudicio tàmén vicinarum Vniuerfita-
tum, ) erigi ac fundari polfitet valeat, et quandocun-
Qué eredtà fücrit, cum onmibus in ea combrehenfis
Profedoribus ," Doctoribas, Scholaribus, adeoque
vniuerfa ful&amp;ntute litteris ibidem "operam. náuante;
aliisque ad cam pertinentibus perfonis , aequo iure
cenícatur, pari dignitate aeftimetur , omnibusque ime
munitatibus , priuilegiis » libertatibus, honoribus,
praerogatiuis ,. ficut aliae. per Germaniam Vnigerfita»

tes serumque metubra , vtazur, Fruatur , potiatur et
gaudeat,

D 3 Volcgs
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Volentes etcadem aüctoritáte INoftza Caefarea dc-
cernentes, quod/ Profeffores et. períonae idoncac, pet
facpeinemoratum .Megalopolis Ducem 'eiusdemne ad
koc Delegatos. deputandi , poffint. et valeant. in. prae-

dicta: Vniucrfitate fea: $tudio generali. profiteri,|eticcliones, disputationes atque tepetitiones publicas fa»
cre, contlufioncs palam. difcutiendas- proponere, iu-
terprétari, gloffáreet dilucidare; omnesque adus ícho:
láfticos. exercere ,.;e0. modo,-ritu-ét.ordine,.quiia
tooteris; V niuerfitatibus obíeruarifolet; '

Porro cum ipfa ftudia eo felicioti grádu' procedant,
et. maius: (aniapt. incrementum , fi praeclaris ingeniis
tt diíciplinis ipfis fuus honos et dignitatis gradus fta-
tuaruc, atque emeriri aliquando digna laborum fuorum
praemia. confequantur , ftatuimus er ordinamus , vc
per collegia. Doctorum et. Profefforum , electis ad id
idoneis et. prae. coeteris excellentioribus, (i qui ad
fumendam palmamcertaminis fui habiles iudicati fue-
rint; adhibitis, prius. per ipíos Doctores et. Profeffo
165, pro. mpre, et, confuetudine folleoniratibus. et ritu
in éoeteris Vniuezfitatibus obferuari foliris , -rigorofo
et diligcati. examine , (in; quo conjcientías. ipforumProfefforum E cos, *) qui fe exa-
mini fobmiferint, atque. pro more et iuxta [tatuta
Sckolarchis per aliquos dignos et honeítos Viros prae-
fentasi fe fecerint. poflint. ad ipfum examen admitti,
et inaocata Spiritus, Sancti gratia ,examinayi, cr fi
hoc modo; habiles idonei, et n reperti atque
iudicati fuerint , .Baccalaurei aut Magiftti. ve? Licen-
tíati. vel. Do&amp;ores pro vniuscuiuscunque fcientia et
do&amp;rina creari ,. et huiusmodi. dignitatibus infigniri,
nec. non. per- bizzeti impofitionem er. anauli ac ofculi

tradi-
——

*) Hier ist eine unrichtige Verbindung des Perioden, bie
sich aber schon in den wörtlich gleichlautendeu Stellen
des Göttingischen Stkftungs-Diploms, (in der Samni
lung der Chur-Br&amp;nnschweig-Eüuebürgischen Lan-
des-Ordnungen und Geserze, Cellischen Theils, Cap. I.
'S. 822.) findet, und dem Sinnganz unnachtheilig ist.
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iráditionem, coeterisque cónfüetis follennibus inue:
ftiri, et folita ornamenta atque "infignia dignitatum
praedi&amp;arumi eis tradi et conferri; "quodque Bacca-
laute; dut Magiftri vel Liceaciati vel Do&amp;tores it eae
deni Aeademia promoti et promouendi debeant et pos*
fint in omuibus locis et terris Sacri" Romani Imperii
er vbique locorum ac terrarum libecre-omnes actus Pros
fefforuni legeudi , docendi, interpretandi er glaffan-
di, facere et exercere, quos cóéteri Profeffores , Báes
cálaurei , " Magiftri, Licentiati ec" Do&amp;ores in-aliig
Studiis priuilegiatis promoti et infiguiti exercent e&amp;
exercere poffunt et debent de iure vel confüetudineg

Praetered fecipimus eandem Vniüérfitateni a Sétés
niffimo Friderico, Duce Megálopólisy in aliqua fua-
rum ciuitatum , vt fupra, erigeüdam id Noftram et
Succeflorum "Noftrórüm, Romanoram Imperatorutri
et Regum fingularem protectionem , faluámguatdtahi
átqüe pattociniüm.volumusque et decernimus pef'prae-
fentes, quod Scholaftici, diguitatem feu gradain ali-
quem in dicta Vetite d uei, gaudeant er pos
Hantur, vti, frui, gaudere et potiri poffint et debeat
omaibus et quibuscunque gratiis; "honoribus, dignitas
tibus, praeeminentiis, immunitatibus, priuilegiis et
indultis , ac aliis. quibuslibet ,, quibus  Vniuerfitas
Heidelbergenfis , Tuebivgénfis, Colouienfis; Ingol«
fladienfis, Friburgentis,. Roftoéhientis, Talia Helm-
ftadienfis, Argentorarenfis, Halentis Saxonum | ' et
Gocttingenfis in Electoratu Brunfuico: Luencburgenft,
ac alia Studia priuilegiata, et Doctores, Licentiatf,
Magiftri, Baccalaurei et Scholaftici in fupra di&amp;ta-
rum Facultatum üna vel alteta ifthic promoti, autafi
qua dignitate feu gradu infiguiti, gaudent, veuiitué
fruuntur et potiuntur quomodolibet confuetudine;
Vel de iure, non obítantibus aliquibus priuilegiis, in-
dültis, praerogatiuis ; ,gratiis; ftatutis, ordinationi»
bus. exemtionibus aut aliis. quibuscunque in contta»
rium facientibus, quibus omnibus ec fingulis.ex certa
Noftra fcientia, animo: deliberato, ct motu, propzid
per hoc diploma" Noftrum derogamus 'et LE

elle
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effe volumus: dummodo, tamen nihil fcandalofum vel
bonis moribus contrarium , aut Sacri Romani Impe-
zii; conftitutionibus aduerfum , fiuc Profeffores fiue
Studiofi ibidem doceant. vel Ícfibant, aut doceri, fcri-
bi ,.in le&amp;ionibus aut disputationibus publicis propo-
Bi, aut fcripto vel lib1is flue clam fiuc palam vulgari
permittaür, ]

. Gancedimus infuper et elargimur benignam facul-
tatem ac poteftatem, v;. Doctores et Scholares in eri»
genda. V aiuerfitate . exiftentes ad exemplumreliqua-
zum. Vniuerfitatum., graeuio tamen confenfu mentis.

Onati Sercniffimi Ducis Mecgalopolis eiusque Suceffo-
zum , Statuta condere, or inationes facere, necnon
Pro-Rce&amp;torem-ac Pro- Cancellarium , (quippe a lis
bero Dilcctionis Suae , ac fundatoris, Eiusque Suc-
eeíforumarbitrio et béneplacito dependere yolumus,
yt fibi-lpümet dignitatem Rectoris et Cancellarii re-
ferüent , aut fiy et quoties volueript, "Vniuerfitati
liberam et aliis Vniuerfitatibus confuetam eligendi
Re&amp;orcs et Cancellarios facultatem elargiantur,) nec
noi alios officiáles pro lubiru et cxigentia cercare er
facere poflint; er valeant.

gy Schwerinschen Intelligenz - Blätter (1. B. S.
Erbn Ur Nia eid gres DariaY
gsliekert, obgleich der Hr. Postdirector Hennemannu einem unterm 2. Sept. v. J. erstatteten Berichte
Versichert, daß diese Gelehrten Beyträge dem Buch-
drucker, wenn fie aus Mangel des Manuscripts nicht
gedruckt würden, dennoch eben so gut, als went sie ge-
druckt warden, bezahlt werden müßten.

"m 27. met fet Si itte FaeultätMemes am iet
thib ba$ grtoübulidye Sateut: atréfettigen faffen. ^
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I,

Index praelectionum publice.priuatimque in Acade.
mia Roftochienfi per femeftre aeftiuum inde a fe-
riis Pafchalibus anní clo2IlCCLXXXX, habenda:
rum. Roftochii, litteris Adlerjanis, X Bogen int
gr. Quart.

ach der p^ vormalen (1. B, S. 313.) genom-menen Entschließung zeige ich die in diefem Le-
ctions - Verzeichnisse angekündigten Vorlesungen

in einem vollständigen Auszuge an:

profeffores
1. Theologische Facultät. x) Hr. O. K. R.

Velthusen will um 9 Uhr dic ganze biblische Theo-
kogic, sowohl Dogmatik mit dem Berwcisse der Wahr-
heit unserer Religion als Moral. nach Anleitung fete
rics bibl. Handbuchs für selbstprüfende Leser, exegetisch
vortragen, um ' oUhr die Psalimen erklären, um 11 Uhr
an 4 Tagen die Homiletik practisch lehren, und in eben
dieser Stunde an den beyden übrigen Tagen seine cater

etischen Uebungen öffentlich fortscen. 2) Hr. C. R.EE H
41 Uhr die Harmosie der àEvangelisten nach seinerbib.
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lischen Chronologia, und um z Uhr die Dogmatik nach
dem Burg zun erläutern , auch Mitwochs nm 3 Uhr im
Auditorio ein Disputatorium über theologische Theses
zu halten, und um 6 Uhr die Grunds:itze der Excgetik
und Homiletik in praktischen Ausarbeitungen'zu kehren.
3) Hr. Prof. Pries wird seine Vorlesungen über Er-
nesti intt, inc, JN, T. dffentlich fortsetzen ,. um 7 Uhr
den ersten Theil der Kirchengeschichte nach dem Schrôökh
vortragen, um 10 Uhr den zweyten Theil der Dogmas-
tik erklären, und ym 3 Uhr den Brief an die Ebräer
auslegen, auch Sonnabends um 11 Uhr Disputir -Ue-
bungen halten. 4) Hr. Prof Martini weil des slav.
Josephus eigene Lebensbeschreibung öffentlich erklären,
um 7 U. die Dogmatik nach dem Morus vortragen, um
8 U. die Briefe Pauli an die Thessalonicher, tc. durch-
gehen, und um 11 U. die in den Kirchen üblichen evan-

elischen Texte erläutern , auch deren Anwendung aufer Kanzel zeigen.

II. Juristische Facultät. 1) Hr. J. R. Mar-
tini will die Geschichte des römischen Rechts öffentlich

rNE,
Pättmann lehren , quch über das mecklenburgische bür-

erliche Recht lesen 2) Hr. Prof. Wiese wird diePandecten nach dem Hellfeld erklären , ein Eraminas
torium über die Institutionen nach der Höpfnerschen Aus-
gabe des Heineccius anfangen, das canonische Recht

Uebungen und practischen ÖBlusarbeiturgcn forcfehcn.
3) Prof. Eschenbach wird um g U.. die Institutionen

cbegre bd
lesen : (ft aud), obglcid) [dou ciu Paar Stunden für
Privatissima bestimmt sind , erbötig , auf Verlangen
andere Vorlesungen , die er soust zu halten gewohnt
gewesen, zu wiederholen. 4) Hr. rof. Doff: will
das Kirchen- Staatsrecht, für Juristen und Theoiogen,
Mitwochs um 4 U. öffentlich lesen, sonst aber das Sraats.
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recht nach dem Pütter , das canonische Recht nad) bei
Böhmer, und das Lehnrecht , sowohl das gemeine als

pasvaterländische, ebenfalls nach dem Böhmerschen Lehr-

111. Medicinische Facultät. 1) Hr. G. K. R.
Spangenberg will denjenigen Theil der speciellen The-
rapie, der sich mit den chronischen Krankheiten beschäf-
tigt, erklären. 2) Hr. Hofr. Vogel will die Lchre
von den Arzneymittein nach dem Mönch, die medici-
nische Encyclopädie, und denjenigen Theil der speciellen
Therapie, welcher von den Fiebern handelt, vortragen.
3) Hr. Prof. Weber wird die Physiologie und Patho-
logie lesen, auch die Grundsätze der physischen Erztehung
der Kinder entwickeln. 4) Hr. Prof. Josephi wird
öffentlich die Geschichte des thierischen Magnetismus
erzählen, um 8 1l. die Osteologie, um 9 U. die Natur-
geschichte der Menschen nach seinem eigenen Lehrbuche,
um 11 U. die Pathologie nach dem Gaubius, um 3 U.

Su:
und um 5 U. die medirinische Chirurgie lehren.

1 V. Philosophische Facultät. 1) Herr Prof.
Becker willi um 9 U. das Naturrecht nach dem Höpfner,
nm 1.1 U. die Logik nach Feders [at. Lchrbuche, und
um 2 U. die Experimental -Physik nach dem Nicolai er:
klären.. 2) Hr. Hofr. Tychsen will öffentlich um 8 U.
dic biblischen Älterthämer erläutern , um 9 U. an vier
Tagen seine cursorischen Lectionen über das A T. fort-
setzen , an den beyden andern Tagen aber die Anfangs-
gründe der ebräischen Sprache vortragen, und um c 1 U.
au 2 Tagen zur arabischen, an 2 Tagen zur syrischen,
und an den übrigen Tagen zur chaldäischen Sprache
Anleituug geben. 3) Hr. Prof. Lassius ist wegen sci-
ner Krankheit noch außer Stande, Vorlesungen zu hal-
ten. 4) Hr. Hofr. Rönnberg will um 7 U. bic philo:
sophische Moral nach dem Daries öffentlich, um 8 U.

die Reichsgeschichte nach V Putter, um 9 U. das Ter



36 Annalen der Röostockschen
ritorial- Staatsrecht mit Anwendung auf Mecklenburg
nach dem Schnaubert, um 2 U. ein Zeitungs-Collegium,
und urn 3 U. die Rhetorik mit practischen Uebungen
nach dem Batteur lesen. 5) Hr. Hofr. Witte wird
die Logik nnd Metavhysik , beyde nach dem Feder,
bas Naturrecht nach dem Höpfner, und die Acsthetik nach
dem Eberhard vortragen, auch eine Anleitung zur ver
nünftigen Einrichtung der academischen Studien nach
eigenen Grundsätzen geben. . Hr. Prof. Schade-loock ist bereit, die Logik und Metaphysik nach Feders
deutschem Lehrbuche , die reine Mathematik nach dem
Segner oder Kästner, und die. Perspectiv vorzutragen,
anch zur Verfertigung der Risse von Gebäuden , und
zum lateinischen Styl Anweisung zu geben. 7) Hr.
Prof. Hecker wird die Algeber öffentlich, die Arithmctik,
Geometrie, und Trigonometrie nach dem Kästner, und
die theoretische sowohl als Experimental - Physik nach
dem Erxleben vortragen, auch seine Vorlesungen über
die Analyse und die angewandte Mathematik fortsctzen.
8) Hr. Prof. Aarften ift. gemilliget, bie reine und

Mni d eadaNRBet
in besonderm Bezug auf Technologie und Oekonomie zu
lehren. 9) Hr. Hoöfr. Lrorrmann wird um s U.
Mitwochs und Sonnabends die Geschichte der Völker-
Wanderungen öffentlichh um 9 U. die Staatengeschichte,
und um 11 U. die Statistik, beyde nach dem Achenwall,auch auf Verlangen privatissime die Technologie nach
dem Bcckmaun vortragen.

Privat - Lehrer.

1. Juriften. 1) Hr. Doct. Burchard, der Als
tere , will um 9 U. die Institutionen nach dem Höpf-
ner, um 3 U. die mecklenburgische Geschichte nach Dicta-
ten aus einem eigenen, nächstens dem Druck zu überge-
benden Lehrbuch, und um z U. de Rkichsgeschichte nach
dem Pätter erklären. 2) Hr. Dort. Crumbiegelwird
um 7 U. die Geschichte des Rdmifihen und Samia
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Rechts nach dem Selchow , uth 8 U. die Instiéuttonen
nach dem Höpfner , und um 9 und 1.1 U. dic Paudectey

Bed dircdchcn dite? dieGejchichtehesrb:
mischen A imb die jurittische Encyclopädie nach demHaubold, ünther und Schott lefen, and) privatt(fimc
die inristische Litterair - Geschichte über eigene künftlg
einmal zum Druck bestimmte Sätze vortragen. 4) Hr.
Doct. Beselin erbictet-sich zu einem Exaiminatorio über
die Pandecten nach dein Hellfeld. 5) Hr. Doct. Bur-
chard , der Jüngere , will um 7 U. die Universalhz-
storic, um 8 U. die Theorie desErocesses, und um iri
das deutsche Recht nach dem Sclchow erklären, auch
auf Verlangen Repetitionen nud Examinatorium über
bic Pandecten ibernehmen. 6) Hr. Doct. Wiese wird

mh:delsrecht nach dem Martens erläutern. 2 $t. Ganb.
Hülsenbeck lieset um 1.1 U. Über die Institutionen nach
dem Höpfner, und erbietet sich zu Privatissimis.

11. Medicus. Hr. Doct. Lrolde will um g U. die
populaire Arzneykuude, um 2 U. die medicinischc Poli-
cey und gerichtliche Arzneykunde nach det Metzger und
um 3 U. die Hebammenkunst nach dem Röderer lehren.

tit, Dbilofopben. 1) Dr. 90g Dlagemanm
erbietet sich, einen griechischen oder lateinischen Classkker
ju erklären, und die Theorie der schönen Wissenschaften
nach dem Eschenburg , verbunden mit Ucbungén im
deutschen Style , vorzutragen. 2) Hr. Mag. And:
wig wird öffentlich einige Stücke aus Schulzens engli:
[tem Lesebuch erklären, und seinen bisherigen sonstigen
M s MMitssion, v
die 4 Evangelisten erklären , auch bey diesen zugleich
zeigen, wie man Gegenstände zu Kanzelvorträgen wäh:
len müsse. 4) He. Cand. Ahlwardt will um 4 U.
Theoerits Idyllen oder — griechischeTragddien, und
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um z U. die Aefihetik nachdem Eschenburg vortragen,
auch den Unterricht im Italiänischen, Englischen, Fran-

Piefonbad) iwnsUWotgens an 2 Lagen ch
mit der moralischen Anthropologie beschäftigen , und
um 5 U. Abends einige Schrifteu des Lucian erklären.

2»

GU Fortsetzung des Abschnittes von der Aca-demie, aus dem neuen Rostockschen Erbver-
trage. ~ S. 187. l. Ihro Herzogl. Durchl. 1) Lan-des-Hoheit, hdchste Ober-Aufsicht;Höchst-IhreEpt-scopal - nnd Cancellariats : Rechte über diese Academie,
werden in ihrer ganzen Würkung und Ausübung von
der Stadt anerkannt. 2) Höchst-Sie haben und bchal-
ten daher auch ungebundene Hände, soviel Professoren
Über die sonst in Rostock gewöhnlichen neun anzustellen,
als Sie gnädigst wollen. Dahingegen 11. soll die Stadt
das Compatronat der Academie, und die Befugniß ha-
haben, 1) neun Professoren vociren und bestcllen zu kön-
nen, minder nicht 2) sodann noch einen uud andern über
bicft Zahl anstellen zu dürfen , wenn sie, bey vorausste-
hender Geschicklichkeit , ich mit demselben wegen eines
Salarii, womit derselbe zufrieden, wird vereinbaret
Haben , nur daß J. H. D. davon zuvor jedesmalige un-
terthänigste Anzeige gemacht werde. 3) Dem Gompar
tronat der Stadt im übrigen unbeschadet , erkläret si
der Rath davon zutrieden, daß die bisher gewöhnli

ewescne, wiewohl zur Contestation gediehene , Abho-
füng der Legaten bey academischen Feyerlichkeiten in

Erh ranRemur
den Fecretacium Academiac davon benachrichtiget, und
zur Beywohnung dem Solemnitäten invitiret werde.

$.188. 1. Ihro Herzogl. Durchl. vociren und bcsol-
den die ihrer Scits , und so auch die. Stadt die. von
Stadtwegen zu bestellenden Professoreu allein. 11. Ob

nun gleich dic Höhe der Besoldungen für jeden Vrofessor
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Zeit und Umständeti, zur nähern Bestimttung sowohk
F. H. D. als der Stadt, vorbehalten und anheimgestélt

ZMquunt1geritwerde, daß das bey dieser «cademischen Einrichtung ss
piment, mteMr ee MM
nicht darunter leide, sendern der Are sey, daß. Gefchick
und Ruf habende Männer der Academie erworben und
bey dersclben erhalten werden mögen.

§. 189. Außer diefem alleinigen Yunct der Vocirung
und Salarirung der Profe oren so[k keineVerschieden-
heit noch Separation dcr Herzoglichen nd Stadt-Pro-
fessoren auf irgend eiire Art weiterhin übrig bleiben.

§. 190. Diesemnach sollen von nun an gänzlich auf-
Hören.: .1. das sonst gewesene bcsondere Collegium dsx.
Herzoglichen, und i eer Pate o Fry:
Mb di Van desir
eSMR iudi, woàsane
liches für das der räthlichen Professoren; IV. ein bes
(portes eignes Sepiorat jener und dieser Professorenz. ein besonderer Fistus bey dem Herzoglichen , und
iet ein besonderer bey dem Stadt ¿Professoren-Col:

gio.
Ze

Y"! Veranlassung des hiesigen Correspondenten derGochaifchen gelehrten Zeitung , C1. Br S. 339.
340.) den ich zu überzeugen wünsche , daß er in küuf-
tigen Fällen mehr für die Richtigkeit seiner Nachrichten
sorgen müjse, bemerke ich , daß das weiße Collegium,

Radonbesanie Beret, Di v. Oeibemi. N . 4 % . V.

an die beyden dazu ernannten Commijssarien y Herrn
Hofr. Tychsen und Hrn: Prof. Hecker abgeliefert: sey.
Auch war uicht allein die Bützowsche academische Bibs
liothek schon vor mehreren Wochen herübergehracht;onde



40 Anngl. d. Rost. Acad, 2.B. 5. S.

1:74pa sesienurch deti. Flcimsi) : 9 Bn mitPofie Beranjas t hütte ge] nei voc hon
OMA fingi ou itte geschehen inter het ge-fr T Sicd zie u zeugtgen ehr fe 21. Fuß es hat eingeri ude ha of.iche tiisDuiMe grn konnen. jedes sk

"a.

Ss {) 1:3 ee “ “C

r&lt; die Entlassung der Bützowschen Theologen,
und durch die * m ung des Hrn. Cons. Raths

rehn an die Justizkanzley zu Schwerin, Cr. B. S.
202.) hatte das hiesige Confistorium , bey welchem nun

SeiiMoam May Vey erhielt es aber bud eine feyerliche Ha Pid fei
1je vdllige Einrichtung wieder, und es ward bie vori
zialige Verbindung desselben mit der hiefigen Acade-
mie gewisfermaßen wiederhergestelet. Der Hr. ite
kanzler Loccenius introducirte sich nämlich als deffer
Director, (2. B. S. 1.) dem Hru. Oberkirchen - Rath
Velthusen ward die zweyte Stelle angewiesen , Hr.
Consist. Rath Friedlieb bleibt das. dritte Mitglicd des
felben, und Hr. Prof. Martini hat die vierte Stells
erhalten. Zu seinen Sessionen wird dies Collegium von
nitn an. das Concilien -Zimmer gebrauchen.

S

3 Schwerin verstarb am 23. Jan. der Hofrath undRegierungs-Fiscal, Ernst Friedrich Bouchholz,
72. Jahre seines Alters.
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Den 23. März 1790.

L.

De origine et iuré colle&amp;arum prouincialium ad elo-
candas filias illuftrés, ^ Differtatio inauguralis,
quatilluftris Iureconfultorumordinis MEEee
pro fummis in vtroqué iure honoribus capeffendis
die XX]IÉ. Februatii cIoI2CCXC, publicae eru-
ditorum disquifitioni fubiicit Zudreas Berubard

Car! Wicfe, Woftochientis,^Roftochii,litterisAd-lerianis, 5, Bogen in Quart.

eil der Herr Verf. bey den Schriftftellern, die
von der Fräuleinsteuer handeln , nicht genug-
same Rücksicht auf den Ursprung und das ei-

gentliche juristische Fundament dieser Gattung von Con-
tribution wahrnahm, so hat er durch dicse Abhandlung
eine mehrere Aufmerksamkeit aut diese Puncte rege ma-
chen wollen. Er zeigt also aus einigen ältern Schrift-
fiellern und Urkunden , daß dieselbe anfänglich eine
Gattung des auxilii legitimi war, womit die Unter-
thanen bey außerordentlichen Gelegenheiten ihren Lan-
desherrn'unterstützten, daß indeß die Bewilligung diefer
Bede keine Schuldigkeit war . fondern auf den freyen
Willen der Stände beruhet, und von ihnen häufig nur
gegen ausgestellte Reversalen zugestanden worden , daß

aber in der Folge .das prm diese Ausgabe nach
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und nach festseßte, und daß endlich in vielen deutschen
Ländern besondere Verträge der Landesherrn mit ihren
Unterthanen sie bestättiget haben : so daß nun Verträge
und Herkommen die rechtliche Befugniß duzu gewähre,
nnd, wv diese mangeln, jetzt auch keine Fräuleinsteusr
gefodert werden kann. Bemerklich ist es ihm dabey
gewesen, daß die bcyden ersten Exempel einer Fräutein-
sieucr, die ihm bishet vorgckommen sind, mecklenbur-
gische Beysspiele aus den Jahren 1276. und 1285. sind.
Er entschuldiget es übrigens mit den Mangel der Zeit
und der Hülfsmittel, daß er nur die Hauptssätze seines
Vortrages angeben, solche aber nicht vollständig aus-
führen und durch mehrere Beyspiele erläutern können. ~
Die Promotion geschahe sogleich nach geschehener Ver-
theidigung der Disputation mit den gewöhnlichen For-
inalitäten. Zu dieseniron hier in Rostock nach derehemaligen, auch in Bützow beybehaltenen , und hier
wicder eingeführten Observanz, daß der Rector zuietztebenfalls als Opponent auftritt. „Dies wänschte li ai
geändert. So wie ich überhaupt dem Disputiren den
Werth nicht bcylegen kann, den es nach dem Urtheile
anderer Leute hat, man mag nun seine Behauptungen

MSAtSEdsaqe
Streite auffobern : so scheint es mir insbesondere den
Verhältnissen des Rectors nicht anpassend, daran Theil
zu nehmen, besonders wenn derselbe in der Wissenschaft
pon ber die Disputation handelt, ein völliger Fremd-

. Q 1 *

2.

Monatsschrift von und sür Mecklenburg. Zweyter
Jahrgang, 11.Stück. November, 1789. Schwe-
rin 2c. 6. Bogen in Quart.

$3. findet man: 1) Das Gratias, am Erndte-Fest1789, von einerm Mecklenburgischen Landgeistlichen
gesprochen. - Hat gar keineu poetischen Werth. 2)
Kurzer Abriß des im Jahr 1784. im Amte Toiten-
winkel errichteten Armen. Insiitnuts. Vom Amts-Au:tfot
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ditor Dankwarth. ~- Eine gute Anstalt , und zu-
gleich ein Beweis, daß sich bey Ristalteu der Art durch
eine zweckmäßige Einrichtung j und durch fortgrsetite
Bemähung manche Schwierigkeit überwinden lässet:
Unsere Armen-Anstalt (1. B S. 114.) ist bisher bev
der ersten Aafrage stehen geblieben. 3) Bejchluß des
Verzeichnisses der von 1758. dis 1788. in Mecklenburg
ansgeschriebenen Collecten zur Unterstügung milder Stis-
tungen im Ein- und Auslande. (2,35, 6,343.) —
Dies Verzeichniß enthält a) bte Benennung derjenigen
Anstalten, zu deren Besten die Collecte verordnet wor-
srn, b) das Natum des Ausschreibens, und c) die
Angabe, wie oft gesammelt worden. Die Summe
des Ertrags hat der Einsender nicht angeben können,
und cs dürfte also das Verzeichniß unzulänglich seyn,
daraus nützliche Resultate zu zieheu. 4) Beschluß der
Conjectur iber eine Stelle des Helmolds , das Pan-
kheon zu Rhetra betreffend. ~ Die Stelle heißt :
* Ciuitas eorum antiquiflima Rhetre, fedes indolatriae,

'Femplum ibi mmm conftructum daemonibus; quo»
rum: princeps € Redegafi. Simulacrum eius auro,le&amp;us eins oftro paratus,|Ciustasipfanouemhabetportas , vndique lacu profundo inclus —Pons lig-
neus tranfitum praeber, per quem tantum (actificau-
tibus aut. refponfa e via conceditur, Der
Hr. Verf. meint, das zweytemal müsse Sanstitas für
Eiuitas gesetzt werden, unb erkläret die Worte nouerm
haber porras vom Tempel. Mir scheint diese Verbessc-

FUNAEne CHR PA "t
„Stadt hat neun Thore nnd ift von cinem tiefen Sce
„eingeschlosen zum Tempel komt man über seine hôl-jerne Brücke, c. ,, Unachtsamkeiten im Ausdruck dür-
ken bey deu Schriften damaliger Zeiten nicht befrem-
den. Unwahrscheinlich, weil Sanctitas die angegebene
Bedeutung schwerlich haben dürfte , und bic Abschrei-
ber beyde Worte nicht leicht verwechseln konnten. 5) €
nige Bemerkungen über die genaue und ausschließliche

Verwandschaft unserer vlgttheutschen Meckl. Sprache2 mi
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mit der Englischen, zur Erläuterung ciniger plattdeut-
schen Wörter, welche aus keiner andern, als der eng-
lischen Sprache zu erklären stchen. ~ Erin schon in
den gelehrten Beyträgen zu den Schwerinschen Intel-
ligenz-Blätteru eingerückt gewesener , und hier nur mit
einigen Exempeln vermehrter Aufsaßk. Die Ueberein-
stimmung beyder :Sprachen in manchen Worten ist be-
kannt: zur näheren Kenntniß der plattdeutschen Sprache
habe ich aber in diesem Stücke nichts diensames gefuns
den. Das mir nicht bekannte Schort (hier heißt das
eine irdene Scherbe,) wird mir durch Chore nicht deut-
licher: und ob ich mit dem Verf. hubackup und gluh-
Fen, oder nach der hiekgen Mundart hukeback und
gluhpen sagen müsse, darüber belchrt mich die angege-
bene Analogie nicht. 6) Boitzerburgische Collectaneen.
Drittes Heft. ~ Diesmal das Verzeichniß der dortigen
Prediger und Schullehrer seit dem Anfange des vorigen
Jahrhunderts. 7) Bedenken und Bemerkungen über
das Unternehmen, feinhaarige Schaafe in Mecklenburg
einzuführen, und dic Woilc dadurch zu veredeln. ~
Ein vormaliger Aufsat, (1. B. S. 380.) hat einen bes-
sern über diesen Gegenstand veranlaßt. 8) .Herzogl.
Respons andie hiesigen Schornsteinfeger e Gesellen. =

Wem soll das "€ 9) Vergleichung des Zustandesder Bauren im Schwerinschen, (eigentlich in den Her-

IN a M thc e SR
Bauerwirthschaft, der aber immer noch zu wenig ius
Detail gehet. 10) Recensivnen. 11) Neue Beobach-
tungen über den Zungenkrebs des Rindviehes. ~ Aus
den Hamburger Addreß-Comtoir-Nachrichten entlehnt.

Am Schlusse wird die Nachricht gegeben, daß diese
Monatsschrift iwar auch in diesem Jahr fortdauren,aber die Bogenzahl jedes Stückes von 6. auf 4. Bogen
beruntcrgescßet , und etwas größere Schrift genommen
werden solle. Auch will man von nun an auch Todes-
Anzeigen darin aufnehmen. Ich glaube, daß es besser
gewescn wäre, die Todes-Anzeigen den Intelligeni-Blät-
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ternzu überlassen, auch, wenn die bisherige Einrichtung
cine Abänderung leiden sollte, sich lieber völlig auf das,
was Mecklenburg unmittelbar angehet, zu beschränken,
und die Ausgabe der Stücke ohne Veränderung der
Stärke und des Druckes auf unbestimmte Zeit zu setzen,

Z.

gy die Vekf. des Roftockschen Etwas (1741. S.238. 264.) von Joh. Jac. Döbels Schriften kei-
ne genaue Nachricht geben könncn, so will ich hier das
Andenken eines kleinen mir zufällig vorkommenden Stü-
es erhalten, das zwar sehr unhedeuteud ist, aber auch
gerade da , wo es sich findet, am wenigsten gesucht wird.
Ein Stettinscher Arzte Gottfr. Richter, der einige
von seinem Vater erfundene Medicamente qis Aréana
verkaufte, kam mit vier andern dortigen Aerzten dar-
über in einen Stxeit € der mehrere Schriften veranlgßt
hat, unter denen folgende die erite zy scyn scheint :

Genet Saitum or
bewehrten vou Nridern aber fälschlich angekochte:
nen Medicamentceu, samt angehängten Bericht auf
nachgehende gesetzte Fragen. Rostock, gedrucké
bey seel. Friedrich Keilenbergs Wittwe , Acad.
Buchdr. 1683. 6. Bogen in Quart.

In dicser Vertheidigung cnthalten die lettten drey Bo-
Zen, ein medicinischcs Bedenken von Döbeln,. das fols
gende Inschrift hat :

L N. L Joannis. Iacobi Dóbelii , Sacr, Caef,
Pal. Comitis, Med. D. und P. P., wie auch .iu
der Hcil. Römischen Reichs Academia Naturae-
Curioforum Collegae, 9[ntmort auf Herru Gott:
fried Richters, Med. Dris. er Practic, Stetinenfis
nachfolgende Fragen : 1) Ob einem Promovirtem
Medico jt verdenken , daß Er scine Medicameura
felbfi praeparire? 2) Ob Chymifche Medieamen-
ta vor'alzußgrk und dannenhero derselbe Gebrauch

vor Gefähelich außzuschreyen ? 3) Ob auß dem
P d
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baf cit Medieament eiuen Silbernen Löffel dnn;
del ober schwärzlich tingiret, eine Corrolion des
Medicaments zu schließen, und solch ein Medi-

Mineralibus RM i m
Medicamenta jy praepariren ,. foe[d)e auf solche
Weise , wie man bey etlichen Mcrailischen Arze-
neyen thun kann, nicht reduciret werden köuunen?
5) Ob wann in Cura einige Patienten sterben, sol-
cher Todes- Fall alssoforth dem Medicament unb
einem gewissenhafften Medico zuzuschreiben ?

Uebrigens wird. aus diesem vom 13. Febr. 1683. datir-
ken inedicinischen Bedenken niemanden etwas interessi-
ren, als höôchstens die Nachricht, daß damalen in Meck-
lenburg Mynstcht, Fabricius und Sala wegen ihrer
von ihnen selbst präparirten Medicamente berühmt ge-
wesen sind , und bie Schriften des ersteren weit und
breit geschätzet worden.

t .

weyte Fortsetzung des. Abschnittes von derAcademie aus dem neuen Rostockschen Erh-
Vertrage. ~ S. 191. Ihro Herzogl. Durchl. behal:
ken 1. zwar wcgen des Vorzugs der gleich Anfangs vor
Realisirung der academischen Wiedereinrichtung zu Ro-
stock, zur Begründung bessern Aufnehmens der Aeade-mie, von auswärts zu berufenden neuen Lehrer , indi-
stincte frevye Hände. 11. Nach einmal realisirter Wie-
dereinrichtung aber soll ratione feffionis et ordinis
bey academischen Handlungen lediglich allein auf Ord-
nung der Reception j die Reception mag übrigens
hier , oder zu Bützow, oder sonft auf irgend einer
andern Academie zuerst geschehen seyn, gesehen werden ;
und daneben êolgendes unabänderliche Norm seyn undbleiben : 1) Das Concilium soll a) aus dem Mittel der
herzoglichen und räthlichen Protessoren aller vier Fa-
cultäten ohne Unterscheid nach der Ordnung der Rece-
ption ins Concilium zu gleichen Personen , neun at der
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Zahl für jeden, constituiret werden. b) Ueberzählige
Conciliaren mögen zwar angestellet werden können; ke
sollen aber nur im Behinderungsfall eines actuellen Con-
ciligren ihrer Facultät in die Concilien - Geschäfte eins
treten dürfen. 2) Im Concilio soll rarione lellionis
ct ordinis bloß auf die Ordnung der Reception, nicht

Outi
gleichfalls nach der Ordnung der Reception umgehen,
ohne darauf zu sehen, ob der succedirende ein räthlicher
oder herzoglicher Professor , vder zu welcher Facul-
tät derselbe zu rechnen sey. Auch soll 4) das Seniorak
der Facultäten a) dem Professori anheim fallen , wel-
cher nach der Reception ins Concilium der Aelteste ist:
b) dem bisherigen Scnioribus aber auf Lebenszeit alles
das, was ein jeder respective zu Bützow und zu Rostock
cx fislco Academiae genossen hat, gelassen werden.

$. 192. 1. Das Rectorat soll nicht, wie sonst zu hal-

ben Jahren EarMO NE qul
ben vorberacbenben $pbum 3i.1, den Anfang nehmen.
11. Eine willkührliche Substituirung eines Prorectsks
soll schlechterdings wegfallen, sondern, wenn 1) der Re-
ctor behindert wird,, der gewesene Ex . Kector, urcd

wenn 2) dicser kehinzert wird. deten Vorgänger im, / . .

wed MRAC MR
ter auf dem Fnß , wir zuvor , von drk Facultät, wobey
die Vacanz ist, geschehen, londern es dawit folgender-
gestalt gehalten werden : ). Die Facyltät, wo die Va-
canz ist, soll 1) längstens binnen 4. Wochen nach dem
tddtlichen Hintritt oder Entlassung des Abgehenden
2) sechs Candidaten vorschlagen, dabey aber auch 3)
vorzüglich auf sich a) exhibirt habende Privat -Dv-

H::
can mittelst einer von sämtlichen Facultisten unterschrie-
benen, den Ruf und die Geschicklichkeit der inYer
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schlag gebrachten Männer kurz bezeichnenden Miskfive dem
Rector bekannt machen. 11 i. Der Rector Academiag
soll darauf ungesäumt sämtliche Coneiliares außer vors
erwähnten Farultisten ins Concilium zusammen beru-
fen. 1) Das Concilium soll zuvorderst die Senti-
ments der Facultät qua kamam beurtheilen. 2) Es soll
a) aus diesen sechs vorgeschlagenen Männern die Vor-
züglichsten ausheben , und die Gründe dieser Vorzüg-
lichkeit vor den übrigen bemerken. Gleich denn auch
demselben freystehet, b) noch einige andere Männer,
ans anznführenden Gründen der besondern Geschicklich-
keit dersclben hinzuzuthun. 1V. Ucber alles dies soll
ber vocítenbe Theil des baldigsten unterrichtet werden.
V, Der vocirende Theil soll 1) nicht cher, als bis..alles
dies geschehen, zur Vocation schreiten. Es foll 2) in-
dessen derselbe auch außer den vorgeschlagenen einen
ENS E Mann rufen zu können , die Frey-

S bem Gutbe alioi ftarb am 7. Scbr. bie vetswittwete Rcichsgräfin Sabina fElifabetb del
gzard von Bassewintz , eine Tochter des Geheimene-
raths Jochim Otto pon Basservigz, geboren am 15.
Dec. 1717. und vermählt am 15. Jul. 1733. mtt dent
am 29. Dec. 1783. verstorbenen Ürafcn Bernhards
Matthias von Bassewirz. Da sie aus Schriftstel-lerin geworden ist: so wird diese Nachricht hicr nicht
übergangen werden können. . Wer mir ein vollständiges
VWerzeichniß ihrer gedruckten Aufsätze mittheilen wollte,
würde mich verbinden.

5.

6,

H Prof. Josephi „der aufinglieh mit einem Ge:
eenaD tpier erufen war, hat eine
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Den 6. April 17909.

Lo

D. Jacob Friedrich Rönnberg , Hofrath und
“ Professor in Rostock, rc. über Symbolische Bücher

in Bezug aufs Staatsrecht. Nam cum omnibus
in rebus remeriras in affentiendo errorque rurpis

..-‘o de . libr, I. cap. 4. . 53. Bug.

in Quart.
[s ich vor einiger Zeit (2. B. S. 27.) von dem

J Regensburger Nachdruck der Abhandlung unsers
, Hrn. Hofraths Rönnberg Nachricht gab, kanns
tcich ihu nur noch aus cinem Briefe, und wußte nicht,
ob dessen Verfasser denselben selbst gesehen , oder sich
bloß auf die Erzählung anderer Leute begründe. AusVorsicht wollte ich also die Sache nicht als ganz gewiß
augeben. Jett aber habe ich- diesen Nachdrnck selöst vor
mir, der sich übrigens durch nichts, als durch das vers
schicdene Format unuterscheidet.
L'§."-&amp;

"X

FX + rf *

26

ottfenung 9er "ayferliben 2SeftáttigunaeS Urkunde für die Bützowsche Academie. ~

Qo etiani foepe; aominatzs Dux. Megalopolis eius.
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que Succeffores benignam animi Noftri propenfionem
quoad banc erectionem et fundationem magis magis-
que experiantur, motu, fcientia et autoritate, qui-
bus fupra, Pro- Rectori ad eum, quo diximus, mo-
dum conftituendo vel eligendo, fiue Re&amp;oratus mu-
nere deinceps in cadem Vniuerfitate quoquo tempore
functuro, (pro illo tempote, quo mox dicta digui-
tate gaudebit,) Comitiuam Sacri Lateranenfis Palatii,
aulaeque Noftrae Caefareac et Imperialis Confiftorii,
contulimus, dedimus ct elargiti fumus, prout tenore
praefentium clementer conferimus, damus, et clar-
gimur, eumque pro fupra fato temporis, nempe dig-
nitatis, termino aliorum Comitum Palatinorum nu-
mero ct confortio, (hac tamen lege, ne Comitis ti-
tulo, omiffo Palatini Verbo, vnquam vtatur,) grati-
ofe'aggregamus et adícribimus,

Deceraentes et hoc Imperiali ftatuentes edicto,
quod ex hoc perpetuo dcinceps tempore , donec ct
quamdiu didi Pro - Rectoris muneri praefuerit, in-
tra fcriptis priuilegiis, gratiis, iuribus ,"immunita-
tibus, honoribus, exemtionibus, confuetudinibus et
libertatibus ,' vti , frui ec pss poffit: et valeat,
próut iisdem coecteri Sacri Lateranenfis Palatii Co-
mites hadenus vfi et potiri funt , fcu quomodolibet
vtuntur er potiuntur, confuetudine vel de iure,

Ac inprimis, vt poffit et valeat, per totum Sacrum
Romanum Imperium et vbique locorum etterrarum,
Notarios publicos feu Tabclliones et Tudices ordi«
parios creare er facere, et vniuerfis perfonis , quae
fide dignae , habiles et idoneae fuerint, (fuper quo
corifcientiam eiusdem Pro. Re&amp;oris oneratam volu-
mus,) Notaríatus, feu Tabellionatus et Iudicatus or-
dinarii officium concedere er darc, ac eos er éorum
quemlibet per pennam et calamarium ;': prout moris
tít, de praedictis inueftire , dummodo tamen mo«
dumet numerum non excedat, et ab iisdem Nota-
riis: publicis feu Tabellionibis ec. Iudicibus ordima-
riis. per eum creandis ac corum quolibet, vice ac no-
mine Noftro et Sacri Imperii, et pro ipfo Romavo

Impe:
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Imperio, debitum fidelitatis recipiat corporale et pro-
prium iuramentum in hunc videlicet modum : quod
crunt Nobis et Sacro Romano Imperio, omnibusque
Suecefforibus Noftris, Romanorum Imperatoribus ac
Regibus, legitime intrantibus fideles, nec vnquam in-
tererunt confilio, vbi NNoftrum periculum tractetur,
fed bonum et falutem: noftram defendent fideliter et
promouebunt, damnaque Noftra pro fua poffibili«
tate vetabunt et auerrent ;

Praeterea inftrumenta omnia, tam publica quam
priuata, vltimas voluntates, codicillos, teftamenta,
quaecunque iudiciorum a&amp;a, ac omnia alia et fingula,
quae ipfis et cuilibét ipforum ex debito di&amp;orum offi-
ciorumfacienda océürrerint vel fcribenda; iufte, pure,
fideliter, omni fimulatione, maéchinatione , fal(itate
et dolo remotis , fcribent, legent; facient atque di-
&amp;abunt, nou attendendo odium, pecuniam, munera aut
alias paffiones et fauores ; fcripturas vero, quas de-
bebunt in publicam formam redigere; in membranis
mundis, non charts abrafis aut. papyreis, fideliter
fecundum locorum confüetudiaem conícribent, legent,
facient, atque dictabunt; caufías hofpitalium et mi-
ferabilium petfonarum, nec non pontes et ftratas pu
blicas pro viribus proniouebunt j^ fententiasque et
di&amp;a teflium, doncc püblicata fuerint et approbata,
fub fecreto fideliter retinebunt, ac omnia alia et fin
gula re&amp;e, iufte ct pure facient, quae ad dicta officia
quomodolibet-perrinebunt, confüetudine vel de iure,

Quodque huiusmodi Notarii publici , fcu Tabelli-
ones ct ludices ordinarii, per eum creandi poffint et
valeant per totum Romanum mperium, et vbilibet
locorum ac terrarum facere, [fcribere ct publicare
£ontrtactus, iudiciorum aca, inítrumenta er vltimas
voluntates, decreta quoque et au&amp;oritates interpo-
nere in quibuscunque contractibus rale quidpiam rc-
quirentibus, ac omnia alía facere, publicare et exer-
€ere, quae ad officium publici Notarii feu Tabelli-

gnis et ludicis ordibarii pertinere et fpe&amp;tare no-
untur,

62 Decctr-
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Decernentes, vt omnibus infttumentis et feriptuz

tis, per huiusmodi Tabelliones, Notarios publicos
fiue Iudices ordinarios faciendis, plena fides vbique
adhibeatur in. indicio et extra, conftitutionibus fta-
tutis et aliis in. contrarium facientibus non obftanti-

bus quibuscunque.
Similiter cadem auctoritate Noftra Imperiali prae-

nominato Pro » Re&amp;ori feu Re&amp;oratus munere fun-
uro indulgemus , vt poffit et valeat pérfonas idoneas
ct. in poetica facultate excellentes per laureae impo-
fitionemet annuli traditionem. Poetas. Laurcatos fa-
Cere, creare , et infignire, qui quidem Poetae Lau.
rcati per eundem fic, creati et inüguiti poffiat et. va-
lcánt in. omnibus ciuitatibus , communitatibus ,.V.ni-
uerfitatibus, Collegiis.et Studiis quorumcunque loco«
rum et terrarum Sacri Romani Imperii et vbique li-
bere, absque omini impedimento et contradictione, in
praefatae. Artis -Poeticae fcientia legere ,. repetere,
fcribere, disputare ,.. interpretari et commentari ,. ac
Cocteros poeticos actus. facere et exercere, quos fci-
licet-alii Poetae ec. Laurea poetica infigniti facere et
cxercere confueuerunt, nec. non omnibus ct fingulis
otnamentis y. inSgnibus , priuilegiis , praerogatiuis,
exeimtionibus , libertatibus, conceflionibus, honori-
bus, praeeminentiis, fauoribus et indultis vti, frui
potiri et gaudere ,' quibus coeteri. Poetae. Laureati
vbiuis locorum et Gymnafiorura ac Vniuerfitatum pro-
moti gaudent, fruuntur et vtuntur ,. confuetudine vel
de iure,

3.
Monatsschrift von und für Mecklenburg. Zweyter

Jahrgang, 12. Stück.. December, 1789. Schwe-
rin 2c. 6. Bogen in Quart.

35 sindet sich in diesem Stücke : 1) Beytrag zurGeschichte dex wendischen Stadt. Rhetra ; vom
Ori. Consistorialrath Mafch. + Der Verf. des in

nigen sen Stücken enthaltenen Aufsaßes über die
Helmoldsche Beschreibung von Rhetra hatte monis
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Ncben- Anmerkungen gemacht, uud war dabey in ver-
schicdenen Aeußerungen von des Herrn C. R. Masch
Muthmaßungen, die er in seinen Beyträgen zur Erläur
terung der vbotcischen Alterhtümer vorgetragen, abge-
gangen. Diese worden hier von ihm vertheidigt : aber
in einem zu entscheidenden Tone , der bey Gegenstän-
den der Art nicht. passck. Es folgen ; 2) Erwiederung
eines Ungenannten auf die Bemerkung über Policey-
Anstalten in Mecklenburg. + Der Vorwurf, den
der Verf. eines vormaligen Aufsaßes den Beamten
machte, (1. B. S. 380.) wird durch einige Beysviels
abgelehnt. 3) Ist Luxus und Aufwand unserm Vater-
lande nachtheilig ? © Der Verf. meint , daß eine
Kleiderordnung schwierig und unnütz sey : höhere Im-
poten unb Satyre aber mehr helfen könnton. DexAufsatz ist nicht grnug ausgearbeitet. 4) Neuc Beob-
achtungen über den Zungenkrebs der Pferde und. des
Hornviehes. ~ Auch aus den Hamb. Addreß - Com-
toir - Nachrichten entlchnt. 5) Vrrunglücktes öcono-

HHU:
thceilige Folgen haben. 9) Licd des in pohlnische Ge-
fangenschaft gerathenen Mecklenb. Herzogs Chriftoph:
7) Recensionen. ~ Beyläufig wird hier die Nach-
richt gegeben, daß Hr. Past. Brückner zu Gr. Vier
len nach Lteubrandenburg als Prediger bernfen sey-
8): Schreiben an den Recensenten der Rönnbergischen
Schrift über symbolische Bücher. - Aus einem Buche
das den Titel hat: Bekenntnisse eines Unparthey?
ischen über Orthodoxie, Hcterodoxie, Socinig-
nismus und. Deismus , wird dic Meynung anger
führt, daß dic Juristen fich aus der Ursache gewöhnlich
für die symbolischen Bücher erklärten , weil sie bey
der Erklärung der Gesetze an eine sclavische Unterwür-
figkeit unter den Buchstaben des Gesetzes und an eine
eingeschränkte Denknngsart von Jugend auf gewöhnt
waren. Ja, so ists, setzt der Einsender hinzn, dies
muß jedes Biedermann bekennen. ~~ Leider! gehöre

ich zu diesen Viedermängern nicht. 9) Fortgeschterreden
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Mecklenburg-Sicilischer Briefwechsel. Eiu Brief
Sn nePn Ma s
ratur betreffend. 10) Bemerkungen über das Spiel

Gabe derIntendatre RAES MRDay der einen Gegenstand aus der ältern Mecklenbur-
gischen Geschichte am besten dramatisch bearbeiten wird,
wird einen Preis von 10 Louisd’or versichert. 12) Her-
iogliche Patente und Verordnungen. 13) Bekanntma-
&lt;ung vom Herzogl. Armen - Collegium zu Schwerin.
] 4) Bekanntmachung von der Herzoglichen Direction
der Waisen- und Arbeits- Anstalten zu Schwerin. 13)
Bekanntmachungen von Bürgermcisfter und Rath zu
Schwerin j Stcruberg und Güstrow. 16) Beförde-
rungen. 17) Sterbefälle. Dies Stück der Monats-
schrift ist übrigens erst im Februar erschienen.

ae

Predigten für Schauspicler. Lübeck, in Iversens Buch:
bandlung , 1788. s8. Bogen in Ockav.

S der Verf. dieser Predigten v. Sifdber in
) Schwerin, sich nicht auf den Titel, sondern nur

unter der Dedication an seinen Freund, Hrn. Dier;
in Güstrow, genannt bat, fo sind sie anfänglich meiner
Aufmerksamkeit entgangen. Es sind sechs verschiedcne
Aufsätze, die alle die gewöhnliche äußere Form der Pre-digtcn haben, und. folgende Gegenstände abhandcln :
x ). Der wahre Gesichtspunck, ans welchem der Schau-
spicler seinen Stand betrachten muß.. 2) Die Pficht
dcs Menfchen, bey dem allgemeknen Vorurtheil nach

ERE E ches'

wir gegen andere hegen und beweisen. 4) Ein Wort
zum Trostc derer , die von der Welt verdamint wer-
den. 3) Die Pflicht der Regenten und Obrigkeiten,
genau zu prüfen, welchen Einfluß der Stand des Schau-

spiclers und sein Geschäfte auf das Ganze hat. 9 Der
^
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Gedanke an die letzte Stunde unsers Lebens ist das
ficherste Verwahrungsmittel gegen den Aufruhr unserer
Leidenschaften. Nach der Vorrede war die Absicht des
Hrn. Verf. hiebey , scinen lieben Collegen nach eines jes
den Bedürfniß ein Wort der Ermahnung und ein Wort
des Trostes zuzurnfen , weil sie beydes bedürfen, und
auch bey andern , die den Schauspieler als eine Null
in der menschlichen Gesellschaft betrachten, und ihm
also das Uebergewicht ihres Standes mit der möglich-
sten Herabwürdigung- fühlen lassen , etwas Gutes zu
stiften. Ich zweifle inzwischen, daß er dicese Abficht ers
reichen werde. Wenn es auch nicht schon aus andern
Ursachen zu wiederrathen gewesen wäre , dergleichen
Vorträgen die Form einer Predigt zu geben : so würde
sie schon deshalb unangemessen seyn , weil sich hiebey
manche specielle Motive und einzelne Exempel, welche
den mcisten Eindruck machen dürften, nicht so gut au-
bringen lassen, und die wohl bey weitem nicht hinres
chenden Ermahnungen , welche den Schauspieler un-
mittelbar betreffen, sich unter einer Menge allgetnei-
ner Erinnerungen verlieren. Auch ist dersclbe nicht
unpartheyisch genug. Wenn gleich nicht zu bezweifeln
ist, daß das Schauspiel eine der nützlichsten Erholun-
gen gewähre : so hat doch in der Regel der Dichter da-
bey den größern Theil des Verdienstes. Und wenn gleich
kein vernünftiger Mensch einen Schauspieler blos dess
wegen, weil er Schauspicler ist, verachten wird: so
kann doch der Schauspieler nicht begehren, daß man
ihm anders als jedem Fremden begegne, solange nicht
besondere Veranlassungen eine genauere Bekanntschaft
grânden. Ucbrigens hätte nicht unbeachtet bleiben sol-
len, daß die Achtung des Schauspielers gar schr, viele
leicht grdßtentheils, von den äußern Verhältnissen der
Gefellschaft, bey der er sich befindet, und von feinem
eigenen Betragen abhänge.

Beyläufig giebt der Hr. Verf. .die Nachricht , daß
man von ihm nächstens die Geschichte eincs Neidischen
zu erwarten habe, dem er Schritt vor Schritt durch
alle Scenen seines Lebens gefolgt ist.

L7
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5*
Franz und Minna, oder die Launen der Liebe. Eine

Posse in dreien Aufzügen. Schwerin, in der Böd-
înerschen Buchhandlung, 1788. g9. Bog. in Octav.

J habe kein Bedenken, auf den Glauben eines Re-m) censsenten in dem zweyten Stück der Monatsschrift
pon und für Mecklenburg von 1788. diese Posse für
ein mecklenburgisches Product anzunehmen , und dae
her deren Anzeige noch nachzuholen : aber seinen
Wunsch , daß der Verf. mehrere Stücke der Art liefern
möge, kann ich nicht zu dem Mcinigen machen. Dann
uud wann.kömmt freylich eine Stelle, bey der man wohl
auf einige Anlage zur dramatischen Dichtkunst schließen
mögte : aber das Ganze ist zu unnatürlich und regellos,
als daß ich von dem , der dies Stuck dem Publicum
gedruckt vorlegen konnte , irgend eine Erwartung zu
hegen mich berechtiget hielte. In der Vorrede bezeich-
net sich der mir unbekannte Verf. dadurch etwas näher,
daß er an einem andern Orte die Matcrie von der Posse
und Harlekinade ausführlicher behandelt habe.

A" 15. Febr. verstarb hieselbst der Hr. Doct. Chri-stian Hinrich Lange , Archivarins und Bibli
othecarius der Meckl. Ritter und Landschaft. Er war
ein Sohn des hiceßgen Rathsverwandten Peter Hin-
rich Lange, und 1752. den 26. Febr. geboren. Er
hatte hier in Rostock und zu Jena studiret, ward 1782.
auf dem Landtage zu det vorbenannteu Amte erwäh-
let, und darauf im Jahre 1783. zu Bützow Doctor,
bey welcher Gelegenhcit er eine Inaugural-Dissputation
de nullictare relpectiua senrentiae , actis ad collegium
iuridicum exemtum transmiffis, (&amp;scbotte Bibl. 1785.
S. 246.) drucken ließ. Auch hat er die Verfertignng
und den Abdruck des Catalogs. der Ritter- und Land:
schaftlichen Bibliothek, (1. B: S 224.) besorgt, und
Schröders evangelisches Mecklenburg (1. B. S. 105.
248.) zum Drucke befördert.
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Den 13. April 1790

To

Unpartheyisches und freymüthiges Gutachten über die
Anmaßungen der Stadt Rostock in : nsehung der
Handlung gegen ihre Mitstände. Rostock, gedruckt
in der Adierschen Officin, 1790. . 73 Bog. in Folio.

' b ich gleich dies Erachten mit einem sehr günsti-

get ele d e ERA
Handlungs-Ucademic Hrn. Prof. Büsch, Hrninr
ÜÄbeling, Hrn. Brodhagen und Hrn. Makler San-
der ausgestcület, -- theils durch das Lob solcher Perso-

nen Vzu deren Urtheile is sonstZutrauenpate, m
Da i bey der snr Lecture ineineErwartung gat nicht
befriediget fand, es nochmal mit verdoppelter 9fufimerte
samkeit durchgelesen und erwogen : so kann ich doch kein
anderes Urtheil darüber fällen, als daß es gleich un-
unterrichtend und unzuverlässig ey. Freylich liegt das
zum Theil darin , daß die Schriften und Acten, welche
man den Herren Verff. zuschickte, ihnen keinen ganz
dentlichen und vollständigen Begriff von bán Gegen
stande der Streitigkeit geben konnten, und sich mehr
mit nuerheblichen Nebendingen , als mit der Haupt-

sache beschäftigen ; abrr Priel hätten sie doch immer
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aus manchen die d D

DEDERECQP
irzwischett hier mit Recht Ee 5einc aus Grundsäten der Handlungs- Wissens,Anno
wickelte hinlängliche Erörterung de Haft ent
freyc Gebrauch dcs Warnemünder M Fragen : ob der
unbedingte Einführung des Commissions- und ob dietions Handcls in Rostock,fürdieStadtundSpcdiend für die übrigen Ciuwöhncr Meccuburgs fo wis
tig fe? habe ich auch nicht darin fuburgs so wi
ich das Hauptargument, dessen sich gefunden. Wenn
bedienen : “Hamburg hat eben solche R Herren Verff.
„Rostock bchauptet; gebraucht solche Rechte gehabt, als
eedee uis it suits
„.stchen. — ren Behauptungen nicht zu be;
Gewicht hat, weil vir Schluß vou einem mir nichtvicl

:la Gut trügen als wahrseynem, h pur [lh ies
ahrechne, fo bcüichet dag Uebrige ' Tr wenn ich dies
lischen Erörterung gehöret, in einzelnen ne
hingeworfenen Behauptun ie unentwickelt
Belehrung enthalten ; her DAP für hen keine
tigkett scht. Dagegen aber finden fich n e
auf 9*benbinge, wb leere Declamativn Hfümgen
ticher Anzahl, und die Hrrn. Verff. habenez reiche
laubt , einen so pofitiven Ton der Un es sch er:
néhmen, daß er rine . det fehlbarkeit anzur
kch weis, it bi Haubtungs ' M n uß. Soviel
dem Grade ausgrbildet , daß man einen rech A zu
den Ton anzustimmen Ursache hätte: und heiden:
finde derselben hängen i die Gegen-Seal: orbit ara, p Natur nach so schr vou
Liebe zu seinem Cytem verleiht als Met ter durch

en pa i ; "t einen geb

PAESIt:
Da
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doch die Hrrn. Verff. sich durch solche Autsätze nicht
irre leiten lassen. Dann ist 2) wieder die Wahrheit
angenommen , daß ein mecklcenburgisches Schiff nicht
eben fo gut, als ein lübeckisches und danziger Schiff in
Warnemünde einlaufen., seine Fracht ausladen , und
eine Rückfracht mitnehmen könne. Dic tägliche Er-
fahrung zeigt , daß die Schiffer vom Fischlande und
dasiger Gegend, whrkliche mecklenburgische Unterthanen,
eben so gut als Ausländer, Frachten bringen und Frach-
ten abholen , auch im Winter hier Winterlage halten.
Folglich ist denn auch 3) die wiedersinnige Erklärung
des Wortes keiner im §. 238. des Erbvertrags ledig-
lich auf Rechnung der Herren Verff. dieses Erachtens
zu setzen , und sie hätten besser gethan , fid) erft ac«
nauer zu erkundigen , als aufs Gerathewohi derglei-
eu Unrichtigkeiten für Wahrheit auszugeben. ~ Die
aus diesen Prämissen abgeleiteten weiteren Folgerungen
wird nun jeder selbst beurtheilen können.

Wer mit dem Gegenstand nicht ganz unbekannt ist,
wird allenthalben Behauptungen der Art finden , bey
welchen der Betveis, oder die gengue Bestimmung schlk.
Der Plan dicser Plätter erkaubt es nicht, hierüber
mehr zu sagen. Wer sich die Mühe nehmen kann und

"i ib zu präfen, für den wird dicse Nachweisunginreichen.

Wenn ich übrigens diesem Erachten keinen großen
Werth beylegen kann: fo folgere man daraus nicht,

Meer Nae DsME.Weildirbis
Kenntniß der mercantilischen Grundsätze abgehet, und
auch die wesentlichern juristischen und historischen Data
Mic diele Sade denke beett rjgeidem; 1 Hurts
bloßes Raisonnement läßt sich meines Ermesscns gar
nicht ausmachen, ob die Rostocksche Einrichtuug der
Stadt und dent Lande vortheilhaft oder schädlich sey,
weil man dabey auf alle kleine Nebenumstände, die
nachhin mitwürken, schlechterdings nicht Rücksicht uch;
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fen kann. Bloß die Erfahrung eines hinlänglichen
Zcitraums wird dies zuverlässig ausmitteln. 11. Aber
auch die Erfahrung, selbst durch bedachtsamere The-
orie unterstützt, wird kein Resultat herausbringen, das
auf alle Zukunft unveränderlich richtig bleibt. So wie
die hiesige Handlung seit den Zeiten der Hanse eine

Vseinerboc ac diat
Richtung geben. IIl. 2benn bemnad) bic Ctabt 30
stocé diejeuigen Rechte, die fie würklich hat, anch jetzt
ohne Schaden außer Gebrauch setzen könnte , fo ist es
doch nicht rathsam , sie anf immer anfzugeben: es kön-
nen Zeiten kommen, wo sie deren zu ihrer Erhaltnng
bedarf. 1V. Daß sie Rechte, bic fic mürtlid Dat,
wenn auch mit einigemNachtheile anderer,geltend macht,

S a nicht HoudE/ .

Wenn wir erst in Meckléeuburg eine völlige Gleichheit
aller Bürger einführen , und alle Vortheile und Lasten
gleich vertheilen, wenn die freyen Ritter - Hufen, bey
lánaft gehobenem Grunde ihrer Exemtion , mitsteuren,
und wenn von der Stadt nicht mehr der zwölfte Theil
zu gewissen Anlagen gefodert, sondern ein gleicher
Beytrag von dem Rostockschen und sonstigen Einwoh-
ner zu den allgemeinen Landes- Bedürfnissen gegeben
wird : dann muß Nostock freylich dergleichen Rechte
nicht weiter begehren , aber alle ähnliche Vorrechte

BUdSPiaii dad
zum Handel verstattetwerden, so wird denn doch dieser
Gebrauch , um Gleichheit zu erhalten, mit einer Ab-
gabe belastet werden müssen. Der Rostocksche Bürger
hat eine gedoppelte Ausgabe , theils die Accise und an-
dere ähnliche Nebenkosien, theils die zur Unterhaltung
des Havens erfoderliche Summe, die dem Vernehmen
nach jährlich im Durchschnitt 6 bis 8000 Rthlr. aus-
machen soli : diese letztere würde zu sonftigen Stadtbc-
dürfnissen verwandt werden können , wenn sie zum

Haven nicht erfodert nine Wenn al(o ber fenaufs
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Kaufmann nicht Vortheile vor dem hiesigen voraus ha-
ben soll, so muß jeder hiefür ein Surrogat geben, (pa
die vermehrte Accisc-Einnahme der Stadt nicht zu Gute
komt, ) oder das ganze Land muß die Unterhaltung des
Havens übernehmen.

Von dem Gange der ganzen Streitigkeit bemerke ich
pie daß auf dem letzten Landtage keine völlige Ratétation der bey der vorhergehenden Zusatnmenkunftge-
nommenen Verabredungen (1. B. S. 288.) erfolgt ist;
vielmehr mehrere sonstige Streitigkeiten zwischen der
Stadt und den übrigen Ständen mit den Streitigkei-
ten über den Erbvertrag verbunden, und zu einer noch-
maligen Unterhandlung verstellet ind, deren Erfolg
tun zu erwarten stehet.

y

Dritte Fortsetzung des Abschnittes von derAcademie, aus dem neuen Rostockschen
Erbvertrage. ~ 9$.,194. Die bisherigen Statuta
Academiae. Roftochienfis sollen nachgeschen , den heu-
tigen Zeiten und dieser Vercinbarung anpasscnder ge-

EREMera
ders zu richtende, Eyde der Professoren und Promoven-
borum, (bcr Eyd des Kectoris Academiae (oif nach
tie vor der sonst auf der Rostockschen Academie gewöhn-
lich gewesene bleiben , ) gesehen , minder nicht wegen
des Oeconomi pauperum und dessen Freyheit von der
Bier und Sack- Accise das Nöthige bestimmt werden.
Die revidirten und umgeänderten Statuten follen bat
auf dem Rath ad monendum dessen , was sowobi vondemselben, zumal nach den ihm am besten beywohnen-
den Local : Kenntnissen, zum Besten. der Academie für
ersprießlich erachtet werden wird, als auch, was unver-
hoften Falls etwa, es sey gerade zu oder per indire-
um, der Stadt prajudicirlich srachtet werden mögte, gurgestellet , auf des Raths unterthänigstes Erachten mög-
[ichst gnädigste:Rücksicht genommen, die alle Colton

verhin-
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verhindernde etwanîge Aendernngen beschaffct, die vd
lig berichtigten Statuten endlich in:deutscher Sprachs
zu jedermanns Wissenschaft öffentlich bekannt nadwerden. Alles. dies soll, sobald es.éirgend möglich, ger
schehen, bis dahin aber es bey den héebevorigen Ro:
stockschen Statuteu, in Gemäßheit hessen, was in diesem
Erbvertrag bestimmet worden, einstweilig verbleiben.

§. 195. Ihro Herzogl. Durchl. wollen alle fünf Jahre
eine Visitafion der Academie veraristalten lassen,'welcher
die Stadt durch Deputirte aus dem Rath beywohnen,
und wobey nach dem Fuß der letzten Visitätisn vom
fahr 1599. in gemeiner Visitation der ganzen Univer-
tät und desselben Concilii vermöge Abschiedes vom

24. März gedachten Jahres verfahren, und insonder-
heit die Rechnung aufgenommen werden soll.
$. 196. I. Zu den Translocations Kosten der.Acade-
mie nach Rostock zahlt die Stadt iz Rückkehrungs - Ter-

ttt
Rthtr. . sich belaufende) arademische Foderungen an
Herzogl. Renterey , ohne von Stadtwegen daraus et-
was begehren zu wollen, der Academie zu deren bessern
Aufkommen lediglich überlassen. Hiebey versichern
drnn auch 114. Ihro Herzogl. Durch: nach Ihro. tm

SESG
1) Für die noch nicht bezahlte Regentie des chwas
i stir if von 1749. Gold, .

2220 —

2) $üt bad weiße Collegium, welches seit 1748. zur
Hälfte, und seit 1760. gänilich der Academie entzogen
it, nach vorgängiger Schäßung der Artis peritorum

an Lejähriger Nutzung zur Hälste,
an 36 jähriger Nutzung fürsGans

3) git
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desväterlichen Milde und Zuneigung gegen die Acades
mie, daß Höchst-Sie von der nach zugelegter Liquida-
tion sich ergebenden Summe die jährliche Zinse zu 5
Procent an den künftigen gemeinschaftlichen academi:
{en Fiscus abtragen lassen wollen.

NEA eitau 27 yn au da s C
4) igen 3in| envisint Oifroy Zinsen hi bi

Bues edLMMee ANM E um ET Us
"dun tic ti Sd d €
an Capite theologi sim a7 liie es 20s ; E :Mm dan U s meten iden

t, i laut H rooT. mer Vers an4 ag

Z-

D 27. Febr. d. J. Dat bic Gelebrte Gefell:fdaft sum f1ugen oer YOiffenfdaften uno
Rünste zu Frankfurt an der Oder den Hrn. Doct.

Rappe M ndisMb ien CM
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Den 27. April 1790.

T,

Olai Gerbardi, Tychfén, Seren. Duci Megapolcos
a Confiliis aulae, LL, OO. in Vniuerfitate Rofto-
chienfi Profcfforis P. O, er bibliothecae Praefecti,
appendix ad infcriptionis cuficae Venetiis in mar»
morca rempli Patriarchalis S..Petri cathedra cone
fpicuae interpretationem, Roftochii, ex officina
libraria Koppiana, MDCCXC, 51 959g. it Xouarf.

eber die Erklärung des Hrn. Hofraths Tychsen,
J C1. B. S. 66.) il ein Briefwechsel mit dem Hrn.

Prof. Sim. Assemani zu Padua,, der in Ab-
sicht der ursprünglichen Bestimmung .des Steines mit
der Inschrift anders denkt, entsianden, den der Erstere
mit Bewilligung des iem in dicsem Anhange hatabdrucken lasseu. AmSchlusse ist noch ein Schreiben
des Hrn. Verf. an bcn. Prof. Pizzi in Madrit und
dessen Antwort über eben diesen Gegenstand beygefäget.

L,: ], na

 » di der Kayserlichen Bestättigungs - Ur-Funde fur. die Büzowsche Academie.
In(uper foepe dicto Pro- Kectori concedimus et elar-

EpmieAmienNI
I quoscun-
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quoscunque alios, ctiamfi infantes fuerint, praecfen-
tes vcl abfentes, cx illicito vel damnato coitu pro-
crcatos vel procrcandos, mafículos et foeminas, exis
ftentibus vel non exiftentibus aliis filiis legitimis, iis
eriam aliter non tequifitis, viuentibus vcl etiam mor«
tuis corum Parentibus, ( Hluftrium tamen Principum,
Comitum, Baronum, Equitum ac Nobilium exce-
pris.) legitimare, et eos ac eorum quemlibet ad om-
nia et fingula iura legitima reftitucre, omnemque
geniturae maculam penitus abolere, ipíos reftituen-
do et habilitando ad omnia et fingula iura fucceffio-
num.et baereditatum , bonorum. paternorum et ma-

ternorum , etiam ab inteftato, cognatorum et agna-
torum, ac ad fingulos actus legitimos tam cx con.

tradu vel vltima voluntate , quam alio qrocunque
modo, tam in iudicio quam extra, perinde ac i de'
legitimo matrimonio effent prectceati; 'obicétione pro-
lis iilegitimae pebitus ceffante, —

Quodque illotum legitimatio pet ipfum, vt:fupra,
fa&amp;a pro iufte et legitime fa&amp;a maxime habeatur
et tericatur, non fecus ac ff foret cum omnibus iuris
follennitatibus , quarum defe&amp;us fpecialiter auctoti-
tate Imperiali fuppleri. volumus et intendimus, dum.
modo tamen legitimationes huiusmodi non praeiu.
dicent filiis et S edibus legitimis et. naturalibus;
quin ipfi legitimapdi, poftquam fic legitimati fucrinr,
fint et efle cenfeantur ac nomihentur, ct nominari
poflint ec debeant vbique locorum; tanquam legitimi,
at legitime nati de familia et agrnatione parentum
füorum, ac arma et infignia eorum Ru ferreque
poflint ac valeant, non obftantibus aliquibus Icgibus,
quibus cauetür , quod naturales , baftardi', fpurii;
manferes, norhi, velalii quicunque ex illicito et dam-
Dato coitu procreati vel procrcandi sec poflint nec
débeant legitimari , liberis naturalibus legitimis exi»
ftentibus, vel fine voluntáte et confenfu flliorurii ndtura?
livm et legitimorutii; aut agnarorum aut feudi dominos
rum, et fpecialiter'in euzDen, quibus mod. sar.effic; leg.
$. quib, mod, uat, effc; fui, pex €othim, et $; d -̂
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fi: de. feudo ..controv. fuerit int; dom, et egnat. et l.
iubemas C. de emancip. liber. ct aliis fimilibus, qui-
bus legibus et cuilibet ipfarum volumus expreffe fci»
enterque derogari,, neque etiam .obítanribus in praes
didis aliquibus contrahentium difpofitionibus et de«
fun&amp;orum.vltimis voluatatibus, aliisque legibus lo-
corumque ftatutis er couíüctudinibus, etiamfi tales
effent, quae exprimi deberentaut de, quibus hic men-
tio specialiter kacienda ellec.: quibus obftantibus et
obftare valentibus in. hoc cafu duntaxat ex certa fci»
entia et de plenitudine Cacfareae Noftrae poteftatis
totaliter derogamus et derogarum effe volumus,

Adhaec pracfato Pro - Ke&amp;tori. fiue Re&amp;toratus mu.
nere funduro damus et concedimus facultatem , vt

poffit ac valeat tutores et curatores confirmare, ipfos-
quc cauffis legitimis fubfiffentibus amouere:; infames
tam iuris quam. facti ád famam reftituere, et omnem
ab eis infamiae notam "abítergere ,, tam irrogatam
quam irrogaudam.,. ita vt. de cocrekto ad omnes et
fiogulos actus idonei et. apti habeantur, ac promoueri
poflint; nec non filios.adoptate et arrogare, eosque
adoptiuos et arrogatos facere, conftituere et ordinare ;
infuper filios legitimos et legitimandos adoptiuosque
emancipare atque adoptionibus et emancipationibus
quibuscunque omnium. et fingulorum ; etiam infan-
tium et adolefcentium, confentirc; et veniam aetatis
fupplicantibus concedere, auctoritatemque et decretum
interponere ; feruos etiam manumittere, ct manus
miffionibus quibuscunque, cum vel fine vindicta, et
minorum alienatiónibus, ac alimentorum ttansactios
hibus, auctoritatem patitet et decretum interponere ;
minores quoque-ecclefias et communitates lacfas, al-
tera parte ad id prius vocata in integrum reftituere,
ac integram reftitutionem eis vel alteri eorum conce:
dere, iuris tamen ordine in his ct in aliis omnibus
feraato,

Poftremo concedimus ét elargimur foepius dico
Friderico, Duci Megalopolis, eiusque Succefforibus,
liberam facultatem et: poteftatem fingulis in V uiuer -

I 2 fitate
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fitate conftituendis Facültatibus fi&amp;gula et peculiaria
conferendi arma et infignia, quibus in püblicis fcriptis,
edictis, mandatis, aliisque actibus, loco figilli pro rei
neeesfitate et voluntatis arbitrio vti poffint er valeant;
faluis tamen quoad praedicta omnia auctoritate Noftrà
Cacfarca , nec non Suae Dile&amp;ionis , qua' Fündato-
tis, ciusdemque Succefforum , fuprema iurisdictione
inetoque imperio, ac aliorum quorumcunque iuribus,
' Nulli ergo oninino hominum cuiuscunque ftatüs,
tadüs, ordinis; diguitatis aut praeeminentiae fuerir,ficear hanc Noftrae conceffionis, erectionis, 'confir-

niaticnis, indulti, prorectionis, comitiuaz Palatinae,
er aliorum fupra infertórum priuilegiorum gratiam
vel facultatem infringere ,- aut ei qucuis aufü temerae
rio contrauenire , feu illam quouis modo violare: fi
quis autem id attentare ^prae(umferit ,^ "Noftram er
Sacri Imperii indignationem grauiffimam, et poenam
quinquaginta marcarüur aufi puri' toties , quoties
contrafa&amp;um fuerit, fe nouerit irremiffibiliter incur.
furum, quarum dimidiam Iniperiali Fifco feuaerario
Noftro, reliquam veto pattem Sereniffimo Duci Mega-
lopolis eiusque fuccefforibus décernimus applicandam,

' Harum teftimonio litterarem manu "Noftra füb.

fcriptatum et figilli Noftri Caefarei appenfione mu-
pitarüm, quae dáhantur Vieumae, die tertia menfis
O&amp;obris , anno Domini millefimo: feptingentefimo
quinquagefimo o&amp;auo ; ^ tegni Noftri decimo quarto,

ERANCISCV S.
Vt .R, Comes. Colloredo

Ad mandatum Sac,. Caef, Majeftatis
proprium,

Paulus .Autonius Gundel,

Collationatum|etregiftratumA. de|Stock,
9tcberfadbfen.—(ftniner,neuestenpolitischen,clvi-

len uud litterarischen Zustaude.) Ein in der Lune:

^T
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burger Heide gefundenes merkwürdiges Reisejournal.
Herausgegeben von Quintus Z.emiljus Publi
cola. Sine ira et ftudio. eR „zwehtes, drittesBändchen. Rom , bey Orc: Chlarv , 1789. “ In
allen Buchhandlungen Dentschlands zu finden. 15.
173. 203 Bogetr in Octav.

Y" der Annahme eines erdichteteu. Nahmens undEI Druckortes wird man schon erwarten, daß Ver-
fasser und Verleger einen Grund gehabthaben müssene
sich zu verbergen; und diesen Grund wird mau sogleichfinden, wenn man nur einige Lagen diescs Buches Bas
geblättert hat. Das Ganze ist ein unreifer Mischmasch
von allerhand, gutentheils halbwahren , ganz unriche
tigen, oder unerheblichen, nicht auf einer Reise , sons
dern auf der Stube zusammengeschriebenen, aus man-
chen andern Büchern , und zwar nicht immer aus. den
besten, entlehnten. Notizen , des Donner - Braun-schweig, Hamburg , Bremen,. Lübcekr. Hollkcin nd
Mecklenburg , mit einigen dreisten .und. heleidigeydenÎleußernugen ausgezicret. Bey den.Ländern uud Etäd:
ten, dic der Verfasser aus eigener Kenputniß beurtheilen
kounte, inag hin und wicder wohl eine richtige, vou
andern nicht bemerkte Nachricht mit unterlaufen : abet
wer kann diese von dem übrigen Wauste uuterscheiden.
Um viele Bogenzu füllen , find hier die Verträge zwi-
schen Rußland und Dännemark über die Vertauschung
von Hollsiein und Oldenburg, die : Verse unter dens
Lübecischen Todtentauz / die Grabschriften in Dobbe-.
ran, das Lied eines Bremers auf Lavateru , und ders
gleichen Dinge mehr, eingerückt.

Von Mecklenburg insbesondere handelt im 3. Bande
der 82. bis 93. Brief : und unter ihnen ist der 87. un-
ferer Academie gewiditict. Dieser Brief füllet zwar

Viet mu Hates zam "ü
abrechne, so macht das Nebrige nicht viel mehr, als
eine Seite aus, und ist zu unbedeutend, um hier an-
geführt zu werden.

"3 A.
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Monatssehrift vön. und für Mecklenburg. Dritter
. Jahrgang, t. hib Z. Ctüd. Janyar und Februar
"4799. Schtdexin, 1c. 8. Bogen in Quart.

Syon sind die bevden 'ersten Stücke des Jahrgan-
B gcs zusammen ausgegeben : ob das in der Folge

itimmer so gehalten werden wird, weiß ich nicht. Durch
die angekündigte Veränderung mit den Üettern nnd
der Bogenzahl (2. B. S. 44.) ist dabey die Gröze: je-
des Stikkes so sehr verinindcrt, daß cs nun noch nicht
hals soviel, als die vorigen, in fich kasset, welches eine
noch öfterer Abbrechung größerer Autsätze zur Folge
haben wird.. Ich wünsche, daß diese Veränderung nieht
ber Vorbote des gänzlichen Auf drens werde : maucher
Mängel ungeachtet, hat diese Monatsschrift doch in-
läugbaren Nuten gehabt.

' Im Januar findet. man: 1) Friedlieb Ehrlichs
Nenjahrslied auf r790. und 2) zur Jahresfcyer- für
mein Vaterlaub ; ein Gedicht vom Hrn. Brinkmann.
So wenig vorzüglich, wie Neujahrswünsche in der
Regel ind. Wenn Engels Elegie anf den Tod sci-
fer Freundin (1. B. S. 39 r., nießt cinen Beweis des
Gegentheils lieferte, würde ich fast glauben , daß jetzt
auf Mecklenburgischen Boden kein gutes Gedicht gedeis
hen könnte. 3) Nachricht von dem Gebrauche der Buch-

Gebrauch fehrbauichtalleinbasOdeLEA
als der bisherigeGebrauch, sondern auch nachhin noch
die Oelkuchen beynahe eben so nützlich bey der Vieh-
zucht blciben, als die rohe Mast. - 4) Einige Fehter
iu der mecklenburgischen Bauren- Oekonomie. ~. Ist
asgebrochen. . 53) Bemerkungen über die Veredlung
der Wolle , und- Wiederlegung der Vorurthcile , fo
dieserhalb herrschen , und dem Fortgange dersclben bis-
her nachtheilig gewesen. ~ Erin gut abgefaßter , uf

Sanpitin RE
che auch in der englischen Sprache anzutreffen imb. 3i
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Ist von einem andern Verfasser, als der erste Init
(2. B. S. 43 ) zeigt aber evenfalts keinen größern: Nux
ten, der aus Vercichnissen diejer Art zu erwarten wäre.

Ms e ceilescs ? "JhrInhaltpat Wis be:
fonders Bemerriiches : und die Abschrift, nach welcher
sie gedruckt ist, scheint mir fehlerhaft gewesen zu seyn.

Das Februar - Stück enthält; c) Boitzenburgische
Collectaneen, 4. Heft. © Eine Nachricht von den
Cantoren , Organisten und der Schule. Ich hätte ge-
wänschet, daß das Schulreglement von 1773. ganz ab-
gedruckct wäre. 2) Vonder Futterung des Rindviehes
in Mecklenburg , vom Hrn. Cand. Becker hieselbst. ~
Empfiehlt den Grundsatz, daß nicht auf die Menge
sondern auf die Güte des Rindviehes auch in Absicht der
Milch und des Düngers gesehen werden mnüsse. 3) Aus-

iipaus dem ane Mer CXAMT Fas
hung der Hardiung segen ihre Mitstände. . 4) , Ein
Bepytrag zur alten Geschichte Mecklenburgs, und beson-
ders über die Lage der Stadt Rherra und des Tempels
des Radegast.. ~ Islt abgebrochen. 5) Ueber Auf.
klärung, 4. Brief. ~ Diesmal erinnert der Verf.

pri af na aemriaedh fich deeu
tersuchuug der Vernunft entziehen müsse. Und dems
uächst bemerkt er gegen Hrn. Schlosser, daß die Glück-
seeligkeit jedes einzelnen Menschen keine Folge ber 3lufs
klärnng werden könne. 6) Erinnerungen an diejenie
gen , die mit Feuerlöschungs - Anstalten in den Städten
zu thun haben. ~ Enthält einige gute Bemerkund
gen , die aber noch sehr vermehrt und auseinander ges
setzt werden könnten. Sollte die in den meisten Städs
ten gewöhnliche Bauart , da ein Haus dichte an das
andere gebauet wird , dadurch nicht unschädlich werden,
wenn eine gute starke 5ranbmauer zwischen beyden Ges
bäuden aufgeführet wird ? 7) Beschreibung des Vers
suchs mit einer von dem Hrn. Fürst erfundenen Feuer-
ldschungs-Maschine. ~~ Die Probe verunglückte, dna
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ad) Grimben ift aud) kein Nutzen von dieser Maschiene
zu erwarten. 8) Mittel wieder den Zungen-Krebs des
Horn- Viehes 'und der Pferde. 9) Berichtigung. ~\
Betrift einen Neben- Umstand in der Nachricht von der
Beförderung des Hrn. Past. Brückners. r10) Ans
Mecklenburgische Publicum. ~ Eine Bitte um mch-
rere zweckmäßige Beyträge, und um vollständige Einsen-
dung der Aufsätze. 1.1) Nachricht ~~ von zwey neuen
Verlagsbüchern der Bödnerschen Buchhandlung. Arti-
kel dieser Art würde ich hier gerne entbehren.

SD
Vollständige Beschreibung allcr Feyerlichkeiten bey der

hohen Vermählung der Durchlauchtigsten Herzogin
j! Mecklenburg , 1c. Therese Mathilde Ama-
ie, mit des Erbprinzen von Thurn und Taris,

Rarl Alexander, Durchlaucht, welche den 25.May
1789. am Herzogl. Mecklenburg - Strelikschen Hofe
in Neustrelitz vollzogen worden. Neuttrelitß , in der
Hofbuchhandlung.. 6. Bogeu in Quart.

MW das Ceremoniel bey einer solchen Feyerlichkeit
ui auem dendiMadrids
Feéyerlichkeit eingerichtet worden ist, finden: und wird in
dem Anhänge noch 1) ein Carmen der Alt-Strelitzischen
Judeuschaft, 2) ein Gebet dersplben, in threr Synagoge
abaefungen, 3) cine Beschreibung der Ehrenpforte, 4).sin Carmen von 12. Mädchen überreicht, 5) die Trau-
rede vom Hrn. Superintendent Mkasch,, 6) eine Be-
prm: des Deserts, oder vielmehr ein dabey ange-
bids orb, eSflerehub:
leistet haben wird, als der Dichter,) und.. s) einc An-
rede des Fürstl. Thurn- und Taxischen Grhetmcen-Raths
rm Rene an den regierenden Heriog von Strer.y vorfinden.



Annalen
Det

RostockschenAcademie.
2. Band. 10. Stück.

Sen rx. May 1799.

Le

Memotiam refürrectionis domini noftri ac feruatoris
lefu Chrifti pic fan&amp;eque -«elebrandam indicit
Academiae Roftochienfis anno inftaurationis primo
Re&amp;or, Iobennes Gafparus Velzhufen. Praemiffa
e(l Sermonum E/iae Bufitae, eaxminibus religiofis

EeaeaA4 . . t U eus

ticüm continet, Roftochii , Jitteris- Adlerianis,

4 Bogen in Quart.

diese Bogen enthalten: 1. Sur Dedication, die$ ich so wie die vorige (1 B. €. 389.) ganz
' cintüde:- Brunfiomeo, et buic coniunctiffimisGriesbacbio lenenfi,atqueSchbnurreroTobiogenf,triumuiris de critice facra meritiffimis ,. quorum ani-
mos inuicem ac mecum Brittannia copulauit, corpora
patriae communis valtitas diftiner, fpes lobi fuo
tempore iterumeft confociatura, non amplius diucl-
Janda , catis inter pauca nominibus , ípicilegium
hocce lobianum, quoniam in manus tradefe non
poffum , pro teffera vetuftae amicitiae transmitto,
noftraeque in dies fingulos crefcentis Fridericae
Fraticifcae amorem vieta eefflagito iure meo fohag-
mes Cafparus Velibufen. Qe inc ipm, zur

A lu. ii NO,
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Feyer des Festes, und 3. die Bestättigung der im
Weyhnachts- Programm gelieterten Ucbersezung durch
kleine gine Sheen zu den einzelnen Stellen ,: die

Herzoglich Mecklenburg -Schweriuscher Staats - Calen-
der, 1790. für den Horizonk von Schwerin astrono-
misch berechnet. Schwerin, gedrnckt und zu haben
bey Wilh. Bäreusprung, Herzogl. Hofbucsdrucker.
195 Bogen iu Octav.

Swim Wesentlichen hat dicser Kalender die schon im

Ede Rio iGuest
MgMichaelis 1789. hinzugekommen. Der Herausgeber
dieses Kalenders, Hr. Hofr. Rudloff in Schwerin,
will darin gesamte Bücher und einzeln gedruckte kleine
Schriften Mecklenburgischer Verfasser, (nur keine Ge-
legenhcits- Gedichte und Ankündigungen , auch keine
Aufsätze in kremden Zeitschriften,) ihrem Titel nach ans
zeigen. Dicsmal sind in dieser Liste aus der Theolo-

MO de cis den Static tn
Geschichte , der Erdbeschreibung, und der egit
8., aus der Arzneygelchrsamkeit 5., aus ber Philosso-
phie 4., aus der Philologie und den Alterthümern 3.,
aus der Gelehrten - Geschichte und Kritik 3., an Schul-
und Erziehungs - Schriften 5 , und an vermischten
Schriften 5., in allen also 65 Stück aufgeführet. Wenn
auch die eigentliche Zeit der Herausgabe nicht immerenau genug beobachtet, vder einmal ein Stùck darin
lleven mic: fo tvirb pod) bicfe ifte viclen Lesern
engenebm feyit.

Zur dffenttichen und feyerlichen, beym hicsigen Gym-
nasis aazrstellenden Prüfung der Iugend ladet n

M[ 4%.
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tächstkommenden s. 6. 7. October alle resp.Gönner,Beförderer nnd Freunde des Jugendunterrichts mik
gebührender Ehrerbictung , Hochachtung nnd Erge-benheit ein Adolph Friederich Fuchs, Rector
des Gpmnasii zu Güstrow. Neostock, gedruckt in der
Mällerschen Officin, 1789. 2 Bogen in Quart.

Yita tana: Meqaet
babep bemerket, daß man es ganz zweckwidrig gefun-
den , die Schüler hiezu, wie das auf andern Schulen

eim e Tyadiia Pid
Programms 180 Schüler vorhanden gewesen, von wel-
em Michaelis 8 auf Acadcmien abgegangen sind.ann folgt der der Lections- Catalogus für das nun
verflosscne halbe Jahr : die Stunden sind folgenderge-
sialt vertheilet ;. . Lehrstunde. Religions-Uuterricht
in 4. Classen; 6 Tage, x Stunde in der ersten und
zweyten Classe abgerechnet. (Solltc dies nicht, insbe-
sondere. dic in der 3. und 4. Elasse auf 4 Tage gesetzte
Catechisatton über deu Landes-Catechismus, nach Pro-
portion der andern Gegenstände zu viel scyn ?) 2. Lehr-
stunde. Latinität in 5. Classen, 6 Tagr. In Neben-
classen, Technologie, und Rochows Schulbuch. (Ob-
gleich außerdem noch 3 Stunden der Latinjtät gewidmet
2, so scheint mir dies doch für ben künftigen Ge-
lehrten nicht genügend. Die Fertigkeit, deren ex bc-
darf, läßt sich nur durch mannigfache Uebung erhalten;
und manche Nebendiutge, die dazu gehören , rdmische
Geschichte Antiquitäten, Archäologie , Mythologie,u. (. w. find so leicht nicht : auch ist die ferncre Ansbil-
dung in der Latinität auf der Äcademie , die vermdge
der Erfahrung bey den Meisten ohnehin unterbleibt,
ohne eine gute Grundlage fruchtlos.) 3. Lehrstunde.
Wisssensehaftlicher Unterricht, 4 Tage. Hieher sind
gerechnet : Statistik nach Büsching, Mathematit, Phi-
Iosophie nach Ernesti, Encyclopädie nach Sulzer, und
practische Rechenkunst. Ferner wird in dieser Stunde
an 3 Tagen die ebräischeSprache in 2 abgetheilten2 assen
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Classen getrieben. (Soviel ich die Sache übersche,
kann der bloße Prediger diese Sprache entbehren’, die

se Quidruree
unb in dieser Vorausschung wäre der Unterricht in
Schulen höchstens für Nebenstunden anwendlich.) In
Nebenclasjen wird unter andern die Lehre von -d
Weltkörpern, Kalligraphie und deutsche Sprache geleh:
ret. (Die deutsche Sprache würde ich keinesweges als
Neben-Sache be;rachten. ) 4. Lehrstunde, 6 Tage,
Unterricht im Zeichnen, Naturgeschichte, Aesthetik.5. Lehrstunde, Geschichte in3Classen,wobeyautheite Stunde der Litterairgeschichte und eine der class-
schen Litteratur gewidmet ist; Grograrhie in 3 Classen.
s. Lehrstunde, Griechische Sprache in 3 Classen :in der ersica wird Homer und Xenophons Cyropädie,
in den beyden andern Gedikens: Lesebuch crkläret. 7.
Lehrstunde , 3 Tage, Franzdsisch in 3 Classen,. und

in einer Nebenclasse unter andern Voigts Unterrichtvom Menschen. (Was ich schon bey einer andern Ges
legenheit (2 B. S. 9.) über einige Gegenständé geän-
ßert, habe ich hier nicht wiederholen wollen : aber daß
auch hier alle Anleitung ;! eigenen kleinen Alfsäten
RenPNieder
Exatnen angestellt werden wird : und zuletzt die An-
iege, bap ber alte Conrector Hollmann in Pension
greet ie Stele aber dem Herrn Subrector Bar-

em Linien eines Versuches über derAlten Slawen
Remnqe. Stgeatbeitt vos Karl Gortlos Ars
ton, D. Ziveyter Theil. Leipzig verlegts Anton
Friedrich Böhme 1789. 9 Bogen in Octav.

n Jahre r783. ist die Hauptschrift, zy welcher hier
unter dem Nahmen eines zweyten Sp ais

qe
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$§ Aunalen der Rostoekschen
erklären. ' Ale Ableitnagen'thun mir kein Genüge, am
US LrLTh. S. 60. Ms zu Prilvis
Femenina mea otv
Meynung zu beweisen, auf jeder ite nicht allein zu

Hothelen und den. willkührlichsten Gründen ' seiteuflucht nehmen, sondern auch. aus der deutschen, gothi-
chen, prussischen nnd griechischen fo gut, ats aus der
lawischen Sprache die'Inschriften . erklären. . Wie
onnten auch diese kleinen Figuren , deren Größe man

nach Zollen mißt, in ertem Natignal - Tempel gestan-
Den Haben ?. Sir sind: vielleicht nicht einmal der häus-
Viééhcei' Verehrung'yewidmet gewesen, sondern dic Pri-
üatarbeit eines Künstlers, der vermuthlich ein Grieche
war j "weil die gviechischen Worte weit besser ausge-
druckt sindj als dieSlawischen. \ Sie siud als. kleinere
Abbildungen der größern; in. mehreren Tempeln , zu
Rhetta, Urkon, Romorc , sichenden Statüen zy be-
krächten: sclbst Griecherland lieferte dom Künstler was
it seine Werkstätte.., Wen Untersuchungen über-. dic
Strten der ältern Völker intcressiren, wird hieraÿs
erschen, was er in dieseur Buche zu..erwarten habe.

55

Sis Settfegung oeo 2ibfdnitte von. berAcademie aus dem neuen rostockschen Erb-
pertrage — : $. r97. Dire Unterstügung der Pro-
fessorcn dnrch. Neben-Bedieuungen soll in der Regel als
durchaus zweckwidrig wegfallen. .
§F. 198. Zur Erleichterung der Stadt indessen foll

dersclben nachgelassen seyn : 1. In Rücksicht der Theo-
logen x) selche Prediger - Stcllen mit den Professuren
zu verbinden , die dem Professor wcnigstens 3 bis 4
Stunden täglich Tesen zu können, die Zeit nicht beengen.
2) Ucbrigens foll die dem C. R. Hartmann, als Pre-
diger an der Nicolaitischen Kirche, gemachte Zulage von
200 Rthlr. nach dessen Abgang der Theologischen Pro-
fessnr assignirt bleiben. 11. Bey den Juristen solenübera
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überall keine Neben-Bedienungen, noch die Erlaubniß des
Advocirens, (in Ansehung dessen gleichwohl den iw
fessoren Yoiefe unb Lschenbach eine Frist von 5. Jah-
SEe BER Se D)
Statt haben: x) Dem jetzigen Professor Wiese. soll
indessen die Beybehaltung des Shudicats bey. dem
Ersten Quarticr des hiesigen Hundertmänner Collegii
ricaUberüteabervouhes466 Mehlr.- Reiteai
Syndicus erhält, 209 Rthlr. dem ihm succedirendet
Professor der Rechte hiedurch assigniret, und außerdem
noch 100 Rthlr. ausgeworfen werden. 2) Gleich denn
auch dem Profeffori luris Eschenbach oder dessen
Succesoren ein Gchalt von 400 Rihlr. mit Iubegriß
seines bisherigen Salarii von Stadtwegen bestimmet
bleibet. 111. Dem Prafkelloci Medicinae mag die

S das Stadt-Phyficat wohl beylegen ; 2). das
ganz irenpe.V. Vom rojo EEphie
sol keine Neheu-Bedienung, die ihm nicht täglich 3
bis 4 Stunden frey läßt, gegeben werden können.

§. 199. 1. Der Bestand des academischen Fisci zu
Bützow und Rostock, sowohl im Ganzen als nach den
einzelnen Farultäten, soll von den resp. Prefessorcn au
ihren Eid angegeben, diesc cydliche Specification aus
ien Ihro Herzogl. Durchl. alé bent 3iatb ju 3t»
RT e NrRR
Dahingegen 111. alle Monitur wegen der bisherigen
Verwaltung, auch 1V. alle wechselseitige Berechnung
wegen per. zu Rook und Bützow percipirten Hebungen

$. 200. Peyde academische Jissci folleu. I. zusammen
und in eins geworfen, und daraus dic Ausgaben für
die Academie, die fixen Salarien der Professoren aus-
genommen , bestritten werden. Jedoch behalten 1.
Professores ihre bis atero aus diesem oder jenem Fisco
bier 9der zu Bützow, als einen Theil ihres Salarit

oder
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sder sonstigen Emolumenti gehabte, auf der nach dem
vorhergehenden §pho zu edircnden Spcification mit zu
bemerkende Hebungen.

g. 201. Damit aber in dem ganz unverhofteu Fal,
baß die Academie zerrönne, oder wieder von Roftsck
käme, keine Schwierigkeiten über das Eigenthum ent-
ftehen mögen : so sollen alsdenn 1. der Stadt gesammte
academische oder zur Academie bestimmte Häuscr,
Wohnungen und Gebäude, nebst dem jetzigen von den
Rostockschen Stadt-Professoren eydlich angegebenen aca-
demischen Vermögen] mit Inbegrif des ad §. 196. n. 11.
bemerkten, zu Rostok verbleiben. Dahingegen I1. das
pon Bützow jetzt nach Rostock zur Academie nach dorti-

STTereberAcademiejugelcbrige[3en, Fes
älle weitere Ausnahme an die Landesherrschaft geben;
111. das der Academie gemeinschaftlich acquirirte Ver-
ingen enblid).au gleichen Theilen vertheilet werden soll.

6.

n dem ersten Jahre der Wicderherstellung unserer
Academie hat zwar noch nicht viel zur Vermehrung

Ms Inftrumenten-Vorraths angewandt werden können,
weil der.dazu bestimte Fond seine Einrichtung noch nicht
erhalteu hat. Um indessen eine sich ergebende Gele-
genheit nicht unbenutzt zu lassen, sind doch 23. Rthir.

Burnersrt: mrt. 3ide buid
held onde Vermehrung vae Art anzuzeigen im
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Den 25.6. Mah i790.

A b
A6

Privat - Gedanken id Aeusseruygeit In Betref der "
schen Ritter - und Landschsfk'tt. der Stadt Rostock
vorwaltenden Differenz über die§s. 138. ud. 139.
des neuesten Rostockschen Erb- Vertrags in: cihem
Schreiben an einen Freund. Voin Monath April
1790. (Mostsck, bey Mällern.) 3 Bogen in Folio.

on dem, was der Titel verspricht , ift nur die
' Hälfte geliefert, nämlich Betrachtungen hibet
§ den §. 138. , die über den folgenden Paragra-

pa follen. Fünftig. gadtommey „ Auch der mir unbé
nniSie,tdieeirpen
vom bloßen "Gébraug) des Havens zum Handel, so
daß keinem Mecklenburger verwehrt werde, mit feinen
Schiffen hieher zu komticn, Rhedereyen in Rostock zu
haben, und Schiffe bier zu banen. Er berührt. be
Miglior e idpif manKel
dt. falsche Vorstelinng zu berichlgen, welche Hr. Prof.
Büsch auch hievon. in dem Hamburgischen Gutachten
geiacht hatte. . Danächst bcmühet er. sich zu zeigon,
daß die Mecklenburgische Ritter- nnd andschaft kein
begründetes Recht ddbe, der Stadt Rystock den e

" "o .: "tive



82  9nnafeü dir Rostorkschen
tiven Gebrauch des Havens zum Handel streitig zu
machen, und beruft sich des Endzwecks besonders auf
den Se 368. drs LandesgrundgeseFlichen Erbpergleiches,
DUE OEEIS
M rh.de cHlwetbi
Nahrung, abgesprochen, so erstreckt sich diese Vorschrift
doch auf die Städte nicht, die jetzt.eigen1iich .den Ge-
brauch des Warnemünder Havens zum Handel recla-

MitedSlitm
der zweyten Vorschrift, sich keiner Klipphäven bedienen,
so folgt daraus a ermal nicht, daß sie sich des War-
nemünder Havens nicht bedienen sollen. Dergleichen
x Eg.upüim
vorhanden sind. Sovilte nicht überhaupt das gus der
Anlegung, Unterhaltung und dem bisherigen Besitz er-
worbene: Eigenthums - Recht allein genügen, der Stadt
den privativcn Gebrauch zu ihrem Handel zu sichern ?

Da der Herr Hofrath LIorrmgnn ein umständli-ches Exachten Uher diess Gegend abgefaffety nnb
tvic. i meine, Mw. bgegeben faf "such dass be aReiniLUo:nstandes kennhar machen wird; s
wünschc. ich , daß solches zur Berichtigung mancher
n Urtheile nun auch dem Püblico gedrucktilet werde.

b

ünfte; Sortfegung- des Ahsihnitts von der
§ Academie aus. dem neuer rostockschen Erb-

Vertrage. ~~...5. z02. Für Academie- Angehörige
sollen lediglich uur hie gehalten werden: 1. derey
Haupt- Zweck is. um auf der Academte zu lehren oder
zu kernen ; 11; die. zur Promotion, oder Examen ch

dort einfinden ;. fu que Academir „Bediente, als Se-cretarien, Bidellen, Fämÿli, Cultodes id undendlich
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tichtk berufen, sondern foll :dér Stadt- Inrisdietion
pntertvorsen schn , insoferne er:sich nicht aufs neue: gls
eiiett Academicumqualificirt macht.. 11. Ein gleiches
a auch wegen. der von hier weg und wieder zurückgehen:en Wittwen und Kinder eines Academici Statt haben;

3:
Untersuchung jtoéyer verwandten Rechtsfragen : 1) Ob

éin in gewisfér Sache eingesetzter Erbe neben einem
ohne gleiche Beschränkung eingesetzten als Legatad
rius anzuschen- sey? 2) Was Rechtens sey in:.deit
Falle, da ein Erblasser jemand. im Geniesbrauch
zum Erben einsezt, zugleich aber. verordnet,, bag
nach dessen Top- ein, anderer. [sein. (des Testatörs)
Erbe seyn solle.? »om Syofibircctordpennemann in
Schwerin. Schwerin nnd Wismar, in der Bödner-

. schen Buchhandlung,; 1799.. 3 Bogen iu Ostay.
Jie Veranlassuug dieser Schrift if eigentlich fol.
Z.) gende : Der. feel Jandrath. von Halberstadt
auf Sottesgabe hatte. in einem, im Ausdrucke nicht
allerdings correct gefaßten Testamente , auf den. Fall
daß.er keine Kinder hinterlassen würde, seine Frau zur
Universal- Erbin iu vlukructu scines gesamten Vermd-
gens , seine Brüder. aber uud deren. Kinder, ynd itzberen Ermangelung seinc uschsen Vettern, Hallers
städtischen männlichen Geschlechts, in proprierate z
Erben cingejotete zedoch so , - dsh sein Yermdgen nac
dem Tode der. œrsteren. an leters. zurücke fallen, uy
diess es nach, dem Tode..der..FFrau sowohl dem Ei-
genthym als; der Abuutzung. nach erben sollten. Iu
einem Puncte.ward nun zwgx dis. Absicht des Testators
errcicht: sscine Wittive bekaih , da er unbrerbt starb,

den Grniesbrauch seincs Ngchlasses. Aber seine übri-
gen Noraussetuugen. trase: uicht zu; einer von seineuvübcti starb sehuu vor Ihm ohwe Kinder,, drs autsir
überledsé zwar:hu ; abcr’ nicht die Wittwe,, „Hirsgs-
fies auch keine Kinder , und: udere Vettern ed ste
imuthlich nun ausijestorbenen Zaölichen von Halberstädt-
schen -Géschlecßts "waren "ud nicht. mehr vorhaut.



86  Sünolem der Rostockfehen
wenkzfens inelbeter fi keiné, da Proclamata erlasse
wurden. : Run entständ alfo die Frage : auf wen fällt
dey dem Tode der Wittwe des verstorbenen Mannes
Nachlaß ? Es “fanden .sich hauptsächtlich drey , dis
bara Unsprache machten: die Testamentserbin desverstorbenen Bruders , nach deren Grundsätzen auf

Ürcardgens gekomanen aur; dieWitweselbst,welchs
mus deiu iure accrelcendi nun auch die proprictatem
fi) zueignete; und die Intestaterben , welche an die
Stelle der nicht verhandenen Brüder , Brüderkinder
uud Vettern zu treten fich befugt achteten.

Der Herr Verfasser hat auf diese Veranlassung,
sedoch ohne alle die näheren Bestimmungen, welche:der
sino Vorfall: it: Hand gab, und tinter der Be-schränkung,, welche. der Titel nachweiset, zwey bey der
Entscheidung in vorzügliche Betrachtung kommendeRechtsfragen theoretisch erörtert, und insbesondereden
I. x3. C de hered. ialt. erkläret , in welchem Gesetze
er die Worte, quas legatariorum loco baberi certum
eft, nicht auf beyde vsrherbenannte, sondern nur auf
die nächstvorbergeßene Artder Disspvsitionen zichet.Und er ist der Mcénung, ' daß der im Getitesbrauch rin»
jesetzte Erbe iure: acerelcendi die giunze Erbschaft er-
halte , wenn der, der nach ihm Erbe: ‘im Eigenthume
Und Geniesbrauche werden soll, sein: Absterben nicht
erlebt. — Irh würde diese Fragen,; theoretisch.. be-
trachtet, zu denen: rechnen, die bey Gelegenheit noch
tine umständliche Erdrterung verdienen ;: wobey deuit
insbesondere die getööhnliche Interprktation des 1. x,
6.4. D; de heted, inft; genauer zu prüfen wäre.

Ae 43

qu letten Zeiten vox. der Treyuziug,der. ffoi&amp; Yo 9icabemíie, —feit mie: auge, Totti ich uicht, 7-
pflegte dex GGeburtstag.bes rcgicrenbett.Deryogs geróbditytuiteiner 9tebe ít Sbubitovio gefcyertzu orbes. Die
Hürteaber 1769.:uuf.: Aut der Biskoreschen Academitnps u % E t
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fi ‘dies uur einmal im Jahre 1765. *) gescheben:: in
et- andern Jahren hat man fich mit einem : Gtg-

tylations - Schreiben begnäget. Im vorigen Jahrs
kam’ also zur Frage, wie man es. nach eingetretenerRestauration halten wolle. Die Wiebereinfährung der
Rede fand mit Recht keinen Beyfall: die Handlung
selbst hat den: Nutzen nicht , den man-in den voriget
Zeiten damit verbunden glaubte, von manchen Leuten, die
dabey gegenwärtig zu seyn sich verpflichtet. achten, wird
rin’ halber Tag verloren , und von den dabey erfo-
derlicheu often fommen nur die, welche auf den Druck
Dor Rede verwandt werden, den Wissenschaften efnigere
miaßen zu Nutzeu, ad tren im Winter manche dim
bequemlichkeiten der Witterung.diese Handlung. Ich
würde deu Mittelweg vorgezogen, und. siatt der öffento
lichen Rede eiu gedrucktes Programm: gewählt. haben::
außer den Kosteu des Druckes für 3.Bogen veranla
es keine erhebliche Ausgaben, und diese kommen. n
in Betracht , da elne Academie den Yuswärtigen.haupts-
sächlich durch kleine academifche Schriften den fortge!
setzten Eifer ihrer Lehrer für die Wissenschaften bewei-
sen muß, auch ein oder cin Paar Programmen mehr
dem Rector, der sich hiezu lange genug vorbereiten
kann , nicht lästig werden. Aber die Mehrheit der
Stimtmnen entschied für die Beybehaltung des Gratu-
lations- Schreibens.

“")geteletsumsRote:
ERelgoar MEApri
desIRR ree auf die Darstelung der Geschich-

aiu

Offenherzige Schilderung s Mässiggänger und Est
c C htt:
Theil. London 1787. 1788. bey Wilhelm Alard.
Nr. 10. in Salisbury- Squäre, leat &amp;tredt, 108
und 9 Bogen iu Quart,

ett



§8° Annal. d. Nosk. Acad. 2;B, 1.1: St.

der Meckletburgischen literarischen Producten-Lisie»§desdiesjährigenStaatskalenders.wirddiesBuchuitiker die Producte unsers Vaterlandes mitgerechnet,

und deff. Thallmachtber Before cineViergevetVthzlöerungen einzelner thörigter oder lasterhafter Per-
Fonén, die ihm in London in Gesellschaften vorgekpm-
Men sind: in dem andern beschreibt er im allgemeinen
Giejenigen Classen der Menschen, vor denen man sch
vorzüglich in Acht nehmen muß , fügt auch in einem
Unhange noch einige andere Warnungen hinzu. Ob
das Buch eine Uebersetzung oder ein Auszug eines engli-
schen Buches sey, davon ist keine Nachricht gegeben,
sin Original kann es schwerlich seyn. Für uns Deuts
sche war es sehr.: entbehrlich q weil. wenige Städte
Deutschlandes mit London einige Aehnlichkeit haben,
Und die hier geschilderten Sitten dieser großen Stadt
bey uns nicht zutreffen; überdem aber die Beschrcibunso .tangweilig und oberflächlich ist, daß es die uim
samkeit weniger Leser erhalten wird.:

Ö,
Oratio academica, de religionis chriftianae ad Felis

"'itatemliumdándm efficiendam 'ct' conferuandam
vittute, publice propofita, Audtore Daniele Ge-
rardo Zander , Gutrouia- Megapolitano, Theol,
Cand, Halae, typisFrankianis MDCCLXXXIX,
.2Bogen in Octav. |

J dieser durch das Sassische Stipendium (1 B.;):S.41.) veranlaßten Rede wird. der bekannte Ge-
genstand ungefähr so abgehandelt, wie ihn, den Ans-
druck abgerechnet. die meisten Prediger auf der Kanjelvortragen würden. Man wird also nichts verlieren,
weng man sie ungelesen lässet.
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SDen t. Syunit 1790.

Ii

Zwveytes Supplement zum Spaldingschen Repertoriutt
des Mecklenburgischen Rechts. . Nebit Annal - Regie
ster über die im Spaldingschen Repertorium auch

B TEait m
Constitntions Werke nnd dem Spaldingschen Sieper-
torium nicht befiudlichen, theils neuern Verordnun-
gen nnd Nesscripten. Vom Hofrath Lrnst Frie-
drich Ditmar. Restock, gedruckt in der Adler-
schen Officin, 1789. x Alph. 54 Bogen in Quart.

ey dem Studio des Mecklenburgischen Rechts istyygleich nrgelteneiiebibe zu viele eins
zelne kleinere Verordnungen erlasfen sind , auch nicht
mersenergemachte
votständig: Satamlung derselben vorhanden i Man
uhu ligen tue pete! ur tibet El
dingsche Repertorium eines der vorzüglichern Hülfsmit-
tel ist, so werden auch i Supplemente dem Meck-



go Alnunnalen der Rostockschen

lenburzischen Rechtsgelehrten angenehm seyn. Jun
dem gegenwärtigen ud vorangesctzt: 1) Annal- Nei
gitter jämtiicher in dem Spaldingschen Repertorio
Jaris Meckleubutpici augezogencn Constitutionen, ge-n;einer Bescheide, und sonstiger speciellen Verordnun-
gen , deren in der Vorrede zu diesem Werke nicht na-
mentlich gedacht wordenz 2) Verzeichniß der im Sig-
gelkoivschen Haudbuch des Mecklenburgisch§n Kirchen-
und Pajtoral- Rechts angezogenen Landes: Verordnun-
gen , Reserspte und Response, welche im Spalding-
schen Repertorio , wie auch ‘Bärensprungschen Corsti-
tutions - Werk, .respective nicht allegirt und befindlich
sind, auch zum Theit, weil sie später herausgekommen,
nicht darin angetrosfen werden können ; 3) Annal „Re-
gister der im ersten und zweyten Supplement zum Spal-
dingschen Repertorio des Mecklenburgische Ficchts an-
gezogenen Herzvgl. Verorduuugen und Landesgesetze.
Dannfolgt das eigentliche Supplement nach sciner
schon bekanuten Einrichtung, in welchem diesmal aud
die Abweichungen der Güstrowschen Kanzley + Ord-
nung von der Hofgerichts. Ordnung nachgeholt sind.
Und zuletzt ist in einem Anhange noch das Interims-
Reglement fürs Eonsistorjum von 1733. und die Con-stiturion wegen des Beytrags zu den gemeinsschastlichen
Serra von 22. Dec. v. J. vollständig | bey»gefüget.

25

(i im Jahr 1713. vom fel. Rániler von "leinabgefäßte; dem Herzoge Carl Leopold über-
reichte Nachricht von dent damaligen Zustande des Col-
legit der Fürstlichen Professoren, dürfte mir in der Folge
in verschicdenen Hinsichtcn brauchbar werden, um dare
auf einige Resultate zu begründen, und enthält zugleich
einige Notizen über die damaligen Verwechselungen

siis NOE. d doliv
ginalien und einiger andern Kleiuigkeiteu abdrucken.
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Grünblide tXadridt vom Zustandeder
Universität zu Rostock.

D) ganze Corpus Academicum bestchet aus zwey-erley Professoren , aus sürstlichen und räthlichen.
Der fürstiichen PProfessoren snd nach der Fundation an
der Zahl 14 Personen , als 4 Theologen , 4 Iuristen,
2 Medici und 4 Philosophen, uud ein Sypernumc-
rarius, der Prafelsor Historiarum dft. . Derräâthli-
chen Professoren nd au der Zahl neun Persgnen, als
2 Theologen, 2 Juristen, x Medicus, 4 Philosophen.
Aus diesen Professoren, sowohl fürstlichen als räthlichen,
wird das Concilium oder Gericht der Universität be-
stellet, also daß 9 fürstiiche Prufessores und y räthliche
Professores dazu bestellet seyn : .dahero wie diese Con-
ciliares hcißen , so werden die übrigen fürstlichen Pro-
fessores, 5 an der Zahl, nänlich 2 Theologen ,- 2 Ju-
xisien, und x Medicus, die nicht im &amp;oncilio- iacu,
Extraconciligres genannt, 38ieium. 9. (ürfilidoe unb
9 räthliche Professores das Concilium machen, wird
auch. aus-solchen Profe aribus. das Rectorat, und zwar
also bestellet, daß alle Sommer rin- sürstlicher, und alle
Winter ein rächlicher Professor Rector ist.

Die sämtliche Professores aber, wie sc im Concilio
zweyerley seyn., lo werden sie auch in zweyerlcn Col-
legia getheilet: und ist also 1) ein Colicgium Pros
fellorum. Ducalium,. ub 2).ciit. Collegium. Profeffo-
rüm Senaroriortüm, j ]

Das Collegium Yucale begreifet smtliche Professo-
res in sich , welche fürstlich sind, uud oxdinair 14Per-
sonen qusmachen. Dicse sind den von Redicibus Fisci
Profelforum Ducalium pot bicfemjalariret, aud) ber Su-
pernumerarius Prof. Histariaram, Weil aber dic Sas
laria teas sc&lt;lecht an sich sind , auch. unrichtig gefalicn,
und dahero vicle Foderungen der verstorbenen Pro-
fessoren Wittwen und Erben geblieben, und die gegen-wärtige Docentes wenig oder nichts zu heben gehabt:
so haben Sr. Hochfürstl. Durchl. , uusser gnädigster
Herr Herzog, Friedrich Wilhelm, g. A. ein be-
sonders Reglemeyt, d. d. aon den 10. Dec. ua.

2 ; ergehen
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ergehen lassen, und rd darin intentioniret gewesen,bít(c 14 Ducales;Profeffores auf. 7 Profeffores Ordi-
narios zu reduciren, datnit die von den reducirten Proe
fessionen abgehende Salaria den fibrigen 7. Profeffori-
bus zu deren künftigen besscren Sustentation, und
billigmäßigen Abfindung der verstorbenen Prokellorum
nachgelasscener Wittwen und Erben employret werden
könnten. Wie Sie denn auch dahero nachgerade 2
Nrofeslones Tbeologiac zu extraordinatiis gemachete
davon die eine Hr. Doct. Engelen, Superintendent
zu Parchim , die andere Hr. Doct. von Rrakevin,

underREMe e mecktenöurgisehen
xis extraordinariam gemachet , die gegenwärtig Hr.
Doct. Petersen führet; und dann zu allercrest die
Profesonem NHistoriarun: und Poelcos extraordinair
gemachet haben, welche crsere der Hr. Doct. Köpke,
die andere der Hr. Prof. Arndius bekleidet haben.
Und weil der Hr. Rath v. Rrakevirz!bey seiner theo-
logischen ertraordinairen Profession das Salarium
Profefforis Hebreae Linguae et Catechefeos ordinarii
behalten, so ist Profeffo Hebreae Linguae et Cates
cheícos jt6at. ordinaria, fed fine falario , rm. SWrof.
Arndio conferirct worden , die er auch ohne Salaria
noch, als der erskte Ordinarins, profitiret. Als nun
alfo Hr. Prof. Arndius die ProkeMianem Poeleos als
exttaordinariam abgeleget hatte, und Hr. Dvet. Köpke
qud) ordinarius Profeffor terbet sollte, seine Profcilia
Hi&amp;oriarum abet tococt a[8 ordinaria nod) a[8 excraor-
dinaria iu$ Concilium Fommen fonnte, bergegen Poc-
feos Profefho vor diesem al8 ordinaria im Goncilio

ewesen, ss ward diesce Poefcos extraordinaria ppmPur, dot Arndio abgelegte Profellio wieder ordi-
naria aber ohne Salario gemachct, und Hr. Dock.
"Rópte lief fid) damit, als der andere Ordinarius, line
salatio inrroduciren. So daß also gegenwärtig 2 Profel-
fotes Philofophiae Ordinarii umb 2 Extraordinarii (inb,
indem Hr. Doct. Carmon Eloquentiae, und Hr. Doct,
Aepinus Logices P rofellores extraordinarii Led.
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Dacalinm leprenarius noch nicht obtiniret worden, so
haben doch dic gemachten ertraordinairen Professionen
CEollegio Dneali soviel Vortheil gebracht, daß die
gegenwärtigen Professores etwas, und die Wittwen
und Waisen der Professoren auch etwas auf ihre ver-
ordnete Salaria heben können. Es gehet aber knapp
daher , daß man sich so forthilst, indem die Salaria
nicht groß sind, sondern die meisten in 100 Rthlr.,\drey
in 133 Rthlc., zwey in 150 Rthlr., uud unter diesen für
eincn noch 50 Rthlr. mehr, bestehen. Hievon fällt aber
zur eiu Quartal, das übrige bleibet bestehen , und ist
noch in vieler Zeit darauf nichts zu haben. Dies komt
nun daher, daß bey dem Callegio Ducali schlechte
Einhebnngen und gar große Refianten sind, welche
che nicht zu heben gewesen. Dahero denn unser gott-
feeligiter Herzog , der wailand Durchlauchtigste Fürst
und Herr, Friedrich Wilhelm, gleich bev dem An-

tritt feiuerRegierungZur s ee knoMeum
e. worherrr die nour Hos genen
wird, wodurch den Profelloribus annoch ein Soulage-
ment im jährlichen Salario zugekommen. Nun ist
zwar diese aoua Dos ungleich vertheilet worden, so daß
tín Theologus, und namentlich Hr. Duet. Grünen-
berg, 200 Nthlr., ein Juriste, namentlich Hr. Doct.
Schöpfer, 200 Rthlr., Hr. Doct. Müller, als Juris
Profeffor, £t. Soct. Schaper, als Mecdicinac Pros
feffor, ft. Soct. Detharding, als Medicinac Dro-
feffor, cin jcder 120 Rthlr. die drey Philosophiae Pra»
tellares aber, namentlich Hr. Prof. Zildebrand,
Hr. Doct. von Rrakevigz , Hr. Doct. Tielke, ein
jeder 80 Rthlr. bekommen haben. Es haben abcr Sr.
Durcht. in Dero gedachten Dotation es dahin gnädigst
declariret, daß durch Abgang der übrigen Prokellorum
Ducalium his. auf 7 Professoren den andern, die nicht

Slime sepontonaieeno "uiusV.
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auch würklich diese Zulage einmal , und zwar Anno
x705 durch Aögang des Hrn. Doct. Habichhorst ge-
schehen ist, da den. übrigen Profefforibus, bíe mod)
nicht 200 Rthlr haben, nach Proportion zugelcget,
yub dahcro das Salarium theils zu 120 Rthlr., theils
zu 8o Rihlr. vermehret worden. Nachhin ist zwar Hr.
oct. Tielke ‘als Eloquentiae Prokellar gestorben,
ünd solche Frafellia extraordinaria geworden, und Hrn.
Doct. Carmon gegeben‘, die Portion aber ex noua
Dore , toelche Hrn. Tielken Professigni beygelegt ge-

Bre tatipe dod Rede ni luefondern cs haben Sr- udi Durch ihm alsCm
krintendenten und Professor ans Dero Kammer jähr-

fich apart 5oo 9ttbír, und aus den Kirchen seiner Su-
perintendenee 100 Rthlr., also 600 Rthlr. reichenToi. Hr. Prof. Arndius hat färsiliche Verordnung
Erben eadi Dn eet 'Zalbebrand, Bessl,c . . . f

dung zu scinér Hehreâe. Liuguao Profellione gereichet
werden sollte. Wie denn auch Hr, Doct. Röpke durch
die Gelegenheit daß der S ois, von Brakevirzzu der theologischen Profe ion: des .serl. Hrn. Raths
(Grünenberg bestellet worden, und folglich das bisher
bey der thceologischen ertraordinairen Profession genose
sene Salarium Prafefforis Hebreae Linguae: gacanf
worden, eine fürstliche Verordnung zu einem Satarig
bekommen. Weil aher selbiges specifice auf des
Poeleos Profellaris Salarium detcrminiret worden, sol-
c&lt;es aber durch die geschehene Reduction, bald ia cxrraure
dinariam hald in ordinariam fine lalario. abgegangen,
nnd nunmehr als ein non existens zu consideriren; so
fst deswegen vor einiger Zeit sd Sereniffimum iam bea-
rum eine unterthänigste Vorstellung a Collegia Ducati
übersandt worden, darin Coltegii miserabler gu-
ftand, und die Unmdglichkeit vorgestellet worden , daß
selbiges die: einmal reducirken Salgria von neuem
reiche. Es ist aber wegen des kurz darauf err
folgten Absterbens Serenitlimi keine Antwort erfolge:
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Damit aber auch die Misere des Collegii Ducalis
bekannt werde, (o fügct man noch billig hinzu, worin
solches bestche. Es sind der Academie aus fürsi-väterlicher
Clemence gewisse Pächte aus dem Güstrowschen und
Dobberanschen bey dex Fundation dieser Universität *)
beygeleget, woraus die Salaria ber Profefforum Due
calium geflossen. Solche ertendiren sich an Restanten
bis im Herbste a. c. auf 103831 fl. Ferucr sind dem
Collegio Ducali an Capitalicn und Zinsen in detn
Hochsürstlichen Distributions - Abschied und Prioritäts
Urthel vom 30. Januar 1704. aus dem Herzogthum
Güstrow 9170 Rthlr. zuerkannt. Wenn nun hiczu noch
ferner die Zinjen bis jetzt gerechnet werden , so ist dée
Summe r1240 Rthly. so daß die ganze Foderung an
Pachten und baarem Grlde in einerSumme 136311 f.eiragen whrdê. Hiedurch würde nun ‘zwar Collegii
Ducàälis Misere füglich abzuhelfen stehen : es verlässet
fich aber Collegium Ducale zu Sr. Hochfürstk Durchl.ihres regierenden gnädigstenHerrä hefondersr Hechfürstl.
PMEetm Hit
nen, wärum selbiges auch ganz untertbánigft bittet. :

P. S. Nochi|isi billig eins zn erinnern. Weil das
Concilium: aus] 9 VProfelloribus Ducalibus und 9
Professoribus Senatoriis bestehet , E. E. Rath aber
ihre Professores nicht auf 7 redueiren wird, auch Se-
renillimi g. A. gnädigste Intention iu dem Regkement
die Reduction auf 7 Professoren auch nur in ponegar

%) Dies ift ein Irrthuti. Der ältere Dos des fürslicien

ZA tante an mde D)
E im oft. Etwas ; 174.1. e" Are

ERE ate Ni dirt eemog
keine Nachricht finden können. Daß diese zu der Zeit,
tvie die alten Statuten gemacht wurden, noch nichts

Gebäude Maemder Prnt HEELS Sts
turen darin di S r On rtr eiues Crmessens hin
länglich.
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Stegatb vornebmen. mollen: fo toítb in commodum
Sereniffimi fepm, baf bic jep Profeffores Philofoe
phiae extraordinarii nod) ordinarii foerben , Damit
bic Vota Ducalium ben Votis Senatoriorum gleich
seyn können. Nostock, den s. Aug. 1713.

(hr Familien, welchen Religiöses Gefühl, vorzüglich
im häuslichen Lchen, viel werth ist. Mit einem
Kupferstich. Hamburg, gedruckt bey Gottlieb Frie-
drich Schniebes, 1790. 1 Alph. 8 Bogen in Octav.

CîVn dicsem von mir schon vormalen, (1.B. S. 160.)
AS angekündigten Buche , desscn Verfasser, Herr
Pafior M7sller in Lüneburg, auch hier in Mecklens
burg verschiedene Aemter bcklcidet hat, und also inder Meckleuburgischen Gelehrten-Geschichte billig seinen
Plat; findet, find allerley kleine prosaische und poctische
Aufsätze gesammelt, die gutentheils, vielleicht alle, bey
würklichen Vorfällen des Privat- Lebens aufgesetzt wor-
den. Die prosaischen Stücke, welche vor den Gedichten
einen Vorzug haben , empfehlen fich durch einen faßli-
chern und natürlichern Vortrag, als man in den meisten
Erbauungs- Schriften gewohnt ift: aber der Herr
Berfasser ist in der Auswahl nicht sirenge, und bey
der Nachsicht nicht sorgfältig genug gewesen. Manches
hat daher kein Interesse für das Publicum, der Aus-
druck ist nicht durchgängig dem Zwecke angemessen, undselbst die Richtigkeit der vorgetragenen Grundsatze ist
nicht immer hinlänglich geprüfet. Auch mer off zu
emsfudsame Ton kann jetzt nicht mehr auf Beyfall
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Yl,

Feftuii Pentecoftes rite piequé celebrandum indicit
Academiae Roltochienfis in integrum reftitutae Re-Gor lohannes Cafparus Velebufen,|Praemittun-tuf mohumentd antiquiffima hiftoriae euangelicaeex fctiptis aduerfariorum,|Edizioalteraemenda«fior; Roftochüi, literis Adlerianis, e191cccxc,
3. Bogeu in Quart.

inige Stellen aus dem Tacitus, Suetonius,
I". plinius und Josephus, die auf unsere Kir-

"w^ - {hengeschichte Bezug haben, Jn hier mit kurzen
erläuternden Anmerkungen abgedruckt. Der Hr. Verf.
hatte sie fchon einmai in Helmstädt 1779. als ein
Pfingstprogramm abdrucken. [assen. (Monatsschrift von
und für Mecklenburg , 1789 , x. St. S. 51. 9r. 20.)
Von den jctigen Verbesserungen kann ich in Ermange-
lung der ersten Ausgabe nichts Bestimmtes sagen auch
über den Nutzen eines solchen Abdruckes nicht urtheilen.
Ich füge inzwischen auch diesmal die voraufgehende
Syebication bcp :. Amico Principis illuftzilbmo , Io-
anni Perro-Schmidt , inclytae Academiae patriae
glim Profeffori atque ornamento egregio , nunc tu-
tori , procuratori amantiflimo, longe meritiffimo,

repetitam hanc id didi religionis anriquiffi-morum
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morum editionem , inter fauíta felici(fimae fenectu.

tisauguria, ea, qua par eft, reuerentia d, d, d, Editor,

pm

Z' Erläuterung dersenigen Foderung der hiefigentheologischen Facultät, über welche in dem $. 196.
des neuen Erbvertrages die Liquidation vorbehalten wor-
den, (2. B. S. 64.) lasse ich hier vorläufig den mit
dem hochseel. Herzog Christian Ludwig |. getroffe-
uen Verzleich abdrucken. Eine geschichtliche Erzählung
von der Sache, so weit sie herauszubringen gewesen,
soll bey Gelegenheit nachfolgen.

Zuwissen scy hiemit jcdermänniglich. Nachdem der
wayland hochwohlgebohrne Herr, Wilhelm , Herrvon Gehra, in feinem, den 7. May Ao. 16538. auf-
gerichteten , und am 6. Jul. selbigen Jahres publicirs
ten Testament, aus ssonderbarer hochrühmlicher Affection,
dic theologische Facultät auf der Universität Rostock zu
seinem Erben eingesctzet, selbige Facultät auch darauf
des sccligen Herru Verlassenschaft cum benekicio legali
augetreten, und ein vollständiges Inventarium aufrich-
ten lassen; Und aber der Durchlauchtige, hochgebohrne
Fürft und Herr, Herr Christian, Herzog zu Mecks
lenburg, Fürst ju Wenden, Schwerin und Ratzeburg,
auch Graf zu Schwcrin , der Lande Rostock und Stars
gard Herr, wegen Dero an dem Amte Tempzinr, als
dem vornehmsten und besten Theil der ganzen Erbschaft,
versirenden hohen Intcresse, sich gnädig vernehmen las-
sen , mit der theologischen Facultät über die ganze, des
scel. Hrn. von Gehra Verlassenschaft zu tractiren, ders
selben Jura an sich zu nehmen, und geregter Facultätein gewisses Capital, davon selbige den jÖhelichen Zins
zu’ genießen haben mdgte, ünc omni onere zuzuschla-
gen, und annehmlich zu versichern ; daß die theologi-
[che Facultät aus dazu bewegenden Ursachen solchen
Ihro Fürstlichen Durchl. gnädigen Willen ihr in Un-
terthänigkeit-gefallen lassen, und darauf mittelst gött-
licher Gnade auf vorher gepfogene Handlung nachfol.gender
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atuber Vergleich wissend- und wohlbedächtlich getrof-
fenglich, weil des feel. Herrn Wilhelm, Herrn
von Gehra, und dessen scel. Gemahlin, dann auch des
seel. Bruders, Herrn Hans Christoph, Herrn von
Gehra, und dessen seel. Gemahlin, abgelebte Körper
annoch über der Erde stehen : s? so und will Faculs
tas Thbeologica. von den aus den Erbschafts - Gütern
gelöscten nud in numcrara vorhaudenen Geldern auf
den 20. Tag nächstkünftigenMonats May nach Anwei-
sung des Testaments die nneration vorgeregter 4 Kör-
per beschasfen und ausrichten. [ Furs Andere, . ss ce:
diret und übergiebet Ihrer Fürsil. Durchl. Dero Er-
ben nnd-Successoren die Facultas Theologica alle ihre
per adirionem herediraris acquirirte lura, tam actiuc in
commodis er emolumentis , quam pasliue in, incom-
madis ac oneribus, also nnd.dergestalt, daß Ihr Förstk.
Sul. fid) von mum an: der.Facultät ihres Rechts zu
gebrauchen, die ausstehendeSchulb einzufodern, selbige
hinwicder zu cediren , zu weratieniven y. alle sowohl un-
bewegliche , als laut Inventarii anuoch vorhanderce be-
wegliche Güter an sich zu nehmen, und damit Derguädigem Gefallen nach als ihrem Eigenthnm zu schale
ten und zu walten freye Macht haben sollen. Wie denn
Ihrer Fürstl, Durchl. die Faculcas Theologica bey
Schließung, déeses Vergleichs die würkliche Possession,
vel quati , der vorhandenen Güter.und Rechte zusammt
dem VPominio. will übergeben und überlassen haben.
Dahingegen haben 3) Ihr Fürstl. Durchl. für Sich,
Dero Erben und Successoren fich gnädig erkläret, alle
Onecra nnd Incommoda , s0 auf die Erbschaft haften,
auf fid) zu nehmen, alle und jede Creditotes heredica-
rios, fo bereits im Inventario euthalten, und sich noch
künftig weiter mit Recht angeben mögten ,. jedoch lal-
Yo Inuentarii beneficio , wie auch nicht weniger die
Legararios zu bezahlen und zu befriedigen. Sollte aber
Facultas Theologica von einem oder andern der Cre-
ditorüm' pber Legarariorum inquietitef Wb augelam
fen werden , so versprechen. Ihr rfl. Durchl. die the!
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logische’ Facultät auf geschehene erste Seaunciation fo
wohl in als außerhalb Rechten gnädig zu vertreten, zu
schützen ; derselben eine sichere Gewähr zu leisten - nnd
sie allerdings noth- und schadlos zu halten. Viertens
haben Ihr Fürstl. Durchl. für Sich, Dero Erben und
Successoren der theologischen Facultät zum . Abtrag
hiemit und kraft dieses IZweytausend ReichsthalerCapital gegeben, welches Capital, solange es beyden
Theilen belicbet, und von einer ber anbern Cite auf
ein halb Jahr vorhero nicht losgekündigt worden, im
Amt Temzin, als eine geistliche Foderung , . unabge-

artInu sls mit Bnhundeve Reichstaler. perzin,
fet) und solche jährliche Zinshebung der 100 Rthlr. aus
dem Gut. Marginee von dessen Verwalter dem pro
tempoté Decano. Facultatis "lheologicae allemal aüf
Östern, und also zum. erstenMal auf Osßern nächstifol-
genden 1660sten Jahrs richtig und unfehlbar eingelie-
fert werden. Und damit die Facultas Theologica des-
sen allen soviel mehr versichert, so haben Ihr Fürstl.
Durchl. für Sich , Dero. Erben und Successoren itzt-

ZeA
auf rückständig bleiben. soltten , als auch wegen ange-
nommener Satisfaction der Credicorum und Legata-

fuis Perticatih. JenteRI n pecie bCutHar
ginee zum kräftigsten Unterpfande hiemit ohnwieder-

piasrigeraudiu. 3006 Rthlr und deren
Zinsen einiger Weise sollte gesährdet, verkurzet, oder
sonst wegen der Creditsren und Legatarien in Schaden
und Nachtheil gesetzet werden , daß alsdann Facultas
Theologica sich aus solcher ihr itzo eingesetzter Hypo-
thekalles ihres Schadens und Rachtheils vollenkömmlich
erholen sol. Fünftens haben beyde Theile, sowohl
Ihr Fürstl. Durchl. für Sich, Dero Erben und Sue-
ressorens als auch Facaltas Theologica, allen und jeden
Exceptioaibus yb Denefieiis, tie dieselben mdgen s
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nannt werdeû , gleich als wären sie alle Und-.jede mit
Rahmen 'genennet , und diesem Transact specifice eiw
verleibet, insonderheit der gemeinen Regel, Reouncis

Sm Vst STHEaS mas abqs.Ciis bell änpi germ ken n qngelobstqwasa98
Dessen zu Urkund ist dieser Vergleich inzwehen gleich-

lantenden Exemplarien von beyden Theilen utterschrie;
ben und Sereni wurden. So gescheben zu’ Roftock;
den 24. Ma / Anno 1659.

C h r i s i a n.
(L. S.)

I9h. Ge. Dorscheus, Herm. Schuckrnann, B.
Decanus, ] | * Joh. Quistorpius , D.

Carl Mauritius , D, Joh. Chrift Öttonis.
(L.$)

Z-
Was muß ein Jüngling feiffény toit nili er vorbereitet

'seyu, wenn er die Uuiverslität mit Nutzeu beziehen
will? womit zur gencigten Beywohnurgg dex am 15.
und 16. d. M. 1tiit den vornehmsten Classen des hie-
figen Gymnafii anzustellenden dffentlichen Prüfung
alle respect. Gönner, Beförderer, und Freunde desSchnkunterrichts ehrerbietigst cinladet;AdolphFriedrich Fuchs, Rector des Gymtiasii zu Güstrow.
Rostock, gedrucêt in der Müllerschen Offiein, 1790,
3. Bogen in Quart.

Z' einer Z:it , wo fo viele Jünglinge ohne hinläng-liche Vorbereitnng auf die Academie kommen, und
alfo aud) auf derselben das nicht lernen können , was
fie lernen sollten, ist die von dem Hrn. Verf. angestellte
Untersuchung cin Wort, zu seiner Zeit geredet, und
es ist zu wünschen , daß fieEindruck mache. In pus43 1
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fibt aif dée:Bildung des Characters fodert derselbe von
einem solchen Jünglinge, aufrichtige Liebe zu den Wis-
senschaften , Stetigkeit, einen gewissen Grad vonMen-
schenkenntuiß.,- insonderhcit zur Wahl der Freundschaft
und des Umgangs , Klugheit im Benehmen, Ordnung
in Eintheilung der Zeit und der Geschäfte ^ eiue Dont
kungsart, die nicht Vorzüge in Dingen, dic keinen Vor-
zug.geben, oder Vergnügen in dem, was andere belei-
bigct, sucht, auf Nachdenken. und Beubachtungen ge-drünbcte Frthheit von Vorurtheilcn , und Oekonomie,
(Vorausgesetzt, daß der Ikingling zu diesem allen eine
vorläufige nleitung gehabt, und zugleich vor den ge-
wöhalichen Fehlern der Studenten gewarnct ist , wie
das auf öffentlichen Schulen füglich geschehen kann,

ird man dies alles in einem höhern oder mipderu
Grade zu fodern berechtigetou . In Rücksicht anf
Kenutnisse unterscheidet dér Hr. Verf. diejenigen , die
allen Gelehrten nothwendig werden, und die die beson-
dere Bestiinmung eines jeden erhcischél,’ uud beschränkt
fich auf die ersieren. Der Jüngling joil, nach scinem
Ermessen, seine Muttersprache, die latcinische Sprache,
und von neuern Sprachen. wenigstens die franzöüsche

inlänglich. iune haben; von Historie, Geographie uud
ütlquitäfer fovtcl RN s s nfan im gemeinen Lebenvon einem gebildeten Menschen erwartck, (von den An-

tiquitäten muß er wohl mehr wissen, da ohncdem cinegründliche Kenutniß der lateinischen Sprache dieses er-
fodert; ) zu einer encyrlopädischen Uebersicht der vor-
nehmfsten Wisfenschaften, verbunden mit einem kurzen Ab-
riß ihrer Litteratur, gelanget seyn ; einen Begriff von
der mathematischen Methode, gegründet anf elementa-
risches Studium der reinen Mathematik haben; (dies
ist nicht allein überflüssig , sondern kann auch schädlich
werden:: Theologie, Rechte, Mediein, Ge;chichte u. =. w.
nach mathematischer Methode zu behandeln , wäre für
ihn ein verkehrtes Unternchmen., und és ist besser, daß
er auf der Academie fid) mad) dem Lehrer zu bilden
sucht, dessen Methode im Denken und Vortrage ihm
die Beste scheint ; ) endlich soll er dic Logik schon n

. uc "
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ret, nnd sich eine Fertigkeit, seine Gedanken richtig und
deutlich auszudrücken, erworben haben.
Der Lectéonsplan ist übrigens in dem gegenwärtigen

halben Jahre im Wesentlichen gleich geblieben. Es
werden in der Schule vorgetragen : 1) die Grundsätze
der Religion, in 4. Klassen; (noch so weitläuftig, wie
im vorigen halben Jahre; ) 2) Latinität. in . Klassen ;
3) Griechtsche Sprache in 3. Klassen; 4) Französische
Sprache in 3. Klasscn ; 5) Ebräische Sprache in 2.
Klassen ; 6) Aesthetik in 2. Klassen; 7) Geographie in
4. Klassen; 8) Mathematik in 2. Klassen; 9) Phyfik
und Naturgeschichte; 10) Encyclopädie , Philosophie
nach Ernesti Iniciis, Litterairgeschichte ; 11) Geschichte ;
12) deutsche Sprache ; 13) Lechnologie und Haushal-
ER ; 14) Kalligraphie und Rechenkunst ; 15)eichnen.

do

(gn Sortfe&amp;ung oee 2fbfibnitte von derAcademie aus dem neuen rostockschen Erb-
vertrage — $. 212. Ueder sämtliche Academie - Ver-
wandte, deren Personen und Güter , außer ihren zw
Stadtrecht liegenden, der Stadt- Inrisdiction wegen
aller derenthalben eintretenden Handlungen ohne Con-
eurrenz der Academie verbleibenden Häusern und son-
stigen Grundstücken , soll Rector und Coucilfum im
Nahmen der Academie die Gerichtsbarkeit in alien und
jeden bürgerlichen, Disciplinar -und Criminal- Sachen
ausüben: MI. ba$ Concilium ar&amp;ius aber 1) au$ bent
Rector, Ex- Rector, und.dem zum Rectorat nächsikom-
menden Professor bestehén ; denen 2) im Fall fic alle
keine Juristen sind, einer von den Iuristen zum außere
ordentlichen Beysitzer zugeordnet werden soll.

§. 213. 1. Alle burgerliche Sachen der Academiker
untereinander. sollen, wie ja ohnehin schon von selbstverstehet , zur academischen Gerichtsbarkeit lediglich al-
lein: 1L. Streitigkeiten dieser Art zwischen diesen und
der Stadt- Jurisdiotion Unterworfenen aber dahin gehd-
ren, wo des Beklagten Gerichtsstand ist. ;

. 414.
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.$.:214. Prorogatio Iurisdi&amp;ionis soll bey einem
S[cabemifdien (o-menia,: al$ bep einem Gtübtidiot, ei

Eun dte d bd
Obrigkeit die Erlaubniß dazu nicht versagt werden,
außer wenn zanz emergente Gründe , der zu beobach-
tenden öffentlichen Sicherhcit halber , solche nicht thun-
lich oder rathsam sollten werden l&lt;.ssen.

§. 215. Die Disciplinar - und Criminal:-Sachen der
Academiker anlangend : so soll die Untersuchung an und
für sich selbst von der Academie geschehen, und in kei-
nem Fall davon ab, und zur Stadt- Jurisdiction gezo-
gen, auch dabey auf das Forum Deprehenlonis oder
Delicti nicht gesehen werden, die That mag innerhalb
der Stadt, der Stadt-Zingel und den Vorstädten, oder
außerhalb derselben in den Stadt- oder Hospltal-Gütern
geschehen seyn. Gleich denn auch es eben also mit ei-
nem unter acadcmischer Jurisdiction delinquiret haben-
den oder dort deprehendirten Städtischen gehalten

Q.

Y". 7. May/ward der Hr. Cand. Hülsenbeck , derbisher als Privat-Docent juristische Vsrlesungen
gehalten, (1. B. S. 317. 2.B..S. 37.) zum Sccretair
des städtischen Niedergerichts erwählet, und dürfte nun
.ch Pernchineu nach seine academischen Arbeiteu auf-

H.. A
"x ô§: ;.

H'! Reg Rath Reuß hat im 22. Theile sciner tent:
Ratio erbverraget Vevden ler no wird di
andere Hälfte in dem folgenden Theile nachholen. In
der vorangesetzten kurzen Einkeitung sind einige Aus-

räcke nirht ganz richtig : sic werden inzwischen von ein.
eimischen Lesern leicht berichtiget werden.
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2. Band. 14. Stück.

:en 22. fyunii 1790.

I.

Herrn Georg Simon Klügels, ordentlichen Leh-
Is Der Mathemgtik und Physik in Halle, Ency-
uaEEberhaupt , theils injonberbeit gut SBorbereitumg
anf den academischen Unterricht dienen. Zum Be-
sten angehender Studircnden, namentlich in Rostock,
herausgegeben ven Johann Caspar Velthussen,
Herzogl. Arecklenb. Oberkirchenrath und ordentl.
Lehrer der Theologie in Rostock. Neubrandenburg,
gedruckt bey C. G. Korb , Herzoglichem Hotbuchdr.
.I Bogen in Octav.

bzwar die Vorrede dieser kleinen Schrift schon
vom 29. Oct. v. I datirt if,fo ijt sie mir doch

EN ortNeh RSNS.
Erläuterung eines Ächrers doch wohl nicht hinlängliche
Nachricht von den Vorbereitungs - Wissensthaften. Ertheilt zu dem Endzweck die Wissenschaften in Bezichung
auf den academischen Unterricht in zwey Hanptklassen :
in solche, die zum Diensic des Staats in verschiedenen
Aemtern unmittclbar angewandt werden, und in solche,
die theils zur Vorbereitung auf die gründliche Erler:
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purs Eu peNiaadp
theils zur Aufklärung und Bildung überhaupt dienen.
Die letztere dieser beyden Hauptklassen, mit welcher sichder Hr. Verf. allein beschäftiget, begreift 1) die phi-
lologischen Kenntnissc , die neuern Sprachen mit cin-
geschlossen, 2) die historischen Wissenschaften , und 3)
die philosophischen Wissenschaften, wohin auch Natur-
geschichte , Physik, Mathematik und Pädagogik gerech-
net werden: am Schlusse wird noch der schönen Küänsie
und Wissenschaften, und der Leibeslibungen erwähnet.

Die Veranlassung dieses Abdruckes werde ich. nicht
kürzer, als mit den eigenen Worten der Vorrede des
otn. Herausgebers anzeigen können. “Nachstchender
„Entwurf meines Freundes war ursprünglich für die
„Universität Helmstädt bestimmt. Mehrere Männer
„von Einsicht ~ wünschten ihn ~ durch den Druck
„um allgemeinen Gebrauche bekannt gemacht. Auch
„wüßte ich für die gerade jet immer dringender wer-
„dende Bedürfnisse unserer vaterländischen Univerfität
„Rostock keine Schrift, die in solcher Kürze zugleich„„s0 vollständig und gründlich, als in diesen Blättern

M nimiaE
„wählen hat, den nôthigen Unterricht ertheilete. Ich
„„Zetrauc es mir daher, bey dem Verf. zu verantwor-
„ten, daß ich den Bitten von Kennern ~ nachgegeben,
„ihm aber dadurch einen Anlaß verschaft habe , seine
„Urbeit von neuem durchzusehn , und vielleicht dem
„„Publicum nächstens etwas noch Ausfäührlicheres zu
„„schenken. Bis dahin kann und wird gewiß der ge-
minae Abdruck in unserm Vaterlande manchen»Nutzen- stiften. ~ ©

25

(me Fortsetzung des Abschnitts von der

serre. oied.aMfi
uncurrenz der Stadt ben dieser Art Untersuchungen
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aber; folle 1) alle und jede Geseß - Widrigkeiten der
Academiker , von ihnen ausgeübte Beleidigungen,
Beschädigungen und Verbrechen , x) die von ihnen
allein , ohne Theilnehmung eines Städtischen , auch
2) nicht gegen die Stadt, oder an einem der Stadt-
Jurisdicktion Unterworfenen ausgeäbt. sind, känftighin,
ohne alle des Raths hiebevorige Concurrenz lediglich
allein zur academischen Untersuchung gehören. 11) Das
hingegen in umgekehrten diesen beyden erwähnten Fällen,
1) wenn von Amtswegen. es sey durch Constituirung
eines öffentlichen Anklägers , ' oder sonst cx otficio ver-
fahren wird, allemal ein ludicium mixtum von Raths-
und Academie - wegen eintreten, soust aber 2) das Fos
rum des Beklagten allein attendiret werden soll.

§. 217. Ist es ungewiß, ob das Verbrechen von aca-
demischen oder städtischen. Jurisdietions - Verwaudten
ausgeübet : so soll ein ludicium mixtum I. solange ein-
treteu, als sich die That oder Theilnehmung zwischen
beyden verhält. 11.0 Findet fich aber , daß..der oder
die Thäter allein zur academischen Gerichtsbarkeit ge-
hören , die That an sich auch sonsthin zum kludicio
mixco nicht qualificiret ist: so soll die weitere Untersu-
chung, ohne fernere Concurrenz des Raths , der Acadc-
mic lediglich überlassen werden. Gleich denn auch 111,
wenu der Thäter allein zur Stadt-Jurisdietion gehörig,
die Gerichtsbarkeit des Raths, ohne fernere Concur-
renz der Academie, eintreten foll.

$.218. I. Sind die Thâter oder Theilnehmer ver-
mischter Jurisdiction :. so soll der Theil das ludicium
mixtum veranstalten, unter dessen Gerichtsbarkeit sich
der Hauptthäter , d. i. der die That vollendet hat, be-
findet. I1. Ist aber 1) dies gleich Anfangs nicht aus-
zumachen, oder es hat 2) ein Academie - Verwandter

gesen die Stadt oder einen Städtischen Beleidigung,eschädigung oder Verbrechen ansgeübt : so soll das
Iudicium mixtum bey ber Academie gehalten werden.
111. Hat endlich ein Städtifcher gegen die Academie
oder einen Academie- Verwandten sich vergangen oder2 ver:
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verbrochen: so soll der Rath das Iudicium mixsum
anordnen. ' ]

s. 219 I. Das! von der Academie vorgescttermaßcn
anjuorbnenbe Iudicium mixtum: fof. 1) auf bent Gom
eiliy , 2) unter Direction und Vorsitz der Academir ab-
gehalten, und 3) bey den Ansfertigungen die Formel :
Wir Rector und Concilium, wie anch zur Bey-
wohnung dieses Concilii. mixti Deputirte des
Raths , tc. gebraucht:: 11.Das von Raths wegen zu
veranstaltende aber 1). aus dem Rathbause, auch 2)
unter Direction nnd Vorsitz des Raths., und 3) mit
dieser' Formel bey den Ausfertigungen :. Wir.Bür-
geemeifter uno Rath . wie. auch von der 2UAca-
Demie zur Beywohnung dieses Iudicii mixti de:
putirte Professorestx. gchalten werden.. 111. Ucbri-
gens sol! 1) der Academle auf dein Rathhause durch
zwecne Seputitte aus Deis Gpacilip, (0 aud) 2) bent
Rath auf dem Concilio, im Behinderungsfall der Bür-

Srt, m zwey geleÿrte Rathsglieder erstheinenu könnten., freystchen.
ö s. 235. "Hic gerichtlichen Kosten und Geldstrafen sol-
Tet. 7. bey dein conciliarischen Concilio mixco 1 ) zwi-
Cchen der Academie und dem Rathe getheilet, und. 2)
von dér competenten Obrigkeit jeden Theits §eygetrie:
ben werden fl. Bey dem rathhäuslichen ludicio mizro
aber 1) die Geld-Strafen dem, die sonstige Concur-
renz ben allen academisschen Criminal - Fällen gänzlich
uper, n nt nf javaiil
Rath lediglich allein verbleiben. Dahingegen 2) die
Abwartung des rathhäuslichen :1udicii mixti von Aca-
demie und Stadtwegen allenthalben unentgeldlich cx
oficio geschehen foll.

s. 221. Sollte bey der Decision in diesen vermisch-
ten Gerichten eine Dualität des Vori eintreten : so sol-
len i. geringfügige über 10 Rthlr. oder über simple
Carcer- oder Gefängniß- Strafen von einigen Wochen
nicht hinausgehende Sachen blos durchs Loos: U. die
übrigen aber. 1) mittelst Versendung der 3ieten an eineaus-
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ausivärtige j 2) in cafum dildenlus durchs Loos zu be
stimmende Academie entschieden werden.

§. 222. 1. Die in dem conciliarischen ludicio mixto
entsichende zulässige 9fpyetfationen follen von der Aca-
demic gerade durchweg an Ihro Herzogl. Durchl. ~
11. die in dem rathhäustichen aber gerade durchweg ans
Hof- utid Landgericht gehen. '

g. 223. |. Die gegen einen Academiker erkannten
Strafen an Geld, Carcer, Confilium abeundi und Re-
legation soll allemal Rector und Concilium unmittel-
bar zur Vollstrekung bringen lassen. U. Die peinlts
chen Leiber uder Lebens- Strafen ader sollen nur vom
Rath exequiret werden können.

Je
Ucbér die Rechte des eingcbohrnen und recipirten Adels

in Mecklenburg , und deren Verhältniß zur Landes-
hoheit. Ein Vortrag auf dem Landtage. zu Stern-

brut Pik stujucrtaugenvon tt;
im Lande der Wahrheit. Schwerin, 1790. Ge-
druckt und verlegt von Wilhelm Bärensprung, Hers
zogl. Hofbuchdrucker. 10, Bogen in Quart.

er Aufsatz des Herrn von Flotow. der durch das
Herzogl. Rescript vom 7. März vorigen Jahres

(1. B. S. 234.) veranlaßt wurden, bestimmet die Vor-

MN m::
Wahl der Ritterschaft allein, vder von der Wahl der
Ritter - und Landschaft abhängen , nämlich a) eines
ritterschaftlichen Depntirten zum Engern Uusfchusse,
b) cines Klosterprovisors, c) eines Klosterhauptmanns,
und d) eines Präsentandi znr Landrathswärde , aus die-
sem Adel besetzt werden müsseu; 11) daß uur Familien
von biesem Adel ein eigenthümliches Anrecht an bie 3.
Landesklöster, Dobbertin , Ribnirz und Malchow
haben; lil) daß sie befugt snd , andere entweder un-
bedingt, oder unter Bediugungen , die das Recht XS
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Dritten nicht verletzen, und unter den Recipienten und
Kecipiendis als Verträge gelten, in die Gemeinschaft
ihrer Vorrechte freywillig aufzunehmen. Voneinem
Mitgliede des cingebohrneu und récipirten Adels ließ
es sich freylich nicht anders erwarteu, als daß er die
von diesetn behaupteten Rechte möglichst vertheidigen
würde. Indeß ist er doch unpartheyisch genug gewesen,
das Benehmen seiner Consorten in manchen Puucten zu
tnisbilligen. Er gestehct freymüthig zu , daß es zweck-los gewesen, die Erlegniß an die Klöster zu bestimmen,
und sich gleichwohl mit der Hälfte oder gar mit dem
vierten Theil zu begnügen ; daß es für die Freyheitkränkend getvesen feo, wenn man sich über mehrere fol»
gende Landtage einen despotischen Zwang angemaßet ;
und daß es gegen alle Principia der Landesverfassung
im Allgetneinen , auch gegen die rechtliche Principia
in dieser Materie insbcsonderc angehe, daß man 1771.
ein liberum Vero eines Einzigen gegen das ganze Corps
einführen wollen. Man darf auf diesem Wege nur

Fragenfiefor: was croi btafooeinem Theile derselben, privative Md dun
schluß,. und was sind sene Würkungen ?. tva$ ift. cit
aus Beschlüssen dieser Ark originirendes Herkommen,
Coder wie es andere zu nenuen pflegen, Landesverfas-
sung,) wie wird es dargethan, und welchen Effect kaun
man ihm beylegen? so wird man der richtigen Beur-
theilung dieses Gegenstandes um vieles näher gebracht
seyn. Wenn also auch nicht alles, was bisher von
den Vertheidigern dieser Vorrechte ohne Grund behau-
ptet ward, sogleich mit einem Male aufgegeben wor-
den, so ist es doch Verdienst, mit einem Theile den Ans
fang gemacht zu haben.

Der Verf. der wiederlegenden Anmerkungen ist mit

AGeni des Äusdrucks mehrmahlen behiudert, "pat
ihn zu häufig verleitet, sich bey Nebendingen aufzuhal-
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ten. Manches, was znr Aufklärung der Cade bienet,
ist daher zu kurz berähret.

T

Syyeité im Anfange des Jahres ist von Herzogl.Regierung nachstehendes Notificatorium erlassen,und hier der MD halber noch nachzuholen.
Wir Friederich Franz, von Gottes Gnaden,

Herzog zu Mecklenburg , 2€. 2c.

Fügen hiemit zu wissen, daß, nachdem der unter vo-
riger Regierung im Jahr 1760. auf alle, Unsere Uni-
versität Rostock und deren Facultäten, Stipendien,
Convictorium und Quéstur angehende Abgiften und
Hebungen , durch ein allgemeines Inhibitorium vom
21sten November desselben Jahres angelegte Arrest
ben den jetzt veränderten Umständen Unserer gedachten
Universität die Ursache seiner Verhängung verloren
hat, nunmehro solcher allgemeiner, und alle und jede
Special - Arreste dieser Art , welche nämlich die Unse-
rer bemeldeten Universität Rostock im Ganzen oder in
ihren einzelnen Theilen und Zubchdrungen zukommen-
den Hebungen betreffen, kraft dieses wieder aufgcho-
ben sevn sollen. Damit dieses desto ausgebreiteter be-
kannt werde, haben Wir dieses Relaxatorium gene.
rale den hiesigen öffentlichen Intelligenz-Blättern eins
zurücken befohlen. Wornach ein jedersich zu richten.
Datum auf Unserer Vestung Schwerin , den 12ten
Jan. 1790.

Friederich Franz , H. z. M.

5.

SB editos arbortiliaaditu
ließ , richtete ich mich, wie ich auch bemerkt habe,
nach dem Abdrucke derselben. Nachhin fand sich aber,
daß das nun auf hiesiger Bibliothek befindliche Ori-
ginal mit einem förmlichen Eingang und Schlüsse per
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schen fep, der beym Abdruck ausgelassen ist. Zur Voll
ständigkeit will ich das Fehlende noch nachholen.

Wir Fri e d e lich „ von Gottes Gnaden,
Herzog zu Mecklenburg , tc. tc.

Wenn Wix der gnädigsten Entschlicßung geworden
sind, für unsere academische Bibliothek zu Bützow fol-
gende Gesche zu bestimmen : ~ ~ ~ ~ Sv befeh-
len Wir hiemit Männiglichen gnädigst, auch bey Ver-
meidung Ünserer Ungnade und der angedroheten Strafe
ernstlich , und wollen, daß ein jeder sich darnach genan
richten , und diesen Gesetzen in keinem Stücke chtgegen
Handeln sofle. Urkundlich unter Unserer Unterschrift
und aufgedruckten Jusiegel. Gegeben auf Unserer Ve-
stuug Schwerin, den 2. November , 1772.

Friederich , H. z. M.

O.

Ef ist nun der Anfang gemacht worden , die Curso:rey zum anatomischen Theater einzurichten, und
die Einrichtung wird gegen Michaelis vollendet, mithin
im künftigen halben Jahre schon der vollständige Ge-
brauch dieser Anstalt möglich seyn.

rc

Dy ietaon na itum c
liche Verinehrung erhalten, weil der Fond für diesel-
be noch nicht ausgemittelt ist, und die bisherige kleine
Einnahme zu wenig bedeutet. Beym Anfatig des zwey-
ten Jahres aber ist durch ein Geschenk des Durchl.
Heriogs ein Theil der Bibliothek seines hochseel. Herrnaters hinzugekommen.
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Den 29.0. Junii 1790.

Ts

UAllerhant schnaaksche Saken tum Tietverdriew ; afers
Wahrheten , üm.sick meeto to spegeln , in unse Mo-
derspraak , van dem Prokerater Diederich Georg
Babst, de den Rekruten maakt het. De drüdde
Dehl. Rostoc ., seprücket . by dem Bookdrücker
Müller, 790. 12. Bogen in Octa».

ey diesem Buche wird es genügen , ‘das Daseyn
zu demerken, und mich auf dic kurze Anzeige der

“&gt;heydenieTheile(1.B.G.52.281.)znbeziehen, da die Klasse von Lesern, für welche es eigent
lich geschrichen ist , diese Annalen nicht liefet.

Ac "ERPETY:

as in den ersten Stücken dieses Bandes abgedruckte
Z., Disciplinar - und Stras- Reglement der Bägtzow-
schen Academie hat in der Folge nuch ein Suyplemeut
crhalten, das ich zur Vollsländigkeit ebeufails beyfüge.
Ji es gleich nicht zu bezweifeln, daß Stäcke der Art
fehr selten gebraucht werden : so gehört es doch zum
Plane dieser Blätter, auch dergleichen Dinge für einige
wenige Fälle zum Nachschlagen aufzubewahren, wil
man sie alsdann oft vergeblich sucht.
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Retlor et Concilium Academiae Frideritianae

Buetzouienfis ciuibus buius Fuiuerfizatis
litterariae.

Li omni focietate te&amp;te corftituta furimapere pro»
videhdum, vt quiSqve intra fines, quosleges prae-
fcribunt, fe contineat, vt neminem laedat, nemini
iniurias inferat, nihil audeat, , quo tránqiillitas pus
blica vel fecuritas turbari pofit, Quanto magis igi-
tur. haec rationis et religionis: praecepta-iis-feruanda.
funt, quibus contigit, in vniuerfitate litteraria viuere,
in qua liberalibus difciplinis erudiuntur, et ad mu-
nera in re publica vel facra*veleiuili rite obeunda
praeparaptur, Et tamen non fine ingenti animi moca
rore meminimus , multa apud nos ct talia facinora

effe patrata, quac nemo non, qui honeftati vitae boe
nisque moribus ftudet, auerfatur, et bonatum littee
rarum Studiofus plus quam quisquam auer(ari deber,
Rerum tam male geftarum fama nói foluni longe Ja-
teque petctebuit; fed in ipfam etiam aulam optimi
Principis; Fundatoris ec Nuttitoris buius Academiae
sunificentiffimi perpetrauit, lufte ii$ commotus, quo
tantis medela malis adferretur, leges ci fini adcom
inodatás immuütabiliter et perpetuo obferuandas prac-
fcripfit, quas, fapienriffime fancitas, iuffu et auctss
ritarc Ducis et Domini noftri indülgeniillimi hac ta-
bula promulgamus, .

I. Si quis Studioforum negare non potuerit, fe iri
confortio quodam nocturno cantu vel ftrepitu deba-
chatum es et tamen nomina fociorum edere recu-

fauctit, exceptione vel obtentu, qüod cáíu tantüm
fortuito tali 'confociationi immixtüs fuerit, neque
reliquos in tenebris noctis agnouerit, fe tutum ratus;
hic ftatim carceri includendus, neque prius dimittens
dus, quam, fe ad confeffionem ingenuam paratum
elle, declarabit, Quodfitalis Studiofus e uumero com:
menfalium communium fit , hoc beneficio durátc
tempore, quo carcere detentus eft, et vsque ad co»

gnitionem cauffac plene finitam carebit,
1I,
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1. Si Studiofus grauibus indiciis vel fufpicionibus
tanquam: auctor facti cuiusdam illiciti oncratus fit,
contra hunc, quo. iuramentum; quod purgatorium var
cant, quantum fieri poterit, euitetur, decernendum
erit, vc probabili ratiouc, fe tempore commilfi talis
fadi illiciti vel in proprio mufeo vel apud familia-
rem quendamvel in alio plane loco fuiffe demonftret,
Quodíi neque hoc neque alium fubdere rcum potuerit,
ipfe pro reo et conuicto habebitur et. poena legibus
ftatuta. adficietur.

IH; In graffatores no&amp;urnos, qui crebris feneftras
i&amp;ibus quatere et petulanter diffringere non verentur,
vel in domibus aut prope domos rixas; turbas , tu-
multus cient , vel alius generis nefas in offenfionem
inquilinorum perpetrant , vt violatores pacis dome-
ficac, feuerius animaduertetur; hique, poft breue
examen, er faci, cuius arguuntur , conuidi, ex hac
ciuitate litteraria confilio abeundi illis dato difcedere
iubebuntur.

1V. Qui eantitántes vel vociferantes per plateas
vagantur, vel in diuerforiis publicis, immo et in
tricliniis priuatis &amp;era concentibus implent , prima
quidem vice noxam o&amp;o dicrum carcere, ct com-
menfalis communis infuper vnius menfis carentia, lu-
ent, Quodíi poft hanc corredionem incorrigibiles fe
prodant, confilio abeundi, quod vocant, neceffitas
emigrandi eis imponetnr.

V. Eidem poena obnoxiisrint, qui nouitios vel
direte cogunt vel per ambages artificiales pelliciunt
ad conuiuium veteranis parandum, quo aduenac non
modo pecunia emunguntur, fed prauis quoque fodas$
litis irreriuntur, Reliqui vero hofpites, qui fumtu
nouitii epulati funt, trium dierum carcere coereebun-
tur, iis, qui menfa communi fruuntur, per odo dies
infuper ab ifto beneficio excludendis ; , et talia adue-
narum conuiuia, quo inebriationes et inde oriundae
contentiones er rixac tanto efficacius impediantur, ab-
hinc plane prohibira funto,

VI.
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VI, Poenze legum transgrefforibus iudicialiter de«

ceretae a Rectore et Cancilio nec minnendae. nec mue
tan4ae nec omnino remirtendae, fed ad tenorum fenten-
tiae fine vlla deprecatione executioni mandandac crunt,

VII, No&amp;urnos ftrepitus, turbas, tumultus et alia,
quibus incolarum perfonae vel res laeduotur, faci-
norà, immo et clamores inconditos vel cantiones, vtijam feuerae leges inhibuerunt|ita-earumviolato£esab. excubitoribus , quibus: cura fecuritatis no&amp;turnac
et tranquillitatis demandata eft, deprehenfi cuftodiae
militari tradentur, in eaque manebunt, ,vsque dum
Rector Academiae vel de corum. dimiffione vel in
carceiem. academicum abductione ftatuerit, Quiliber
vero corum, qui. hoc modo deprehenfi et detenti fuc-
tint, vno imperiali militibus , antequam dimittatur,
Íoluendo fe redimere neceffe habebit

Hae fandiones, Ciucs, forma hac follenni, ne
quis infcitiam obtendat, vobis publicandae fuerunt,
Et ficuti caeterum poenae hic ftatutae.| illos , qui eas
mercebuntur, certe marebunt, ita et iis, "qui obfer-
vantia legum, bonis maribus, pietate, afliduitate in
litterarum ftudiis, praeftantiores fe exhibebunt, digna
virtutuin praemia haud decrunt,

P. P. Buerzouii, die 26, Augufti, A, O. R,
MDCCLXXVIL.

Handbuch der Gottesgelahrtheit, mefees sum allgemei:
nen Gebraudz abgeiagt bat, €brifitan GottlobThube , Pastor zu Baumgarten in Recklenburg,
Schwerin. Minden, 1789, in Verlag bey Martin
Gottfried Franke, und in Commission in Leipzig im
Inteclligenz- Comtoir. 194 Bogen in Octay. '

. or einigen Jahren hat der Hr. Verf. diescs Buches
) eine Erklärung der Offenbarung Johaunis *) her

Reentt uns darum
: €bru

! J r. MI
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ausgegeben, in der ich viele unerhörte Dinge gefnuden
habe : die aber vielleicht andern, die mit den Erklärern
der Offenbarung bekannter sind, als ich, nicht so neu
scheinen mögen. In dem gegenwärtigen Handbuche,
das derselbe nicht bloß für Gottesgelehrte, sondern auch
elbst für Ungelehrte bestimt, das inzwischen blos die Lehr-
äte und Meynungen, nicht die Gründe enthält, finde

ich den Mann wieder , dem das anhaltende Studium
der Offenbarung Johannis und die Vernachlässigung
auderer Kenntnissce die den Gelehrten bilden , solche
Begriffe von den Dingen heygebracht , die wir andern
Menschenkinder uns davon zu machen außer Stande find.
Er handelt in 6 Kapitteln 1) von den vorhandenen We-
en überhaupt, 2) von der ersten Grundlage des gdtt-
ichen Werks, 3) von den Versändigungen , die wis-

der den Schöpfer geschchen sind, 4) von der Begna-
digung des gefallnen Menschengeschlechts, 5) von den
Zeiten , in welchen die Menschen auf den Heiland zu
Warten hatten, und 6) von den Zeiten dcs neuen Bun-
des. Folgender Auszug aus dem Anfange des ersten
Kapittels wird hinlänglich zeigen, wie er sscinen Gegen-
stand behandelt. ,. Unsere (Erde hat dic Gestalt einer
„Kugel. –~ Was in dem Innersten dex Erde iff)
„wird der Abgrund oder die große Tiéfe genennet.
„In diesem Abgrnude snd mancherley uns unbekannte
„Einrichtungen und Abtÿeilungen, unter welchen inson-
„derheit cine den Namen Tod und eine anderc den Na-

myp f t '

P 3 „an
"--

Cbriftian Seetennis.ie
unisRUMNIghLeipzig t. Gottfe frente. Ninos, 178.

Shertmitbiate «tav. lien, Gomtoit, npuseMTwem
is etwas Ut; iu det Duis |CHIV

DER 1 INN RT d. qm
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„man das unterirrdische Meer nennen kann , umgeben.
„Auf diesem Wasser ruht und ist ausgebreitet das ei-
ugentliche feste Erdreich. Dieses enthält wiederum hin
„und wieder große und kleine Wasserbehältnisse, welche
„unter sich und auch zugleich mit dem sowohl ober- als
„iUnterirrdischen Meere in Verbindung sind, und die
„Brunnen der großen Tiefe heißen; und außer
„„Densciben noch andere unter sich und mit dem Abgrun-
„de verbundene sogenannte Thore der, Hölle und des
„Todes Der ungeheure Raum , in welchem sich die
„Sonne, der Mond, das gesammte Sternenheer, [amt
„unserer Erdr bcfinden, wird von. einem großen Eisge-
»vwölbe un;schlossen : dieses sicllt, wenn man das Ganze
„mit cinem Eye vergleichen will,. die Schale.des Eges
»90r — Der eigentliche Himmel ist außerhalb je-
viics großen Eisgewsölbs :: dieser heißt der Himmel:
uhimmel. In demselben sind Einrichtungen und An-
»sialien, welche allcs das, was jenes Eisgewdölbe um-
„schließt, an Größe , Pracht und Herrlichkeit schr weit
„übertrcffen. Der Himmelhimmel hat wiederum scine
besondern Abtheilungen : der vorzüglichste und herr:
„lichste Theil desselben heifet der dritte Himmel.“ —
Anch bey den dogmatischen Sätzen bsndet erem fid)auf cine glekche Ärt an dic Worte der Bicbel , ohne
lich darum zu bekümmern , ob fid) damit ein hinläng-
licher Begriff verbinden lasse.

gere Fortsenung des Abschnitts von der Aca-demie ans dem neuen rostockschen Erbver-
trage. - ÿ,. 224: I. Tumultuirende oder wehl gar
delinquirende Academiker, in der Stadt , können, we-
gen Gcfahr bcym Verzug oder der Flucht, bey .Tage
und Nacht von Stadtwegen arreiirt: die vor 10 Uhr
Abends Älrretirte aber sollen noch desselben Abends, vic
später Arretirten aber glcich des fotgenden Morgens
der Academie ausgeliefert werden.  11. Die Stadt
mag anch die in deu Stadt- und Hospital - Dörfern de-

linquirende Academmiker zwar wohl j wenn Gefahr. beym| d
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Verzug oder der Flucht ist, von Stadt- und Syofpitals
wegen arretiren lajsen : sie soll aber solche ohne Anstand
gegen übliche Reversalen und Kosten- Erstattung an die
Ucademie ausliefern.

. §. 225. Sollte ein Academiker in den zur Stadtge-
hörigen Gewässern ums Leben kommen, fo soll die Hers
ausbringung des Leichnams aus dem Wasser von Rathss
wegen gescheven: die Stadt soll aber gegen Erstattung
der auf dic Herausbringung verwaudten baaren Kostense
jedoch ohue alle Erlegung einiger Grerichtsgebühr , den
Leichnam derAcademie zur weiternVerfügung überlassen-

“ $. 226. 1. Versiegelungen oder : Real - Arreste geger
einen Academicns , die keinen fremden Jurisdictions»
Vrrwandten zugleich mit verbinden sellen, 1) erkeunct
die Academie, ohne Rücksicht aut den Ort, wo der Acas.
deimicus wohnet; 2) vollstreckt auch; solche a) .unmittel-
bar, beydes ít ber SiBofnung bc$ academici quaeftionis
scibst, als in der Wohnung jedes andern Academici.
b) Sind abep die. unter Siegel..oder Arrest zu..sztzends,

üter außer dex eigentlichen Wöhnlng des Acadctnies
selbst , auch bey keinen ändern. Acadeimiker, sondern.it
der Gewahrsam üid dem Hause éittes unter Stadt;

Inrisdiction Gehörenden, so soll dic Acadernie um dieVollsireckung den Rath regniriren. 11. Eben diese
Weise soil anch. bey Versiegelungen und Real r Arresten
neger der Bürger in: Räücksicht.auf die Academie bebhy
achtet werden. ' . .

'§. 227. I. Soll die academische: Versiegelung oder.
der-Real - Arrest einen hiesigen Bürger zugleich mit ver-
binden , so soll 1) das Erkenntniß an sich selbst zwar
der academischen Öbrigkeit verbleiben, 2) das Arrest-
Erkenntniß aber von dem Rath , pracuia requilitionee
zur Realisirung bev dem Bürger oder Einwohner ges
bracht; auch 11. von Stadtwegen es anf gleichen Fuß
mit den gegen einen Urbicum erkannten Verfiegelungen
oder Reai-Ärresten, die einen Academicum zugleich mit
verbinden sollen, gehalten werden.

§. 228. Personlichen Arrest mag !. die Academie
gegen den Academiker erkeunen, € geradezu wie

f
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Den, es mag derselbe in seinem eigenem Hause, oder
wenn gleich in eines Vrbici Hause , dennoch in sciner
Wohnung, oder bey einem andern Academico, oder
in einemfentlichen, sizende Gäste haltenden Hause,
U Uu;
von Stadt wegen die gegen ihre bey Acadewmicis seys

Si) mantBt e and
ming bey einem Academiker haben , vhne Requifition

veilig boyvemselbenqufhalttn » mit vorcufgchrudce
Requiition verfüget werden. , mit voraufgchender

§. 2r9. Die Stadttyachr mit dem Wachtmeister sol-
[en dem jedesmaligen Rector der Academie eben so, wie
ehrdem, verpflichtet seyn, und zu Befehl stehen.

Jo

lp 7. Jun, ist ber Dr. Doct. Ytolbe, ber big
her Privat- Docent aet imeem , zum fürst-

liches außerordentlichen Prof. der Medicin ernannt wor-
H.

EEaber nnumehr von jemanden dessen dona Vir if
glaubwürdig ist, versichert ' daß ihm un wir völlig
my ron, meet solchen wegen sciner rint
damaligen Zweifel n a. erfodert es also, meinen
be) dicfer Gelegenheit jugleich m Ich bemerkechen Nachrichten . &lt; wahrsscheinli-

Leipzig uVivi MER i pedis
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RostockschenAcademie.
2. Band. 16. Stück.

Den 6. Syulii 1790.

I &gt;

D. Wilhelm Josephi, der Medicin, Anatomie und
Geburtshülfe Professors auf der Universität zu Ro-
stock , Grundriß der Naturgeschichte des Menschen,
nebst einer vorangeschickten Uebersicht der allgemeinen
Naturgeschichte , zum Gebrauche. derVerlesungen.
Hamburg, 1790. bey Benjamin Gottlob Hoffmann.
14. Bogen in Ockav.

err Prof. Jospphi fand zu seinen Vorlesungen
über die Natkirgeschichte des Menschen kein Lehrs
buch , das er zum Grunde legen konnte, und er

abe E m
hat, wird sich aus nachstehendem Abrisse des Inhalts
ergeben. Uebersicht der Naturgeschichte über-
haupt : 1) Nuten der Naturgeschichte,, 2) Nutzen der
Naturgeschichte des Menscheu, 3) Von den natürlichenKörpern Äberhaupt. LVtaturgeschichte des Men-
schen : x) Der Mensch ist ein Thier, aber das voll-kommenste Thier, 2) Verschiedenheit des Menschen von
den Thieren, 3) Verschiedenheit des Menschen vom
Orangutang , 4) Verschiedenheit des Negers vom Eu-
ropäer , 5) Untersuchung, ub alle Menschen des Erdbo-
dens nur von einem Paare abstammen , 6) Quellen der

AusartungundVerssd iepenheit der Menschen, 7) Haupt
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unterscheider Qucm . M
ittel U ge de erbrei 8) sn iro Geht Sim Ucszl uid ! gt;itus s A es: r Ite as ohrn n des elebten
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Prosectors in Göttingen wieder aufzugeben, er gieng
nach Braunschweig zurücke , und nahm in der Folge
die Vucation zu seiner hicsigen Stelle an. Am 27.
Sept. v. J. verheyrathete er sich mit der Dem. I0-
Hanna Dorothea Christiana Sievers, der Toch:
ter eincs schon verstorbenen Brauuschweigischen Kauf-
manns. UAnßer einigen kleincren Stücken ind folgende
Schriften von ihm erschienen: 1) De conceprtionc ab-
dominali vulgo fic dicta difertatio, C, tab. aen, Goert,

uU sid M P" M ),es ipe ron CE dae m m
in Octav. 3) Anatomie der Säugthicre, 1. Band,
mit 5 Kupfertafeln. Gött. 1787. iu Octav. – Ein
Beytrag zu dicsem ersten Bande ist jezt uuter der Presse.
- 4)Ucber die Ehe und physische Erziehung, ein Hand-
buch für solche , welche sich verehlichen wollen, wie auch
für Eheleute j Eltern und Erzieher. 1, Band. Gött.
1788. in Octav. 5) Ucber den thierischen Magnetis-
mus, als cinen Beytrag zur Geschichte der menschlichen
Verirrungen. Braunschw. 1788. in Oct. Auch hat der
selbe zwey chirurgische Justrumente erfunden, eine Zange
zur Ausreißung des Nasen-Polypen und eine andere zur
Ausrcißung des Rachcen-Polypen, davon die Beschreibung
und Abbildung in Baldingers neuen Magazin für
Aerzte, im 3. Stücke des 8. Bandes zu finden ist.

Ze

eunte Sortfeguna des Abschnitts von derAcademie aus dem neuen rostockschen Erb-
vertrage. ~ $. 230. !. Die Academici sollen, bey
Verlust ihres Gerichtsstandes und Immuvität , kcine
bürgerliche Nahrung treiben, (das Speisen der Stu-
denten, und was wegen des academischen Buchdruckc rs

zur bejondern Ausgleichung grkeelet i eR ;z)
Vc Böhuhascecy in den Wohnungen der Acadetniker
gegründeteBeranlaNußPdhascujagenin Brgle
tung des Bidellen unverwchrt [em und blciben ; u: dem
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Bidellen aber sqll es ein für allemal gleich bey seiner
Dienstantretung von dem Kectore Magnikico zur Pflicht
gemacht werden : sogleich, als ihm die Stadt-Öbrig-
keitliche Erlaubniß zum Bdhnhasenjagen bekannt
EON .
Stadtbedienten, an den bestimmten Ort zu begleiten,
und mit darauf zu sehen, daß von dem Academic-Ver-
wandten der gehörigen Ausrichtung nichts in den Weg
gelegt werden möge.

$. 231. Die öffentliche Versteigerung der den Acade-
tnie - Verwandten zugehörigen Sachen und Güter an-
langend ; so sollen 1. die Subhastirungen deren zn
Stadtrecht liegenden unbeweglichen Güter, x) wenn fol
che gerichtlich geschehen, pracuia reguilitiour , bey dem
Rath, 2) wenn solche aber ausergerichtlich zu beschaffen,
2) durch den Stadt - Auctionarius geschehen , falls b)
der Eigenthämer nicht in Person den Ausruf thun will.
11. Die Verftcigerungen des Mobiliar - Vermögens aber
sollen dem dieserhalb mit genugsamer Caution versehe:
nen Bidellen allein verbleiben.

§. 232. Die Auctionen, das Convictorium und for
stige Accidentien sollen unter den jedesmaligen beyden
Bidellen getheilet werden.

§. 233 Was übrigens wegen des Verhältnisses der
academisschen und städtischen Jurtsdiction gegen cinan-
der hier nicht ganz besonders bestimmet worden, das
soll nach dem Regulatiuo lIurisdictionis et Policiae yon
1748., s0 tie selbiges in diesem neuen Erbvertrag seine
nähcre Bestimmung erhalten, (insonderhcit in Betreff
der in die Immobilia Academicorum zy beschaffenden
Immissionen, Taxrationen und Adjudicationen, auch bey

iidem)amisgardtut qe/ 4

men werden.

3.
E.

U'::: verschiedenen älteren Nachrichten von unserer
Academie, die ich nach und nach einrücken werde,

2
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tedf[c (d Beute bic Dotation des Herzogs Friedrich
Wilhelm für das Collegium der fürfilichen Professss
E in einem der vorigen Stücke (2. B. S. 93.)

Auf unterthänigstes Suppliciren der hochfürstlichen
Professorum anf Dero erbunterthänigsten Universität in
Rostock erklären Sr. Hochfürstl. Durchl. in Gnaden
sich dahin, daß Sie aus sonderbarer gnädigsten Pro-
pension, die Aufnahme und den Wachsthum vorbe-
sagter Ihrer Universität fürstväterlich zu befördern,
und die darauf lehrende Professores zu fleißiger Halr
tung der Lectionum publicarum und Disputationum
circularium , als wodurch insonderheit die studirende

Jugend von fremden Orten anhero gezogen, und zudiejenigen, so wegen ihren schlechten Zustand die kost-
bare Privat-Information nicht bezahlen können , nôthi-
gen Unterricht und Haundleitung in ihren Seudiis er-
langen können, desto mehr anfzumuntern, außer dem,
was Sie bereits D. Fechten aus Gnaden jährlich
beygeleget haben, als einem neuen Dotem die Renten
von 20000 Rthlr., nätnlich 1000 Rthlr. anauatim,
aus Ihro Rentkammer vorgedachten Ihren anjetzo
lebenden, und ihnen hinkünftig in ihrer Function succces
direnden Profelloribus gnädigst solchergestalt wollen
constituiret haben, und ihnen richtig in nachgesetzter
Ordnung reichen, auch damit auf Ostern des .mit Gott
eintretenden 1703ten Jahres den Anfang der Zahlung
machen lassen : nämlich

O. eZabichhorsten jährl. 100 Rthlr. u. quartal. 25 ORtb(t.
D. brünenberg  *» 200 — s s so —

B: Mv Ro — ; , B
S ROMPE s Mo. 0.
M. diltebrano—^2009b.s5oStub.
Eo UA T*9»-

T
Q 3 Mit
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Mit dem Anhang , daß wenn bey vorzunehmender
Visitation sich finden sollte, daß der Numerus der jetzi
gen Frofellorum zum Nugtzeu der Akademie hinkünftig
minuiret, und die Profelliones eines Theils combini-
ret, andecn Theils auch verändert werden köunten,
nach tddtlichem Hintritt oder anderweitiger Beförderung
der Jetztlebenden, das denen abgehende jährliche Cur-
rent-Salarium den andern, so nicht 200 Rthlr. jähr-
lich haben, beygcleget werden, und proportionabiliter
zuwachsen soll. Jedoch wollen Sc. Hochfürstl. Dnrchl.
hiebey, daß weilen Dero Rath und nech anjetzo wirk-
licher ältester Profeffor Juris Rlein an diesem neuen
Dore nicht mit Theil zu nehmen cn regard der ühri-

rn UTverdientealen Salurio!aniteV t

Lübisch dem Fürstl. Collegio nachgelasscn hat, ihm in
Yinschung diescs von den alten Revenües des Färstl.
Gollegit quartalíter, fo lange er bic Profeffionem nídpt
resigniret, 100 Mark Lübisch baar und richtig geret-
cet werden sollen. Schwerin, den 27 Januar. 1703.

Friebrich Wilhelm.

a .

Einige Beobachtungen zur Bestättigung der Heilkräfte
der firen Luft. Bey Erlangung der medicinischen
und chirurgischen Doctor-Würde auf derKönigl ho-
hen Schule zu Riel mit Beystimmung der hochlöbl.
medicinischen Facultät dasclbst öffentlicher Prüfung
übergeben,, den 25 May 1790, von Christian

Christoph Wittstock, Sr. Durglaucht des regie-renden Herzogs zu Mecklenburg - Schwerin Leibchi-
rurgus. Kiel , gedruckt bey Michael Friederich
Bartsch, Acad. Buchdrucker. 3. Bogen in Octav.

qyo Krankengeschichten, durch welche die Heilkräfteder firen Luft bestättiget werden, machen die Haupt-
sache bey dicser medicinischen Probeschrift ans. Und
ihnen sind einige kurze Bemerkungen über die fixe Luft,
über ihre Heilkräjte , und über die Anwendung tib
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ben mit Zurückweisung auf manche neuere Schriftsteller
vorgesetzt. Bis auf einige zu aligemeine Allegaten, die
ich nicht liebe, weil man zu häufig denTitel hinschreibt,
ohne das Buch je gesehen zu haben, scheint mir der
Vortrag völlig zweckmäßig.

5. Mu

Die Gerechtsame der Kirche und ihres Lehrbegriffes.
Veranlasset durch das preussische Religionsedikt vonx
9. Julius 1788. und des Hrn. D. und Prof.
Gottlieb Hufeland Abhandlung über das Recht
protestantischer Fürsten. Entworfen von Andreas
Gottlieb Mafch , Herzogl. Mecklenb. Strel. Hof-
prediger, Consistorialrath und Superinteudenten.
Halle, bey Johann Jacob Gebauer, 1789. 4 Bo-
gen in Octav.

N' der Meynung des Hrn. Verf. haben die Schriftreller, welche bis Östern 1789. über das preus-
or Religions - Edict jenem "nicht den rechten.
fmedirbcn pRieus i beicichnen. e.
unterscheidet die Rechte der Menschheit und der Ge-
selschaft: nach jenen kann jeder glauben, was es für
wahr hält; nach diesen aber kann nicht jeder lehren,

Slerbnbhdfet bet Beirert, fd) mad don Spirale
seiner Kirche qu richten, wird also aus diesem Unter-
schiede erwiesen : nur beschränkt er dessen Verbindlich-
keit besonders auf die in den Symbolen enthaltenen
wesentliche Lehren und Unterscheidnngs „Lehren der
Kirche , da nach seinen Grundsätzen in beyden protes
stantischen Kirchen der Lehrer in andern Puncten mehr
Freyheit hat, die jcdoch ein gewissenhafter Mann nicht
vhne Klugheit gebrauchen muß.

Auch mich hat unter den Schriften, die ich über
diesen Gegenstand gelesen, noch keine ganz be(riebiget:
diese ist inzwischen eine von denen , die mir am wenig-

sten gefallen haben, vb ich gleich die Nothweudigkcit
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zweckmäßig abgefaßter Symbole, und die Ver-
bindlichkeit des. Kirchenlehrers, sich in seinem Lehr-
Vortrage darnach. zu richten, nicht bezweifle. Die
hier-angenommenenGrundsätzedürften,wennsonstauch nichts dagegen zu erinnern wäre, doch bey wei-
ten nicht ausreichen, die Schwierigkeiten in der An-
wendung zu heben: und vieles, was hier behauptet
it, wird man schwerlich billigen können.

em

n dem ersten Stücke der weiteren Nachrichten von
gelehrten Rostockschen Sachen vom Jahr 1744.

.53. heißt es : ‘“©Daß übcrhaupt des academischen
„Bücher -Vorraths noch nicht genauer gedacht worden,
,„lasse sich niemand wundern : es wird von einer geschick-
„ten Hand eine ganze Geschichte desselben besonders ge-
„liefert werden. “’ Sollte jemand noch wissen , wer
damalen diese Geschichte zu schreiben übernommen, und
ob gesammelte Materialien dazu noch irgendwo vore-
handen sind , der würde mich durch die Ertheilung ei-
uer Nachricht davon sehr verbinden.

T:
CVm 9. St. der Monatsschrift von und für Mecklen«
4$ burg, v. J. S. 895. wird mit Recht gewünschet, daß
jeder, der Gelegenheit dazu hat, die etwanigen zer-
ftreueten biographischen Nachrichten von dem seel.
Liscov beachte und bekannt mache. . Ich liefere alfo
eineu kleinen Beytrag dazu, der sich mir gelegentlich
dargeboten hat, und dem, der Liscovs eigentliche
Vaterstadt noch nicht kennet , solche bekannt machen
wird, um daselbst allenfalls weitere Nachrichten einzu-
ziehen. Er hat nämlich hier in Rostock. siudiret, und
ist in unserer Matrikel unterm 17. Jun. 1718. folgen-
dergestalt eingezeichnet : Cöristian. Ludov. Liscovius,
Wittenb, Megapol.
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2. Band. 17. Stück.

Den 13. Julii 1790,

I.

in 24. Junius ward dir Wahl eiues Rectors bet
hiesigen Academic vorgenorminen. Bisher war
fie nach der schon in den ältesten Statuten (1. B.

S. r19.) gemachten Bestimmuug allemal am Tibur-
tins - und Dionyfius- Tage (den 14. Apr. und 9. Oct.)
beroerfitelfiget : Da aber jetzt die Daucr des Rectorats
eine Abänderung erlitten, und auch im vorigen Jahr
ain Tiönrtius- Tage diese Wahl noch nicht möglich war ;
(1. B. S. 213.) fe hielt inan es angen:esscen , den
Rectorat-Wechsel überhanpt auf eine bequemcre Zeit zu
vericgen, und die Herzogl. Negierung billigte diese
anderiveitige Einrichtung. Für die Zukunst ist also der
Jehannis-Tag zur Wahl des jedesinaligen Rectors,
und auf den x. Julius, oder, weun dies cin Sonu- oder
Veyertag 19âre, auf den nächsefolgendcn Werkeltag, der
rigeutliche Rectorats - Wechscl beftimmet.

Weil nach deim §. 21.2. des nenen Erbvertrages (2. B.
S. 103.) der folgende Rector schon ein Jahr vorher
ins engere Coricillum tritt, so glaubte ich, daß dem
Hru. Hosr. Vogel von der Herzogl. Regierung das
zweyte Rectorat außer der Ordnung bestimnret s:1, da
sie ihn durch das Nescript vom 2. May v. I. (1. B.
S. 211.) zum Beysiter des rngeren Concilit ernauute§ ci
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28cil injtoífhen Dr. Hofr. Vogel von diesem Amte
zur Zeit noch befreyet zu werden wänschte , und die
Herzogl. Regierung die Wahk dem Concilio .fiberlieg,
so ward, in Grundlage der in dem Erbvertrage bestätig-
ten Receptions- Ordnung, der Herr C. R. Hartmann
zum Rector der hicsigen Academie auf das folgende Jahr
von 1. Jul. d. J bis zum 1. Jul. 1791. erwähler.

. Bey dieser Gelegenheit kam zur Deliberattvn, ob man
die vor 1760. gewöhnliche dffentliche Uebernahme des
Receiorats im Auditorio wieder einführen, oder sich be-
gn'gen wollte, durch ein Patent den erwählten Kector
nitd den Tag des Wechsels allgemein bekannt zu machen,
wic dies seit 1760. sowohl zu Rostock als zu Bützow
in der Maaße geschehen iste Die Mehrheit der Stim-
men war diesmal für eine sollennc Introduction des
neuen YFectors , jedoch mit Weglassung der vormals
üulichen Procession nach der Jacobi Kirche , und
einiger andern Nebendinge. Ich würde, wie ich schon
chedeß (1..B. S. 51. 32.) geäußert, die bloße Rotifica-
tion, jedoch durch ein förmliches Programm, statt des
Patentes vorziehen : und dieser erste Sal der Art hat
mich in solcher Meinung noch mehr bestärket.

Auch ward zugleich beschlosen. bey dieser Feyerlich-keit statt der lateinischen Sprache die deutsche einzufüh-
ren, damit jeder Einwohner Rostocks daran Theil neh-
men köune : ein Eutschluß, der hoffentlich um so mehr
Beyfall finden wird,, weil der Gebrauch der lateinischen
Sprache in Dingen, wobey sie nicht passet, zur Cultur
dcrselben, die man einem Gelehrten nicht genug eme
pfchlen kann, gar nichts beyträgt, und gegen den Vor-
wurk gelehrecr Charlatanerie spwerlich iu vertheidi-
gen i!

Dem zu Folge geschahe also am 1. Julius die Ue-
bergabe des Rectorats feyerlich im Auditorio. Herr
O. K. R. Velthusen eröfnete die Handlung mit einer
Erzählung des;cnigen, was während seines Rectorats
vorgefallen. Hicr bemerke ich daraus, daß er 72. Stu-
denten immatriculiret, daß deren Anzahl gegenwärtig

140.
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r40. betrage, und daß ihr ganzes Benehmenin diesem
Jahre fo gut gewesen, daß es keiuer Carcer oder Geld-
Strafe, noch weniger einer härtern, bedurft hat. Nach
erfolgter Breydigung übertrug er das Rectorat an sci
nen Nachfolger, der mit einer kurzen Rede über die
Frepheit zu denken, bey theologischen Gegen-
ständen,. die Handlung beschloß. Die Durchl. verwitt:
Re Hertogin vermehrte die Feyerlichkeit durch ihregenwart.

lus hem engern Concilio sind zugleich der Hr. Prof.
Pries, Hr. Hoft. Vogel und Hr. Prof. Wiese abge

Sont ost verdemie, om Dra Pi
er als dem Nächstfolgenden zum Rectorat, dem Hrn
H. K. R. Velthusen als vorjährigem Rector, und mir,
is außerordentlichen juristischen Beysiter,

a

Die SBerbienfte ber tegierenben Devjbae zu Meékllenburg
um die Religion und deren Ausbreitung. Ein BEcy.
trag zur Mecklenburgischen Kirchen: Geschichte , ent:
werfen von Johann Ludwig VÖß , Prediger
zu Warnkenhagen. Lübeck, verlegts Gbrtftian Gott
fricd Donatins, 1790. 7. Bogen in Octay.

am auch würklich unsere Geschichtschreiber fibhauptsächlich nur um dic weltlichen Angelegen
heiten des Landes bekümmert , und die SBeranftal iur.
gen zum Wohl der Kirche nicht genug beobachter hät:
ten, wie der Hr. Verf. im Eingange versichert, so würde
er doch außer Stande seyn , diesen Mangel zu erse-
ßen, (r ist überhauvt mit der Art , wie die Kirchen-
geschichte behandelt werden muß , nicht bekanut , hat
nicht einmal die gedruckten Hülfsmittel der Meckicnb.
Geschichte gehabt öder genutzt, und schreibt in eincm
Styl, der bey einem Geschichtsschreiber unerträglich ist.
Der Hr. Verf. wird also wohl thun, wenn er sich ein

s: Fach i Ggenftanbe (einer schriftstellerischerIrbeiten wählt.
$23 3
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Z.

:&lt; habe vormalen (1. B. S. 41.) von dem. Sassi-».)schenStipendioeinevorläufigeNachrichtgegeben,und bey einer audern Gclegeuheit (1. B. S. 187-) eine
ausführlichere Nachricht davou verspruchen: dieje bin
ich jetzt zueertheilen ün Staude.

Der scel. Hr. Consistorialrath Sasse hat)“ tvie ich
schou ejemals , iu bein Leichenprogramm auf seine hin;
terbticveue Wittwe, angezciget, zwey milde, gewisfer-
tnaßen miteiyander in "Verd:ndung steherde Stiftur-
gen hintrrlassen, die scin Audeukcn auf immer rähm-
licht empfehlen werden. Das erte ift cine Arinens
schule, in welcher hundert are Kinder uventgeldiichen
Unterricht , befonders auch in der Gortesfarcht, trix
Schreiben, und im Rechnen er alten werden. Sie ist
der Ausscht des jedesmaligen Paftors an der Narien-
Kirche übergeben, und hat. aus dem Testatnente sciner
Witcwe noch ein besondercs Legat zu Anschaffung nöthi-
ger Bücher und andera uützlichen Einrichtnugen erhal-
ten. Das zweyte aber ist dic Einrichtuicg cines Sti-
peudii, dus denen vorzüglich zugedacht (jr, die dejseu
am u;esten bedirsen.. Jeder Stipendiat soll die Bcye
hüife drey Jahre genichen ,.. die Hebung des 'dritten
Jahres aber nicht cher empfangen , bis cr durch cine
Dijputation' vder Rede gezcigct, daß er dessen..närdig
fen, eub, treni cs hicran cerniaugelte , das Erpfan-
gene mit den Jinseu zurücke geben. Damit die 2b.
sicht des Stifters destv gerwisfer erreicht werde, hät êr
eic! beständigeu Exccutor seincs Testamerts geerdnct,
— ber erse ist der Hr Hefrath Richelmann, , .und
nach dein jedesmaligcu Abgange des einen wird ein an-
derer Dbeteet, — bey bic Administration des Fonds

hat, das Stipendium vergicbt uud den Schulmecisternit tráblct.
"Nach den Tode der Wittwe wurdcn, wie ich bereits
atrgezeigt Habe , von dem damals schon über 13000
Rthlr. bctragenden Fond, 6 Stipendia, jedes zu 100

Rihlr. Gold, errichtet, und pon ben damaligen Sti-
' pendia-
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pendiaten haben seither noch die Herren Weber, Duck.
Rurchard , und Zander (1. B. C. 256, 305. 2:93,
S. s8.) ihre Probeschriften gelicfert. Rach dem Tode
der Schwester aber ist das zu Stipendien bestimtc Ka-
pital bis auf 17800 Rthlr. N. Zweydr. angewachsen :
und alss dice Zahl der Stipendiaten nach Verhältniß
vertrehret. Das Kapital ist dancben bry hickger Stadt-
Kasse unaöldslich su 5. pr. G. bestättiget.

Weil inzwischen die Verorhuung des Erblassers..inscinen Teftamente etwas zu allgemein. gefaßt war., und.
daher soglcich bey der Einrichtung verschiedene Zweis
fci cnistauden: jo fnb bey der ersten im Jahre 4788.
gesc;etienci!: Nechrurgsauf nahme mit dem Hrn. Executordes Tettaizentes soigende nähere Bestimmnugen verab-
rcdet, die ich zur Nachricht desjenigen, welcher.dies
Stipendiunr zu haben wünschrt, hier ebeufalls beinerke.
1.. Jeder Stipendiat soll künftig cin an Eydes- Statt
ausgct. es und den Rechnungen. als Belay: bcyzufi-
gendes Zcugniß seiner bisherigen Lehrer dartliver, „daß
„er niit den uörhigen- Geistes- Fähigkeiten zu cinem Ge-
ulci;rien versehen sey ; daß er hinlängliche Schulwissens
„sc)ajicn, unb insdesendere sovicl Kenntniß der lateie
Nit, .! Turache habe, um einen nicht schweren Schrist:
„sic lr zu crrstehen, uud selbst diese Sprache sprach.
riü, ig zu scqreiven; und daß dies von dem Ucttestircu
„dcn aus eigrer Kenniniÿß behauptct. werden köune ; ‘f
vor dcr Co!’giion berbrinzen , und sich dadurch zu demCtipeibty auaUseiren.—15.AucCriparumgber&amp;oficnfann ec &amp;típeubiotety tren er es wäusd;ri, die dtfent-
liche Veriheidigung einer Di)putativn ederdie üöjseiziiche
Haliungz ciner Rede nachgelassen werden : und es actu
get, weur: derselde das im Testamente erfoderte Speci-
men avoru:ken und vertheilen lässet. 111. Voit dem
Stipendiatcn ist, in Ermangeiung anderer unbedenklicher
Sicherheits..Mittcl, cine huporhekarische, bed Minders
jährigen voin Vater eder Voraiund zu genehmigende
Versicherung über den im Testamente ausdrücklich be-
fiimmten, und den nach: Nr, 1V. bemerkten Fal der3 wude
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Zurückezahlung des Genossenen zu erfodern. 1V. Die
während des Genusses des Stipendii eintretende Pro-
motion des Stipendiaten, die Beendigung der acade-
mischen Jahre und der dadurch aufhörende Brjuch der
Collegien, dic Annahme eines Dicnstes, der zewöhn-
lich von einem Gelehrten besorgt wird, des Jutormi-
ren und ähnliche Veräuderungen stehen der röT.gen Er-
hebung des Stipendii nicht im Wege. Dagcicn abet
behindert die völlige Verlassung der Studien ..ich: als
lein alle weitere Erhebung, sondern hat au:h die ‘y-
rückgabe des Empfangenen mit Zinsen zir Jol: v. Jee
der Stipendiat ist verbunden , mindestene :wcy Iuzre
auf hiesger 2,cabeimie zu studiren : doch foint Dabcy ber
schon vor Empfang des Stipendii eingcireic!:. hiesige
acadetnische Aufenthalt tnit in Anrechnung. V. . Dein-
jenigen Stipendiaten, der durch Spiel, durch Nirder-
trächtigkeiten. und durch grobe Vergehungc:: die von
ihm gehegten Hofnungen vernichict , soll dus Stipen-
dium vorenthalten, und nicht anders, äts nach zuver-
lässiger Besserung ausgezahler werden. V‘ . Die ein-
gchenden Ziusegelder sind nichr ganz zu vertheil:n, forte
dern jährlich wenigstens 50 Rthir. zu Besktreiruug erwas
niger Detecte , und nicht vorherzuschender Ausgaöen
und Kosten , eventualîter aber zur Vergrößerung dts
Capitals zurücke zu legen ; des Endes der gesanite Ue-
berschuß jedes Jahres , er betrage soviel cr rolle , bey
dem Capital Conto des folgenden Jar res in Einnahme
zu bringen, und sobald eine angemet;,ene Summe vor-
handen, ziusbar zu belegen ist. V' 1 Dagegen aber
ist auch den Stipendiaten die versprechene Summe, auf
welche sic Rechnung machen, nie zu kürzen, vielmchr
bey etwanigen außrrordentlichen Jällen mit Beystim:

AS doo i. me v . Ü.

IZweydr. für jeden Stipendiaten aufs Jahr unabänder-
lich, uud findct zu Vermeidung mehrerer Inconvenien-
zien fomenig eine Vermehrung oder Verminderung des
Quanti, als eine Ausdehnung oder Beschränkung der
testamenismäßigen drey Iahre Statt.

d
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t.

Zwo Gelegenheitsreden, bey einer Amtsveränderung
gehalten von W. T. I Brückner, Prediger zu Neu-randenburg in Mecklenburg - Strelißk. Neustrelitz,
in " Fürstl. Hofbuchhandlung , 1790. 5. Bogenut Octav.

9i bschieds- und Antritts.:Predigten werden von manchemvorzüglich dem Drucke übergeben : vermuthiich,
tveil darauf oft mehr Mühe verwandt wird , als auf
viele andere. Gleichwohl lehret die Erfahrung , daß
sie häufig cinen geringen Werth haben : und die bey
dem Gegenstande fast unvermeidliche Einförmigfkeit sollte
noch mehr von der Betantmachnng durch den Druck ab-
halten. Anch bey diescn Predigten trift die Bemerkun
zu: sie gehören zu den schlcchteren Arbeiten ihres ee
rühmlich bekannten Verfassers.

5e
ebnte Fortsenung des Abschnittes von der
Academie aus dem neuen Rostockschen 1Erb-

perttage. — 9$. 234. Academic sollen in Friedens-
zeiten 1. von allen persönlichen Stadt ‘ Abgaben und La-
sten, als z. E. Vermögens - Steuer, Anlagen auf Mo-
bilien, Stadt- Contribution, Einquartirung und der-
gleichen, frey seyn. 1 1. Dahingegen. lie 1) den Vier-
Zeiten - Pfenning , auch 2) von ihren zu Stadrecht lie-
genden Gründen und Häusern nicht nur a,» die bisher
gewöhnlichen Abgiften ,, als Haus- Wasser - Brand-
wachen- Wall- und Graben- Geld, ic^ fonbern aud) b)
die von Rath und Bürgerschaft beschlossenen außeror,
dentlichen und auf Immobilien reparcirten Lasten, übri-
gen Einwohnern gleich , tragen sollen.

s. 235 Zu Kriegs- Zeiten mögen die Academie- Ver-
wandte sich nicht entzichen , 1. das, was den Personen
und Gütern des Raths selbt übergeht , auch über fich

Motti:.

liegen-
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liegende feindliche vder landesherrschaftliche Truppen lich
über zweytausend Mann erstrecken.

§. 236. Die Stadt-Abgaben aller Art solcit von der
Academie selbst eingefodert, auch die nôthigen Vertvar-
nungen daher erlassen werden: dir geschehene Verwar-
nung aber so!! der Rector sogleich dem Rath notifici-
ren, der Rath aber nach abgelaufener Verwarnungs-
Frisi dic Erecntionvollstrecken. .

§. 237. |. Tritt der Fall cin, daß eine Contributiens-
Leistung, die den Academic - Verwandten nach den obis
gen Grundsätzen mittrift, eydlich geschehen muß , so jol-
len Academici sich dessen auch nicht entziehen : 11. der
abzulegende Eyd des Academici felbft aber (oll vor beni
Rc&amp;ore Academiae prästiret werden.

§. 238. I. Alle und jede Policcy - Verfügungen der
Stadt, die Gassen - Ordnung , Reinigung der Gassen,
Erleuchtung der Straßen , Feuer- Orduung , Feuer-
Schau, Visitationen in der Sradt, betreffend; kurz alie
Policey - Anurduungen, die die Sicherheit oder Nein-
lichkeit der Stadt für jeden Einwohner unmittelbar ver-
abzwecken, wie auch ! k. die Armen-Anstalten und Bau-
Sachen sollen sich auf dic Academic-Verwandte erstrecken,
und 11i. der etwanige Contravenient von Stadt wegen
zu seiner Obliegenheit executivisch angehalten werden.

§. 239. Die in Rostock befindlicherzur Academie ge-
hörigen Regentien, vier an der Zahl, als 1) die soge-
nannte Cursorry auf dein alten Markt, 2) die Regen-
tic am Hopfenmarkt, 3) die aus weiße Collegium auf
dem Hopfenmarkt stoßende, die eine Ecke der Kröpli-
ner «Straße machende Regenkie, 4) die bey der Jacobi-
Kirche in der Langen - Straße licgende, die eite Ecke
der Badstöver- Straße machende Regentie, sollen bey
ihrer alten Immunität, auch unter der alleinigen Ju-
risdiction der Academie verbleiben, in Rücksicht auf die
Policen - Anstalten aber, (z. E. in Bau - und Armen-
Sachen,) gleich andern academischen Gebäuden unter
der Disposition des vorhergehenden Fphi stehen.
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Süm. Géttl.. Vogel , , M. D, Confliarii aulici, nec
nón pfaxcos-clinicae, cte; in Vniuerfitate Rofto-
chicnái Profefforis publici ordinarii, manuale pra-
xcos medicae ,; medicorum illam aufpicaturorum
vfui dicatum,.; Ex editigue germanica recentiffima,
yna cum, additamentis auctoris omnibus loco fuo
fuppletis, in linguam cranstulit latinam , noras-
qué hinc indc adiecit Toasn, Bernard. Keup , Mé-
dicinae. Do&amp;tor, ctc, Tomus pritpus, Stendaliae,
fumtibus D. Ch Franzed , eiusque focii Grolle,
MDCCXC, . 1. Jilyfab. 14: 950g. in gr. Octav.

um Nutzen. derer, welche das Deutsche nicht ver-
. stehen, hat dert: Urberseter , weicher laut der

cJ) Vorrede:zu Sohlingen im Herzogthnm Berg
kebt , dies- zit :Beyfall aufgenommene Buch .in dix-
jenige Sprache übersetzt , die:allen aitäwärtigen: Aerzten
bekannt ist,.. Den. Inhalt Ni Theils habe ich beyder Auzeige dcs Oxtgingls (1. B. S. 357.3 schon bemer-
ket: die Ucberschung ist zu wörtlich gemacht.
. TJoBsioc3i iV x. 2. 4*4 *? pF h . [/b

C 1
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schalves VrgchinQuart abuchrudt [nd nach
folgen., wenn. ich sie gleich nicht ale euer auptei[en

Léges  bibliotbécáe! Academiae Roffocbiénfis,
Ex Conclufo Rev. Concilii d, à, MDCCIX.

jJ, Re&amp;or Academíaé Magnificus, Re&amp;oratum de*
ponens, in aügmenrum bibliothecae aliquid pro iu-
bitu cofferat. Promotoris autem; ^an idem facere
velit, libero arbitrio relí&amp;um efto,

11; Promouendus-in--quacunque--Facultate pro lu.
bitu et poffe aliquid in emolumentum bibliotbecae
conferat; ita tamen , nc ;Magiftrandus infra impe-
rialem, Licentiandus reliquarum Facultatum infra
ttes flotenos, Doctorandus infra duos imperiales offé-
rat  Dibliothecarii autem pro tempore conftituti proe
rimo ànte proniotionem octiduo et Dno, Decano:cu-
iuslibet "Facultatis et Promouendis. id -in memoriam
feuoccnt, hosque ed dé te-admomcant;

IIl. Cum nonnunquam contiugat, qiod Roftochi-eníes, vel Profeffores vel alii Eruditi, fcripta fua
alibi;excudi curent, iubeantur omnia, Academiac
membra, coeteri rogentur, femper yno exemplo locu-
plerare bibliothecam, Quazcunque autem publico
Academiae nomine impreffa, et a bidellis diftribuun-
tur, ex lis vium exeniplum pro tempore;Bibliothé-
€ario!trádant." Quotiescunque vero conuiacuntur, hoc
pon. feciffe, foluant. vnam. marcam Lubeceníem, .de
falatio 'ipforum:vel.accidentibus decurtandam et bib:
liotliecae. fifco infcrendam,

IV, Quaccurque tabulae publicae afigunrur, v.g.
difputatiónes , aliaque, itidem bidelli obferuenr,-

V. Quaecunque in vtraque typogtapliia inprimis.
tur , non concurrente Academia vel Profeflore vel

alio membro Vniuerfitatis , fiue carmina fuerint fiue
libri, catechismi aliaque huius generis, quae pariter
ad rei memoriam et Academiae noftrae hiftoriam

. com.
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complendam bibliothecae ànferenda funt» iubeatur
a quolibet Kectore typographus academicus., quoticá
tale quid imprimit , vnum exemplum afferre biblio-
thecario, Quoties id neglexerit, mul&amp;am foluat vnius
marcaé Lubecenfis, fifco bibliothécae inferenda, et
a fumma , a quolibet fte&amp;oté ipfi fidgalis feineftribus
debita; decurrandam, et nthilominus exemplunü bib-

liothecae reftituat,^Idemqneytatypographooppisdano fiat; €t fub certa poena eidem iniungatut ,';ab
Amplillimo Senatu tanquam Academiae Compátrono
expetatüt,

VI: Au&amp;ionibus libroruni habitis, curatoresauctis
onumlibrum melioris notae: ià-coipenfationem pris
vilegii huius bibliothecae donent.

VII. Pfofeffotes nouelli vel librum vel duos ims
periales bibliothecae offerant.

"“ VIU. ^Bibliothecáriis Jibera: potéftas concella, ‘is
bibliothecae commodum: ad: duodecim vsque impetis
ales libros in auctionibas coemendi.

IX, Illis; qui bibliothecam intrant , Bibliothecas
rii liberalitatem pradenter commendent : quaecuns
que autem durante cuiusque Bibliothecarii admiüi-
(ratione ab ipfofuerint collecta , pro lubitu in emo-
lumentum bibliothecae-impendar.

X. Si quando iidem libri pluribus vicibus in bib-
líotheca reperiantur ; hi im audionibus vendantur, et
ex pretio inde redactoalii compárentur, nifi proptet
raritatem aut diucrfiratem &amp;ditionis ftudio retinendi,

XI, Ab Academicis ; v, W quando in duplo li-
bros poffederinr, in augmentum bibliothceae id, quod
iplis (apereft , liberaliter cóufetànr , expetaut Bibli-
othecarii,

Xi. Bibliothecarius P. f. adminiftrans hebdoma*
datim die. Mercurii atque Sabbarhi ab hora (cunda
ad quartam, pomeridianam cuilibet aditum concedat,
ct bibliothecam omnibus aperiat. cum
Y ea "xut



í4O  -S9nnafen Ser .Stoftocffifeii
XIIF? Nemini fesTibri cuiusdam absque pigaore

éoncedàtuk '

- XIV. Quicungneiihrtm aliquem 4 Hihliorbeearig
commodarodatum vltra dass opimapae ke reit.
Serisuafuar maipsm Lubecenígim, ——
«d XV; Qüisquis ex. humero ,Szudioforum, operam
Bibliothecarii- adminiftraptis plus folito: expetierit;
£ratum' qnoque fe vicifüm re ipía exhibebir
" XV. Illud, quod 4nnvatim a Commeénfäalibus con-

quirendum » fimpliciter libertati ftudioforum felictüm
tz

XVII. Bidelli omni? cr Rogulis Acidcmicls Ii.
béralitátem erga biblibthecám Acadeimicami ciüilibus
verbis fedulo commendent.

C XVHJ, Quoties &amp;oui Bibliothecárii conftituantur,
dies ftatuatur,, zin quo: praefente Rectore - Academiae
Magnifico et Rev Concilii Deputátis. bibljothecá a
veteribus tradatur nouis, .libris fecundum,catalogum
fpecialem receníitis , ,pltenfis, $i enim. praccauebi-tür, ne tot dbi amide E funt amilffi,

Das Rccht der Sidi te Religkons Lehrer auf ein
festtehendes &amp; ymbol zu- verpflichten. Leipzig , bey
Christiau Gottlob Hilfcher, s789. g Bog. in Octav.

Det Verf. dieses- Buches , der sich unter der Vorrede
genanut hat, Hr. Prediger Dan. Joach. Röpe

Bann, ra at ines T abn
gleich auch in Mecklenbyrg eine Yfatke hat, fo Dat iHr. Hofr. Rüdlof in seiner didicit: littexarischen

meetyy:n RET Artikel zuviek, als einen zu wenig, ‘aufzunshe
mens .ofinde ich keit Bedenken, dieses Buches hier zu

TI d

Es
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Es ist eigentlich eine Vertheidigung des bekanntes
reußl. Religious- Edictes. In dem ersten Abschvitt
andelt der Hr. Verf von den Gründen, nach welchey

das abgehandelte Recht den Fürsten abgesprochen wixd.;
im zweyten von den Gründen, nach welchen das Recht
die Religionslehrer auf ein Symbol zu verpflichten, dés
Fürsten zuständig ist; und im dritten vun. den Schwie-
rigkeiten und mislicheu Folgen, welche mit der Jus;
übung des erwiesenen Rechts dex. Fürsten verbunden. siud,
Neue Gründe und Entwickelungen habe ich in dielsy
Schrist nicht angetroffen , wohl aber manches Erheb-
kiehe vermisset, und dagegen viele Abschweifungen aufNMebendinge gefunden. Ich würde sie also zu den vd|
lig entbehrlichen rechnen.

- Mir scheint es übrigens, pap bie anne Fassungdieses Gegenstandes einer gründlichen Erdrterüngdes
tben schade , und manchem Gelegenheit gebe , dat;
as zu seinem Systein nicht passet, jn übergehen. Ini

glgemtiuen tanz es Ha cin Bedenken haben , dit
uruu gun? do man cineniahi
ERMtiHOM. Rn herC "tage. ' ut
SOC auf den einzelnen Staat , und die eigzelne
darin aufgenommene oder geduldete Kirche , wird es

Bun et UE ankommen luesfe ln zweckmäßigIt! wird fich doch wohl "lebt behauzten
lasfen. Ich halte daher die Erinnerung gegen das

Sequecupsü tefnit und berichtigt , nnd bis abi die Aebrif
einer genaueren Beobachtung ausgesetzet werden sollen.

4. ^ wd

(je §ortsevung. es Absthvittes. von pe
vertrage..~7 6.340. defu(stWri-dondöder
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ever fonft aufs ‘der Stadt - Jurisdiction zur academi-
schen übergehen, und umgekehrt, oder wenn deren Ver-
mögens wegen. bey Erb- und andern Fällen sich ein Glei-
ches zuträgt , ‘so soll 1. kein Decem , nsch Collateral-
Steuerfernerhin gefodert werden. 11. Wenn Acade-
mici dieser Art aber ganz von Rostock wegziehen, so
sollen ie vou ihren zu Stadtrecht liegendert Häusern

nd Grundstücken , und aus rostockscher Jurisdiction

Erheprätheten oder Ercrbten, der Stadt den Zehnten

ps oMbissSteutenmachenqu können. Es
sollen fich diese aber 1. lediglich auf das academische
Persouale, Officiale und Disciplinare beschränken, uud

Ps ^e uudUi Scr n
dicirlich sceyn mögten , ‘ so sollen fie mit des Raths Zu-
stimmung errichtet werden, ohne dieselbe aber null und
nichtig seyn. . . .

'. 242. Wenn bey Gelegenheit wechselseitiger fed
kathen, aus einer Jurisdietion in die andere, Colli
(ion zwischen der. Stadt - Ordnung und. einem oder au-
dern academischen Statut entstehen dürfte,, so soll die
Anordnung he Ibrigkeit, wovon die Braut ausgchet,n Vorzug haben.
de $. E p^ den academischen Gebäuden gehören 1.
x) das weiße Collegium am Hopfenmarkt ,' 2) die oben
6.239. beschriebene vier Regentien, 3) das Auditorium,

HO
net werden, sondern tit seinem An- und Zubehdrun-
gen der Stadt Eigenthum scyn und bleiben, und zu
dexcn lediglich alleinigen Bestimmungichen. I

§. 244. Die Stadt soll das Auditorium und Con-

tictorium / die Nt aber dieübrigen academisschen
1 "$2. yore Herzogl. Duri. fd eben im Wétf
begriffen , die mecklenburgische Rangvrdnuug rebtdiren
und verbessern zu lassen : und soll deun auch dyr brsow
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bere Rang: der-Professoren, theils witer fid felbft, tbeilé
im Verhältniß zu dem Rath und sonsten, in nähere
Erwägung genommen , den gegenwärtigen Verhältnis-
sen genauer angemessen- und sobald irgend möglich be-
kannt gemacht; mindestens vor würklicher Herüberkunft
der Bützowschen Academie ein Interrmisticum, bis zur
vollständigen Berichtigung der ganzen landesherrlichen
Rang-Ordnung, bestimmet werden.

3

J.. H. Crohns gründlich und selbsilehrendes Rechen-
büch , sownhl in Absicht der Handlungals der pus
haltung, zuerst verbcssert herautsese en von A. E;
Serfen, hernach yon ncucm übersehen , verbesserk

unt vermehrtutatsitdfi Cono
rin, 1790. in der Bkduerschen Buchhandlung. Preiß
20 l. oder 10 gr. 19. Bogen in Octav.

Izzy;nem gegebenen Unterricht brauchbar befunden ne
Von dem Hru. Hofregistrator Mieinck in Schwerin
ift bem eigentlichen Crohnschen Rechyunc sbuche ein so-
aurae anieMetgetMieMn
a Ausgaben, siis ausgeatbeites.„.jum Unte) ofür denjenigen ,. dér keinen Mis Mdjd Bat, tze
sielet worden: Was eigentlich ji dicser. ichnten Aus:
gabe verbessert.worden, d in RM epneunten, die 1784..erschienen ist , : niche angeben.

T

6. {f Q SH:

"n ben 44, Stück $4 autein jut pi
rigen allgemeinen Litteratur - Zeituiig finbe ich fo

genden Artikel.. |

Aus Briefen. Paris, den 7- Februar 1790.
Il y a deja plus de 20, ans, que j'ai verifié a S, Viclor,

que
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Qué Ie mánufcrit de: Calpurzins Piso, de tontinéntia
Vereküm poetàrum, ü'y:etoitplus;-et.a été arraclhié, il
yà lougtenis ; peut « etre. par AMeru/a:; editcür d'
Bunius, Le feavdot Antiquaire Gisberr Cuper pars
lànt feüvént de cet ouvrage dans fes Lertres; impriá
inécs à Amfterdam 1743. in- 4, j'eus Ja curiofite de
faire: imoi/meaicicette verification , ec jo m' affurái du
vol fait de l'ouvrage: de Calpurnius, qui n’ exiltoit
peut- etre que là, et qui , fil a écé volé par Merula,
a. du fe retrouver a fa. mort daus fa bibliotheque, 11
tft.fort extraordinaire , que l'on ne rctrouve cer oue

Vt dans auci des catalogués imprimés des ftani-fctits de divetfes bibliotheques : il Ie serait bien plus
cote,qué l'on pur retrouver ée mauu(ttit volé aps ~# le tois avoir eh quelque part de bon-
|fáifons, pour conje&amp;urer, que Meulà a Volé

D meme le manufcrit; j'en ait fait extrait/dans$ le
tems, ais je né tetrouve pás ma note für cec objet,
S'il etoit vtai ; que Merula eut fait ce vol , on pour-
iot péutsétre retrouvet ee maüufcrit; foit daas là bil»
liodieque de Leyde , dont il eut la; dirc&amp;iion aprés
lant: Douza le fils en 1598, : foit: a Roffock; uil
&amp;lla: iiouriren Iuillet 1607. (&amp;

..»Hierliberhtitrkt esuxx unferrr Cyrreshonbettên ju
E art;itt drr Bibliöthek ju Leyöen finde sich die

abforift nicht, qud) fep e$ ovn Détit aute utid ehw
| iar haracter bes Nerula niht ji rivarten j paf
ét. stlbst dis Meik enttvendet, vielmehr köntte mäh at-
fit, daß tft. durch hie in dex Vörredezum Ennius

(rte he tuts ütidere daselbe ju rentwenden be-gieriz gemacht habe.
Ich zweifle zwar , daß dies Manuscript iu Rostock

ben fen: tiff bod) aber durch den Abdruck dieser
irr jb Bidiger Otlegrten bárduf auficetioli
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Den 10. ?fuguft. 1799

L &gt;

Ueber das Gute, welches der Herzoyk. Landesuniversi
tät Rostock im ersten Jahre ihrer Wiederherstellung

ST qua ite dennc
Riederlcgung des seit dem 13. May 1789. bis zum
x. Fulii 1790. geführten Recktorats , gehalten von
Johann Caspar Velthussen. Gedruckt in der
Idlerschen Officin. 14 Bogen in Octav.

(Iutute,tardewenn sie nur des Druckes werth find, werden
sie gewiß eben so willkommen segn, als jede andere
gute academische Schrift. Die gegenwärtige Rede ent-
hält, wie ich bereits (2 B. S. 130.) angezeiget, blos
eine Nachricht von dein, was in dem ersten Jahre dcr
Restauration vorgefallen ist : sie ist aber dem Ton der
Gefchichte nicht treu geblicben, sondern liefert eit durch
mancherley Farben eslorirtes Bild, aus dent ich hier
als Beyspiel nur die Beschreibung der Gestalt unscrer
Academie unter ihrem ersten Rectörate anführe. „Bis
dahin“ heißt es S. 20. „daß uns der Landesherr eine
„verbesserte Grundverfassung geschenkt hat, wird nnge-
„achtet alles dessen, was. ich von unserer Acahetmie
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„heute gerühmt habe, diese aus zwey Bruchstücken zu-
„sammengesetzte Universität immer noch gewissermaßen
„einetn aus zwey zertrümmerten Hälften zusammenge-
„schobenenen Schiffe gleichen, das mitten ini Meeres-
„strudel ohne Steuerruder bald diesem bald jenem mit
„dem Befehle übergeben wird , es in den Hafen zu
„zu steuern. * Was sonst noch Geschichtliches darin
bemcrkt ist, und nicht bereits it diesen Annalen ange-
jeigt worden, werde ich seiner Zeit nachholen. ~ Zus
lest ist noch aus den hicesigen politischen Zeitungen ein
Gedicht angedruckt, das aber mit der Rede und deren
Gegenstande außer aller Verbindung ist.

e

Monatsschrift von und für Mecklenburg. Dritter
Jahrgang. 3. und 4. Stück. März und April, 1790.
Schwerin !c. 9 Bogen in Quart.

ier findet man: 1) Nachricht von einer seit einem
Jahre in der Gegend von Teterow und in Te-

terow selbst existirenden Lesegesellschaft, nebst einigen
Bemerkungen über Teterow. ~ Nachrichten von
den unzähligeu in Deuschland cristirenden Lesegesell-
schaften haben foren einen Nuten, anßer wenneite oder die andere sich etwa durch cine gute Einrich-
tung auszeichnet : die Naghricht von der TeterowschenLesegesellschaft mit ihrer Vorrede wärde ich also, da
diese von den gewöhnlichen keine Ausnahme machct,
dem Verfasser gerne geschenkt haben, wenn er fi) iu
der Beschreibung der Stadt näher anf das hätte cin-
kassen wollen, was den Geographen und Statistiker iu-
teressiret. 2) Ucber das mecklenburgische Hochdeutsch,
Fortsetzung. (1 B. S. 383.) — Her Verfasser hat
in Gesprächen und Briefen den Styl folcher Personen
nachgeahmt , die in uuserm Vaterlande kein reines
Hochdeutsch sprechen. Wenn die Darstellung auch nicht
übertrieben máre, fo sehe ich doch den Nuten fob
cher Aufsätze nicht ab, zweifle auch , daß viele Stim-
men die Fortsctung verlangen, wie der Verfasser uns

ju
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zu verfichern beliebt. 3) Ueber Aufklärung. ~~ Von
einem andern Verfasser , als von dem, der bisher die
Briefe über Aufklärung geliefert. Ein unerheblicher
Lufiatz. 4) Recension, 5) Rechtfertigungen und Ver-
theidigungen 6) Berichtigung. 7) Etwas über Glück-
seeligkeit,, nebst einer Erklärung etlicher Wörter , die
man oft wit einander verwechselt, vom Hrn. Candidat
Dieffenbach. ~~ It abgebrochen.

Der April - Monat enthält folgende Stäcke : 1)
Ueber Münze und die Verfassung des Müuzwesens in
Mecklenburg. ~ . Ein Aufsatz, der einen für uns wich-
tigen Gegenstand in Anrege bringt, und also zu. den
zweckmäßigern Stücken dieser Monatsschrift zu rech-

fen if, went mann aud UM Drcfcibiget darin u
fern schweren Münzfuß aus dem Grunde, weil das
Land den meisten Werkchr mit Hamburg, Lübeck, Hol-
stein und Dännemark hat, und also ein Münzfuß, der
dem in diesen Ländern und Städten augenommcnen
gleich ist, der zuträglichste fen müsse. Allein soweit
ich über dergleichen Dinge c noch zu Hülfe genomme-
neo Erkundigungen, urtheilen darf , ist dieser haupt-
sächliche Grund nicht richtig. Denn eines Theils hat
Hollitein und Schleswig schon einen andern Mäünzfuß,
der auch mit der Zcit in den übrigen dänischen Staaten
eingeführet werden soll: dann bliebe also bloß in Ham-
burg und Lübcek dieser Münzfuß übrig , und diese
beyden Städte werden den mam wohl nicht bestim-tnen können. Anderntheils aber hat man bisher von
Rostock aus nach Hamburg und Kopenhagen, den bey
den vornchmsten Handlungs - Pläten, nicht in dä-

Mientras, forem on Bo' !

eren ort in Bantpamderjenigen Münp-
forte , bey welcher der Cours am vortheilhaftesten war,
remittiret. Soullte das im übrigen Mecklenburg an-
berà fron? — Aber wenn auch dieser Hauptgrund
att üch sclbst richtiger ware, so finden sich doch in
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Mecklenburg mehrere Hindernisse, die der Verfasser
in feinem Vortrage beyläufig selbst größentheils aner-
kennet; und da diese in beynahe 30 Jahren nicht zu
beseitigen gewesen sind, so darf man wöhl nicht hoffen,
daß man sie jemalen gründlich heben werde. Das meck-
lenburgische Courant ist nämlich nie die Hauptmünze
unsers Landes geworden, sondern das größere Verkehr
bey Veräußerungen der Grundstücke , Verpachtungen
der Güther, Ausleihuugen der Capitalien, u. d. g.

FRA in N. Zweydritteln und in Louisd’ors : undelbst die Herzogl. Kammer nimt die Pacht aus den
Domainen, diegröste ihrer Erhebungen, gewöhnlich in
N. Zweydritteln ein, und giebt bici Mänzsorte eben
so wieder aus. Grob mecklenburgischcs Courant hat
man beynahe gar nicht; und von der Scheide- Münze
findet man so wenig, daß man, obgleich das hambur-
gische , lübeckische und dänische Courant zu Hülfe
genommen worden, dennoch damitnicht ausrcichen köns
nen, sondern auch noch lüneburgische ; preußische und
pommersche Scheidemünze hat in Circulation setzen
müssen. Bey dieser mannigfachen Scheidetnünze aber
ist der fichttiche Nachtheil, daß fie:.den gröberen Sorten,gegen welche sie ausgewechselt werden soll, (den Falk
ba N. Zweydrittel und lüneburgéisches Courant gegen
einander umgesetßt werden, ausgenommen,) im Werthe
oder Cours nicht gleich ist , folglich der eine Theil uns
vermeidlich verlieret, und seinen Schaden auf mancher-
ley Art einzuholen suchet. Und unsere eigentliche Schris
demünze wird dadurch, daß sie gar einen höhern Cours
hat, als die beyden gröberen gewdhnlichen Mänzsor-
ten, und daß sie dabey gegen diese im Lande keinen
festen Cours hat , zur Scheidemünze gewissermaßen
unbrauchbar : sie würde auch vermuthlich schon ganz

Belen hunte oiGeri
aber den kleinen Mann, der nicht in größern Summen
einwechseln kann, folglich dem Wechsler in die Hände
fallen muß: und der mäßige Gewinn, den die Hero

jogl. Kammer durch eiuiges Agio hat, schcint mir zigehi 4
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hinreichend, die Beybehaltung des Mänzfußes zu recht-
E EI deshalb die mehrmalen
vorgeschlagene Annahme des Gold -Fußes nicht anra-
then : sondern den N. Zweydrittel- Fuß bey weitem
vorziehen. Die Veränderung würde unmerklich seyn,
und eine mit demselben übereinkommende Schcide-
münze könnte höchsiwahrscheiulich alle bisherige Unbe-
quemlichkeiten heben.. 2) Bentrag zur ältern Ge-
schichte Mecklenburgs, und besonders über die Lage der
Stadt Rhetra, und des Tempels des Radegast.
Beschluß (2. B. S. 71.) Der Verfasser eines
früheren Aufsatzes (2. B. S. 43.) äußerte beyläufig,
daß Rhetra an der Müritz gelegen haben müsse. Der
Verfasser des gegenwärtigen Aufsatzes hingegen ist der
Meynung, daß dies unmöglich sey , weil die Müritz

I;.

und weder die bis zu diesen Zeiten hiuaufgeheude Tra-
dition, noch irgend eine sichtliche Spur jene Vermu-
thung unterstüten. Doch ucht er es eben so wenig
an der Tollcusee, sondern hält vielmehr Teterow oder
einen am Tcterowschen See, belegenen Platz für das
ehemaliac Rhetra. Die Gründe wird . derjenige, den
Untersnchungen dieser Art interessiren , in der Scrift
selbt aufsuchen. 3)_Soll tan Irrthum lehren?
Berichtigung einer Stelle im polit. Journal, die
dicsen Satz zu behaupten scheint, von Herrn S. R.
Dierz. 4) Nachricht von der beym Herzogl. Amte
zu Boizenburg mit höchster Genehmigung für die dor-

tigen Amts-ünterthqnengeraniibei
ligte die Herzogl. Regierung jährlich zehn Tha-
ler zu Prämien für diejenigen Bauersleute , welche sich

IH
serableitungen , Vermehrung des Däùngers, Setzung
der Stein-Mauern und lebendiger Hecken ; Anzichung
junger Eichen au schicklichen Oertern auf den Hofctellca
und Wohrten, Anpflanzung der Weyden und dM3 p
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Stopfung der Sandscholten, Abktellung der Ucberwege,
Beförderung der Bienenzucht, Ordnung in der innern
Wirthschaft nnd Reinlichkeit iu den Häusern auszeich-
nen. Und dem zufolge sind Juhannis 1789. zum ersten
mal biese Prämien in Gegenwart sämtlicher Ainis-
Schulzen vertheilet. Gerne hatte ich geschen, daß
Hert Amtsauditor Lreumann zu Boizenburg , der
Einsender dieses Aufsatzes, außer dem Nuszuge aus dem
Berichte und dem Rescripte, auch das Detail der ersten
Prämien- Vertheilung selbst angeführt hätte. Zehn

haler scheinen mir doch zu diesem Zweck zu wenigiu feu.—5)UntersuchungüberdensogenanntenRd-belschen Wald unter dem Wasser in der Müritz.
In der Müritz liegen, in einer Tiefe von etwa 8 Fut, Ei-
chen-Stämme, dic höchflens ungefähr 14 Fuß im Durch-
tnesser betragen. Gewöhnlich mcynt man , daß an
dieser Stelle ein Wald durch Ueberschwemmung ver-
unken sey : der Verfasser glaubt aber, daß eine grö-
ere Veränderung der Oberf.äche, wahrscheinlich die

Mun: d rami biis
der Verfasser seine Definition (1 B. S. 70) durch
die ähnlichen Erklärungen der Herren Rant, Büfch
und Mofes. Ufendelsobn. 7) Etwes über Erzie-
hyrg. ~ Ist abgebrochen. 8) Necenüon. g! Her-
zogl. Patente und Verordnungen. 10) Bekaunimas
chungen vom Herzogk. Armen- Collegium in Schwerin.

Eaar i dri ian 2) t
tmachungen von Bürgermeister und Rath zu Güstrow
und Schwerin 12) Bcfördernngen. ~ Herr Hof-
rath und Legtiaons- Secretair Rudloff ist Legations-
rath und erster Geheimer + Seeretair , Herr Canzley-

i dad EdiamQELipa
Dr. Wittstock, Leibmedicus geworden.

ES unt feste Sorting des Abschnit-
, tes von der Academie aus dem roftockfhen
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fErboertráge. —  $. 246. Es erkennet die Stadt:
und Rath den Landes-Herrn, als ersten Richter in den
Streitigkeiten der Academie mit der Stadt und deren
Rath , unterthänigst dergestalt an , daß dergleichen
außergerichtlich in Güte nicht beyzulegende Streitig-
keiten, nicht nur vom Rath und Stadt gegen die Aca-
demic , sondern auch von der Academie gegen Rath
und Stadt, vor dem Landes - Herrn in erster Instanz
angebracht, und von demselben gerichtet werden sollen.

§. 247. Es sollen aber diese Streitigkeiten vor kei:
nem andern Gericht oder Collegio, als vor dem Hof-
und Land - Gericht, oder vor der Schwerinschen Iustij-

SM nach des klagenden Theils Auswahl, ange-racht werden.
s. 248. I. Das gewählte Landes- Gericht soll vor

allen Dinger versuchen, ob die Sache nicht mit Eins.
ohne alles Erkenntniß oder Verschicküung, in Güte bey-
gelegt werden kann. 11. Stehet dies nicht zu erreichen,
die Partheyen sind gleichwohl in Faéta einig , oder
leicht ss zusiimmig zu machen, und die That-Sache fo
zu berichtigen, daß darüber keine Ungewißheit zurück
bleibet; so soll jeder Theil seine Gründe aufsetzen,
darauf ohne allen weitern Schriftwechsel Transmission
an zwey Academien , jedem Theil die Ausnahme höch-
siens dreyer , bey Einreichung der Grände sogleich
nahmhaft zu machenden Academien vorbehältlich, auf
beyder Theile gleiche, und bey der eben erwähnten Ein-
rei-l.ung zugleich mit beyzubringende Kosten geschehen.
1) Sind hcyde Academien in ihrer Meynung einig,
[o soll es dabey schlechthin , und ohne alle Zuiassung
einiger Suspensiv - Mittel ; sein Bewenden haben.
2) Sind die Academien nicht einig, das Landesgericht
tritt aber einem der eingeholten Responsen bey, so oll
es dabey schlechterdings , so wie im vorigen Fall, ver-
bleiben. 3) Tritt das Landes- Gericht. keiner der dis-
crepanten Academien bey , sondern fasset ciue dritte
Meynung, es sey in derHanpt - Sache oder in Neben-
puncten , so soll dem sich beschwert haltenden Theil
KRestiturio ia inecgrum, weiter aber kein anderes npensiv-
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spenfiv - Mittel, frevstehen. IIT. 236i hingegen das
Factum an sich dergestalt verwickelt, daß bcy den Par-
theven keine Einigkeit darinnen zu erhalten stehct, als-
denn nur «lerers soll die Differenz zum ordentlichen
proceßmäßigen Verfahren gesetzet werden.

$. 249. (Dit Formula Concordiae oft IT. May
1563. ist von Wort zu Wort durchgegangen, und das
Behufige daraus diesem Vergleich angefügt, und darauf
einmüthig beliebet und festgeseßet werden: daß diese
Concordien - Formul für immer und ewig aus aller An-
wendung und Würkung auf Aeademie und Stadt un-
ter einander gesetzet und abgethan seyn sole.

s. 250. Die ohnehin von je her und selbst von
Stadt Seiten in Wiederspruch gezogene Formula Con-
cordiae vom 19. Oct. 1577. soll insonderheit noch Kraft
dieses gänztich zernichtet und cassiret seyn.

4.

gi der göttingischen Academie werden bekanntlichseit einiger Zeit Preise an die dort Studirenden
vertheilct, welche über eincn von jeder Facultät aufge-
gebenen Gegenstand die beste Abhandlung liefern. Ob
dies gleich mit der Unbequemlichkeit verbunden seyn mag,
daß mancher von denen, die solche Arbeit übernehmen,
seinen anderu Geschäften dadurch etwas Zeit cntziehet :
so ist es doch eine nützliche Ermunterung zum Fleiße,
und belohnt sich hinlänglich, wenn auch in einem halben

Jahre ein Collegium weniger gehörct werden sollte.iesmal hat im juristischen Fache unser Landsmann
Hr. G. Wiese, der hier im vorigen Jahre die erste
Disputation vertheidigte, (1. B. S. 297.) das Accessit
erhalten : weil er ersft auf Ostern von hier nach Göttingen
ieng, hatte cr seinen Aufsatz hier schon ausarbeiten müs;

fn, um ihn zu rechter Zeit ciureichen zu können. Den
ersten Preis hat auch ein Mecklenburger, Hr. von
Rampsz, erhalten. Die Aufgabe lautete folgenderge-
ftalt: Obligario liberorum ad praestanda facta paren-
cum , quibus principiis nitatur er quibus limicibus lie
circumfcribenda ?
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Sen 17. Muguft 17909.

l4

menQU.tne.GerSalbe
Erstes Heft. Jardin bey dem Herausgeber, undHamburg in der Hoffmannschen Buchbandlung, 1789.
6. Bogen in Octav.

9 Anfange der Monatsschrift von und für Meck-ienburg hatte Hr. Prof. Wehnert die Redaction
. derselben übernommen: er verunwilligte sich aber
bald mit dem Verleger derselben, weil diescr eigenmäch-
Mredeasiaetortend trattach
hin mit einigen seiner Freunde ganz ab, da der Ver-
leger der Monatsschrift mehrere solche Aufsäße einzu-
rücken fortfuhr. Ietzt hat derselbe eine ähnliche peri-
me Regietu aD labi
haiten dürfte , da nicht allein die unbestimmte Zeit der
Herausgabe eine strengere Auswahl der einzelnen Auf

mm
eb e ut i aint qutereffe geben kann.
wu
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Veränderung. Vom Hrn.. Pastor Buchholz zu Mest-
lin. - Ist abgebrochen. 2) Landesherrlich bestättigte
Armenordnung für die Stadt Grabow. - Auch die
Stadt Grabow ist also mit ihrer Armen - Einrichtung
eher fertig geworden als Rostock. 3) Beschreibung
des Amtes Mirow. - Ein genauer guter Aufsatz.
4) Wittstockische Unterhandlung, die Königl. Preußi
schenFoderungen anMecklenburg-Schwerin betreffend.
Ilt aus den Urkunden undMaterialienzur nähern
Aenntnif oer Gefibidte uno Gtaatoverfafjuug
noroifder 2teice, beret 2Injeige id) nod) vorbebals
te, eutlchnt, und wird fortgesetzt werden. &lt;Die fünfte
Nummer ist durch cine beym Abdruck vorgenommene
Veränderung, welche die Umdruckung einiger Blätter
nothwendig machte, ausgefallen.) 6) Wie könnte man
wohl am zweckmäßigsten die immer mehr zunehmende
Anzahl von Studirenden hindern? Vom Herausgeber.
~ I abgebrochen : der Anfang dieser Abhandlung iit
auch schon besonders abgedruckt. (2. B. S. 7.) 7) Ei-
ne Anfrage wegen Kirchenbücher und reiniger Nachrich-
ten aus denselben. ~ Der Einsender wüunscht haupt-
sächlich Geburts- Todes - und Copulatious - Listen aus
deu Zciten des dreißigjährigen Krieges, des sicbenjäh-
rigen Krieges, der Hungerjahre von 1771. und 1772.
und anderer längerer Zeiten excerpirct. 8) Freymù-
thige Bitte an scine patriotischen Landsleute und.Freunde
in und auf der Nachbarschaft von Mecklenburg , beson-
ders an vertnögende edelgesinnte Eltern , ihm zur Unle-

gung eines auf die Bildung guter Hauslchrer ite:ten academischen theologischen Seminariums in Rostock
mit mäßigen Beyträgen zu Hülfe zu kommen. Vom
Hrn. Oberkirchenrath Velthusen. - Der Hr.O.K.R.
braucht zu diesem Zwecke „jährlich zum wenigsten noch
„J00 Rthlr. wovon der Sentor eines aus r2 Personen
„bestehenden Katecheten-Seminariums jährlich 50Rthlr.
„und die nâchsten fünfe jährlich 10 Rthlr. zur Erleich-„terung und Verlängerung ihrcs Aufenthalts auf der
„hiesigen Academie genießen, die übrigen 6 aber (ür$
„érste zu der Hofnung ermuntert werden sollen, nonÖhe
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„Wohlverhalten nnd Fleiß fich auf den Genußder Wohl-
„that bey Erledigung einer der 6 ersten Stellen die An-
„wartschaft zu erwerben. “ Er bittet also ihn durch
Beyträge zu unterstätzen , und diese posifrey an den
Herausgeber dieser Blätter j der ihm bey der nähern
Einrichtung und. allmäligen Verbesserung seines Insti-tnts mit seinen pädagogischen Erfahrungen rathgebend
zu Hülfe kommen-wird, einzuscenden. - Projecte der Art
vflegten bisher in Mecklenburg nicht zu gedeihen. 9)
Auszug aus. einem Hetzogl: Landesoäâterlichen Schrei-ben an die. Universität Rostock vom 2. May 1798.
Die siebende Nummer dieses Rescripts. (x. B. S. 212.)
10) Recension der Einladungsschrift des Hrn. Superint.
piper. (1.35. €. 204.) — Ist auch noch unvollendet.

2e.

[8 ich vormalen (x. B. S. 348.) eine Verordnung
] abdrucken ließ, in welcher anf eine. ältere acabe

mite Brvard ihdurchdie Mtzzttt;
hindert, dicse sözleich mit abdrucken zu lassen. Ich
hole sie also jettt nach, Sie ist 1730. in Folio auf
einem Bogen abgedruckt worden.

Prorettoris ymo Concilii oet S(cabeniie zu Ro-
stock Verordnung wegen Bezahlung der
Collegiorum und der Ferien in denselben.
Im Jahr 1750-.

Es if seit schon geraumer Zeit auf der hiesigen Aca-
demie nicht ohne Befcemdung wahrgenommen, daß zum
nicht geringen Nachtheil der Lehrenden sowohl, als auch

mEäußert , daß die hicselbl Cruz uch de ihren Lehrern das
für die Collegia denselben gebührende Honorarium nicht
üllcin muthwillig vorenthalten,, sondern wohl gar mif
noch strafbarerer Unerkenntlichkeit heimlich davon gegan-
gen, nnd die mit so vieler Mähe und Beschwerlichkeit
gehabte Arbeit ganz unbelohut gelassen. So wenig

RC HN
"mta VT
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bic Lehrer der hiesigen Academie ohne alle Belohnung
zu arbeiten sich verpflichtet erkennen, sondern vielmehr
die allenthalben gewöhnliche Belohnung auch für fich
mit Recht zu fodern befugt sind: so wenig haben auch
felbft die Lernenden von sothanem Unfug einen Vortheil
für sich erhalten. Die Erfahrung hat es gegeben, daß
die mehrestcn , welche gedachter Undankbarkeit sich. be-
flisen, ihre Lchrstunden höchst nachläßig und sa:.msclig
besuchet , ja eiu großer Haufe dersclöen die einmal an-
gefangenen Stunden bald gänzlich verlassen , und da-
durch auch wohl andern ihrer Commilitonum die Ge-
legenheit, sothane Collegia völlig zu Ende zu bringen,
benommen, vermuthlich aus dem irrigen und thörigten
Wahn, daß sie für die Collegia nicht zn bezahlen nöchig
hätten, und es also für gleichgültig gehalten, der Ge-
legenheit, etwas zu criernen, sich zn bedienen, oder sie
gänzlich zu versäumen. Jn Betracht dieser Umstände
yun, und nach dem Ererapel anderer Academien hat
Prorector und Concilium hieselbst- sich endlich geyds
thiget geschen , mit reifer Ucberlegung deswegen nach-
ftehende jederzeit aufs genauesie zu beobachtende Ver-
ordnung ergehen zu lasen, und den hieselbst Studi-
renden ju deren beständiger sorgfältigen Beobachtungu pubiictrenn.
i D Diejenigen, welche sich auf den vor Anfang der
Collegiorum ausgegebenen Zetteln ‘anfgeschrieben, und
einjeder, behalten die Freyheit, ein angefangenes Col-
legium 14 Tage hindurch zu besuchen, um sich von der
D des Collegii und Docentis , imgleichen den Be-
dingungen zu unterrichten, auch ob sothanes Collegium
ihren Endzwecken und Fähigkeiten gemäß sey, zu beur-
theilen. Nach Verlauf gedachter 14 Tage aber muß
derjenige j welcher ein solches Collegium fortzusetzen
nicht gewilliget ist, dasselbe nicht weiter besuchen, woferne
"S niche dazu besondere Erlaubniß von den Docen-

2) Wer nach Verfließung der erslen 14 Tage das
angefangene Collegium noch fernerhin besuchet , ist,
wo ers vorhin nicht schon gethan hat, schnidig, ps
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Nahmen dem vorgelegten Zettel aufzuschreiben, ynd
mache i$ dadurch anheischig, das. Collegium dem Do.cenri zu bezahlen.

3) Diefe Bezahlung muß binnen den ersten 14 Ta-

gen quachher beschaffet, und dem VDocenrci eingeliefertden.
4) Ein jeglicher Decens ist verbunden, über die Prä-

numcration zn halten, und dahin zu feben, baf gegen-
wärtiger Verordnung oder andern Vocenribus durch ihn
und seine Absichten quf keinerley Weise etwas.Nachthei-
liges , oder ein von Reidischen und Undankbaren leicht

MTimichfü‘hiôenigeneincrUuditorum
weiche nach Veriauf der gesetzten 14 Tage mit der Be-
zahlung säumig geivesen, dem jederzeitigen Prorectori
klagbar zu dennnciiren j und sich dessen Beystand in
Eincreibung der Schuld zu erbitten. Wie denn

EuerREM sräftig angedeihen lassen,und
dieser Verordnung den stärksten Nachdruck geben wird,
also, daß der Beklagte und säumige Schuldner , falls
er nicht ausdrücklich auf eine sichere und annehmliche
Weije soust den Docentem befrirdiget, binnen s Tagen
die unausbleibliche gewisseste Execution auf das schul-
dia Honorarium zu erwarten haben wird. Dagegeu

er aua 6) ui Docens , der ans Geivinnsucht oder andern
Absichten diesem Sraruro nicht geleben , und dadurch,
soviel an ihm ift, neue Unordnuugen einführen würde,
fich dadurch verantwortlich machet, und in eine willkühr-
liche Strafe dem Befinden nach verurtheilet zu werden,

ewiß erwartrn muß. \ Wie denn dergleichen Doeenti,
alls er die Denunciation volle 14 Tage aussetzen würde,
ein Recht an dem Honorario hiedurch ausdrücklich

gänzlich benomrien wird, also, daß er deswegen , es
sey über kurz oder über lang , weiter keine Klage anzu-
stellen berechtiget s seyn j vielmehr dem Anditori alle
Wege frey ehen soli, diescs vortheilhaft wieder ihn zn
gebrauchen und anzuführen. ; 7)
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7) Wie nun gegenwärtige Verordnung nicht allein

zur Sicherhcit. der Docenten, sondern auch zu Aufmun-
kerung der Anditorum abzielet, so werden auch dic Do-
centes gegen die Bedürfenden sich der möglichsten Will-
fährigkeit bedienen, und nach Befinden denselben das
schuldige Honorarium ganz oder zum Theil erlasscn,
wenudiese nur gleich nach den ersicen 14 Tagen des an-
gefangenen Collegii darum die Docentcs gebührend an-
kreten, auch sich vorher , damit die Docenten, welche
fid) nach der stärkern Anzahl richten würden, nicht ge-
fährdet werden , des Aufsschreibens ihrer Nahmen auf
den Zetteln enthalten, nicht weniger aud) dur bestän-
digen Fleiß und stillen Wandel sich sothanen Beneficiivor andern: würdig machen werden.

$8) Sollten aber die Dürstigen in der gesetzten Zeit
fich anzumelden versäumen , sind sie gleich andern der
Nr. 5. gesetzten Beahndung unterworten , auch falls sie
oder andere gar heimlich davon zu geben fid) erdreisten
würden, sollen sie als ingrari dffentlich angeschlagen,
ure dadurchihrer Undankbarkeit wegen bestraft werden.amit inde
9) wenn einDocens das angefangene Collegium, durch

daztyischen kommenden Todesfall, Vertassung der Aca-
demie, oder sonst, zu vollenden nicht im Stande seyn
würde, den Auditoribas fein großer Schade erwachfe,
soll ihnen auf dem Fall ein Rechtmäßiges yon dein prä-
numerirten Honorario wicderum zurückgeliefert , und
sie dadurch außer Sehaden gestellet werden.

Gleich denn obiges allcs zum wahreit Wohl und Auf-
nehmen der gesammten Academie, uud zur Erhaltung
einer guten, allen vortheilhaften Ordnung abdzwecket :
so verbindet diese Verordnung alle und jede , sowohl
publicos a[$ priuatos Docentes, auf$ bünbigfie unb
kräftigste, und werden jederzeit Prorector und Conci-
lium der Academie zur Aufrechthaltung und genauen
Beobaehtung derselben alle rechtsdienliche Mittel und
Wege mit äußerstem Ernst anweuden, und dadurch die-
sem Staruco die bcständigsteDaner zu geben unermangeln.

Damit
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Damit aber auch dic hieselbst Studirende ihre Colle-

gia desto füglicher abwarten, und die Docentes zur ge-
setzten Zeit diesclben desto sicherer endigen mögen, hat
Prorector und Concilium für ndthig gefunden , deswe-
gen annoch folgendes zu sctzen und zu ordnen: daß

1) die Studiosi sämmtlich ihres.Endzwecks, dry sie
auf Universitäten haben, allezeit eingedenk leben, mit-
hin die Lehrstunden gebührend, fleißig und ohne Versäums-
niß besuchen , nicht anders als aus drimgender Noth
aus denselben bleiben , vielmehr ohne Aufschub und
Anstand darin ungestört fortfahren sollen. Wie denn
aus dieser Ursache -

2) fic fid) aller. abgeredeten Versäumungen, insbe-
sondere des sogenannten Ausziehens gän;lich zu enthal-
ten haben, (o lieb cs (fnen ift, bereiuft gute Gezcugs

nisfeihres VerhaltensVonVentTerdengerichtce wer-
den, und zu verhüten, daß uicht der Doceut in Gegea-

mrtebrei Colt
säumcy - unb i Der Folge die Uuwissenÿcit in solchen
Sachen mit beschwerlicher Mühe büßen müssen. Noch
viel weniger aber darf

Hutu:
irgeud ciem zu machen, ferm tidevi
eie ergS Roe Foocedoriet Con:
cilii gewiß unterworfen seyn. Und damit. —

dessedidedsnieadba
gen , so ist festgescizet und beschlossen, daß

um Weyhnachten die Collegia bis den Tag vor
dem Feste fortgesctict, und gleich des Tages nach

NnPERI eed in der stil-
len Woche geschlossen ; und des Montags nach

m an sogleich wiederum fortgesetzet werden ,
2

bit
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tie Dfinaftferien tocgen bet Jahrmarktszeit und da-

her entstehenden Abhaltungen auf 14 Sage gefeft
feyn sollen , also daß ain Sonnabend vor dem
Fest der Anfang damit, mit der Jahrmarktswoche
aber das Ende derselben gemacht werde ; endlich

noch die Erndteferien auf Jacobi- Tag, talls er
"auf einen Montag einfiele, oder sonst am ersten
Montag nach Jacobi den Anfang nehmen, und
nicht länger als die folgende Woche hindurch
fortdauren sollen.

z) Außer diesen Ferien müssen sonst weiter gar keine
gemacht werden, daher auch an den Tagen, an welchen
publici Actus academici celebrirt werdcn , nur die
Stunden, so der Asus dauret , nicht aber der ganze
Tag, von den ordentlichen PracleRionibus vaciren soll.

6) Die obgenanute Zeit der Ferien muß von allen
und jeden Docencibus, sowohl publicis als priuatis,
beobachtet werden , und cs soll niemanden frey stehene
darin nach Gefallen zu ändern, oder die Termine zu
verrücken, eher und länger zu verreisen, als die gesct;-
ten Ferien währen ; am allerwenigsten ist es den Audi-
toribus anständig oder erlaubt, durch eigenwillige Be-
redungen darin etwas nach Gefallen zu ändern , als
welches nach Befinden durch. härtere Bestrafungen an
ihnen geahndet werden soll.

Wie nun obige Verordnuugen das wahre Wohl der
Academie und deren gesamter Mitglieder alleinzig zum
Augenmerk haben, so werden jeberscitige Prorectores
und rev. Concilium auf die genaue Erfüllung und Auf-
rechthaltung derselben ein wachsames Auge haben, nicht
zugeben , daß von irgend jemand dawieder gehandelt
wird , sondern vielmehr nach Befinden beydes die Do-
centes nnd Discentes durch Erinnerung , Bestrafung,
auch andere unbeliebige Verordnungen zur Beobachtung
derfelben auf kräftigste anhalten nudverweisen.

Zu mehrerer Festhaltung alles obigen sind diese Ver-
ordnungen durch den Druck bekannt gemacht, und un-
ter Beydruckung des academischen Siegels publicirt
worden. So gescheheu Rostock, deu 17. Aug. 1750.
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Den 24. fuguft. 1790.

L,

Nachtrag zu der Bouchholzisschen eai : Freyheit und
Eigenthum der Bauern in den Domainen, M. f. m.
weicher eine Beurtheilung der verschiedenen Recen-
sionen gedachter Schrift enthält. Schwerin, 1789.
Gedruckt und verlegt von Wilh.. Bärcnsprung, Her-
zogl. Hofbuchdrucker. 6 Bogen in Octav.

HW Jahr 1787. machte der verstorbene Hofrath
| ( Bouchholz in Schwerin in der benanntenSchrift *) den Verschlag, gesamten Domanial-
Leibeigenen ihre Freyheit gegen ein mäßiges , in sehr
leidlichen Terminen zu bezahlendes Lösegeld zuzugesie-
hen, den auf ihren Hufen befiudlichen Bauern den
halben Antheil an ihrent Gehöfte gleichfalls gegen ein
billiges, in ähntichen Terminen abzutragendes Kaufgeld
zu überlassen, und gesamte Frohndierste in ein stcigen-
des Surrogat zu verwandeln; Hiemit verbandEs deninanz-

) Der votireri dre iS cntm[4

ciner großen Brrtagbesherrlithen hieveuiien jn Me
lenburg , behauptet in Briefen an das Pnblicum

m Sant, bep Bátenfprung, 1787. 5a Bos
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Finanzplan, daß der Staat hiedurch in 26 Jahren
4 Millionen erheben , und zum Abtrag der Landes-
schulden verwenden sollte. Er foderte dabey pu einen
jeden zur Bekanntmachung seiner etwanigen Erinnerun-
gen auf, und versprach, selbst dercn Abdruck zu veran-
stalten; dies veranlaßte auch zwey Aufsätze, die er mit
Anmerkungen begleitet in zwey Fortjetzungen **) her-
ausgab : weil er aber für seine Meynung zu sehr ein-
genommen.war , und sich aus der Art, wie er diese
Erinnerungen behandelte, leicht absehen ließ, daß aus
der Fortsetzung einer solchen Controverse wenig Er-
sprießliches herauskommen werde, so hatte sie ein ge-
schwindes Ende, obgleich ihr Gegenstand wohl eine
gusführlichere und gründliche Erörterung verdienethätte. Für den Hru. H. R. B. war es aber ein neuer
Anlaß zum Misvergnügen, daß seine Schriften in dér
allgemeinen deutschen Bibliothek und einigen gelehrten
Zeitungen recensiret, und nicht unbedingt gebilliget wur-den: er schrieb also auch dagegen,~dennnachdemStyle. und sonstigen Daten zu urtheilen, ist er wahr-
scheinlich selbst der Verfasser , wenn gleich eine dritte
Person redend eingeführt wird, ~ die gegenwärtige
Wiederlegung, die zuerst in der Monatsschrift von und
für Mecklenburg (1 B. S. 156. 203.) eingeräckt warteemnäch

x .

E XM rimetentuiiaer
Mi t MN Der Verf. des in
der ersten Fertsegung, quit nm errungen besleireten
Russe desru. . 25. pdund ies seinen Aufs
(oa.wieiundenMcfolgenbemtenocbesons
ders drucken: Etwas über das neue litterarische Pro-
duct, Frevheit und Eigenthum der Bauern in den
Domainen , als ein Mittel zu einer großen Verdesses

Fl§üeritchen piedi ect . d e,"
eigenthünilicheu Feat hergestellt, und mit einemVorberichte an daß Publicum versehen von dem Ver-
fafer, (Softod,) 1787. 25 3Bogen in Dctav.
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demnächst aber auch für die Besitzer der andern Schrif:
ten in gleichem Format besonders abgedruckt ift.

Als Antitritik betrachtet ; würde dieser Nachtrag
feiner weitercn Anzeige bedürfen, da es in der Regel
keinen Nujen haben kann , Recensionen über Receulio-

ZMP Mt
Gegenssiand verdient es immer, von Sarchverständigen
genauer untersucht zu werden. Wenn gleich die Lageunserer Leibeigenen [o schlimm nicht istêalsHr.Hofr.Schlözer und andere , die aus der Ferne darüber
urtheilen, sie darstellen; und wenn gleich der Vorschlag
des Hrn. H. J: B. in der von ihm angegebenen Maaße
unausführbar'senn dürfte : so scheint es mir doch , daß
diele Lage einer Verbesserung fähig sey , dic dem
Staate und dem Leibeigenen vrrtheilhaft , dem Guts-
herrn aber wenigstens unschädlich feon ms. I
tvünschte dahcr, daß sie von mehreren umsiändlich erdr.
tert würde. Um dazu besto eher Gelegenheit zu geben,
will ich versuchen, ob ich das Resultat meiner Betrach-
tungen, die ich bey der Erschcinuug jener &amp; chriften,
und bey andern Vorkommenheiten angestellet habe,
ins Kurze fassen kann.

Wer |. den Nußcn einer gänzlichen Aufhebung der
Leibeigenschaft prüfen will, lasse sich durch den Nah-
men und einige Nebendinge nicht blenden. Peun ich
den Mecklenburgischen geibeigenen „auf den es hier allein
ankommt, mit dem Soldaten, und den sogenannten
freyen Einwohnern anderer Läuder, die gleichwohl wie-
der ihren Willen zum Soldatenstande gezwungen wer-
ven können, vergleiche,. so scheint mir die Lage. des cr
steren bey weitem so schlimm nicht, als. die Lage der
letzteren ist. EinzelneFälle des uugerechten Bedruckes,
die sich nicht bey den Leibeigeneu allein, sondern In
allen Verhältnissen finden, müssen nicht als nothwen-
dig damit verbunden augeseheu werycn. 11. Wenn dieseallgemeine 9bufbebung bet eibeigenschaft nützlich geachtet
werden sollte, so kann sie wohl nicht nach dem Vouch-
holzischen Plane geschehen. Wahrscheiulich würdenX 2 junge
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junge und brauchbare Personen nur den Vorschlag ange-
nommen haben, und die alten und untauglichen dage-
gen Leibeigene geblieben seyn. Dann wäre der Zweck
verschlt, und der Guthsherr in Schaden gesetzt. Und
wie hätte man es mit etwanigen Restanten halten
wollen ? !!! Eine allgemeine Losgebung der Leibeige-
nenköunte für den Staat wenigsteus im Anfange nach:
theilig werden. Neugierde und ungegründeie Hofe
nung zur Verbesserung möchte bey dem größern Hau-
fen eine Begicrde zur Veranderung des Wohnsitiese
vielleicht gar zur Auswanderung in kremde Länder ver-
anlassen : dem Ackcrban würdeu dadurch die nöthigen
Leute entzogen, und das Dienstgeld und Arbcitslohn
merklich “erhdhet werden. Vielleicht würde auch die
öffentliche Sicherhein darunter leiden : jetzt kennt dic
Herrschast ihre Unerrhanen, der Nachbar seinen Nach-
Dare genauer, Dicbereyen und ähnliche Verbrechen
entdecken sich leichter, die Beherbergung unbekannter
Personen findét nicht leicht Statt, und wenn fich irgend
ein Verdacht äußert, tritt eine Visitation ohne Um:
fiände ein : das dürfte allcs anders werden. 1V. Durch
die Freyheit allein gelanget der Leibeigene zu keinem
bessern Erwerb : er verliert vielmehr die Unterstügung
der Guthsherrschaft, die jetzt für die Erhaltung ihrer
Leibcigenen mit sorgen muß. V. Sollte also nicht die
Vorschrift genügen, daß einem jeden, der persönliche
Freyheit zu Jine Glücke nothwendig finden mögte-
fache gegen Erkegung cines bestimmten Lösegeldes nichtverfagt werden dürfe. ‘Manche Bedenklichkeiten fallen
bey dieser particnlairen Beschränkung der Leibeigen-
schaft weg ; den Bedrückungen in einzelnen Fällen kann
dadurch abgeholfen werden; die Gnthsherrschaft verlier
ret dadurch nichts, söndern wird vielmehr gegen das Ent-
laufen der Leibeigenen noch etwas mehr gesichert :
und der , der in einem andern Stande besser fortzu-
kommen glaubt , erlangt dadurch die hinreichende
Gewißheit, daß ihm die Bahn zu seinem Gläcke nicht
fin versperret werden könne. So gering müßte das

össegeld nicht seyn; wie Hr. B. es bestimmte ; gber
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doch auch nur so hoch, daß jeder Leibeigene in den
ewöhnlichen Dienstiahren durch Fleiß und Sparsam-
it es erwerben könnte. V1. Eigenthum hat der
Leibeigene bekanntlich jetzt schon: unbewegliches Eigen-
thum (deint mir jum Olüde des Leibeigenen nicht
nothwendig , alle würden dergleichen auch nicht ‘erhal-
ten köuien. Für die Grundeigenthümer dürfte cs
aber zu nachtheilig werden, die Landgüter zu zerstü-
&gt;cln, und einzelne Theile an die Leibeigenen zu veräuo
ßern. Am alcrwenigsten würde ich den Vorschlag des
Hrn. H. R. B. billigen, der ihnen kein reines Eigene
thum geben, sondern sic zur Hälfte mit der Guthsherr-
schaft in Communicn setzen wollte , bey welcher Eins
Icitung alle übele Folgen der. Comnmiunionen unver-
mcidlich seyn werden. V 11. Daß die Frohndienste
gegen ein Surrogat aufgehoben werden , halte ich füx
gut und möglich: sie geben mehrentheils die Veran-
lassuug, daß die Gutsherrschast, und insbesonderedie Pächter den Leibeigenen drücken ; und sie setzen den
Befitzer einer Bauerhufe in die Nothwendigkeit , daß
er überflüssige Pferde und Lente halten muß, ein Um-
stand, dessen nachtheilige Folgen Hr. B. hinlänglich
nachgewiesen hat. Aber diesc Aufhebung der Frohn-
dieuste kaun geschehen, und ist zum Theil schon acie
hen, uhne daß zugleich die Lcibeigenschaft anfgehoben,
und dem Bauern sein Gehöfte verkauft wird. Es
bedarf nur noch einiger nähern Bestimmungen über die
Art und Wrise, wie dies am besten geschehen kann.
V 111, Dagegen halte ich die bisl,crige ungleiche Ein-
theilung der Grundstückc unter dic Leibeigenen sur eine
Hauplisache, die bey einer Verbhesserung der gegenwär-
tigen Lage der Leibeigenen in Betracht gezogen werden
muß. Her Bauer fat zuviel, der in einem iraurigen
Zultande befindliche Einlieger zu wenig. Sobald die

rohndienste, der Grund dieser bisherigen Einthei-
ung, wegfallen, so wird auch hicrin eine Abänderung

möglich werden. 1X. Sollte es wohl gerathen seyn,
den Kornbau dem Leibeigenen, -. der nach Abzus

dessen, was Dienftboten, Yferde, Ochsen und A
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schaften kosten, in Mitteljahren wenig übrig haben
fans, — gam zu entziehen, und ihn auf hinlängli-
c&lt;en Gartenbau , Flachsbau , den Ertrag von 3 oder
4 Kühen, die kleine Viehzucht, und kleine Industrie-
Arbeiten zu beschränken. Auf der Hufe, die jezt nur
eine Familie ernähret, würden dann soviel mchrere
Familien ihren Unterhalt finden: und die Bevdlkerung
des Landes würde gewinnen. Dic Hauptbedenklichkeit
wäre die Frage : L auch die bey unserer Handelsbi-
[ang [o wichtige Erportation des Getreydes darunterzn sehr litte?X.AufalleFällewürdedieEinrich-tung der elenden Gebäude , darin unsere Leibeigenen
wohnen, verbessert werden können. Waranmsollte er
nicht eine eben jo reinliche und gesunde Wohnung ha-
ben, als Bauern in andern Ländern ? X1. In den klei-
neren Industrie- Arbeiten, die auch mit der Leibeigen-
(daft verträglich wären. fehlt es unsern Landleuten
an Kenntniß, an Gelegenheit zum Absatze, und gewiss
sermaßen an Zeit. Letztere würden sie erhalten, / weun
die Frohndienste und eigener Ackerban wegfallen :
Kenntniß und Gelegenheit zutn Absatze werden sie nicht

ohne Anweisung und Uncc dien merid
gen , welchen man wolle, so wird die Bestimmung
des Surrogats für die Frohndienste einige Bedenk-
lichkeiten behalten. Sollte die bloße Verpachtung der
Grundstücke anwendlich seyn ?

GNte bet ve ieclara
Materien veranlaßten. Da wir nun zwey einheimi-
sche Journale für dergleichen Stückt haben ; so wird
es keine Schwierigkeit haben, sie dem Publico ohne
Kostenaufwand vorzulegen.

2,

Se Roppe ivird nnnmehr sein jettleben-
. des ip Mecklenburg fortsetzen, und

das vierte Stück; welches theils Nachträge zu den vori
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gen Stücken theils neue Biographien enthalten wird,

ten BON gen ler. ' Hiclge Gelehrte, dieih
mit Beyträgen zum vierten Stücke unterftügen topllem,
werden ersuchet, ihm solche gegen die Mitte des
Septembers , um welche Zeit mit dem Drucke der An-
fang gemachet werden wird, zugehen zu lassen.

3* attm

Beschreibung der Feyerlichkeiten, welche des Regiercn-
den Herrn Reichsfürsten Carl Anselm von Thurn
und Taxis tc. 1c 1c. Hochfürstlichen Durchlaucht
bey der Ankunft des Neuvermählten Ehepaars,
Höchstihres Durchlauchtigsten Erbprinzen Carl Ale-
Fander 1c 1c. und der Durchlauchtigsten Prin;eßin
Theresia Mathilda Amalia , gebohrnen Her-
zogin zu Mecklenburg tc. ic. auf dem Schloße Tru:
genhofen zu geben geruhten. Im Iuuio 1789.
4. Bogen in Octav.

G^ Ceitenffüd zur Beschreibung der ScrclitischenFeyerlichkeiten, (2. B. S. 72.) das kcinen Aus-
zug leidet , und von dem, den es interessicet, ganz ge-
lesen werden muß.

d.

gi bem bisher cingerückten Abschnitte von der| Icademie sind in dem neucn Rostockschen Erbver-
trage noch zwey Bestimmungen enthalten , welche un-
sere Academie unmittelbar angehen, und also zur
Volständigeit hier noch nachzuholen lind. Die erste
ist folgende :f d 1. Wegen Anlegung einer Lotterie in Ro-
stock erklären Ihro Herzogl. Durchl. Sich dahin, daß
wenn gleih Ret NT eine Hr hua ' ums vierte
Jahr eine Lottcrie in Rostock, mit Aussetzung der
Schweriuschen .für das Jahr , zu :-hewilligen Sich
entschließen können , Sie gleichwohl der State !gnädig



168 Annal. d.Rost. Aead. 2.B. 21.Sk.
anábíg er(djeinen: topflen, verfügen. $n [a(jen, 1) bag
folange die Herzogl. Lotterie in Schwerin ober mo es
fonst wolle, dauret, der ganze Ueberschuß jeder vierten
Lotterie für Rostock, das eine Mal zum Bestcn des
academischen Fonds, und das andere Mal dem hiefigen
Waysen- uid Zuchthause zu Gute bestimmet seyn solle.
Solîte 2) die Landesherrliche Lotterie aufhören , so
soll solche der Stadt in der Zwischenzeit in gleichmäßi-
ger Veriheilung nachgelassen seyn. arc.

Eben (o. ift zum Vortheile des academischen Fonds
nvch weitér verabredet :

§. 284. 1. Wegen der für Herzogl. Renterey im

siebenjährigen Kriege joie Weise gezahlt haben-den Summe von zehntausend Rthlr. in derzeitigem
Sächsischem Courant werden Ihro Herzogl. Durchl.
die vorgelegte Bescheinigung in Beyhalt der vorhande-
nen Krieges- Acten ohne Verzug prüfen, und nach Be-
fund deren factischer Richtigkeit ungesiumt die Vergü-
ing verfügen lassen. U. Die Stadt hingegen ist
erbbtía, aud) diesen Posten zur Hälfte dem academie-
schen Land einflicßen zu lassen.

S.

Ge wie bisher auf unserer Academie tkit dem Rec-torate auch die Decanate der vicr Facultäten
getucchselt haben, so _ist solches auch am ersten Julius
geschchen. An die Stelle des Hrn. C. R. Hartmann,
des Hrn. J. R. Martini, des Hru. Hofr. Vogel,
und des Hrn. Prof. Becker, die vorher dieses Amt,
jeder in sciner Facultät verwaltet haben , sind seitdem
Hr. O. K. R. Velthusen; Hr. Prof. Wiese , Hr.
Prof. Weber, und Hr. Hofr. Tychsen eingetreten.

ip 29. Jul.. erklärte die philosophische Facultätden Hrn. Fried. Alb. Ant. Meyer , aus Ham-
burg gebürtig, jetzo Doctoranden der sMedicin iu Gt
tíngen; durch ein gewöhnliches Diplom zum Magister.

6.
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Den 7. Opt. 1799.

L.

Specimen inaugurale medicum de anagallidis viri-
bus, inprimis contra hydrophobiam , quod indulta
gratiofae Facultatis Medicae Roftochienfis ad ca-
peffendos honores do&amp;orales eruditorum examini

ublico fubmittit Zoannes-Lemke, Seteniflimi

EMENemPoftochii ; , litteris crianis,

6 Z Bogen in Quart.

àr die Hundswuth ist zwar schon im vorigen
Jahrhundert die Anagallis, (im Deutschen ist ja
wohl das Gauchheil der gewöhnlichste Nah-

men,) als Mittel empfohlen worden, aber fo unbe-
stimt, daß es nicht eher beachtet ward, bis in der
Mitte des jetzigen Jahrhunderts einige bemerkliche Er-
fahrungen die Aufmerksamkeit der Aerzte wieder erreg-
ten, und Bruch eine eigene Disputation darüber
schrieb. Auch in Mecklenburg sind wenigstens 3 Fälle

Pot trt mite hetHr Pet ei ha
sicherste und würksamste Mittel bey dem Biß der tollen
Hunde hält, so hat er ie durch diese, Inaugural-
Schrift nochmalen anpreisen wollen. In den erslen
14. Paragraphenhat er das pret fva iin eum
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Schriften über diesen Gegenstand gesagt ist: derIo. Paragraph insbesondére erzählt die 3. einheimi-
scheu von Szhxeberw *), demHen. vor Flotow
ud: t, P ' Sräumann: hepbachtete „Fälle; ei-
gerte\Beobachkungen dieser Urt: hat ‘ber Hk. Verf. in-
zwischen nicht beyfügen können. In den folgenden
7. Paragraphen “ird. dasjenige angeführt ) was von
den sonstigen Heilkräften der Pflauze in mancherley
Büchern gesagt..ist: .cs..schließt fich zuletzt mit der Be-
merkuug: Vereces credideruot, omnia fpe&amp;tra arceri
et propelli, fi anagallis in attio ianuae, appenda-
turz--Fuchíus itém ac Tragus. " Et anagallidem ab
omni infortunio liberam reddere domum dicit Zo-
roaster. Kürzer wird im$. 22. von den c&lt;hemischen
Untersuchungen der Pflanze, im §. 23. von der Ein-
sammlung, und im s$. 24. von ihren Benennungen
in verschiedenen Sprachen gehandelt. Mehr Kürze,eine bcssere Proportion ica ben erheblichern und
nuerheblichern Dingen, tmb mebr Präçifion im Vor-
trage, würde diese Probeschrift um einige Bogen ver:
hundert, ihr aber auch einen grdßern Werth gegebenaben.

Mit ders-lben ist ein Patent vertheilet, in welchem
die tedicinische Facultät notificiret , NS fie dem Hrn.Verf., nachdem er diese von ihn felbst abgefaßte Probe-
Schrift vorgeleget, am 20. Jul. die medicinische
Doctur- Würde erthcilet habe.

26

D“ itt Rostockschen Etwas enthaltenen Auszügeaus der academischen Matrikel sind nicht ohne
Nutzen. Ich halte es daher nicht überflüssig. aus der
neuern Matrikel einen ähtlichen Auszug bis zur Re-

siäuration der Ncademie zu liefern. Bey der Angabe

HEEHESSO OSG HE:triae nollraé Inagno vfui feinrus erat, nifi plures ma-
leuoli contra eum feciffent coitionem,
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der Zahl:der- Itnmatrieulirten haberéchrdiofenigen: nichk
mitgerechnet ,- die. nicht -als Studenteit.eingesthrieben
lind, weil. .man bey-joder -Urt der darauf. zu ‘begrîla
denden Bovachnungen- nur diese wissen. darf, und. .bew
den übrigen. academischen Mitglirderu inc siehelichs
Unvollständigkeit eintritt. Auch diedas-Pcrsonale dor.
Academie betreffenden, am; Endo. eines jeden Rectds
rats angeführten Notizen : sind- uicht. .ganz «pollitànbig.
Folgende Vorrede macht. den. Anfang :- 1 muss

Matricülae, huic  occafionem:strifte dedit: anie
MDCGCLX .eisca Septembris finem . Academiae, 1o-
Arac contiogens fatum... Hoc enim tempore:Senes
niffimns. Dux;xegoans , Fridesdomnss. Academiae
Roftochienfis. Cancellarius. atque. Patronus .magnifis
centi(limus,. Buetzogienfem exigens. Academiam; Al:
mam noftram feculorum antiguitate «elebrem -diffals
uere anim; fibi pxopofuerar, .Hijme;non modo Col-
legii Ducalis-;.Profeores.,Dux...partim^ dimitpebat
omnes ,, totum -bocce collegium. eo: àpío: axihihilns,
partim: eorundem. plurimos ^ad. Academiam nouiter
exectam euocabatt fed eriam, vt Vninerfitaris. Kofto:
chiebfis in&amp;gnia , documentaareliquas.ac cum i1s-quov
qne. -Matricula hucusque; vfirata y Commillariis cum
in. inem E,mers Profellorum Duealium conltituris
traderentur, fingulis Academiae Profefforibis, ims
primis eso ;Deegnis: Facultagum, sfpeeialiimperabat
reícripto, cui quoque imandato Ducales Dccani:mo-
rem gefferuar, - Retor Academiadyreum hacc omnia
peragereaqur, eyat Chrisliange Albertus Doederleiit,
"Theologiae; Profeffor ; quem: in Faepltatem recipere
fuam, feuere licetyide iübénte.Sergailfimo Duce, £e
éufaucrant "T hcolegi; Roftocbienfes,: :.Doederleinius
hice ,. praegreflo jibüttii die-à xguerendo Concilis,
Reétor: Homidans,; Ac. hebdogade fequenti / more
confueto iutroductus;, im Auditorio,  pracfenribus
aieoqusielibusa Buch e Ssmus vibici Legatis *),24 jube Gene
"») Dies ift wohl ein Irtthum ; meines Wissens (inb

VansVeiixeiimesinAusMgr
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Concilii: itemcmenibris céteráque: Academia, "iurá-
nrento Rectorali folito publice obftrinxerat féfe, Acnihilo 'fecius breüi|anteMichaelis!feftümvaacumemni,füpelle&amp;tile faa atque. familia Buetzoüium di-
fcedebat, vlla ad. id iion impetrata 4 Concilio venia,
nec promilfa in inramento expreffaadimplens, quin ec
Maütriculan academicam etquae praeterea in Re&amp;orali
introdu&amp;ione acceperat trádita Academiae bona, vel
fecum ducens vel Commiffariis Ducalibus, e quor
sum numero iple erat, ante difceffum offerens.
-. Singula tum rtemporis fada ndrráte mon eft prae-
fentit inftituti, quae quippe. prolixiorem: metentu£defcriptionem; ae quidem hoc loco dári;potcft,^Neinterim Academia ,* cuius conferuandac: ac redinte^

[cay ii Moinqi1pi
Wetzlariae stie, auxilium: ;amlitiale ipiotai
S ttGs
durat fub. iudice lis, er aute restirutam Academiae;
Matciéulam priotem ancsquioremque ,; omni ciuium
indice: effet erbata j^ Concilium 'religati curauit Ma-
triculam ad. annotande in eadem ,' quaecunque

relatu. 3 igna. iddicabuntur fingulis Redoratuum
temporibus, e

O Sum folgen die Atzeigen der Reetsren in ihrer
.J. "job. Chrifk.: Burgmann, : vom 17. Febr. *)

bis. Ostern 1761', ‘itimatrirulirie 12 Studenten. \
: „tl, Joh. Jar; Quistorp, vor-Ostern bis Mich,

x761., immatricntirte 6 Studenten. .
"111,Jaé. Hinr:-Paleke, von Mich. r761. bis

Ostern 1762, immatricitirte 6. Studentess.
AVV, Sjocc: Hinr. Pries, von Oftern bis Mich.

F762;'immatrienlitte 7 Studenten. ' Unter die-
fei Rectorat ward Hr. Prof. Beeker als Prof. der
untern Mathematik bestellet.

*) Von Michaelis -1760 bis zum 17; Febr. x761x. war die
Academie ohne Fiector. . s

V.
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V.. Christ. Ehrenfr. Eschenbach. von Mich,
VSrteeenvorHerzbisNis' .. . ) . 7 .

1x763 , immaträttülirte 7 Studentétt. Am 1. Aug.
verstarb der rofries. . ]

“"V 11. Jac. Hitir. Balebe, von Mich. 1763, bis
Ostern 1734, immatxiculirte 5 Studenten. '
vii. Joh.. J&amp;6. Quistorp, von Ostern bis

Mich. 1764, immatricylirte 13 Studerzen.
 ix. Joh. Hinx. Becker, von’ Mith. 1764. bis
Ostern 1765, immatrîculirte 7 Studenten. ~ Hert
Prof. Rönnberg erhielt unter diesem Rectorat die
Profession der Moral. D

“ X. Hinr. Val. Becker, von Ostern bis Mich.
7765 , immatriculirte 9 Studenten. _
". K1.. Christ. Ehrenfr. Eschenbach, von Mich.
1765. bis Östern 1766, immatriculirte 8 Shtdenten.

K11. Joh. Hinr. Becker, von Ostern bis Mich.
1766, Vimmatriculirte 5 tube|... .

"1xkJoh.: Jac: Quiftorp, ,' von Mich1766.
bis’ zum 23. Dec. an welchem Tage- er als Rectoyx
freto i^^ on ba bis Ostert 1767 trat Chrift. Ehrénfr:
Eschenbach in scing Stelle. Immatriciliret wurden

icV.int. Val. Becker, von Ostern bis Mich.
W Om: eer, von Sii. 3/67. bis
ewe cur impe Ee. . . . ,

và(o emen is Colina, e
Mich. 1768. bis Ostern 1769, immatriculirte 7 Stu-

uu Joh. Hinr. Becker, von‘ Often bis
Miez: m. Sj iti wer, von hid 1769.
bis Dfemn 1770, üumatticulitte ó Studenten.

XX. Herm Jac. [Lasius, von Ostern bis Mich.
1710; immatriculirte 4 RN. XXI
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.. AXT. , Joh. Hinr. . Becher, von. Mich. 1770.

bis Ostern 1771, immatrics]itte.6 Studenten..
XX1I1. Josch. JÖHartmany, . von „Ostern bis

Mich. 1771 , ivungtriculirte 2- Stuhénteu..
XXII. Christ. Ehrensr, schenhach, „pon

Mich. 1771. bi$ J2ftermagz2, jmmatriculirte éinen
XLV. „Joh.. Hinr. Becker, von Osiexn bis
Mich. 1774.,, Untmätric lirte.g Cfübentet,. —

. XXV. "int, Dal Becker,. yon Mich. 1772.
bis Ostern 1773, itnmatriculirte 8 Studenten...
„AXVI. Jac. Friedr. Rönnberg, hon, Olteri
bis Mich. 1773, inmatriculirte Keinen, .
.* XXY. Fot. Hinx. Becker,. von Mich. 1773.

bis zum 24. Febr. 1774, da er als Rectox sigrb::.:4 feine
Stelte bis Ostern trat Jac. Friedrich np M
immatciculiret PA AÖtudenten. nach , “üvt.
Ostern bis Vic i : MN m di m

XXIX, |. ffbenberfelbe;: von. Sid. 1774, bis
Bin 1725, ünnatriculivie: 5 tübente, —.nteyicem. Rectorat.. starb. der Pxof. Burgmann :944
PrideLfS;4:6artznans, vistebc.
MPaMRvon Sid. 1725.
bis Dern 1776, dinmateiculitte Günn,.—— N

XXXI, . benderfelbe,,. you: Dstern bis Mich.

PANELud.Srtmido
bis Ostern 1777 ;. ümmatriculicte b Seudenien. —
Unter biejem, Stectovat murbott ov, Sof. YOiefe. nnb
Hr. Prof. Gerling als Professoren anacftelfet. . .

XXX V. Walt. Vins, Wiese , von Ostern bis
Mich. 1777,. immatricylirte 3 Studenten. ~ A
Michaelis ging Hr. Prof, Gerling von hier na

vark Christ Ehrenfr. Eschenbach, von Mich,
1777. bis Ostern1778, immatriculirte 3 Studenten..



9(cabefiec 2.35.22. €t.-173
XXXVL- Sjoad. 4artmonn, von Serm. bio

Mich. 1778, immatriculitte 4 Studenten. ~ Unter
diesent Rectorat ward Hr. Prof. Schadeloock jum
Prof. der Metabhykk bestellet, und Hr. Burgermeister
und Prof. Baleke starb.

_ XXX. Walt. Vinc. Wiefé, von Mich. 1778.
bis Ostern 1779, immatriculirte 6 Studenten. -
Unter diesem Rectorate bin ich und: Hr: Prof.-Pries

a erledigten .iuristischen uud. theologischen Lehr-
A XXVII dH? Tac Lastus,- bon Ostétt

bis Mich. 1779 , immatriculirte 7 Studenten. .
-— XXXIX. *joady. int. rieo, vor Soi. 1779;
bis Ostern 1780, immatriculirte 4 Studenten.

XL. Watlt. Vinc. Wiese, von.Ostern bis Mich.
Sd PRh erst Dicas im ma
1780. bi$ Offer 1781, immatriculirte 6 Studenten.

KLII. Joach. Hartmann, von Ostern bts Mich.tre ciniaNENach,vonMich1781. bis Ostern 1782, immatriculirte 9 Studenten.
X LIV. Jac. Friedr. Rönnberg, von Ostern

s s us o i. c
bis Ostern 1783, immatrienlirte cx Studenten.

KLV1. Walt. Vinc. Wiese, von Ostern his
Mich. x783, immatriculirte 7 Studenten.

XLVIL Christ. Ehrenfr. Eschenbach, von
Mich. 1783. bis Östern 1784, immgtriculirte 5 Stu-
denten. ~ Unter diesem Rectorat starb der bishe-
rige acad. Secrctair, Christian Valentin Mangzel
ath 6. März, und es ward der Hr. Cand. Joh. Christ.
Poppe an seine. Stelle erwählet, auch am 3. Apr.
gibiqet: . .. .... .

XLV LÍ Joach. Hartmann, von Oftern bis

Mich. [1384 'mmsUdS pon Mith
1784. bi$ "Df T irit 4 Studenten.
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L. Gust. Schadeloock, von Ostern bis Mich.

1785, immatriculirte Einen.
Li. Joach. Hinr. Pries, von Mich. 1785. bis

Ostern 1786, immatriculirte 13 Studenten.
LII. Walt. Vinc. Wiese, von Ostern bis Mich.

1786, immatriculirte 12 Studenten. ]
LiU. Christ. Ehrenfr Eschenbach, vouMich.

1786. bis Ostern 1787. Es wurden 8 Studenten im-
m ach. Hartmann, von Ostern bis Mich.
T8job.Cori Es@enbech; von Mich. 1787
bis Ostern 1788, immatriculirte 16 Studenten.
Se RR, ARE Un B
1788, immatriculirte 11 Ctubentet.

. LVU. Joach. Hinr. Pries, von Mich. 1788.
bis Ostern 1789, immatriculirte 42 Studenten, von
denen 9 aus Büßzow *) hieher kamen. ~ Am Ende

die Rectorats erfolgte die Restauration der

$*

Caroline oder die unbelohnte Geliebte. Ein Schau-
spiel in fünf Acten. - Leipzig und Rostock, in der
Koppischen Buchhandlung, 1790. 9 Bogen in Octav.

SUuidesaiwide piden t binem S iele j

deßet;Eaud. diee "nho mSieriait res
4) Unter dem folgenden Rectorate sind noch 7 immatri-

M Tg. s trghowhieher kamen ; in allen sind
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Den 21. dt. 17906

| P

OG due ndaftsetvonGluf ie
bs rtg. "ud, rre serui

SQSIRsiba iron ite
mit derm Assauiiber. btt ream
edlufje: bes Sabres. aufgeitellet; unb letzterem gleich-
falls im Frühzahr eine vum ötsenttichen Gebrauch be-
aueme Einrichtung. gegeben... „.Es bedurfte also nun

Nurones fre Rr. DI Eu
ladungs- Programm bewerksielliget hat....
Zum Gegenstande desselben hat er die Geschichte der

Sammlungen, aus welchenfie bestehet, gewählt, undsoviel, als sich von. der.hiesigen Bibliothek anNachrich-
ten noch auffinden ließ, feti Snfaminenaefudit Ich
will dasjenige , was;-nach dem Zwecke dieser Blätter
bemerklich ist, ausziehen. ! Abfchn. 1 Kap. Pon
Der vormaligen Universitäts- Bibliothek zu
Rostock, Sie hat ihren ersten Ursprung eigentlich
wohl der philesophischen Fatultät zu danken: ' Nr
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kaufte 1569 zwey Bücher, und cs wurden noch 13 dazu
geschenket: von einem fo kleinen Anfang hatte fic fic)
iuzwischen 1596. schon auf 540 Bändg vermehrct : .aher
mit dtesem Jahr hören die Nachrichtkn davon, âuf,
wives Aublitfesebmmben, Ci vor bon Studer;
ten Paul Calenius zu Errichtung einer aeademischenBibliothek béesitimtes.Vermächtith vön 2400 Gülden
veranlaßte 1615. die Einrichtung einer. gcademischen
Bibliothek, die inzwischen im vorigen Jahrhundert
keinen erheblichen Zuwachs bekam. Im gegenwärtigen
Jahrhundert hat die Prinzesiin-A u g u st a zu Dar-

un derselben 1720. die vou ihrem Vater erhaltene
Bücher geschenket; der Hofrath Schesfel vermachte
ihr 1736. seine aus 517 Bänden bcstchende Biblio-
thek, und der Vicedirector Willebkand in: Schwe-
rin schenkte nicht allein 1742... feines Vaters“ans.951
Bänden bestehende Büthersammlung zu.. deren Ver-
meÿrung, sondern vermachte..1745. auch noch scine ei-
gene 1051 Bände starke Bibliothek zu gleichem Zwecke.
Bey ihrer Verbindung mit der Bützowschen Bibliothek
bestand. sie aus 3642 Goliantét, 1377 Quartatiter,
und 1774 Octaven, tc. zusammer aus 4793. Bändés:.
Zuletzt war sié w dör Jaévhi „Kirchegufgestellet, wo-
felbft man obenunter bem: Getoslbe ein mäßiges Zin-
mer (das nicht viel mehr, als die vorhaidenen Büéhér
fassen konnte,) bazu einrichten lasset. ' 2. Rap.  Vöh
der hieher gebrachten academischen Bibliothek
in Bützow. :- Bey einer 1769: unternommenen Reése
nach Schwerin erfuhr der Hr. Verf. von einem 70jäh-
rigen Manne, Daß dieser in seiner Jugend in einem
dortigen öffentlichen‘ Gebäude eine Mekge alterBü-
cher gesehen. Er- wänschte biese: ebenfalls zu fehen.:
und fand iu seinem Erslaunen it: diesen seit der: Zeit
vielleicht nicht wieder géöfneten'Zimtmern die ganz ver-

RE ENTE:
Ludwig 1, aber in einem traurigen Zustande , in

zerfallenen Repositorits, und auf einem eingesuukeneneiner-
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steinernen Fußboden, von Vögeln und Ungeziefer zum
Theil verdorben. Der hochseel. Herzog billigte seinen
Vorschlage sie zur Errichtung eier Universitäts - Bi-
bliothek in Bützow anzuwenden, uud ließ daselbst einen
Saal dazu einrichten: Zur Vermehrung dersclben
wurden jährlich 80 Rthlr. und einige Accidenticn, be-
stimmet : auch ward sie vorzüglich 1773. durch die Bi-
bliothek des Hofpredigers St. Aubin vermehret.
Bcy ihrer Ueberkunft aus Rostock bestand sie aus 3095
Folianten, 3640 Quartanten, und 7597 Octaven, tc.
jufammen alío aii$ 14332 Bänden *). 3. Kap. Von
dem Bibliothek - Gebäude Das am Hopfenmarkte
belegene weiße Collegium ist hauptsächlich für die Bi-
bliothek eingerichtet : außer dem großen Saal (2 B.
S. 40.) sind noch 2 kleinere Zimmer, hinterwärts zum
Vchuf der Bibliothek bestimmet. 4. Rap. Von
der Vermehrung der Bibliothek im weißen
Collegio. Dir hauptsächlichste bisherige Vermehrung
ist cin Geschenk des Durchl. Herzogs, der aus seines
Vaters Bibliothek 382 Bände, ( 2. B. S. 112.) aus
(einer eigenen 416 Bände, und die von einem Amts-
rath Ranft dem hochsecl. Herzog Fr i e d e r ich ver-
machte Bibliothek vou 310 Bänden hergegeben. Auch ist
der Handel mit den Erben des seel. Justizrath Toze
endlich zu Stande gekommen. Die übrigen Geschcake

mimosimDtderas
durch den Druck bekannt machen. 11. Abschn. Von
dem Mugfeum. 1. Kap. Geschichte und Stand-:
ort desseiben. 2. Rap. Geschenke an dasselbe
feit dessen: Aufitellung. Der Kammerdiener Joh.
Hinr. Weiß vermachte der Bützowschen Academie
1779. (citt Raturalien- Kabinet , in welchem die Con-
chylien deu vorzüglichsten Theil auzmachew und nach-
hia isi es durch manche Geschenke vermehret. Ictzt ist
es iu der untern Etage desweißen Collegit aufgestellet,2 und

tM

1) Hiernach ist also die Nachricht in Goezii geographieacadcmica (I. 3B. &amp;. 288.) zu berichtigen.
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aud s ut noch unter der Aufsicht des Herrnerfassers.A deojenigen, den die Geschichte unserer Acade-
mie. und der öffentlichen Bibliotheken überhaupt inter-
essiret, werden diese genauen Nachrichten angenchm
seyn. Zu wünschen ist es , daß dic baldige ».nweisung
eines angemessenen Fonds diese Bibliothek auch in den
Stand setze, den hieigen Gelehrten nutzbar zu werden.

A

Monatsschrift von und für Mecklenburg. Dritter
Jahrgang. 5. und 6. Stück. May und Junius.
1790. Schwerin, !c. 83 Bogen in- Quart.

So meiner Gewohnheit zeige ich auch diesmal die
; q diesen beyden Stücken enthaltenen einzelnenufíáte ait.

Fünftes Stück. 1) Einige Fehler in der Mecklen-
burgischen Bauren -Oeconomie. Fortsetzung. (2. B.
C 70) — Ik noch unvollendet. 2) Patriotische
Wänsche fär Mecklenburg, in einem Schreiben an den
Verleger dieser Monatsschrift. ~ Der allgemeine Titel
hatte schon manche Betrachtungen in mir veranlasset,
als ich inne ward, daßeigentlich nur von Abstellung
des Hausirens der Olitäten-Krämer die Rede sey , die
denn freylich hicr so gut als in dem benachbarten
Brandenburgischen und Hannöversschen geschehen könnte,
3) Etwas über Erziehung. Fortsetzung. (2 B. S. 150)
Wird weiter fortgesetzt werden. 4) Beantwortung der
Recension von Herrn M. Plagemann Gedanken tc.
5) Regulativ hoher Herzogl. Regierung, wie es in
Absicht der Eigenthümer und Miethsleute, auch der
Herrschaft und Gesinde, wegen des Zu- und Auszie:
bené in die Hâuser und den Dienst zu Schwerin ge-
halten werden foll, von 1767. mit einer Declarator:
Verordnung von 1789. '

Sechstes Stück. x) Berechnung der von Mi-
chaelis 1787 bis Michaelis 1789. eingegangenen Woll
Impost - Gelder, mit statistischen Vemerkungey. ^
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Rachrichten dieser Art werden von vielen Lesern in
gröfcrer Anzahl gewünschet werden. 2) Beytrag zur
Naturkunde Mecklenburgs. Vom Granitstein. Vom
Hkn. Cand. Siemssen zu Rritzow. &amp; In Meck-
lenburg findet sich eine Menge von Granitstücken, pu
Theil von ziemlicher Größe, die von den einheimischen
Liebhabern d.r Naturges=chichte nicht genug beachtet zn
werden pflegen. Wahrscheinlich sind sie die Ueberreste
eines zerschlagenen Felsens , die eine gewaltige Natur:
würkung über unser Land zerstreucet. Die dem Hrn.
Verf. vorgekommenen werden von ihm nach den Far-
ben in 6 Gattungen abgetheilet. a) Granires albus
maculis ftriisqué nigris, b) Gránites niger maculis
albis punctisque argenteis, c) Granites flauus ma-
culis candidis punctisque nigris, d) Granites carncüs
maculis. albidis et nigrefcentibus , e) Granites di-
lute carneus maculis nigris et fubcaeruleis , £) Gra-
Dites carneus maculis nigris albidis fübuiridefcenti-
bus pundtisque rucilis. Aus der letzteren Gattung
ift der Sarkophag des verstorbenen Herzogs, und
aus der zweyten sind die darunter befindlichen
Tragsäulen verfertiget. ~ Dices ist das Wesent-
liche aus diesem Aufsatze, dessen Verf. sich in sei-
nem Vortrage zu leicht auf Nebenidcen ableiten lässet.
3) Ueber die Vorurtheile in Betreff des Vortheils
vder Schadens bey Erhaltung und Anlegung der Wal.
bung. —  SOermmutblic) Dat der 3Berfaffer biefes Auf-
satzes vdilig Recht, wenn er behauptet, daß eine Wal-
dung, forsimäßig sehandelt, häufig im Ganzen weit mehr
einbringt , as cben das Terrain , zum Getreideban
bestimmt, einbringen kann : aber der Vortrag i! nichteinleuchtend genug. 4) Vom Mergel und dessen Be-
nutzung beym Ackerbau : vom Hrn. Cand. Becker. —
Eine kurze Empfehlung dieses Mittels zur Verbesse-
rung der thonigten und sandigten Felder. 5) Lebens-

eschichte des Eigenthämers Balthasar Ditmer.
eit abgebrochen. 6) Ein Paar Worte über die Ver-
Theidigung des Hrn. Präp. Schneider. 7) Einige
Nachrichten aus dem beben des seel. irasc
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he li ar elit vt (aL uesslt
E. de doratMamma(3B.S ninh" 10) Aufgaben zum Behuf der Fust;
söschuags - Musalien. 11) Berichtigung. 1.2) Auf
dern Tod Kaisers Joseph. &lt;~ Wie der Einsender dies
Gedicht loben könne, begreife ich nicht. 13) Nachrich-
ten von neuen Büchern.
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Eyitessuts ie vadedge
1790.) tei feel. Prof. v. Löwenstern Abh. über die
M:
gesetzes entworfen sey ? (aus den iiem Beyträgenzu den Schwerinschen Intelligenz - Blättern von 1770.)

und meine beyden.FrogramtnenvondenEinthcilungenet GenerelGurusD€.; a)
mit aufgenomnisn. Der erste Band enthält keine Auf-
(dfe meécklenburgischer Gelehrten.

35)
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Den 28. Cept. 1790.

L»

Kcademicarum^praelectiodum,^"quibus‘invetüftaAcademia Roftochienfi tam ipablicé quam priva-
tim habendis, officium expleturi fuum "Domini
Profeffores publici orditiarit er. extrdordinarit at

MeeReusaeiTALiO,
CI I 1 IC CX T inchoante,  ftrenuam dicáturi funt

operam, fariones pro more coníueto publice ine
dicat hodiernus Acádemiae ‘Rector, F oa c hi m
Hartmahn, Conff| Dac; Confil, Ph, et S8,
Theol; D. buiusqde P. O,Acádemiae' ét Fac.
Theol. Senor; — iüdicii^marrimonialis ciüitatis
Roftoclienfis Affelfor; "ad aedem Diui Nicolai
Paftor, er focict, Ícient, quae Francofurti ad; Vie
adrum Horet, Sodalis, Typis Adlerianis, 1259.
in gr. Quart.

$ icsmal haben die Lehrer der hiesigen Academie. folgende Vorlesungen angckündiget, die, mit
den vorigen Lections - Verzeichnissen ( x B.

S. 313. 2 B. S. 33.) verglichen,, nachgerade eine
Uebersicht dessen, was hier gelehret wird, gewähren.

Ag Profe s+
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Drofeffotes.

L Cbeologifde Sacultát. .1) Herr
O. K. R. Vlthusen wird um 11 Uhr Mitttoochs
und Sonuabends seinen catechetischen Unterricht, sp
wie bisher, nach Anleitung feines Religions- Unter-
richts !c. furtsczen, um 9 Uhr die popuiaire Duginag-
tik, und um 10 Uhr an 4 Taget die practische theol.
Moral, bcydes nach seinem biblischen Handbuch vor-
trägen, anch um 10 Uhr das auf Ostern angefangene
Collegium über die Psalmen beendigen, sodann das
32 bis 37..Kapittel aus dem Hiob erklären , und das
hohe Lied nach Anweisung seiner Carenae cantilenar
rum in Salomonem durchgehen, letztere auch uach
der hebräischen Melodie (cam obferuatione modula-
tipgis hebraicae) declamiren. 2.) Hr. C. R. Hart-
mann will um 8 Uhr Morgens. und o Uhr Abends die
Dogrtnatik mit Beyfügung der ndthigen Anmerkungen
qus der Symbolik und Polcmik uach dem Burg leh-
ren, und sich bemühen, dies Collegium in cinem hal-
ben Jahre zu beendigen, ferner um 3 Uhr die Exege-
tik nach. dem Baumgarten, um 4 Uhr den Jesaias,
und um 5 Uhr den Brief an die Römer erklären, wo-
bey er xs pas Bestimmung sctuer Zuhörer überläßt, obdiese Vorlesuugen .in deutscher oder latcinischer, oder
ju gemischter Sprache gchalten werden sollen. Roch
ist erzu Disputations - Uebungen crbötig. 3.) Hr. Prof.
Pries wird um 9 Uhr den zweyten Theil der Kircheu-
geschichte, um 10 Uhr die Symbolik nachdem Schulz,

Lscittaduß n se vie Beg lr
Römer und Corinther erklären. 4.) Hr. Prof. Mar-
tini mill öffentlich einige auserlesene Gedichte Pindars
itach Gedikens Ausgabe erläutern, und um 9 Uhr
bie Dogmatik fortseßen und beendigen, anch um s Uhr
ieegentateuchus, und um 2 Uhr die catholischen

Il, Juristische Facult ät. 1.) Hr. J. N.
Martini will die Pandecten nach dem Hellfeld, das

rcine
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reine -rdmische: Recht nach dem Hofacker, und bu
mecklenburgische Geschichte vortragen. 2.) Hr. Prof.
Wiese will um- 9 Uhr. die Institutionen nach dem
Höpfner erklären, um 11 Uhr seine Uebungen ita
Disputiren und in practischen Ansarbeitungen (ortfo
sen, .und um z Uhr den zweyten Theil der Pandecteu
nach dem Hellfeld erläntern. 3.) Dex Prof. f£idem
bach wird um 11 und 2 Uhr die Pandecten nach dem
Hellfeld. erklären, ift auch erbötige über andere Theile
der Rechtsgelahrtheit,, insbesondere den Proceß, zu lee
(m, unb wird dabey feine Privatissima fortsegen.
4.) Hr. Prof. Posse will öffentlich in 2 Stunden dis
Theorie des Civil - Processes uach dem Böhmer {int
aten Th. der prince iur. can.) erklären, und privatim
das deutsche Recht nach dem Selchow, das Lehurecht
nach dem Böhmer und das Territorial- Staatsrecht
nach dem Schnaubert lehren.

I. fiebicinifdbe Sacultát. : x.). Herr
G. K. R. Spangenberg hat Rorlesungen über den4
jenigen Theil der speciellen Therapie, der von den
morbis acuris handelt, angekündiget. 2 ) Hr. H. M:
Vogel will übcr die materiam medicam mad) denz
tiónd, über bic mebicintide Encyelopädie, und über
die gerichtliche Arzneywissenschaft nach dem Ludroig
Vorlesungen halten. : 3.3) Hr Prof Weber will um
9 Uhr die Physiologie, um 2 Uhr die Pathologie, und
um 3 Uhr die medicinische Erziehung der Kinder vors
tragen. 4.) Hr Prof. Josephi wird dcs Morgens
zu wirklichen Sectionen der Körper Anleitung geben,
um 2 Uhr die anatomischeu Demonftrativnen auf dem
anatomischen Theater vornehmen, um 3 Uhr die Phy-
fiologie vortragen, und um 5 Uhr die Naturgeschichte
des Menschen nach seinem eigenen Handbuche erklären,
auch die Hebammenkunst nach dem Röderer lehren,
und dabey die Handgriffe an einem Fantome zeigen.
5.) Hr. Prof. Lrolde will um 11 Uhr dic populaire
Medicin, um 2 Uhr denjenigen Theil der speciellen
Therapie, der von papier handelt, und um z ubra 2 ie
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die Hebammenkuust, gleichfalls nach dem Rsderer,vortragen. : '

1V Philosoph isch e Fa'ceu lt ä t. 1.) Hr.
Prof. Becker will um 10 Uhr die Metaphysik nach
dem Feder, und um 11 Uhr das Naturrecht nach dem
Höpfner erklären, auch auf Verlangen Vorlesungen
über einen andern Theil der Philosophie oder über die
Experimental- Phyfik halten. 2.) Hr. H. R Tychsenwill die. Anfangsgründe der ebräischcn und Übriger
oricntalischen Sprachen lehren, die Propheten: eurso-
risch durchgehen, und die Naturgeschichte der heil.
Schrift erläutern, 3.) Hr. Prof. Kafius will einige
Tragödien des Sophocles und Guripibeó nad) fTie
meyers Ausgabe , sowohl in Rücksicht auf die Spra-
&lt;e als die Aesthetik, erklären, und auf ähnliche Art die
Öden des Horaz odcr einen andern guten latcinischen
Schriftsteller durchgehen. 4.) Hr. H. R. Hönnberg
willi um 8 Uhr die juristische Encyklopädie und Me-
thodologie nach dem Schott, um 9 Uhr die Rrichs-
hiftorie nach dem Pütter, und um 3 Uhr das Terri-
ktorial- Staatsrecht mit Anwendung auf Mecklenburg
nach dem Schnaubert vortragen, auch um 4 oder
z Uhr sein Zeitungs - Collegium fortsetzen. 5.) Herr
H. R. Witte wird die Logik nach dem Strauß, das
Naturrecht nach dem Höpfner, und die philosophische
Moral nach dem Ulrich lchren, ist auch erbötig, cine
Anleituug zum Studiren, nach cignen Sätzen, zu geben.
6) Hr. Prof. Schadeloock wird Vorlesungen über
die Metaphysik nach dem Feder , über die Optik nach
dem RKarsten, über oic architeduram forenfem nach
bem YOiebebura, und über die Kriegsbaukunst nach
dem Struensee anstelen. 7) Hr. Prof. Hecker
wird die rcine Mathematik nach dem RKästner, die
analyfin iufinitorum nach ebendemselben , dic Astrv-
nomie nach dem Rarsten, und die Experimental-Phy-
fib nad) bem Gren lehren. 8.) Hr. Prof. Karsten
will um g und i0 Uhr die gesamte Mathematik sowohl
die reine. als die angewandte, und um 7 Uhr die Po-

liceywissenschaft nach dem v. Hohenthal vortzagen.
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ME Mu
dem Pütter, und die Policcy- und Cameralwissen-
schaft erklärei, ‘auch auf Verlangen privatissime in
der Geographie und Technologie Unterricht geben.

Privat - Lehrer.
1. Iuristen. 1.) Hr. Doct. Burchard der

Aclters will um 11 Uhr die Institutionen nach dem
Pätter lescn. 2.) Hr. Duct. £rumbiegel wiil.um
10 Uhr -die Geschichte des römischen und ‘canonischet
Rechts uach dem Selchow, um 11 Uhr die Pandeécten
nach deni Hellfeld, nud um 3 Uhr die Insiitutionen
nach dein Höpfner vortragen, auch mit den beyden
letzteren Vorlcsungen Eraminatoria in besondern
Stunden verbinden, 3.) Hr. Doct. Roppe will die
juristische Encyclopädie nach dem Schott , das deut-
sche Recht nach dem Selchow, die Geschichte des rd-
mischen Rechtes nach dem Günther, und die römi-
schen Alterthümer, vorzüglich in Rürcksicht auf das rô-
mische Recht, erklären. 4.) Hr. D. Beselin erbietet
sich zu einem Eraminatorio über die Pandecten nach dem
Helfeld. 5.) Hr. Doct. Burchard der Jüngere will
öffentlich, 2 Stunden in dcr Woche, die römische Ge-
schichte, mit vorzüglicher Rücksicht auf das römische
Recht, um 9 Uhr das peinliche Recht nach dem jüngern
Meister, um xx Uhr die Institutionen nach dem Wal-
deck, und um 2 Uhr die Controversien des röômischen
Rechts nach Ordnung der Pandecten, vortragen. 6.) Hr.
Doct. Wiese will um 9 Uhr dic Justitutionen, verbun-
den mit cinem Examinatorio, nach dem Waldeck, um
11 Uhr das Staatsrecht nach dem Pütter , um 2 Uhr
an 2 Tagen xine kurze Theorie des Civil-Processes nach
dem 4. Buche des kleinen Struv, und an 2 andern
Tagen die Wahl und Krönung eines rdmischen Kaysers
erklären. 7.) Hr. Cand. Stein will dic Rechtsgeschichte
nach dem Selchow, das Lübsche und Rostocksche Recht
nach seines Vaters Einleitung zur L. R., dic Lehre vort
bei Klagen nach dem Böhmer, und den Proccß nach

dem Schaumburg vortragen.. 1L
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I -pbilofopben.. 1) fr. 8a. Plage;
mann wird mit der Erklärung einiger Reden des Gi
cero. fortfahren, -und Horazens Gedichte erläutern.
2) Hr. Mag. Ludwig wird öffentlich Popens Ver-
süch - über den Menschen, und privatim Schulzens
Yesebuch erklären , anch seinen sonstigen Unterricht in
der englischen Sprache fortsetzen. 3.) Hr. Mag.
Tarnow wird die Erklärung des Neuen Testameuts,
verbunden mit der Anweisung, Kanzelvurträge auszu-
wählen, fortsetzen, und erbictet sich das Naturrecht,
auch jetzt oder im Sommer die allgemeine Geschichte
der Litteratur und Künste zu lehren. 4.) Hr. Cand.
Becker will um s Uhr die Encyklopädie der Cameral-
Wissenschaften nach dem Lamprecht und um 9 Uhr
die Mineralogie nach dem Gmelin vortragen.
5.) Hr. Cand. Ahlwardt will um 9 Uhr eite Anlei:
tung zur spanischen Sprache geben, um ro Uhr die
Oden des Horaz durchgehen , um 1.1 Uhr die Aesthetik
nach dem Lschenburg lchren, um 2 Uhr Theorrits
dyllen oder einen andern griechischen Schriftsteller
érklären, und um 4 Uhr die Anfangsgründe der eng-
[ischen Sprache vortragen, auch auf Verlangen im
Ftaliänischen und Framösischen Unterricht ertheilen.

e

Sedfenbutgifhe gemeimnüsige SSdtfer. — Derausge.
geben von J. C. M. Wehnert. Ersten Bandes
Fweytes Heft. Parchim, ec. 1789. 6 Bogen

DZYhaltSehen Etwas h; iweyten H
aud UE feierHuldigungen heteR uuzufinden und die n Klofiers .Die Ge obbertinEMerf. hat also zu

ams
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gefammelf, ts vem Det ersten 15 Jahren diescs Klo-
sters heranszubrîngen möglich geworden. Es ist im
Jahre 1222. gestiftet, und zwar nicht für Nonnen,
sondern für Benedictiner -Mönche, die aus Stade zu
uns kamen: diese mußten es aber einer Anzahl Non-
nen aus. Sonnen Ramp überlassen, vermuthlich,
weil in diesem Kloster die. deutschen und wendischén
Nonnen sich nicht mit einander vertragen konnten, und
man alfo die Versezung der letzteren nach einem an
dern Orte nothwendig fand. . Ein guter Aufsatz.
3) Gallerie berühmter Männer unsers . Vaterlands,
vem Or. Socr Koppe. I. Biographische Nach-
richten vom Kanzler Hinrich Husanus. Entlehnet
aus Mosers patriotischem Archiv. 2. Band. .4) Vers
gleich zwischen dem König von Preußen und dem Her-
zog von Mecklenburg - Schwerin über die Zurückgabe
bet 4 mecklenburgischen Aemter. . Aus des Grafen von

Hr
set eti eteVesicubursthbr
den, dort unter andere,. für uns kein Intercsse habendts
versteckten Aufsätze auszuheben, und wieder abdrucken
zu lassen. :. Nur würde, so wie bey diesen beyden ge
ip" bey dem vierten Anfsatz des. vorigen ides
aber unterbliehen. ist, die Quelle angezeigt: werden
müssen. 5.) Ruch, etwas über Poel, pom. Herrn
Past. Zastrow-. daselbst. ~~ Persönliche Freyheit des
Bauern giebt ihm, nach der Versicherung des Herrn
Verf. - Vorzüge in seinem Betragen nnd in seinem
Fortkommen vor den benachbarten Leibeigenen.
6.) Ueber dic Rechte des eiugebohrnen und recipirten
Adels in Mecklenburg und deren Verhältniß zur Lan-
deshoheit uh1it Hrn. v. Flotow. ft abgebrochet.
Bey dem Abdruck dieses Heftes konnte der Herausge-
ber freylich noch uicht wissen ; daß cin anderer dics da-
malen ungedrückte Stück besonders mit Anmerkungen
ans Licht treten lassen würde. 7.) b
terhandlung, die. Königl. Preufische Forderungen anecklen-
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Mecklenhurg betreffend.. Fortsetzung. ., 8.) Wie könnte
man am zweckmäßigsten die immer zunehmende Anzahl
von. Studirenden hindern? Fortsesung.

Sp Zepernick in Halle.hat in bem brittomn'Bande seiner Mifcellaneen zum Lehnrechte,
der in diesem Jahr erschienen ist, verfchiedene Ubhand-
lungen aufgenommen., : die von mecklenburgischen Ge-
lehrten geschricber sind. * Nämlich ; X.. Posse Etwas
über 'die. unstandesmäßigen Ehen unter dem dentschen
Hohen Adel, und Bewris , daß die Abneigung gegen
dergleichen Ehen aus der Lehnsverfasfung entspringene *
aus dem deutfchen Mufeum, 1787. Febr. Nr. 4.

Al. Balekens Gedanken von den Grrechtsamen bermerklenburgischen Landesherren wegen des .Eröfnungs-
falls in ihren landsässigen Lehnen , nach Anleitung der
Landesverträge, -- vorhin einzeln gedruckt zu Göttin-
gen, 1751. in Quart.. XVU1. Gründliche Brimerkun-
gen über den 24.. und .30. Art. der Reversalen van
162r, tt SBetrefber. $ebn$ + Fukge der: Agnaten, wel-
eic gleiches Nahmens, Schildes und Helms sind, ~7
sis derMonatsschrift ton uud fav.Mesflesdury.(1 B.S. 44768.) "XIX: f&amp;vere actemirißigeiNachrichten,
nicht bloße Meynunzer von dem wahren Sinn des 24
tind hesonders 30. Urt. der Landesreversalen von:1627.
in Betreff der alten,. und eriaciner Geschlecht ins
andere verfauffen neuen. Bebue, —— aus. cbedieser
Zeitschrist. (x 99 €. £36. 184.) — (Cin ber bepbétr
érsten Bändén finden sich dergleichen Abhandlungen nicht.

Z.
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Sy dietusEe.
vilrechis auf der hiesigen Acadenise gbgelehnet, nach-
win ihmdaselbst eine Verinehruug keines Gehalts br-

egoboem
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Banatéidiit. von imb für Meckleuburs, Hrittet
Gjabrgang;. 7. wmb.8. Gtüd. cuins und 3fugui
I

k eigende Aufsäté, mache den Inhalt ERIT beydei
0 as MASnon U -Beschluß. (2 B. S. 7o. 1809. — Als anode
Fehler der mecklenburgischen Bayern- Oeconomie wet-
den angegeben : s) daß dcr Vichitapel weder mst den
Grundstücken noch unter fid selbsi in dem gehörige,Verhältnisse stchet , ) daß. detBauer seinen eia
nicht da sucht, wo er ihn süchén Lollte, c) baj t9 ipn
überhaupt oder doc zur rechten Zeit am Dünger fehlk,) daß der Bauer sctne Schlägeund Koppeln nttaur
die gehbrige Art nüüet; e) daß er. die Ueberschwtz-
us
Uu? 2 lag vicle Bauery famt ihten Frauen me
Jtqu
syren Acker tüchtig oper qudglichstgeri bearheitenejes 'nicht Re sua dais S js
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eine genauere plufscht nd fin Mine Unterricht überVer Etathten dicsegewöhnlicen Fchler Ves Bauern
heben: und wenn dies nicht veranstaltet wird , erwar-
ket er den gänzlichen Verfall eines großen Theils der-
selben. 2) anhang zum Mecklenburg - Sicilianischen
Briefwechsel. (1 B. S. 29. 2 B. e. 53.54.) —
Zwey Bricfe des Abts Vella und des Erzbischofs
Airoldi an Hrn. Hofr. Tychsen. 3) Das ciuzige
Mittel zur Aufthärung unter dem gemeinen Volk.
Ist abgebrochen. 4) Wünsche und Vorschläge zur
Verbesserung der Bienenzucht. –~ Ist abgebrochen.
5) Noch Etwas von der mecklenburgischen Leibeigen-
schaft. ~ Erin Auszug aus cinem ums Jahr 1752.
gemachten Aufsatze eines Raths Heinr Wilh. Schulz
ju Boizenburg, der des Adrucks nicht werth -ist.
6) Vom Vaterlande des Mecklenburgischen Granit-
steins , vom Hrn. v. Winterfeld.. . Die Art sei-

BM ui ed mit sis:
Im August. 1). Lebensgeschichte des Eigenthü-mts Balth. Ditmer. Beschluß (2. B. S. 181.) —

EAdieMataMalo1seiner alten Lebensart ; "ibte inzwischen (wie das bo
vermögenden Leuten aus einem natärlichen Grunde
piu als bey ärmern geschiehet,) manche Handlungher Gutherzigkcit und Billigkeit ans. In seinem Cir-
E war es vermuthlich ein Mann, derBemerkung ver-iente, aber die wenigsten Leser wird das Detail dieser
Biographie interessiren. 2) Das einzige Mittel zurRufélarung unter dem gemeinen Volk. ~ Dies ift
ein besserer Schulunterricht, wie der Verf. uns mit
Eintnischung mancher fremden Dinge und in einemmicorígen Vortrage sagt.. 3) Sind Banrenssöhne und

rcan nrdderittent
den auzuschließen ? – Wann der Sohn des Bauern

und des geringeren Mannes a) die erforderlichen Get! cs.
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stesfähigkeiten, b) hinlängliche Unterütung auf Schu
len und Academien , und c) uach gecndigten academi-
schen Jahren die Gelegenheit , sich völlig auszubilden
hat, so wird ihu wohl niemand vom Stndiren aus
schlicßen. Nur das ift zu misbilligen, daß soviele von
ihnen, denen cs an, den nôöthigen Hülfsmitteln fehlt,
fich in dem Wahne, daß sie ohnedem fortkommen könn-
ten, dcnno:h dem Studiren widmen, So würde mau
wohl eigentiich die Frage beantworten mäüssen, dic der
Verf. dicjes Arfsatzes verworren uud und unbestimt
beautwortet. Gar schr irret derselbe, weun cr meint,
daß man sich, ohne vicle Bücher zu gebrauchen, durch

rigenes Denn eat Wf das gar tit
möglich , und da, teo C$ al fii) inöglich it, mire es
doch Thorhcit, dic Kenntniß desjenigen, was and ere
bereits erkläret oder wiedericgt haben, zu vernachlässi-
gen. 4) Beytkag zur Naturkunde Mecklenburgs. —
Hr. Cand. Siemssen bezeichnet diesmal: -die ihm be-
kannten Arten des einheimischen Jaspis und Porphyrs
eben so , wie vorhin die Arten des Granit. (2 B.
S. 181.) 5) Berichtigung über die im 4. Stück des
vorigen Jahrganges angezeigte Wahrnehmung an der
Magnetnadel, und 6) zur Geschichte der Neigung der
s§Nagnetnadel. .. Die Wahrnchmung, welche der
Einsender des ersten Aufsatzes fürxine noch nicht be-
kannte Entdeckung. hielt, (1:88. €. 237.) ist iängst
bekannt , und ein. Gegenstand vieler Beobachtungen ges
wesen: erklären läßt sie fid) inzwischen noch nicht. 7)
Wäünsche nnd Vorschläge zur Verbesserung der Bienen-
zucht. Beschluß. ++. Der Verf. räth , alle Bienen-

öcke cines Ortes auf einen Platz zu bringen, und für
den durchzuwintexuden Stock wenigstens 2 Kannen Ho-

pig um Futtern Uf un bae [nem
vielmehr im Herbst, wenn die Witterung das Ausfli e-

fe; der Bienen nicht zuläßt , zu bewerkstelligen , undich davon, ob cs nöthig scy , durch das Wägen der

Stöcke zu iberzengen. s) Wankelmuths des E. 2. ette.
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Weiterpropheten, ürne Weissagungen. (1. B. S.
20.4.) ~ Erhatkin Junius eine nasse Nvcken-Erndte,
nachh?n etwas heikerrs Wetter , danu wieder zur Som-

er- Erndte viel Regen, einen trocknen Herbs bis zum
Ynfan des Noverbers, und cinen strengen Winter,
noch iter als die von 1740 nnd 1789 ,prophezcyet.
9) Recension. 10) Ehrenbezeugung. 1.1) Preis-us-
theiling. 1.2) Anfrage. ~ Betrift einen Gustav
ven Bernhart,. der nach einer kurzen anonymisch
vorgcfundenen Nachricht ein Mecklenburgischer Officier
gewesen, von den Erecutions, Truppen aus dem Arrest
zu Bützow befreyet worden, darnuf 40 Tage zu Plön
gefaftet bat, unb, wie er wieder Speise zu sich nehmen
wollen , geftorben ist. - 1.3) Anzeigen. '

De

€*d habe vor. einiger Zeit. (2 B. S. 170.) einen,
AS Auszug aus der neuen Rostocksschen Matrikel gelie-
fert: jetzt will ich einen ähnlichen aus der Bützowschen,
Interin;:s - Matrikel folgen lassen. Auch hier habe ichs
soweit es sich bestimm1n ließ , diejenigen Mitglicder
nicht mitgerechnet, welche keine Studenten gewesen :
voliständig ist fie ohnehin ên Abficht der andern Aca-den;ie-Verwandtenauchnicht.WereineVerglei-c&lt;ung beyder Academien darnach anstellen will, mußbesonders auf die Zeiten,wodasRostockscheCon-victorium eingieng und wieder eingerichtet ward, und.
wo das Bützowsehe: Convictorium seinen Anfang nahme
achten. Die Reihe der Bützowschen Rectoren, wäh-
rend des kurzen Daseyns der Academie, und die Zahl
der êmmatriculirten Studentenist folgende :

1. Christ. Alb. Döderlein , von Mich. 1760 bis
Ostern 1761, immatricnlirte 86 Stndenten, unter wle
chen 53 von Rostock mitgegangen waren.
. 11. Ebenderselbe, von Östern bis Mich. 176r,

fmmatrieutirte 18 Studenten, wovon 4 aus Rostockamen.

111. Gotth. Traug. Zachariä, von Mich 1761.i
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tsder oft tamen t s +s Cm n t
ME M
I :
V 1. Paul Theod. Carpov, vouQee bis Mi

mos; inzyatrichtize 22 Studenten. ih.
17 5s bis Öfens EAE 's e
a i RENE Sent me D
AX. Goottb. Ctaug. Sadariá, von Mich 1764

WsDum en imniatriculirte s Studenten. "
mii D rise eitDum
ieyhonaich. 1765 bis Ostern 1766,
. X 11. Ol. Gerhard VEydfen; sou Ostern- bis
Mich. 1766, immatriculirte 11 Studenten , und sei-
fen äm 32. Aug. geböhrnen Sohn, bey dem die De-
mic die NN im Nov s paite

X11. job. tic Tetens, von Mich. 1766 bis
Pmren immatriculivte 12 Studenten.uhe EM oe mama 3 EA
ter Tur. Er in bald nach geendigtem Rectorate, den
g 1. Ge. Christ. Detharding, von Ostern bis

Mich.1768,immatriculirte3Studenten. XVII,
%) Ddderlein uud Zachari&amp; nennen sich Directoxes,

Mangzel. hat kejnen Amtsnahmen beygefügz. Des
rharding nennet lich scon Rector. Die Zahl bet
aus Nostock nach Bützow hingegangenen habe ich, da
dies jemand interesiren mögte, bemerkt. ugnyel
hat dies nicht mehr , wie die andern angeführet.
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ib nn on ea 1 ich Ed JZo X. dor I o
t c 6; s . GOf " E aux zem "s Esi X 1 S “gti tri e E
bi ich. n art cui de geneues L 2; . UE SCR 2ae 772 $ zie. s; n 769 von s
"ter sries 2a SS ' m bis. it Tim ms EN Bes is liit ein in Em Siue bis ich
E. . ;. m. 70 s.t a ia s PES o m .
ES p, 2. Ge iet ES HS. 1 is
I ich. 3 "Gan h. ma T Studs Die j ien 7i77 x 5. Rm. m E. e bíbi sbis E íE e en diret ux §
sm km ue m ren wol e"ns SR a T. vÑ . tu d T a ne. Ei . zm irsv de. ? m. etn rn bi7, i p "zt mi : bis

, i Fri h. lir ui lí e n Imm d T fior e fte 774it sci; 10 B. rn bi"eins um isie har trie amE s; von BpioX 5
XV
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KX X V. Sam. Sim. Witte, von Mich. r777

bis DEN 1 yop.tirare. Yortinty- vonDf
bisMich. 1278; ümmatrículirte 8 Studenten. .

X X X V ii. Joh. Christ. Quistorp , von Mich.
1778 bis Oftern &amp;779, ;immatriculirte 3 Studenten.
“ AX X V 111. Fried. Map. Mauritti, vonOstern

bis Mich. 1779; immgtricylirte n Su mich
1779 bis ' ph Her immatriculirte 4 Studenten.
"XL. Pet. Joh.Hecker, von Ostere bis Mtrh.

uet qoUS : ST. 780 bis Ostern
1781, immatriculirte 12 Studenten. -
XL11. Ol. Gerh. Tychsen, vou: Ostery bis
E oennder" ni. ijár
bis Ostern 1782, immatrieglirte 5 Saba. ice
Mi17837macicuttie5udin.- fen
E S ES AAUY Mes eh.DTauriti von Ostery [
V er p deb v. Mj. ada M
Rid xo e vi
Mich. 1784, isst rente. -
iN BER X55,mitatev i
uiisamari iaD ct ri
Dftem e ümmatricufft 5 Studenten. '

L11. Joh. Matth. Martini, - don Ostern bis
Mich. 1786, immatriculirte 13 Studenten.
LI. Fried. Max. Mauritii, von Mich. 1786

' bis Ostern 1787, immatriculirte 13 Studenten.

LIV.
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Li V. Joh. Pet. And. N7üller, von Ostern bis
Mich. 17875 immatriculirte 10 Studenten.
“ LV. Pet. Joh. Hecker, von Mich. 1787 bis

Ostern 1788, immatriculirte 11 Studenten.
© EVI. Joh. Jac. Prehn, von-Oftern bis Mich.
ä788,. immatxicylirte 4 Studenten. .
' „L V 1.1: Se. Christ. Kor. Karsten, von. Mich.
1788 bis Ostern 1789, immatriculirte 9 Stndenten
gzb 6- Kinder : fünf von seinen eigenen Söhnen, von
G:, 74 und 3 Jahren, und von “1 (þ uud 4 Monaten

ud. ue am 23. April, also 4..Tage vor der Aufhe-ung der Academie (1 B.. S: 201.) eingeschrieben;

Z»

D Politische Journal hat im Jahre 17s9. wiedcr&amp; verschiedene Briefe aus dem Mecklenburgischen
mitgetheilt „.: nämlich S. 126. 552 und 873, yon
denen eben bas gilt, was ich von den vorhergehenden
(1. B. S. 328.) bêtnerkét. Auch ist'S. 469. dié tifté
der.im Herzogthzni Mecklenburg -Schtverin gebohrnen,
gestorbenén uh ‘getauften Personen, und S- 1388:
tinAN. desKen. voti Winterfeld auf M-
eh|jorSoie Euabiameiler ii,

As

einn Find die Strelitischen Intelligenz:, tter auf gleiche Art fortgesettt worden, als

tie Anzeige. ps resin . Jahrganges (1: D-
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RostockschenAcadetie.
2, Band. 26. Stück.

Den 19. $xt. 1790.

le

owohl zum Zweck der Vergleichung mit den neu-
en zu erwartenden academischen Statuten, als

. zur Erläuterung der vormaligen hiefigen Vers
fassung, die în Bützow , wie ich ehedeß. schon bemerkt,
(1. B. S. 258.) guten Theils beybehalten ist, theile ich
auch die Statuten der Bützowschen IuristenFacultät mit.

Siatuta ordinis Iureconsultorum in Academia
Büzzouienft. '

$. 1. Compleétatur ardo Tutecontultorum Pros
fellores ardinarios rres , Dodtores . luris rite cre-

atos , ex clemeariffima Dneis regnantis Meclenbur«
gici voluntate ad docendam iurisprudentiam huc ade
bcatos, rite introductos; hique omnes ae finguli
fruantur aequali iure , omni dignitate priuilegiis
omnibus .commodisque , quae funt huic ordini a Ser,
Duce concefía, «Praeter hos quia Ser, Duce extra
ordinem huic Collegio. varia ratione adícribuntur,
iis fruantur iuribus dignitatibusque, quibus eos Ipfi-
us Ser, Principis voluntas exornare libuerit, Deni»
que habeat ordo ICtorum;. qui eidem fit a litteris,
curetque €a, quae fidei ipfius cómmiffa funt, probe
ac diligenter, prouc infra vbetius deícribetur,

$. II,
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$. Il, Sint autem difciplinae et artes , quae a

ICtis doceri poffunt, non modo [,) ipíae variae ec
multiplices luris partes , veluti lus ciuile, ecclefia-
fticum , criminale, feudale, germanicum priuatum et
piblicum, patrium quoque , cambiale, et quáe aliae
jüris partes fngulares quacunque alia ratione detcr-
minari poffunt; vt et^ 2.) harum. omnium iurium
hiftoriae, rami ipfarum legum quam lirterariae; item
3.) manududtiones ad praxin, tam in foro quamex-
tra. Forum ;- verum quoque 4.) ius naturae et gen-
tium , hiltoria S. Rom. Imperii, antiquitates ad ius
fpectantes , philolagia' iuris , ars oeconomica et ca»
miéralis,; item diplomatica, nümismatica ct heral-
dica, Licet enim difciplinae fub vltimo hoc numero
comprchenfae, certe pleraeque, poffint quoque quo»
dammodo ad partes eorum referri , qui Philofopho-
rum ordiiem: conftituunt; ''ràmen fuafir hanc coniun-
&amp;ionem non modo fingulatis illa et mira barum disfciplinarum omnium cum iutispradentía:connexio,fed et; adfinitas illa, quae: planc necelfariüm 'efficit;
vt qui aliquam iuris docer partem , docéat quoque
adfiuem barum diféiplinarum aliquam; quod. maxime
confpicirue in hiftoria S, Rom. Imperii et iute pu-
blico," Sit'ergólias arres docendi aequa ICtis cum
Philofophis poteftas, vt neuter alterius Otdinis quem-
quain ad alterum Ordinem fpc&amp;tantem:arteat ab his
difciplinis: tradendis;

Sicuti. autem .omnium ,.. qui iura docent , libera
esto pateitas ; docendi pro lihero arbirtrio. , quanz
Velint. harum: omnium: artiunt. er difciplinarum , et
cui plurimum: operae dederunt, ita caueat quisque;
pe vniüs alteriusüe propriam quafi pofleffionem mos
uopolii-itiftar fibi-arroget; nec alios ab alíqua fcien-
tia tradenda arcere et:excludere annitatur, Attamen
Ser. Principis. voluntatí:plane relinquitur, vtruni e
£e Academica Ipfi: videbitur , üogulis Profefforibus
&amp;trta$ quasdam partes. ex illis fciontiis ;-in' quibus
maxime ct inprimis fe?eruditos praeftant ; ita de-mandare:;-yteaspotiffimumprtofiteantur;^INequetamen
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tamen hoe ipfo iuffu Ser, Ducis, fi is forte aliquando
cuenerit, ita quisquam abutatur, "vt aliquam, mono-
polii illius vel iuris prohibendi, Academiae maxime
nocui , Ípecicm: adfectet,. nec. fibi eo ipfo illas difci-
plinas ipfi adfignatas priuatiue commillas putet.

Praeterea autem operam. pro virili dent 1Cti ad
docendi muous conftituti , .vt nec aliqua iuris pars
negligatur.,, nec in docendo quidpiam omittatur,
quod ad. recte beneque inftituendam iuuenrurem vlla
ratione faccre poteft... Quapropter excitent juuenes,
vt non audiendo tantum fe eruditi curent, fed, et
ie(pondendo ad quaeftiones propofitas, et difceptando
et elaborando ingenia exerceant atque forment, ins
flitutis fcholis examinaroriis, difputatoriis, pra&amp;ticis,

Omnes autem praclectiones , Ungulis diebus per
vnam botam. habendae, nifi ipfi auditores longius
tempus. defiderent , femeftri [patio abfoluagtur, ex-
ceps tamen Pandectarum fcholis , quibus femcftri
fpatio abíoluendis fingulis diebus binae eite horae
éonfectari debent, aut, fi malint auditores; vnam
tantum fingulis diebus iisdem dedicari horam, inte:
grum in iis coafumere annum liceat,

Honorarium, quod pro fingulis illis praclc&amp;tioni-
bus exigi poffit ». 5. thalerorum efto, exceptis tamen
Pandeétarum Ccholis, vt er practicis , pro quibus 10,
tbaleri exigi polfunt, ... Ntc vlla locum inuebiat. di-
ftindio,. vtrum quis; audiror primum an vheriori
vice fcholis interfit. Pauperes autem fine difficultate
gratís uilibet admittat. Priuatiffimam inftitutionem
qui P erabunt, de lionorario cum Docente, quem
elegerunt, conueniant, I |
us Receptionis in Ordiaem,. quam fine omni
lucri aut. praemii .exfpectatione Heri, curet /Decanus,
Bic modus efto haccque ratio, "1. Profeffori  ordi-
nario introducendo, nulli antea tentamini , examini
aut. colloquio fubiiciendo ,, primum Decanusdet co-
piam legendi er perluftrandi diligenter liaec ordinis
fui flatuta. Dein die, quam primum, fieri. potue-
rig, poft feceprionem in corpus Acsáeihichs A

Cc 2 iso,
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di&amp;o, fimili modo, conuocato integro Ordine, re»
cipiat eum praefente Secretario ita, vt admonitus
recipiendus diligenter ab ipfo data dextra iurisiu-
randi loco promittat,

1.) (e ftatutis Ordinis ICtorum fedulo obtempe-
raturum, 2) honeftam 'et Antecefforem iutis de-
€erütem viuendi rationem nunquam nou initurüm,
3) falutem et: commodum huius Ordinis omni
ftudio omnique eura promoturum, diligenterque
auerfurum, quicquid in detrimentum Ordinis vllo
modo vergere poflit, 4) fan&amp;am denique cum col-
legis fui ordinis ftabilemque concordiam culturum,

inque fidem et memoriam huius aQus rite perfe&amp;i
Secretarius tabulas publicas confignert, quas proto-
collum dicunt, 11.) Quodfi vero Ficus practer Pro-
feffores ordinarios ex fingulari Ser. Ducis indulgen-
tia et fpeciali conftitutione dabitur facultas inípici-
endi et perluftrandi ea, quae ad Ordinem ICrorum
deferuntur, et ab eodem expediuntur, is, antequam
ad haec admittatür, coram Decano hac formula iuret:

Ego N, N. ex Ser, Megapolitanorum Ducis re-
oantis , ( Friderici,) indulgentilfimi Principis ac

Domini mei, clementiffimo mandato ad perlu-
ftrandos labores iuridicos ordinis ICtotum in hac
Fridericiana admitrendus, iuro atque promitto, me
quicquid ad exiftimationem, famam, honorem huius
Ordinis luridici vllo modo facere videro, nullo
non tempore facturum , a&amp;a, quae dicunt, er
confültationes ad Ordinem illum miffa, vt et re-
lationes ex iisdem confectas, votaque et fententias
ac refponfa iutis et confilia ab Antecefforibus elae
borata, mihi ad perluftrandum communicata , me
fancte reéteque feruaturum , ita vt nec qnidquam
harum litterarum negligentia mea amittatur, nec
quid ex iisdem aliis culpa mea innotefcat ,. ideas.
que me, quae fcripta legi, alto filentio feruatu-
rum , nec cuiquam copiam ex iis quid legendi
eXcérpendiue daturum , nec vltra inftum tempus
txpeditioncm actorum me moraturum praeterea

t “ ge-
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quoque, fi quid ab Anteceflotibus extra ordinem
tlaborándüm mihi, volenti id négotium fufcipere,
mandabitur , me: omnem fidem diligentiamque
optimam in elaborando co adhibiturum , et in
iudicando, refpondendo de iure, confulendo me
conícientiae, legum , iuftitiae, veri, fummam fem-
per rationem effe habiturum, ita vt fequerer ea,
quae plurimis ex Antecefforem ordine placcbunt,nulla plane habita meae opinionis ratrone,.Caesterum omnía ca, quac ex decreto Ordinis mihi
praefcripta funt, me fan&amp;te riteque obferuaturum,
vt nec dolofe vlla in re, nec, quantum fieri ob hu.
manitatis imbecillitatem poteft , culpa admiffa
aduerfus ea impingam, lta me Deus ediuuet,

huiusque iurisiurandi peractio a Secretario praefente
notetur ad tabulas publicas inter Decanatus acta fer-
vandas, 111,) Secretarium , quem. elegerunt Ante-
eeffores fecundum plutium,fuffragia, virum probatae
fidei, diligentem et ad obeunda négotia ipfi commits
tenda habilem, fatisque eruditum, Dccanus conuos
cato Ordine ita recipiat , vt fidem eius obftringat
hac iurisiurandi forniula4

Ego N. N. Ordinis ICtorum in Academia Du-
cali Fridericiana Sécretarius, iuro dtque proniitto,
me integro huic GQrdini, cui a litteris conftitu-
tus fum. obíeruantiam debitam atque reucrentiam
nunquam non exbibiturum, refponía et fenten-
tias diligenter exfeti purum ; nec vllam in eorum
expeditione, moram ne&amp;urum , omnique ftudio cu-
raturum, ne quis huius generis fcripta fine impes
trata. ab Ordine venia infpiciat aut defcribat, deos
que haec omnia perinde ac figilla Ordinis fancte
cuftoditurum, in exigendis honorariis modum mihi
praefcriptum et defipitüm «mulla ratione exceffu
rum , ada ad Ordinem transmiffa ét ad me de-
lata. ftatim Decano exhibiturum , omnemque cu«
ram adhibitirum, vt, quam celerrime fieri pof-
fit, expediantur, rationes honorariorum ipfi Ordini
debitorum sumuma “ aitigentis, er pro cqulcientiaRUMHM 3 € z i Tu ré ddi*
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redditurum, omnia, quae fidei meae concredita
funt, alto filentio te&amp;turum ,. negotia ad munas
Secretarii quacunque ratione fpectantia a Decano
aut eius vices tenente mibi, demandata fideliter et
fedulo perfecturum , omne, denique ftudium. eo
dire&amp;urum ,. vt muneris. mibi, commiffi parcibus
pro. virili fatisfaciam, lta me Deus adiuuet,

quo. praeftito iureiurando. ipfe. ftatim iuffu Decani
illius adus memoriam tabulis poblicis configner,

6-1 V... Difpofiri autem. int Profeffores Ordina-
rii inter fe fecundum eum ordinem, quo vocati re-
ceprique (unt in hoc collegium, ita vt, qui prior
vt ordinarius vocarus receptusque fit, is reliquos an-
tecedat in confeflibus Facultatis, in ordine, quo vota
colliguntur,. et quo Decanatus;honor ad cumperuc-nit,.Quare,quilongiffimotemporehuicordiniin-ta numerum :adfcriptus fuerit, is Senioris nomine,
dignitate , emolumentis , fi qua (unt, fruatur, et in
rebus ad ordinem fpectantibus proximus fempet a
Decano in ordine fit, nifi ipfe hoc munere fungatur,

Y .;

Handbuch für Bitcherfreunde und Bibliöthekarc, von
Heinrich Wilhelm Lawätz , Königl. Dänischen
Justizrathe. Des ersten Theils erster Band von
der Gelchrsamkcit überhaupt. Halle , bey Joh.
Jac. Gebauer, : 1788. 1. Alphab. 22. Bogen in
Öctav. ~~ Zweyter Band , 1788.- 2. Alphab.
3. Bog. ~ Dritter Band, 1789. . 1. Alph. 17. B.

Handbuch zum Gebrauche derjenigeri, bie fid) vou bet
Gelehrsamkeit überhaupt einige Büicherketintniß zu
erwerben wünschen , te. des- ersten Theiles erfter

. iwehter und dritter Band. té:
uicrdiesen gedoppelten Titel isteinBuch erschienen,

Theile this Sidrie Bücher und. minds geinzelnenyud. bey Bo TT dtieGudereUlétueLM
phische Anmerkung liefern ;föl ,„soweit das öon mm
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Manne zu erwarten isi. Ich übersche den Plan noch
nicht ganz j kann dies Buch auch nicht andérs als den
erslken schr unvollkommenen Versuch betrachten, der,
wenndie Arllage in der Folge gut befynden wird, vou
ändern ergänzct und berichtiget werden muß, ich bin
also außer Stande von der Einrichtung eine zutreffende
Nachricht zu geben : aber da ein und anderer Abschnitt
uns Mecklenburger angehet , \o muß ich. insoferne da-
vun eine Anzeige machen. | .

Das 36. Kap. des ersten Theils handelt von den
Universitäten, ihren Rechten ec. und in demselben fiün .15. Abschnitte die Sthriftsteller angezeigt , p
vun den cinzelnen dentschen Universitäten handeln. Bü?
tzow kommt gar nicht vor; aber die Schriften über die
Rostocksche Academie sind im 2. Bande S. 2x2. bis
218. vun Nr. 3484. bis 55.19. verzeichnet. Gerne rückts
ich dies Verzeichniß zur Probe ein &gt; aber es nirinit' zit
viel Raum weg , und- hat für yns . keinen Nußéitt.
Cotbmanno. teípodfa: academica unb-2fepinue qs
kundiiche Bestättigung fehlen : und vom rostockschen
Erwas sind nur 4 Jahrgänge und die Geschichte der

uristen- Facultät angeführt. ~ Das 63. Kapitts]
at die allgemeine Bücherkenntniß zum Gegenstand:
jch -der 14. Abtheilung ist die Special-Geschichte der-
feiben nach geographißeger Abtheilung vprgetragen ; eskomt also auch im 2. Bayde S.1549.. Mecklenburg
besonders vor , bey dem die. effi &amp;cribemns
ten - Bibliothegue, bie. benben 23erjeicbnifje von. $et
telblabt, unb einige Programmen von Richtern, Nr.
7313. bis 7316. angeführet werden. ~ Das 66. Kap.
handelt von der gelehrten Geschichte. uud allgemeinen
lîttergrischen Uebersicht semi Zeiten und Länder, wtbey denn Mecklenburg , 3. Band S. t36. wieder vor-
kommt; die Annales litterarii und Stiebers Historie
der Gelehrsamkeit sind hier nachgewiesen. ~ Auch
das folgende 67. Kapittel, von.den Schriftstellern, wel-
c&lt;e von Gelehrten und ihren Werken handeln, enthält
die Rubriken, Meckleuburg, Güstrow , Parchim , Ro-
stock, 3. Baud S. 217. 228. 233. 235. ~~ Dies wird

genü-:
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genügen, einigerimaßen' einen Begriff von der Einrich-
kung dieses Buches zu geben. Wer einen nützlichen Ge-
branch davyn machen zu können glaubt, muß es sclbst
nachschen:. Die Ergänzung und Berichtigung der uns
insbesondere betreffenden Abschnitte wird nicht füglich
geschehen können , bevor der Plan 1m Ganzen gehörigefümt (d. Von dem folgenden Theile werde ich näch-
fitens eine besondere Anzeige licfern.

Zo

9i" 14. September hat die philosophische Facultätdem.Hrn. Conrad Philipp Dieffenbach , aus
Rinteln gebürtig, der einige Zeit bey dem Hrn. Doct.
Frehse als Hauslchrer sich aufgchalten , unb zugleich
als Privat-Docent’ ich zu Vorlcsungen für hiesige Stu-
dirende erbot, (2. B S.38.). nun aber nach Rönigs-
berg als Lehrer an das dortige Collegium Fridericis
anum gehet, die Magister-Würde ertheilet.

tts

U" Michaelis v. J. kündigte Hr. I. C. Drösecke,
| Her.ogl. gsorst Ingencur / eine Charte von dentHerzogthum Mecklenburg - Strelit; oder dem Stargats

dischen Kreise j auf einem großen Ryial- Bogen auf
Suöscription an : und versprach auf Den d. J. die
Ehartezu liefern. Da ich seit der Zeit von dieser Charte
nichts weiter gehdret habe , und bey dem hohen Preise
von einem halben Louisd'or die Zahl der Subscriben
ten vielleicht nicht groß genug geworden ist , um das
Unternehmen zu begünstigen : so will ich doch die Nach-
richt von der geschehenen Ankündigung hier erhalten.

d.

n

ie
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Den 26. Ock. 1790.

| M

Gedanken von dem Verhältyiß dex Theorie des Rechts
zur Praxis, womit seine zu. haltenden Vurtesgngen

spiceb nitian AMANbrutbeyhes
Herzogl. Jnustiz - Can;ley +. wis nuch beym Stadt-
Öbergericht zu Rostock. .Rolivek 1790, gedruckt. iy
der Adlerschen Officin. 14 Bogen in Quart.

C hcorie des Rechts ist die Kenutniß der Gesch
DQ, und der Art und Weise, die Handlungcy derseb-

j ben gemäg rinzurichtén;. Praxis des ucóptà Dinge:
gen die wirklichc Vollbriugung der, f Aowie fic die sescte vorjbreiben... 3Bepbe fiimime
zwar vermbge ihrek Natur genan überein , was jene
richtig crkenut, kann dicse richtig austven : gbex
oft wird dies richtige Verhältniß zwischen beyden gestd-

ret, und alsbam Regie S M dmdie pod alle angeben lassen , INS einen fol
chen Fehler ;. zwey der hauptsächtichsten Ursachen sind
die mangelhafte Beschaffenheit dex Gesetze und die zu

roße Anhänglichkcit an Observanzen. ~ Dis ist der
kurze Inhalt des Programms, dessen eigene Worte
ich möglichst beybehalten. ES Hr. Verf. ist in der Wahl
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SissimnyS diui SideDui auh den
2e

C&amp;ch habe in dem ersten Bande dieser Annalen ver-
J schiedene Uuszüge ans älteren Urkunden gelietert,
die in der urkundlichen Bestattigung oder dem
rostockschen Etwas schon abgedruckt sind, yud also,
da diese beyden Bücher bey jedem , den die Geschichte
und Verfassung unserer Academie interesiret , ohnchin
nicht fehlen können, hier nicht vollständig wieder abge-
druckt werden dürfen. Ich füge ihnen heute einen
Auszug aus der Concordiew Formel von 1563. bey, die
auf die neuere Verfassung der Academie einen so erhcb-
lichen Einfluß gehabt hat.

„„Zur Hebung der langwierigen Irrungen - welche
zwischen den Dnrchl. Herzögen und dem Rathe wegen
der Äcademie obgewaltet - ist folgendes verglichen :-
.:1. Anf dieser Univrrsität soll fernerhin dic reine
#hristlichc Religion , ss wie solche der heiligen Schrift,
den vier chrisilichen Symbolen, und der augsburgi-

Vira er et i Maifbie
orbenén Privilegien, Herrlichkeiten ,- Jurisdiction,

vernünftige Statuten, und Frey - und Gerechtigkeitenungekränkt behalten. Die Landesherrn haben zur Besol-
dung mchrerer Professoren dreytausend Gülden Münze
jährlicher Hebung aus gewissen geistlichen Einkommen
asfignire, Der Rath aber hat dagegen die Colle-
gia unb etliche Häuser, fo der Universität bey ihrer
Stittung gegeben worden, gerechnet, und will nicht
aîlein erbotenermaßen zweene Theologen und einen Ju-
risten, so dem Rathe ‘und gemeiner Stadt befonbers
verpflichtet (eon sollen, unterhalten , son: ern auch noch
der Academie fünfhuudert Gulden jährlichen Einkom-
tnens versichern, um hievon noch einen Juristen, einen
Physieum oder Medicum, und wenigstens vier Artisten,
so wie er mit ihnen einig werden kann, zu ur
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Doch bedingt sich derselbe dagegen das Frater - Kloster
und einige andere kieine Hebungen, auch daß alles, was
Rach und gemeine Stadt der Acadeinie an Häusern,
jähriichen Hebungen und sonsten zugewandt, an die
Stadt cigeuthümlich wicder heimfalle, wenn dic Uni-
versität zerrönne oder ganz abginge. Nicht minder soll
dagegen die Ansprache der Academie, wegen der ihr bey
der Stiftung verschriebenen 800 Guiden Rheinisch,
jährlicher Hebung, erloschen seyn. Jeder Regertie
soilen übrigens in der Folge zwey Professores, ein
fürstlicher und ein räthlicher, zugleich vorgesctkt werden.

i 1. Aus dengegenwärtigen fürstlichen und. räthlichen
Professoren soll ein Corpus gemacht , auch aus beyden
das Concilium bestellet werden. Dies Concilium soll
aus achtzehn Personeu , neun fürstlichcn und neun
räthlichen Professoren, aller Facultäten bestehen &amp;&amp; und
diese bey den Sessionen alterniren, so daß nach Ord-
nung der Facultäten, auf einen fürstlichen Professor cin
räthlicher, und auf einen räthlichen hinwieder ein
fürsilicher Professor folge. An die Stelle der Ver-
storbenen oder abgegangenen Professoren soll der Lan-
desherr und der Rath auf vorhergehende Nomination
jedes Theils verordneter Professoren andere besicllen :
und keiner im Concilio sich einiger Superiorität über den
anbern mebr, al$ et ratione dignitatis ec officii wohl
befugt, aumaßen. .

1 1 1. Der Rector der Acadeitic soll nach Ordnung
der Facultäten, und zwar wechselswcise ein fürstiicher
und ein räthlicher Professor, crwählet werden. Zugleich
foll. demselben ein Promotor Academiae generalis,
als Assessor in solchen Sachen, wo des ganzen Concilii
Gegenwart nicht nöthig ist, zugeordnet werden : dies
(oll, wenn der Rector ein fürstlicher Theolog , Medi-
cus oder Artist wäre, cin räthlicher Jurist seyn , nnd
in andern Fällen eine gleiche Verschiedenheit brobachtet
werden. Das Rectorat soll über ein halbes Jahr nicht
Mu : in den drey hohen Facultätrn soll es alle Per-onen gleich oft treffen, mithin an die medicinische Fa-
cultät, da in dersclben n jue) Conciliares sind, uicht
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(9 oft als an die andern Facultäten kommen. Der
Rectorat-Eid foll (olacnbergeftalt lauten : „Ich N.
„Rector der Universität Studii in der Stadt iRostock
"hekobe1 ud schweres daß, ich die ganze Universität,
„und derselben Statuten würkiich nach meinem Wisscn
i,nud Vermögen will erequireu und naächsetzen, in
„ihren Rechten und Freyhciten zu erhalten, *) und
„will der Durchlauchtigsten Hochgebohrnen Fürsten und
Herren, der Herjüge zu Mecklenburg, meiner gnädi-
gen Landes - Fürsten und Herren, der löblichcen Uni-
„versität, des Raths und gemeiner Stadt Rostock Nutz,
„Frommen .und Ehre zugleich und ohn Unterschied bc-
u fördéru,, solange mein Rectorat wápret, 0bue 956
„trug und Gefährde.“ Si Sew nitentem, Dri
fessorcn und Mitglieder des Concilii follen, wie sic vor
alters gewesen,. bleiben. Auch soll dem Concilio bit
Macht , nothwendige Statuten zu machen, und die
alten zu verbessern , gelassen werden.: nur solche Sta-
tuta, die den Rath und gemeine Bürgeksthaft der Stadt
Rostock mit angehen, urid derselben per directum vel
indirectum nachtheilig seyn mögten, sollen mit Vor-
wissen des Raths gemacht werden, nnd ohne das
nichtig vn. iiis "und leutoribus deli&amp;is (oll der
Rrctor vermbge der Ctiftungs: Sulle plenariam Tue
risdictionem haben , und dem beschwerten Theil die
Appellation an den Bischof zu Schwerin ,- uud sonst
niemand, vorbehalten enn. In Criminal unb peiule
chen Sachen hingegen solt der Rath den Angriff , das
Concilium nnd der Rath zusammcn aver die Drcifion
haben ; nnd bry entstchender Dualität ssllen die Acten
verschickkt werden. Die Gyecution. befovat Det Rathallein durch seine Gerichtéherren am gewdßnlichen Ortk
des Nredergerichts : nur dic Bestrafyng der Professoren
soll vom Bischof_zu Schwerin geschehen. Wenn den
Bärgern und Einwohnern ein Muthwille, Jujuris
oder Grwalt zugefügt wird e auch in: Sachen. die

^ Sici en Fetter MPU tdi iter bit
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meine. Stadt betreffen, I die beyden äktesten Bür-germeister ins Couciliu berufen, und ihre Vota fo
gut als der andern Mitglieder ihre. geachtet und ero
gen werden. Arreste anf die Sachen wegreiscendet
Studenten sollen bey Professoren und sn den Regentien
vom Rector , bey Bürgern und Einwohnern vort
Rath. angelegt werden: Wenn Aragdertie, Verwandte
wegen ihrer liegenden Gründe, stehenden Erbe, Mühr-
ken und andercr unbeweglichen Güter, ss bis, daher zn
Bürger- Recht ‘gelegen, auch der denselben anhängigen
Puädial+ Servituten besprochen werden, sollen Sic vor
dem Rath zu Recht stehen, Recht nehmen uud Necht
geben. Gleichergestalt soll es gehalten werden, weny
um Erbe odex Vormundschaft, darin unbewegliche
Bürgergüter und Brautschatz, dcr in' Bürgerhäusern
stehet, vorhanden fub, gestritten wird. -In allen an-
dern persönlichen Klagen sollen die Glicomaßen der
Universität vor ihrem . ordentlichen Richter - dem Res
Kore und Coucilo belangt, und solche Sachen von
denselben nach Recht und Bill:zkeit verabschievct wer-
den. Uebrigens soll. der Angriff vom Rathe beschei-
dentlich ererciret, und im Gefängniß anch nach Gele-
genheit der Personen uud Verbrechen ein Unterschicd
gemacht werdcn. Studenten, die sich untereinander
vder andere auf der Gasse oder in den, Häusern hauen
oder schlagen , den Professsren oder Bäürgrrn bie em
ster cinwersen, Häufer siürmcn, obct : Fort Muthwillen
treiben, sollen, weir fie auf frischer That ergrifsen
werden, oder man hernach erfährt, wer es gewesen,
bey Nacht durch die Stadtwächter 'in das Gefängniß
unter dem Rathhausc, der Finkénbauer genannt, ciys
geführet werden. ‘ Bey Tnge soll es zwar eben so ge-
halten werdcn y jedurh’ alsdenn mtt Vorwissen und
nicht v ne Erlaubniß. des Rectors. Woeoliten aber die
Professoren oder andere arigésessene Bürger dafür cim
steheny daß. sic auch imaefübret iks Gefängniß einge-
hen, sollen sie diescr Bärgen genicßen ; jedoch vidit
bey gewaltsamen Einfällen in det Professoren und Bäri
gebat, und teh bt sträflichen Vergehungen,Vis I z: .
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z. E. wenn sie die Bürger auf der Gasse niederschla-
gen, oder, weun fic ín. Weinkellern, Schüttiugen und
andern Bierzechen, jemand hauen oder sonsten gefähr-
lich verwunden. Der Cusltos carceris soll dem Rector
der Academie und dem Rathe mit gleichen Eyden ver-

flichtet seyn. Ein gelinderes Gefängniß soll Statt
fuben, 1) wenn die Studenten sich gegen ihre Lehrer
in Disciplina muthwillig und uugehorjam , und in Le-
&amp;ionibus oder Exercitiis versäumlich betragen, und
2) wennsie sich unter einander oder mit Bürgern und
Einwohnern cirra fanguinis effufionem raufen und
schlagen : in beyden Fällen sollen sie in einer Regentie
iu ein Loch oder (onft dazu verordnetes Gemach gesetzt,
geschlossen und also gezüchtiget werden. Auch sollen
3) fehr verwundete oder schwache Studenten, oder
hohes Standes - Personen , als Fürsten , Grafen,

Serm und andere vornehme Personen, welche dieSiete egregias oder illustres Perlonas nennen, (jedoch
die Jugend vom Adel ausbeschieden,) so ungefährlich
uud unvorsetzlich zum Unfall kämen, in ihre Herberge
gelegt, und auf ein Handgelübde verstrickt werden. In
andern Fällen aber soll eine Milderung des Gefäng-
uiis Mee Gliedmaßen der Universität,
(o nicht Kaufhaudel oder andere Bürgerliche Gewerbe
und Handthicrung durch sich oder untergesetzte Verso-
nen treiben, sollen eller munerum perlonalium, des-
gleichen der Sack- und Bier- Accise ganz und gar frey
kon: aber Schoß. Landbeede und Hausschatz von ihreniegenden Gründen und Häusern ihren Nachbaren
gleich geben. Für das Wachen, und Wall- oder
Grabengehen , welche beyde Stücke nach Gewohnheit
dieser Stadt Overa realia wollen geachtet werden,
wollen die Professoren von jedem. Brauhause [ährlich
einen Thalee , und von jedem Wohnhansc ein Mark
Lübisch erlegen Da sie aber allerley Handlung, dazu
ihre Häuser erbauet und gewidmet , für sich selbst oder
durch die Ihrigen treiben, so sollen dieselben zu.allcy
bürgerlichen Oucribus , ihren Nachbaren gleich, o. ig
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dergleichen Häusern wohnen, verpflichtet seyn. Der
Oeconoimus Pauperum soll von der Bier - und Sack-
accise besrenet seyn : aber auch nur für Studenten
allein Bier ausschenken und verkaufen.

V 1. Die Collegia , Regentien und Hänser der Uni-
versität sollen von dem Mirthgelde in banlich en Stande
erhalten, auch hiezu von den Promotions «Gefällen et-
was zu Hülfe genommen werden.

V LL. Letztlich hat der Rath aufs. feverlichste bcdun-
gen, daß, wenn. durch: künftige Zufälle die Universität
gänzlich desslirt wrde; verfiele und zergîenge, ihm das
Eigenthum der beyden Collegien, samt ihrcn Zubchdi
ruügen, auch dic andern Gebäude und Häuser der Universte
tät, (so nicht Privatpersonen oder der Kirche zu St. Ja-
cob zugehörig,) in alle Wege vorbchalten seyn sollen. -

“Zudes alles Urkund. sind fünt gleichlautende Recesse
durch der regierenden Landesfürsten fürstliches Petschaft,
des Rectors großcs und der fürstlichen Profejsoren gé-
wöhnliches Inkiegel, der Bürgermeister und des RathsSccret , auch sechse aus den Sechzigern und sechse aus
den übrigen Bürgern gehabtes Handzeicher bekräftiget
und besiegelt. Rostock, den 11. May, 1503.°°

I uf den Fall, daß jemanden in der Folge die äußere
Furm einer Bützowschen Matrikel interessireu solk-

te, will ich diese Form hier noch kurz bemcrken. Für
Studenten war das neunte Sapittel bet allgemeinen
Statuten , C1. B. S. 367. f. S 375. f.) mit Ausbe-
scheidung des cigentlichen Schlusses, auf einem Bogenin Folio abgedrnckt , und in dem $. XXIX. bas Cem
plirct, was in jenen blos aslegiret ward. Am Schlusse
war das Formular beygedruckt : '

Anno MDGCL, — —.die.———poftquam iurisiurandi.loco data dextra haec promii-
ferac, ciuium Academiae Buetzouienfis numere

adler prus corumque iura conlequurus elt
n, - ~

id quod hac fcheda teltatur
wel:
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welchcs alsdann der Rector mit dem Datum, dem Nah-
men des Studenten , und feiner eigenen Unterschrift
ausfüllte. Die Form der Rostockschen Matrikel , o
wie sie r760. war, ist also völlig beybehalten. Außer-
dem aber wurden den Studenten zugleich die 32 erste-
ren Artikel des Disciplinar: und Strafreglements (2. B.
©. 2. f.) und .das nachherige Supplement , (2. B.
S. 114.5 jedes ebenfalls auf eincm Bogen in Folio ge-
druckt, *) bey der. Immatriculixupg behändiget. Bey
audern als Studenten, ward cin bioßcs Attest, . daß
fie unter die Zahl der academisschen Mitbürger aufger
nommen worden, von dem Rector unter dem academi-
schen Siegel. iu verschiedener Form schriftlich ertheilet.

"

ng des von Herzogl. Regierung unterm 26. 9hpgnsi erlassenen Introductivns-:Befehls ward der Hr.
Frof. Lrolde am 10. Sept. in das Collegium geíaiti
fer Professoren äüfgenommen, und diese Reception, wit
getwöhnlich ; durch. ein Patent bekannt gemacht.

5.

D' Hrn. Cand. Webers Bemerkungen über dieL.) File, wo der-Cedent einer Schuldsoderung nicht
nur für die Wahrheit sondern auch für die Güte haf
ten muß , (1. B. S. 256.) sind im 5. Bande des Urs
dios für bic theoretische und praciische Rechtsgelehr;
samkeit von Hagemann und Günther eingerückt,
wo sic den Anfang machen.

b.

r. Prof. Graumann im 25ü5or bat unter
H g. Sept. den Titel eines Leibarztes erhalten.

 ertPmnas imas te en
il Befehl entworfen, und difeutlich bekannt
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2, Band. 28. Stück.

Den 9. 9tov. 1799.

l4

Nordkarolinische Kirchennachrichten , herausgegeben

IH:
Theol. zu Rostcek. Erstes Heft. Leipiig , 1790.
bey Siegfried Lebrecht Crusius. 3. Bog. in. Ort.

ekannklich übernahm der Hr. Verf vor einigen
Jahren in Gesellschaft einiger andern Helmstäbt-
schen Professoren die Bemühung , die Versor-

gung einiger deutschen protestantischen Gemeinen in?ördcarolina mit Predigern auf verschiedene Weise zu
defördern. Er hat scitdem bey andern Gelegenheiten
Nachrichten von dem Zuftande dieser Gemeinen und
dem Fortkommeu der dahin gegangenen Prediger be-kannt gemacht,lichabernunentschlosfen,dieweiterenNachrichten bcfonberé unter dem bemerkten Titel drucken
zu lassen. Ich halte die Fortsetzung dieser Correspondenz,
und die Bekanntmachung der dadurch eingehenden Nach-richten für eine nüsliche Sache,wennmandadurchzugleich, wie wohl nicht fehlenkann, gesographifche, stati-
ftische und physicalische Nachrichten von America erhält :
und man wird alsonicht darauf sehen müssen , daß im
Anfange noch minder interessante Nachrichten den größ-
ten Theil der Schrift ausmachen. Zu wünschen wäree Ess
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cs , daß dic bisher den dortigen Predigern geleistete
Unterstützung auch dahin altsgcdehnt werden könnte, sie
mit einer guten Bibliothek in den.3 genannten Wissey-
(ont ur atisum dire Ubsüundru mit Et

(asper Slusbilbnug beríelbe yq. tibruen,. 2 Dies etii
Ein ist Sr. Hochfreyherrüichen Ercellenz j derm Hrn,
Geheimenraths.ePpäsfdenten von Dewitz dediciret.

e

Op nMEEnON
abr kerließ, vrrattæsttmid bay De[onbersbcr m
stand , daß mir cinige Beschwerden über die Menge
der hiesigen academischen FErien bekannt wurden. Da

s uicht viele Leute gicut, welche sich einige Kenntnisse
{ou den Eiurichtnngen der deutschen Acadeznien zu ver-
schaffen ndthig finden, und es also nicht fehlen kann,
dj darüber manches verkchrte Urtheil gefället werde :
sCo wird es nicht übérflißig seyn, die. hauptsächlichstcn
Bata‘, nach welchen dicser Gegenstaud beurtheilet wer-
dew muß, zur allgemeinern Kenntniß zu bringen e, Witb
von der. gegenwäxtigen hissgen Einrichtung der Ferien
einéy zuoserlässigén,Berichtzu geben.

Unter dem Nahmen academischer Fcrien, begreift
man gewöhnlich eine gedoppelte Art der Zeitz: .in wel:
cher keine Vorlesungen gehalten werden. Eigentlich
find alsdann: üur Ferien , wenn man in der. Mitte der
Vorlesungen eine.Pause..macht : dies geschichet bey uns
auf Pfingsien, beym Anfang der Hundstage, und auf
Weyhtachten. ; Uneigentlich aber. nennt. .man auch Fe-rien -die: Zeit , welche auf Ostern .und’ Michaelis zwi
schen dein Schluß der alten nnd dem Anfang der heuen
Collegien eintritt... Die Pfingstferien dauren 14 Tages,
weil .das. eben so.lange danrende Pfingstmarkt es für
Lehrer und Zuhörer unmöglich macht , sich. alsdann un-
‘grsiört mit Vorlesungen zu. beschäftigen : wer dies. für
unfereGegenden beträchtlicheMarks kenuet’, wird. leicht
einschen , daß dies uicht zu ändern sey. “Dis Etndie

3 Ferien
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Ferien folkten eigentlich acht Tage dariren ,' fie fürb wbet,
nm sie ohne Bcjchränkung der Colicgien nuch eit adt
Tage zu verlängekti,, auf dié Wyche nach dem eaveriegt, so daß nun die Vorlefuitgen: ain Potinerstgße
grschlossen werden. Der Endjweck..ist unstreitig wohl;
dei: Prosessoren und den Landeskinbern ; die hier studs
ren ; die Gelczenheit zu verschaffen j bapfe bep biet
guten Jahreszeit eine kleine Reise vhns Abbrüch. des
Unrccrrichts voruehmeu können ; und ich würde es in
Rücksicht dieses Endzwecks unbedenklich halter, ficauf
volle 14: Tage- quszudehnen: .' Auf Weyhnachken dau.
ren jetzt die Fericn gewdhnkich 14 Tage ; weil das hüifse
ahr von Michaelis bis Ostern länger ist, als das an-
dere, und keine Ferien weiter darin vorkommen, ss ist
diese Errsiteruug unnachtheilig : fie dienen alsdantt
dazu, irgendein Geschäfée, wäs ritte unuriterbrochett
Bemähung erfodert , bequemer p Stande zu‘bringetr;Nicht so bestimt ist die Dauer der andern rt der FV
rien. :. Weil auf Ostern uub Mäichaekis- mäiiche Stiv:
direude von eincr. Academie zur andern gehen; so-de-
mäühet man sich, soviel möglich, in der Woche vor fter
und in der Micharlis - Woche die Collegia zu T
es läßt sich dies inzwischen nie so getiau abmesser ; daf
fie nicht einige Tage früher oder später geschlosscn tür;
den. Äber wenn Krankheiten, oder andere zufäflige Ver!
anlassungen, dic niemand dasest D etitfernen käriirbesonders aber die im Erbvertkäge'söth nicht! vökkig
abgestellten Neben- Bediennngen es einem oder anter
Docenten unmdglich machei , sxine Vorlesungen fi
dem gewöhnlichcw Zeitraumezu uyltbkingen , so ttüfct
er die. Zeit , da dic andern Lehrer œhfhüren , um dasFehlende, allenfalls in verdoßpelten. Stttndei nachziu
Holen. In- der: Regel danert ‘also disse Varanz zwar
jedesmgl 14. Tage uud etwas-darüber: doch leidet dies
in Mot jedes einzelnen ‘Collegit touch wieder sscittéustahmen.

Aber , wird manvielleicht sage; dann bleiben dochnoch 9 bis ro Wochen im Jahre Fetter , und dcr Sts

dirende , dem die Zeit E Aufenthalts auf berAts: ' demic
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demie ohnehin ss. kostbar wird , muß beynahe den fünf-
ten Theil des ganzen Jahres ungenutzt verstreichen lase
sen. ~ Ich kann mich hier auf die Frage nicht ein-
[assen , wie der Siudirende die Zeit nutzen müsse, die
nicht zu den Vorlesungen verwandt werden kann, weil
diese Erdrterung zu weitläuftig werden würde : folglich
auch nicht geradezu bestimmen , wie der Studirende
die Ferien, es mögen deren viel oder wcnig seyn , ans
zuwenden habe : vielleicht werde ich mich bey einer an-
dern Gelegenheit hierüber umständlicher erklären. Mir
geftüge es vielmehr, zu benerken, daß die Frage, wenn
man fie auf das Kürzeste übersehen will , eigentlich da-
hin gefasset werden müsse : ob ein Collegium , wenn
darauf 4 oder 5 Wochcn weniger zugebracht werden, den
Mugen nicht hat, den es haben würde, wenn es einige
Wochen länger dauerte. Und da bin ich überzeugt,
daß derjenige, der über den cigentlichen Zweck des aca-
demischen Unterrichtes richtige Begriffe hegt , und biegroße Verschiedenheit in dem Vortrage: der Lehrer aufs
merksam untersucht hat , diesen Unterschicd so wichtig
nicht finden werde , als er anfänglich fcheine. Wenn
uur die Hauptsache gut und zweckmäßig vorgetragen wird,
so kann es nicht viel ausmachen , ob ein Dutzend Neben-

tigioaeie
auswendig zu lernen , oder in Heften sammeln zu müs-
sen glaubte , würde manfreylich auch hierüber anders.
gedacht haben : gegenwärtig aher giebt es solcher Leute
denn doch uicht viele, und, wenn cs deren giebt, ver-
dienen sie nicht, beachtet zu werden. Esbedarf vielmehrnur einer richtigen Abtheilung der Zeit : der Lehrer,
der sich bev Nebendiugen unnöthig aufhält uud das Ex-
hecblichere vernachlässiget , oder den Anfang seines Lehr-
buches zu weitläuftig und das Uebrige zu kurz behan-
delt, würde es auch nicht anders. halten, wenn er gleich
einige Wochen mehr darauf zubringen kann Da un-
sere beweglichen Fele (on von selbst die academisschenhalben Jahre verlängern und abkürzen , so darf ich mich
yur auf die Erfahrung berufen,
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dome daher die Ferien -en taberSiRmindemfieriürnimig nag Srreiditper Peneine Wege zuträglich : es Geistes und des Fr: m
längeru Qr mon : jim beyde bedürfen pers in
boten 1 ud Dior hrer bedatf der Ferien za
wänscht dm , u. d. g. m.: und Uer Ar-
Nähe Gc &amp;xínigen , wem drrZuhörerAUR g:: bénachbar:immte Zeiten vo u. Sind hiezu kei gr

j ttt: su
A sind daher meines Wi ;
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Mc: i m
hatte: oder m an ung war - und, as fär kun
was eine ganz is gat den Ferien ctwas Schi E
gleich einzelne dOr.mm t all32:3 tut

Man vergleiche übrigens . t ungegrüu.
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356.:V: Praefidem auteim «hàbeac Ordo , qui iego-
tia eius ditigat et'ordinet, queriDecanum mominare
folen.: -Efto autem «munus Décani;femcfre duque
£o. fulcipiendo fnguli "Profeffores: ordinarii fe:excie
giant ..: Se: qui exzordinariis: nan sunt , rad hanc
idignitatem/aüípizáre ;món. poterunt; ,'E «ontrario au»
gem s qui: fuge: ordinarii, ii omaes ad hac:muaus
béünduny admittantur ,* modojper- integrum'eerse
anum. haic ieojlegio: interfuerint , 'nifi forte: in alia
Academia iam: labores. idridicós ;; vt membra: Facul»
tátis: eiusdem duridicae , curauerint. : Quare; qui
noüiter rcdepti funt, aute exactum in hoc Ordine an»
ipm a Decani munere exclufifunto, illudque, 4i prius
ad illos peruenerit ordo, tunc demum 'obeaut; quane
«do: fcdinregtató ordine pér reliquos-.Collegas ^in ,or-
bem ad: ipfos: redierit, Katani autem;ex elabóratí-
lvibus Facultatis. ipüs, qua maémbzis Ordinis, debi»xam ftatini percipiant, ac recepti fupr,|Sufeipiarurautem. id munus eodem die, quófit;electio Rectoris,

$, VL Munera et officium Dccani quod adtinet,
m) haee fummis; lex' ipfi fit pofita; vt; curet omni pro
dirili-ftudio «!Suitquid. ad'icomimodum Ordinis li
WpeQar.". Sit ipke:tandrifbmus Searürorum cuftos, cu-
detque,sovt';omüia fahr xedte. ricéque ac ^detentez,
(Quamobrerti-: 2)fi quid purat ripis recte a quoquam
deri cto déontra "Tepiunfandiggem ; d moneat amice
fed. diligénzen) :; Cui wmoniro (fuo ,"fi fatis ^non elle
fadum fentite, i'addicet id integro: Ordini; ve eum
Collegio deliberati poffit, quomodo tali malosebué-
Wiéndum)ideatüm ^73) Litterae , quae ad intétum
:O:rdioem- fpedlaut et perueniünt accipiat j; tcfigtiet,
;eur collegis comifüunicer, et ad eas fecundum plurium
byota  refpondeat, ', Expcditionem ipfam autem harumrerum. ud (integrum, Ordinem fgectantium|curet/Se-cretarius promte ac diligenter,|41/Curerinferipti-onem Studioforum olim aliquando teftimonia petitu»
rorüm fecundum. tenorert- Cap. VIII, $. 5, ftarutó-
gum: Acádcotiae * jpforün:qué ceffimonionimexpedi-
tionem fecaudam. normam ftzturefum, Acad; Cape 1.

$, IO.
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§ 10. - s) Rerum notatu dignárüm; in Ordinetuo per
illud tempus geftarum, curatám conficiat. defignátis
Onemy vt earuar feruerur memoria;.... Qnae: adnota»
vit, decedens a munere: Succe(fori tradat, ; 6) Aliquo
collegarum morte defuncto, petentibus eius beredibus;
conficiat programma ja. eius honorem et. memoriam
conceptum , cuius, duarum. plagularüm-modum non
excedenrís ducenta exempla fumtibus. integri Ordinis
typis exícribantur, Diftributionem. mandet Acade«
miae: miniftro,,..cui- pro: hoc labore. foluantur- XVI,
gralli, ab heredibus defundti,: Neque hic. honor ad
Yxoses, liberos ,. alios quoscunque: neceffarios .colfes
gatum. extendatur... 2). Curet: cenfuram librorumÍcriptorumque iuridicorum-fecundum|normam.inCorpore. Priuilegiorum Academicorum nr,.30, praez(criptam,.8).Siquifüot.conuentus.Collegiiadorenandi , huius fei cura fit. penes Decanum; qui, fi
e re ipfi vifum fuerit , conuoccr collegas , "vtde re-
bus ab ipfo propofitis; ad- Ordinis curam quacunque
ratione, fpe&amp;tanribus ,. diligenterac fedulo deliberent,pec quisqua dr: raider tio ONUR "confeffibus . fe
remere fubducat , nec praefentiam , mifi exprelis
tius. tempeftiue indicahdis , deneger, 9) Si ma
gis'cóümmmodum, videtur | negotia huius generis if
fps proponár collegio, collegarumque fentefias
exploret; hique, quae fentiunr, terfe, catégorice, fiie
ambitu et anfractu fecundum colfcientiae tarionem dis
cant; prouideantque; he res dubia propofita didis fene
tentiis miagis dub/a. et 'incefra fiat,

dM.

Bibliotheca fact, poft cl. cl, VV. Tdtobi. Te Long
EC, F. Boerneri itératas curas , ordine difpofita,
emendata, fuppleta, "continuata, ‘ib Andrea Gott:
U Mack, Sercnilk. 'Duct regi, Megapol, a Hk.
et conf, eccl, et ecclefiar, circuli Stargard, et dà»
catus. Racébürg.Süperattendente, ^ Partis fecun-

dae volumen quartum et vltimum,—Halae,fus,' &gt; cibus
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tibus Io, Iac, Gebaueti, MDCCXC, 1. Alphab.
14 Bog. in gr. Quart.

oy einem zicht geringen Sumehat Hr. M. dasMl uon le UpeH
Ordnung gebracht : und wenn gleich seine Arbeit noch
kiicht ganz vollkommen seyn sollte,so hat er doch wohl soviel
heleisict, als man vou einem einzelnen Mannc erwarten
konnte.. Deitinngeachtet hat das Buch nicht hinläng-
liche Käufer gefunden, und der Verleger hat also we-

en Mangel des Abfatzes die Fortsctzung nun aufzugeben
| bewogen gefunden. Der Hr. Verf. verspricht inzwio
fehen, scine gesammelten Materialicn völlig zu ordnen,
Uin nach (einem Tode die übrigen Theile seines mühsa-
rhen Werkes wenigfens handschriftlich zn hinterlassen.
Ru Band enthält ein cronologisches Register : betfang des Werks erschien 1778.

B.
4

J" dem 1x. Ban E des patrioti
d s. Yi mpiiQE suriun i) mes qui pueiz, oig Sin ib dimu PUuteRn w.ift no sstadt in em bang h 1664. d geb ur
M nr zu oNT Aung 166 Per;
rath an VM EE I665. iur

|
a o
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To,

Sendschreiben eines alten Landpredigers ii Preltsb
schen an den Herrn Hofrath NAsnnberg ín Stoftod
über symbolische Bücher POM s by]ms
Tu t:

äre die Abhandlung unsers Hexrw' Hofraths
)). Rönnberg über die symbolisd en Bäther
D cr. B: S. 233. 2. B. S: 25:7 dié bkoße' t

Hanblung cines Gekehrten bet einen voiffenfpafttiden
Gegenstand geblieben : so würde vieilckehtk néetnand ats
befouderer Gegner dicser einzelnen Schrift anfgetreten
seyn.. Allein es war nicht allein , wie ich bereits ange-
ieget Ddbe, (2. 5. C 27.) die iweyte Auflage
seiner Schrift durch den Herrn Minister von Wötlkher
veranlaßt: sotdern dieser hatte anch bewürket j daß
ÿ00 Exemplare davon unter den Mitgliedern des Ober-consistorii , vielen Geistlicthen,undmanchenandernSjetfonen vertheilet tporden, um sie zu bekehren , und
das Preußische sieffjioné» Edict zu rechtfertigen. *)

. © Ff ' Dadurch

*) Intelligenz - Blatt zur Alg. Litt Zeityng € Nr. 91.
+ vom 17. Jul. 1799. :
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Syaburd) Dat fic natürlid) cine grbere Cvnfation, be
sonders im Preußischen, veranlaßt, und es sind in die-
ser Messe zwey besonders gegen dieselbe geriehtete
Schriften erschienen, vielleicht werden noch mehr Wie-
Feriegungen folgen. Der Verfasser dieses Sendschrci-
bens, der die Symbole ganz misbilliget, hat den
Weg der Persifiage erwählt : . mehrere seiner Acuße-
rungen sind aber zu hart, verschiedene Stellen etwas
zu. gedehnt, .und neben manchen richtigen Bemerkungen
stehen auch andere, die dic Probe nicht aushalten mdg-
ten, wie das bey solchen Controversschriften häufig
zu feyn pflegk: “ Von unserer Academie fällt er S: 37.
das Urtheil, sie sey „„eine obscure Universität, die noch
„nie einen großen Einfluß "auf die Denkungsart der
„Deutschen hatte.®

2e

voeyte SortfeGung oer Statuten der Bü-
nowschen ^juriften : Sacultát. — $. VIT.

Quac Ordini [Ctotui ex fummis Caefaris et Dacali«
bus priuilégtis conceffa eft facultas, conferendi hono-
fes Academicos, ea a Decano Facultatis exerceatur

ira, v6 qui.zécipic aliquem in numcrum Gandidatorum,
is quoque , licct interea ad alium. Decauatus honor
peruenerit , examen promotionemauc. eius dirigat,
quatenus in fequenti Decanatu Íc examini fiftit, Vita
proximum enim Decanatum hoc non extendatur, .

§. V 1.1 1. In conferendis autem honoribus acades
micis id maxime curent Antecellores, vr ne quis ad
cos admittatur, qui iisdem nonplane er optime dignus
a quouis optimo cenferi iure .fuo meritoque debeat,
De qua. re, Wt co certius conftet, voifi Ipfius Ser,
Dacis ioterueniat difpenfatio, primum examini fe
fübmirtat, quod die a Decano dicto, ad quem Secre-
tarius Facultatis omncs , qui cidem intereffe debent,
juffu Decani inuitet, Profeffores, qui omnes prae-
fentes funto, religiofe inftituant, de rebus grauibus
et quae funt alicuius momenti quaerant, nec nimium fa-
ciles fc praebeant, fed rigorem examinis tempereut pro

teme
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temperum vatietate et diuerfitate, babitoque refpe&amp;u
ad inftitutam aur instituendam ‘a Candidato viuendirationem.—Altercationesautemomnes,autiDuidiofaein alterius opiniones propofitae quaeftiones  difccpta-
tioncsque collegarum inter fe de rebus propofitis, plane
abfunto,  Peracto examine deliberent fecum Ante^
ceffores pro conícientia, vtrum dignum inuencrintCandidatum honoribus nec ne,.Siindignuserit,nonadmittatur; quem dignum pro conícientia credunt,
illum Decanus ex decreto Ordinis Candidarum honos
rum academicorum renuncíet, jsque tum promittat,
fe in nulla alia quam bac Fridericiana, bonores
in iure ambiturum, .fique fecus fecerit, fe huius
rei veniam 25. thalerorum diípendio redemturum,
Porro confcribat differtationem inauguralem , quamcum vel fiae. Praefide, prour libuerit,^defendar,Practer haec praeftanda litteraria, pecuniatia et fum-
tus in Promorione Licenriati fint 95 thalerorum 40
affinm, et in Promotione Doctoris: 118 tbalerorum,
Profeffores tamen in hac Academia viuentes, eorum-
que filii, nepotes ‘et generi ^a fumtibus illis, quos
ipfum collegium percipit, immunes íunto, reliquas
impenfas autem ferte teacantut,

$. IX, Ipfe Promotionis a&amp;us iis peragatur fol.
lemnibus, quae communiter de ritibus conferendo-
rumhonorum in Friedericaga quoad omnes Facul«
tates difpofita fünr, lurisiurandi autem formula , qua
fidem obftringant Caudidati haec efto ;

1) Licentiati,
Ego N. N, iuro atque promitto, me, quicquid
ad exiftimationem famam honorem atque in-
creméntum Vniuerfitatis huius Fridericianae et
figillatim Ordinis iuridici vllo modo facere
videro, nullo noa tempore, et ad quemcunque
demum ftatum peruenero, fancte facturum, com-
moda; quantum in me erit, promoturum, damna
auerfurum, nec petiturum. vel admiffurum, vt
in vla alia Academia vel Licentiati honores

mihi nunc soar iterum, vel fupremi.con-2 feran-
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feraütit, méque bos, fi ambire libuerit, nul-
libi nifi in hac Fridericiaba petiturum, Porró
quoties continget, vt vel püblice vel priuatimfit
docendüm , feribendum, patrocinandum, iüdis
candum , me confcientiae , legum, iüftitiae,
veti et modeftiae fummam femper rationem
effe habiturum, nec quidquam in his, quod
Dci gloriae, vel publicae prinatorumque faluti
aduerfum fit, fcienter me commiffurum, De
caetero omnia, quae officium dignitasque Li:
centiati iuris poftulat, fincere optimaque fide
petacturum atque, praeftiturum. ' [ta me Dcus
adiuuer,

2). Do&amp;oris,
EgoN N. iuro atque promitto, me, quidquid
ad exiftimationem, famam, benorem atque ine
crementum. Vaiuerficatis buius Fiidericianae et
figillatim "Ordinis iuridici vllo modo facere
yideto, nullo non tempore, et ad quemcunquedenium ftatum.peruenero,fanctefacturum,commoda ,.quantum in me erit, promoturum,damna auerfüurum,|Praetereafupremosiniurebonores mihi munc conferendos in nulla alia
Vniucrfitate, vt mihi denuo conferantur, petisturum vel admiffurum,|Porroquotiescontin-get vr vel publice yel priuatim fit docendum,
fcribendum, pattocinandum, iudicandum vel de
iure refpondendum ; nie confcientiae ; legum,
iuftitiae, veri , modestize fammam femper
rajionem effe habiturum, nec quidquam in his,
quod Dci gloriae, vel publicae priuatorumque
faluti. aduerfum fir, fcienter me commiffutum,
De caetero omnia, quae officium dignitasque
Dod&amp;oris poftulant, fincere. optimaque fide
peradurum atque praeftiturum, Ita me Deus
adiuuet.

$. X. Diftributio pecuniae a Candidato folutae fiat
hunc in modum.

d.

1. Sum-
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I. Sunima 50 thalerorum,; quae pro omni exàámine
foluitur, ita diftribuatur, vt inde accipiar

f) Decanus pro bellariis, —' — 7th. 12 aff,

2) Facultas|—~f40ih.
' acqua lance intra tres collegas

diuidendos,
3) Secretarius Facultatis - 2 — 36aff,

vnde refultat fumma.«|—50th.—II, Ex 14thaleris, qui folui debent pro difputa-
ione inaugurali fola fine promotione habita, accipiat

3) Decanus pro pracfidio, -— —iXQtli,etiamfi plane absque Pracfide
difputet Caudidatus,

2) Re&amp;or Academiae pro oppofitione, J th.
3) Bidellus, ——. — -— 2th.

4) Famulus, —  — Ith. m

vnde fumma — -— — 14th —

III, Summa 95 thalerorum et 4o affium, quae ab
so folueuda eft, qui Licenciatus gradum ambit, hae
ratione diftribuatur, vt

Y) inde fumantur fumtus examinis—5oth;2) Decanus pto pracfidio accipiat—10—3) ldem pro adu promotionis .—  5— —
4) Re&amp;or pro fceptris et oppofitione 1 — 16all.
5) membra Facultatis pro promotione I7 —

acqua lance diftribuendos,
6) aerarium bibliothecae — —. I— —

7) Secretarius Academiae — pe
8) Secretarius Facultatis. pro litteris

ad aulam  —

9) Jdem pro promotioneio) Bidellus——11) Famulus Academiae

Mtt

2
re.

s
— 1 — 24 aff.

«t inde refültet fumma-—ÿgszth.40all
IV. Sümma 118 thaletorum, quae ab eo foluenda

et, qui ambit. fuimmos in.iure honores, ita di-
fribuatur, vt

I f 3 D de
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1) dedu&amp;is inde --

pro examine
2) Decanus pro praefidio accipiat I0— —
3) idem pro promotione — -——  1Oo-—-—
4) Rc&amp;or pro fceptris et oppolitione 4-
5) membra Facultatis pro promotione 24 -

aequa lance intet ea dift ribuendos,

6) Acrarium Bibliothecae ———7) Secreratius Academiae —  —
8) Secretarius Facultatis pro litteris

'-9) a m promotione . r

10) Bidellus- —|——11) Famulus Academiae

50th; —

2——
2-—--

2—-
2--

IO0-
2-—

— 1I8th,—vude refultat fumma

Z-

Handkuch der deutschen Münz- Maaß- und Gewichts-
kunde für Kaufleute und anderc, welche von der ehe-
maligen nnd gegenwärtigen deutschen Münzverfaf-
suns - von Wechselcoursen und ihrem Pari in Sit-er, desgleichen von Magßen , Gewichten , uebst
andern dazu gehdrigen Dingen. Nachricht haben
wollen, gessammlet und bearbeitet vonM. R. B.
Gerhardt, Königl. Prenß. Haupt- Banco - Buch-
halter. Berlin, bey Aruold Wever, 1788. 1 Alph.
z Bogen in Octav.

e mähsam ausgearbeitete Büch enthält in 3. Ab-schnitten 1) eine kurzgefaßte Ücbersicht des deut-
s&lt;{&lt;cn Münzwesens vergangener Zeiten, besonders aber
des Ursprungs der deutschen Rechnungsmünzen, und
überhaupk der mit den Münzsorten vorgegangenen Ver-
änderungen, 2) eine Uebersicht von Dentschlands Münz-
Maaßs- und Gtrichts-Verfassung jetziger Zeiten, 3) die
Mänz - Maaß - und Gewichts-Verfassung der deutschen
Reichskrcise, Länder und Städte insonderheit. Da
Samrmlungen der Art, schwerlich sogleich durchgängig
richtig gelicfert werden können ; vielmehr dic genaue pri
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und Berichtigung derer, dic mit den nöthigen Hülfs:
mitteln hiezu versschen sind, bedürfen.: so will ich meine
Landesleute auf dies Buch, in dem au den gehörigen
Stellen auch unsere Münjen, Maaßen und Gewichte
angeführet sind, aufmerksam machen, und zur Probe
dic Stele i hiesigen Maaß und Gewichte, S. 246.
247. ausziehen.

„Von Rostocker Maaßen A) der Längen, wird
bie Rostocker Elle zu 2 Fuß , der Mecklenburger Fuß
aber zu 12 Zoll gerechnet. Die. Elle (oll bet Dreier
gleich 2565, der Fuß aber 1283 Franz. Linien lang
feni : Es vergleichen ich also 49 Rostocker mit 4x
WBraband:r Eller, Differ. 192 pCt., 100 Berliner mit
I /35 Rostocker Ellen, und 55 Mecklenburg. nit. 5x
Rheinl. Fuß. (Einige rechnen auch‘ dasFußmaaß dem
Hamburger gleich.) B) Von Flächeri- oder Qua-
Drat-Maaße wird der Faden Holz in Mecklenburg
8 Fuß weic, und 8Fuß. 4 Zoll hoch mit den Darüberliegenden Kloben gerechnetqdieSeiteenthält.alss663 Mecklenb. [] Fuß. E) Vom Rökper- oder Cu-
bikmaaß hat 1. bey dem Getraidemaaß bíc fLaft-s
Drômt a 12 Scheffel oder 96 Scheffel. Der Seheffel
soll nach Krusen'1789, nach dem Hausvater aber
2140 Franz. Cubikzoll enthalten : es vergleichen . lich
hiernach 100 Berliner Scheffel mit 1534 Scheffel 2
1789. Fr. Cub.. Zoll oder mit 1284 Scheffel a 21.40.
dergl. circa, : 11.: Die Maaße zu flûssigen Waavensoll
wie in Hamburg seyn, und so eingerheilct werden.“

„Vom Rostocker Gewicht. A) Bey dem Handels-
gewiche wird das Schiffbfund zewöhnlich zu . 20icspfund a x6 Pfund gerechnet : bey Bled und Eisen
aber rechnet man es nur zu 280 Pfund. Der Steitr
zu Flachs hat 20 Pfund, zu Wolle und Federn aber
pür 10 Pfund.. Das Pfund von 10634 Holl. Aß
Schweere hat die gewöhnliche Eintheilung : es verglet-
chen sich 100 Pfund Roltocker mit 109% Pfund Ber-
[intr circa, By Das Goldund Silbergewicht ist das
Cöllnische Markgewicht.'*

a. In
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5 dem §. 194. des neuen Erbvertrags (2. B. S. '62.)ift bestimmet, daß zwar die Eyde der Professoren
und Promouendorum nachgesehen werden, aber der
bisher gewöhnliche End dcs Rertors unverändert blei-
ben solle. Die erstere Bestimmung hat ihren guten
Grund: warum aber bey dem Recktor- Eyde aus dem
uämlichen Grunde nicht eine gleiche Abändernng cin
treten soll, habe ich durch angestellte Erkundignng nicht
in. Erfahrung bringen , auch durch Muthmazungen
nicht herausbringen können.

. Meines Ermessens ist die Fassung nicht besser, als in
den übrigen ältern. Eydes Formeln.. Da er weder
mzit dar in den ältern Statuten, (r- B. S. 1202
nsch mit der in der Concordicn - Formel von 1563.
enthaltenen. Vorschrist (2. B. S. 2.13.) genau über-
einstimmet, co theile ich hier die bisher gewähnliche.Ey-
Seid mi in wclcherjetzt bloß das Wort:leraclire
ahgeäudert ist.:
T go N. N. ResorAcademiae Roftochievfis pror
anitto ct iuro, me Acádemiae dignitatem er iurg
fideliter sc. fedulo. conferuare et defendere s er legs
coj;tavara cius efficaciter pra mes svirili^ exequii et
tutari, et Serenjffimi Priacipisy Ducis Megapolenfis
regnantis, et totius: Academiae ,/Sasatus.er Commue
munáítatis Roftochienfis y; conimoda' et honorem tueri
er. promoiere velle quamdiu hoc officium. meuni
durabit; fine dola ct. fraude, Er intra üs dier pott
renuntiationem noui Redoris, gui mihi füccedet,
mci, officii rationem, Concilio Academiae fideliter
ieddam; ct in.codem odtiduo Operam dábo, vromnia,
quae per feméftire, proxime elapfum ex Archiuo de-
promta ,. ad illud :relocentur ; denique intra menfem
proximum , pifi de confenfu Coucilii Academiae,
tx lac vibe non dilcedam, Sic me Deis adiuuett*

Aa.



Annalen
Der

Stoftocticbenfcabetttic,
2. Band. 30. Stück.

Den 7. Dec. 1790.

]»

Weihgefang, Am Tage der fcyerlichen Eróffnung
' des anatomifchen "Theaters dem Durchlaüchtigiten

Wiederheríteller und Erhalter der Roftockíchen
Academie, Herrn F R I E DR IcH FRANZ, rer

icerendem Herzoge zu Mecklenburg, etc, étc, in
D nrerthinigheit usd Ehrfufchr zugetiguet vod
(amtlichen der Heilkunde Béftiffenenen, Roftóck,
am g. Nov. 1790. Gedruckt in der Adlerschen
Otkcin. 2 Bogen in Folio.

achdem die Einrichtung der Curforeh zum ana:
tomischen Theater vor einiger Zeit voklendet
worden, so wurden die anatomischen Vorle-

fungen und Ucbungen am 8. b. M. durck zweene Re-
den , deren erstere der Hr. Prof. Josephi, und die
zweyte ein hier studirender Mediriner, Hr. Wischke.
in Gegenwart der Durchlauchtigstcn Herzogin hielt,
feyerlich erdinet. Auch dies Gedicht ist bey der Gele
genheit gedruckt und vertheilet worden. Es ist vom
Hrn. Rector Rosegarten in Wolgast, und seinen
nteisten Gedichten gleich. Folgende Strophe, die ich
für die Beste halte, mag hier ihren Platz finden :

Gg Wohl



234 A Nnnalen der Rostockschen

Wohl, wohl dem Völkerhirten, der der Wahrheit,
Des Himmels schönstem Kinde , Tempel baut!
Der sselbst in ihre sonnenhelle Klarheit,
Fit Adleraugen ungeblendet schaut!
Der nie das hohe Vorrecht freÿßer Geister,
Dich, Vorrecht, frey QE zu denten,
Der , Vater seines Volks uud seiner Herzen
Es weis’ erzieht und schonend lenkt.

26

Chriftopb. Caroli Henr. de Kampz , Megapolitani,
commentatio de fundamento et limitibus obliga-
tionis liberorum ad fa&amp;a parentum pracftanda,
In concertatione ciuium Academiae Georgiac Au»

uftae, die IV. lunii ciotoccxc, praemio a, M.
Üricaaniac Rege Aug. constituro, adiudicante ine
elyto lureconfültorum Ordine, ornata,  Géttin-
gae typis Io. Chrift, Dieterich, 8 95ogen (t Duart.

Georgii Wiefe, Roftochienfis, comientatio de funda-
mento et limitibus obligationis liberorum ad facta
parentum praeftanda, quam in concertatione ci»
vium Academiae Georgiae Auguítae die IV, Iunii
MDCCXC, primo loco ad praemium accceíliffe
cen(uit iaclytus Ordo Iureconfulrorum, Roftochii,
in ofücina Koppiana, 6 Bogen in Quart.

Dt Ztgnlasung diefer begdeu Shun tzefchweisigkeit, ans n häufigen Fehler ßes angehenden
Gelehrten , der das Ueberflüssige von' dem Nothwrndi-
gen und Rütlichen zu unterscheiden, durch eigene Le-
cture noch nicht hinlänglieh belehret ist, - abgerech-
net, wird man in beyden Abhandlungen den Gegen-
fiand so gut bearbeitet finden, als man ‘es in ben acae
demischen Jahren erwarten kaun. Die letztere Ab-
handlung insbesondere kann den Beweis liefern, daß
anch in Rostock der Studirende in bet Hauptrrisser,
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schaft eben so weit , als auf andern Academien geschie:
het, ausgebildet werde , wenn nur ; was ich bisher
inzwischen leidee! viel seltener, als man es glaubensollte, bemerke, ~ natürliche Fähigkeit , hinläugliche
Schulstydia und Fleiß verbunden sind.

Ze

PridededenmYivcrd
DerUNEEE, Tie
gen in Octav.

 ae

Sy K derfein dui dritte TiUt tuts maj bio in E m E
jin : mue daßd e ande T s erste itelnbug u B wird dies &lt; avt EET Jr:Dus d S elED m REOR iias: Uns RTTd 2m NON ..the d v ai es e 5% himediE m reFt fra Sid hat u na.cncE "i Gele ich dies tit andernrdisg ihrer vst; aphie Win eE
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Parenthese beyfüge: 0) 2fnig. Joh. Dan. Aept-

e enabe, " Göteen, 1 Th Cum) DAEutr. Theod. Aepinus y Breslanische Häsen, 4 Th:
S. 19.) 4) Joh. Afelmann. 5) Andr. Amsel.
6; Ge. Amsel, (Annal. litt, Mecl. 1721. S. 58.)
7) Carl Arnd. s) Christ. Arnd j (Rollii mem.
Phil, Dec. 1. S. 353.), 91 Jos. Arnd. (Mem. dg
Niceron, Tam. 43. S. 239.) 10) Joh. Asverus. ~~

E Iac: Bacmeister. 12) AutBacmeifter. BoouVrcnlioct'!)op aet 12
Lev. Battus. 18) Herm. Becker. 1:9) Det.
Becker, ¿Gstten 1 Th. S. 229.) 20) Joh. Bo-
cerus. 21) Sam. Bohl. 22) Joh. Borcholtett,
CSebeuborn amoen, liu, lom, I. Q 437. Studiofi
Cuiusdam véritatis ad Sagittarium quendam delitáu-
tem- epiftola) 23) Jac. Bording, (Bartholini
ciltz medica, S. 82. 24) Jac. Bording. 25) Mart.
Brasch. 26) Joh. Bronkhorft. 27) Hinr. Brus-
câus. 28). Chr. Mart. Burchard, (Götten,
1 Th. S. 23:.) 29) Arn. Burenius. ~~ 30) Hinr.
Carerarius.' 31). Jac. Carmon , (Algemeine
Maächrichten von juristischen Büchern ; 27 Th. S. 330.
ip Joh. Deine CIMA M SAM,ined, Tom.
Hast. Chemnig | CHiphale, deba. e)
$4) mew, Chytr4us. (Unschuldige Nachrichten,
x716. S. 9650,) 35) Nath: Chytrâus. 36)
Otepb. flop. 37) Jan. Cornarius , (Bru-ckers Ehrentempel,‘Dec,1V.S.141.Baldin-ger progr. HI. de Jane Cornario,): 38) f£tn(t
Cothmann. - 39) Joh. Cothmann. 40) Alb.
Cranz, (Mölleri Cimbria lirt. Tom. II. S. 376.
Mem. de Nicerom 'Tom. 38. $.388.)) — 41) Oe.
Detharding , (Sin. 9Pibl; 4 $0. €, 644. Otroot

h;
42) Joh. Jac. v. Döbeln , (Eezelii rsctóck il et

lográ*
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biographifeht. Lexicon ofver tamnkounige och làtde
Svenske Maen, Forífta Dcelen, C. 256.) .43) Sob.
Ge, Dorsch. 44) Joh Draconites. (Les eloges
des hommes ícavans tités de lhiítoire de: Mr. de
Thou. par Tejffier Tom, 2. :/234) — 45)
Matth. Hinr. Eggerdes. 46) Paul. y. Eigen.
(Möélleri Cimbria litt. Tom. I). S. 227. Gr eve
idem, Pauli ab Eítzea, Sàn. Bibl. 4 St. S. 179.
5 Gt. €. 267. Trefibow Deuske jubel4 Laerere,
Q. 24) 47 Ainr. 2c. f&amp;ngelfen, (Aà. hilt.
eccl; Vol, 4, €. 313.) 48) erm. Cbr. JÉngelfen,
(Götten, 1 Th. S. 239. 2 36. S. 805) — 49)

Jas. Fabricius. . 50) Joh. Sedt, (Ada Erud.
1719. S. 47. Gel. Fama, 51. u. 52. Th. Unsch. Nachr.
1716. S. 333. 854.) 51) Joh. Festing. 52) Matth.
Flacius. 33) Joh. Freder. 54) Joh. Freder. -
535) Joch. Gerdes. 56) Joh. Ge. Godelmann.
57) Zach. Grape. 58) Zach. Grape, (Gel. Fama,25 Th.). 59) Mich. Graß. 60) Andr. Großhen-

ning, Gers cot END DaLcemann. 639
Wilh. Dav. Habermann. 64) Andr. Dav. Hav
bichhorft. 63) Marc. Hassäug. 66) Alb. Hein.
67) Steph. Hein. 68) Tilem. Heshusius, (Adamt
Vit, Theol, (5,-295. Preußische Zehenden. Vol. I.
P. 9. S. 798. Vol, I1, P. 18. S. 731. Müllers
Staatscabinet, 5. Oefn. S. 43.) 69.) Pet. Hinfet-

menn TOME s v Ae
S. 130. fiiüllero Staatscabinet, 1. Oefn. S. 368.)
73) f£n. 4uping. — 74) Joch. Jung, (Mölleri
Cimbr. lier. T. 111. S. 342.) - 75) Lor. Rirchhof,
76) Joh. Kirchmann, (Mem. de Niceron, Lom. 41.
€. 161. Milleri Cimbr, litt, Tom: HT, €. 353;

m Joh. Klein.. 78) Mu DapiiFried. "onig- 1». Christ, 'Rortbolt, (Mem.de
Niceron, T, 31. G. 47. Mölleri Cimbr. litt; T, HH.

6. 362. Fortg. Samml: von- Theol. Sachen. 1731
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S. 387.) 82) Alb. Joach. v. Krakevitz, (Aa
Hif, Eccl, Vol. I. €. 200) —. 83) YUilb. fLaw
remberg. 84) Jac. Seb. Lauremberg. 85) Pet.
Éaurembera. 86) mao, Lobech. 87) Eilh.
Lubin. 88) Joach. Lütkemann, (Rehtmeyers
Nachricht von den Schicksalen Schriften und Gaben
D. JI. Lötkemanns , vermehret von Martens,
Bruunschw. 1740. 8.) ~ Ich meyne nicht, das ich
jeinanden ausgclassen hätte : wer inzwischen das Buch
selbt zur Hand hat, dem wird es bisweilen die von
einem andern Manne aus der Familie etwa vorhandene
Natchrichten , die vielleicht irgend eine Erläuterung. der
Lebens - Umstände des hicsigen Gelehrten darbieten
könnten , nachweisen.

4,

qe SottfeBttng oer Gtatuten oer 200501»schen Sjuriften Sacultát. —  $. Xl. Non
tantum Profcíforibus, fed et omnibus, qui funt honos
ribus academicis orpati, competat facultas publice
priuatimque docendi, modo rite finr in Facultatem
recepti; gaudeantque quoque iure praeleciones pu-
blice' iudicandi, modo. fchedulam- albo. academico
affigendam ," antequam affigatur, exhibeant: Decano,qui cam perluítret fubfcribatque,^Pariterquoquebi; fi quid tyqis exfcribi volunt, id, antiquam hoc
fiat; offerant Decáno, "vt rite ceüfurae fubiiciatur,

6. XII, Receptione autem in Facultatem illi tan-
tum indigeant, qui alibi fant. promori, Nam qui
in hac Friedericiana honoribus funt ornati, ipfo iure
recepti cenfeantur, vt ftatim. ád- docendum accedere
poffint, modo antequam. id munus aggrediantur, pro
rite impetranda bac facultate publice pto cathedra
vt pracfides difputent, confíen(u Ordinis ad hane rem
(mpetrato, Qui vero alibi promoti fant,. eandemque
facultatem impetrareé:cc piunt ,. praeterea foluunto pro
receptione XX; thaleros,' quorum dimidiam. partem
Decanus accipiat, alteram dimidiam partem reliqui

Collegae
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Collegae aequa lance inter fé diuidant, Duplani suten
hanc iummam foluuntoii, qui, quum ante iam Bützo.
vii füerint, aliorfüum fe conuerterupt ad impetran-
dos honores, et deinceps reuerrentes hic loci docete
volunt, Qui vero Doctores a Ser, Duce ad docendi
munus aduocantur, nihil pro receptione foluant,

$. XIII, Quicunque honoribus academicis ormatue
non eft, ex regula a docendi Facultate exclufüs efto;
Attamen liceat Ordini de bac re ftatuere, et ex
cauffis ab integro Ordine probatis etiam iis, qui
promoti non funt , inprimis fi examini fe iam fübie-cerint, aut iam inauguraliter|difputauerint,haocveniam, maxime fi illa ad certum tempus tantum
petatur, concedere, vt tamen hifce: praelectiones ex
publica tabula academica indicandi ius non tit,

XIV. Cenfuram fcriptorum iuridicotum typis exe
cudendorum curet Decanus fecundum normam in
priuilegiis Academiae clementiffime conceffis Nr, 30.praefcriptam,|Soluaturautemprohaccenífura,fiÍcriptum oblatum 4. aut 6. plagulas non excedit,
vnusthalerus; fin majoris molis eft, eadem proportio
ratione cius, quod hanc quantitatem exeedit, feruetur,
Hocce vero honoratium in folius Decani regulatiter
£edat emolumentum, nifi forte is, fi res dubia et
altioris indaginis ipfi vifa fuerit, fcriptum illud
integro Ordini communicauerit, quo fado dimidiam
buius honorari partem collegis dabit, vt aequa lance
cam intet fe diftribuant,

5.

V'! der Herzogl. Regierung war dem Herrn Vice-Kanzler Loccenius als eines seiner ersten Ges
schäfte aufgetragen worden, sich dahin zu verwenden,
daß von der Stadt das einmal schon zum Observatorig
für die Academie gewidmete, an der Grube liegende
Gebäude , die Speeulg genannt, in cinen völlig
brauchbaren Stand hergestellet, und der Academie wie-
der abgetreten werden möge. Nun is zwar dicser
viereckte Thurm, auf dem in ältern Zeiten eine Wind-

mitte
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mühle gestanden haben foll, chedeß von Casp. March
zu einigen astronomischen Obscrvationen gebraucht wor-
den, wie die im Rost. Etwas 1743. S. 342. ent-
haltene Nachricht mit mehreren zeiget: allein für jetzige
quus ward er denn doch völlig unbrauchbar befunden.r liegt in einer sehr niedrigen Gegend, wo selbst die
nahen Häuser demfelben schon die Auslicht benehmen,
und er ist so enge, daß zu den Instrumenten und Ob&gt;
servationen kein Platz vorhanden gewesen seyn würde ;
auch hätte die fehlende Festigkeit des Gebäudes , und
die unbequeme Einrichtung der Seiten-Mayern es noths
wendig gemacht, solchen bis auf die Erde abzunehmen,
und neu wicder aufzuführen: wenn dies aber geschchen
sollte, so war es rathsamer , sogleich an einem beque-
mern Platze ein geräumigeres Gebäude anzulegen. Man
glaubte anfänglich, daß das Zeughaus dazu cine bessere
Grundlage darbieten würde , und auf dasselbe noch ein
Öbservatuorium aufgesetzt werden könne, indem es in
einer hohen Gegend dcr Stadt, und ziemlich entfernt
yon den Thürmen der Marien und Jarobi Kicche liegt,
auch geräumig genug ist : allein der Augenschein zcigte
sofort, daß auch hier die zu einem Observatorio erfos
derliche Festigkeit des Gebäudes fehle. Man wählte
also endlich den Zwinger, der theils durch seine starken,
unten mehrere Ellen dicken Manren den höchsten Grad
der Fesiigkeit gewähret, den man bey einem solchen Ge-
bäude verlangen kann, theils eine so bequeme Lage hat,
als in einer Stadt nur mdglich ist, indem die Aussicht
nach Osten, Süden, und Westen völlig , auch nach
Südosten und Südwesten mehrentkeils frey , nnd
bloß im Norden die Stadt im Wege ist, theils Ranm
genug hat, um alle erfoderlichen Instrumente anzubrin-gen. Da nun E. E. Rath sich dereitwillig rrkläret hat,
der Academie die beyden öbern Etagen dieses Zwingees,
die zum Observatorio hinlänglich find, zu überlassen,
und das daselbst befindliche , ohnehin unter dem hohen
sieinernen Dache dichte an der Stadt und dem Thore
nicht gut placirte Puldex - Magazin an einen andern Ort
bringen zu lassen : so wird hoffentlich nächstens dis Ein:
richtung des Gebäudes verfüget werden.



EJdH
Der

RostockschenAcadetnie.
2. Band. z1. Stück.

(Den: 21,Dec. 1790.

ie 305812943

Néher. die Vottheike MO) Met crat Erbauftalten. Eine Rede, bey^edIiicext
Gegenwartdes. Hutchiauchthzsieh Senes wo
Frau, Frau Louise Friederikg ,. verglttwctenHerzogin vun MecklenburgeSchwérin , te. ze, \

8. Rovember 1790. gehalten voir jJosephi, der theorctischey ann
HHmg
in der Adlerschen Offiéin. 3 Bogen 'in Quart,
und 3. Kupfertafeln. Hut :

b ich es. gleich in der Regrl- Y eit shr bet
flüssige Arbeit halte, jet w§ÿ'ßên Nuzzet irgén

Cv iner Wistenschaft in bésslüexs Schrifken ttt:
derholt zu empfehlen :! ss mögtc doch: in derm gegeg-
wärtigen Falle wohl eine Ausnahtt Statt finden , da
S. Ter MONI,ADR
Witttigr Gin: FRI ‘find maitwohl ! x
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lie risinmEm
use edas. ies Versprecen jeman in Er-V Red dae Avi cundfud AdERA bic PHg WUth ; " »
derten Mensehezrÿar ugs tur dun ual
Prediger in n ruf eis nge.uoch unsere
Ruhe des Körpers tungsFotimi."i ie sanfte
ur erbittendr Wohlthat anpreiscn, wer kanu sd
großen Haufez verdenken, daß. eres fur ein nali

guE
deuttteb ditte soeedi des ort t ut
Froh dethiénen B) NUR aher dr mt
MnMEROH
Ms des eso aeilitecegebediherenERUttete:
Mr Ot, das anatausiche Theater i

immerzu den we igen Mer Hal e mos m
braucht ward. Weil aber nachhin Nit votre. » j
| Ä U den Raum nicht wwE te Htsse, nio bequem hielten , qu vaput:Dern iret. Josephi zu dieseju Bchuf: so gut ti res

EY Ke:zds finbet, fiy num ein osruuiges. imme aam
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ameéomiifden: Soionftratíonet mit;bov nbtbfgen Gin
tidytufiqut ; cir Oeetionsyimmer für: die:Studirendeu,
eltcige. Zintmer:. zur- Aufbewahrung der Präparaten;
Geräthfehaften , 1c."rine Küche, ein Keller mit einer
Eisgenbe, der dabey Licht genug hat, um erfordert
jen Falles im Ssmrter barin zu arbeiten, ein Ber
hältniß: zur Rei ‘und Maceratloh~drr Cadaver)
sins:Knvchenbteichs: im -Sarten , .d -die: :Wuhnung

fss90
Lia.

:EA. aun, Ordo ICrorum. S Runs quodis. x:dud y£olieg! 1 "i ite pelpondentinmy M pee
queque atus . maxime. ptofpici indum ASpectaht autem, quae lic perticggt. IS lum etit,
celfóres parci Mac auc p tüngnb, P rtim ad Ants.

boeut in
.t) nPERRO A;. His kiisd ' i. yr euros P mum veoiunt
f "s munus E) Pi ordingriorum tam. el u l ) ] L . .- G

HpG.Vnum guts e dicilves Demum Odiqui amnia ità inHitiat, V por Hr, quatt à Rd
affi »,pmniammembróram Ordinis: quantum AIO

FA eneMer qium decSD.320p!1J» 4 l5 n ». C . i E Ine

DUI eeeNET.traditiy. diligenter » qué PA aôta fung s.. Ed
tontlüuaque. orarooe, litteris, mandet « i apt» nôcety
tel donem ie: ir, q Z eris, mandet; ita, yt ujur PuEEi ne, onfédae relationi ribi

$52 quae



24.4. Annalen .h2r Rastochscherque:fentit,tumiqüe:relationemilla.judsis.-dnre*gris. acis cüm:;integro Ordine.communicer, :4,):1um
quilibet. collegarum: quoque , quid; de: carre. fentit;adícribar, ;In qua|re,ftudeat;quisque:iüpriniisyj,tfumma religione procedat, Nemo, enim hag'in.f$
det quidquam. affcctibus;: fed incer. pro onfticntia
quilibet, quod-fentit;:libere, meque ad alteriug.bes
neuoleritiam jcaptandam , seque; ad. inuidiam: aut igodium alterius fcribat,|5.)Quofa&amp;o;collédiisqagcollegarum: füffragiis, fi Referenti füboritur dubita-
tio, aut de hac re, fi breuiter et paucis fieri poteft,

iterum fcribat,, fed fine. ambagibus et amice, vp gesét Callegus 1, "er téliora. omo dsuillandi bl
aut fi grauior ré$ fir, ec vberiorein difpuratiopttndendctins) Referee condoéer. Colles un ipee am,
emo enim; nifi ex iulillima Luulka, Sbelto, ad dd
füas, tümquE' práefentes et corámiüser fé difpitént
fed ine ardore àufibique mot,ámicepotius mviter ac"códtinchtér, veritatis er iüftitiae ffü Tof?
quodque riim placebit plurimis, id ratum efto. 6")
Guano couftat de plurium, conftanti et ers fmm13, fécundüf, hanc füfeipiat is, qui retalit ex actis,
Elábofatiddem , neque cam, recufet ideo, quia iplgaliter fentat, wifi cauffa fit foite vere NS
gravilfima delidà eorumque poenas ConcerngBS, '7.
in conficienda, elaboratione multüib ét pfo vitii
quisqüe adhibeat ftudii et ajesses seb ful i2

vam, qid in chartam éoniecilfe,fcd fioc "olini4
LA probeque perpensa dilige&amp;rer dé éooftitütà', M:
ne inde quid cdpial serrintsagi OHnis fima: "o
Confedam"élábatatiónem iterum rmjittat Referer
fiogulis, qui funt Tn Ordine, qui, quidfentiaüt de
adn. "Mie "higher, quae difplicent , libere , yt
decet virum bonum, fed modefte et témperanter, vt
decet. collegam , diffuadeaüt, ; quá omiffa videntur,Kddant,' quae  ttansformianda putant, apponant ipf
quomodo melius fint proferenda, " Que tim plüri-
mis videDuntür, ca cutis polterioribus ita temperet

pro
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pro:confcientia Referens ; wti:dcet fioneftüm ét pro
bum. virum. ;i.9.) Dent: autepi, iqiantum.: poffaur;
ICri, operam , 7; vr-quamptigoum sfiéti poflit , i ac mh
ipíos ttaosmiffa»éxpediantur Sir; surem huidsictei
hic quoque modus, vt nec feftinationi magis , quami
rerum argumentis. ftudeant, ,nec facile, ob. labora-tiones baeeeüfieiendas VtC;
dens igituk- adhibeatur atbittjum,,quo. non. tatum
ad ordigcin . qid ,aduenerünt acta, fed ad 'maior
fellinationis &amp;aüffam et necellitatem refpiciant, E lev
gim forie Wegligeürém Dac in re Bdmongat. Deéae
nus decenter et madefté, fudeatquene ex tali mora
dérrimend? quid capiat Ordo, 10,) Vr eo reChus
Baec , omnia procedanty. Decanus. vel per vnicam
&amp;odem, abfenscontituat Pro-Decanum, qui eius ne-$otia. ciet. idque, Sectétatio-sorum faciat, i
quorüm, meribrorum-abfentiad haec efto normá » vt
t dies. abféns ' eit, . abfentiam: notant

ficlat Décino; qui neto viua quárüor "hebdomádes
dbírns ei; careat emoldimento, quod, durshte, hoetemp or £eabo rationibüspereipitur,aia ei b1O
" B.)n onerariis autem Tyexigendis modunsadhia

beant; /Qaí quam io, genere, definiri plane nón ^pofe
fit; jà hde^re háec efto norma, * Quilibet Keferens
peracto labore fuo, dumelaboratiouem 'cüm: Colles
jio coniünicat ;adfcribat, qatb ps rsiemlan! pdaS es cuiquiliber collegarum, qu e'illa'quantitate
fentiat; 2ejo animi? febrentia oadferibar: ?sSi*diffenfüg
oriatur, quod quilibet collegarumexigeadutii putae
ete dum -fuimiaari: colligatur: eiusque fiuiitiae
tfiens exigátur,' 2.) In diftribuendis honorariis obs
eructur its, vt ompia. in; vnarh: fummam :collígans-
tag ;'jex- quà /fiagulis tibus: menfibus diftribuenda,
üedactis: fuspeihus: communiter. ferendis ,' Decanus
duplam «capiat virilem: portionem; :.3,). Qiiodfi forte
eucniat, vt-Decanus; durante: munere»fio diení( ob»
eat fupremum 5:einsdem: vidua cum liberis, aut foli

liberi, quibus Rémirelie qum eft, fruantur iure3 per-2.
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pe£ci pieadi duplhm »defüm&amp;ti j;we'et! alia Deeanatüaq
ctioluigcata; ^ Sefcipiaut: veto: lioé énía collegae des
fünàf labores 'Décanatuscita y ^vt" finguli *tigalis

üséafibus alternent, Sealoeque iui aget -iaitiumi
faciat. a T -—DUI SUL

“Ps Heivds SéceetienA)omuidied, fab:titiont$ ICtorum Uu coptinctüt praeceptis ;
13 Ada, quaujprimim ad iplum deláta ctüHt, iosfcripta die. (tatimi transmittat ad. Decanbm vel rs;
ga Joterque , vtrum per gunciüm ah tis rg:
sbü teálatilfa fic.» 2.) läborztigäes csitesigets
Aie diligere ie id, videe uqai:
Apr eaRENDAEDanabáfce clabotattones cum Fationibus iterum. cbt
i 9. huius rei eaüslz pts. ugalis Vgctgätibug tit
uli: covficianenrlibri, quibus omes claborationelssinins igteßri plegii expeditse, infekántue el (ERNventur gerens io cbuterio Ordi, 4) Wei th
Ülnem ,etvt omnia. éonfe(lim expedirequéit, figiltd
Ordinis femper fidet 1phus concredita Biageabl, qui»
basi. ne:xllo modo abutetur; ;(edulo  caugott at.). Fir
st haec; cura- Seevégasiá ,»vscexigót zessfeigs bonos
taria - pecunianique ,; quam «atcepit ; iogulis ttibus
mébfbus: Dccana: voaocuio. rationibtis sonfeétisoffen
sáb, (Nhii6 diftributiddem encsrr.spassez He St qiiadokisaptur sttnailine àn quibiscei as pthefegcia- efi as
gitaritt; b ptáe to dit; st Ícubac:diligentet et-fidellterg
quoc; iubebtar; :5 dipisgsliox jdhfvo bor, , . 96
c: By molumenrac Seckerarii Z) :elaboratioais
bds fug.  lbusudina oum UE Ela
:3.) pro exfcribenda:fenpentiaccum ratae: c
bogus, &amp;) ti. 08: plagas: noi excediüo «: X6 gn
tt U.)

eoi boolplágulisrimfaper, accipiat, m
(2, yipro reíponta:er: cónfilio cum ratíoni«

bus dübirárdi er decidendi) a) pto dine:
gulis; pfagrilis » ..: (Dd...

ur

"v
p.

Im dh
b) pre
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.. yrpro.lgilo . © ooo imd
1$) pia, deinen elaboratienibus i4 s.

.; protocollum y, quod;feruatur; in.(inguv-
las plagulas^- )

43 pro: cerac ec:charta: cX- fingulis De-
| ganatibus. |... NEC TN LL
5.) pro corficieudis fatiohibus eX (ngu.

lis Decanatibus "2Th.——
$. XVI, Teftimonia; quie Stdiofi exigunt, ab Or.dis, ICrotii Detaiius concipiat decuncnisi eo £1

uiam [ "'H ptaefeiur "reliquorüm '^eollédardur
Qucin. ré integer Ordo, ne quid a vetitate 'aliedumEîtem inferatur] diligeóter caucat; -Soluastur-aadéim
pro huiuscemodi teftimonio" quatuór thaléri j"ità die
ribuendi Vv Secrerarius "Faciftatís inde-atcipiat

12 ghollót prodelcriprióneecübhguitiones reli
CESTEOiai
_ S XVH.Quum orania , quae in "fades Burüsieneris orditiam a veniunt; mon ftatim et vno quati
Beber iain plehendi- potlinz / Ütdint "ICtotum iue ét
haec ftatuta pró ferum remporumqie natura augegit
et immutandi varía ratione. Quare, quae aur ab-
roganda /aut detoganda aut fübreganda videntdu,auc quibus 'obrogadüm jefts, in; iis abi:
datur. fecundum. oomamyáeprivilégiisy Acadebulae.
&amp;lementiffumé conécíüs, ny. /€onitítutadt.z.

s
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Sibenfen: bep ber Crydblumg téiibfiget Begebenhei-
ten, an deten ‘die Herzen der Merssthen Theil hatten,
geben. Hirr.nimk die Adlersehe Offiein die Subscrip-
tioré in den nächsten 4 Wochen an : der Subsrriptions:

ufmaBf
tig werden. I .

w rer ede v

un oen 27. Stùäcke der Erfurter gelehrten Zeitung
, Yrfindet sich die Nachricht, daß der bisherige Pro-

(ellor. her Rechte am academischen Gymuasio zu Mieszu „Hart. D. Ioh..Ujelch. Gott]. Beseke, als

ietzeriuste Metal. ben, vaser nun schou hier wäre. lli bic e ea. Ve
bliothck, 94: Battdy . 2. Stück, S. 61.5. „hat daraus
vermuthlich die Nachricht entlehnt, udaß..er . als. or-
„dentlicher Professor der Naturkunde nach Rostock ge-

teincin seiuer Freuude empfohlen tvorden. äh . au

Xm biitten Sbeile ber mebicinifd geridtliden Beobs
Y. achtung des Hrn. H. R. Schweickhardist ein-

gerückt.: „V UI. Vom ÖObenschwimmen und. Untersitt-
,en ber.gunge tobter Kinder. ~~ Aus einer zu Hallo
„1747. unter Schöpfers Vorsitz. von Jörke ver-
„thcidigten juristischen Stkritschrift. ‘* Vermuthlich
wird von dex. Schspferschen Disgutatiqy &gt; so „wis
von viclen qndera, zu. Halle ein, auch iju Lipenirt!
nicht bemertter , Nachdruck erschiegen inc. ex. Den
einem. Urgie schx - yerzeihljchen Irxthuin jn Sibfidit
beé Duc. unb. Sabres, srranla(fet, Dat... Der 3iiestg
beträgt 16. Seiten, und ist nur, mit. iner cinzigeg. Ans

Mt Mntiie Gituciim b
Uu Ust diejck fué, i Q5 Wetreobusg
erjchignen ist , nicht gefunden.
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RostockschenAcademie.
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Den 4. Jan. 179%.

 M

D. Sam. Gottl,. Vogelii, Seren, Daci regu: Megapol.
a conf, aul. Med; P. P. O. in Univerfit, lit, Ro-
ftoch, diatribe medico politica: de caufis, quare
tot fubmerli in vitam non revocencur,  Proemiffa
c(t hiftoria memorabilis cuiusdam faufti exempli,
Hanmbutgi ; 1799.» [umtibus B; G, Hoffmanni,
7. Bogen in klein Octav.

v häufig auch aus Eugland, Holland und Frank-

Pn;
findet sich in unsern Gegenden ein Bkyspiel diefer Art,
und in Mecklenburg insbesondere Hat man , ssvirl be-
kannt geworden’, woch kein einziges Erempel. Dics
hat den Hrn. Verf. schon vor mehreren Jahren bewo-
yen, über die Gründe dicscs wiedrigen Erfolgs. nachzu-
denken ; und einen Aufsatz - derin Yaldingers neues
Magazin für Aerzte, 111. B. 2, Ct EV. 35. 5. St. eiu-
gerikkt ist ; zz enjwerfek : und rs hat jet eine neue
Bearbeitung diejes Gegenstandes veranlassct. Bey den-
senigeu,. welchs;[chon zu.lauge im Wasser geleeen, oder
niche om Grtrinen jotbern von inerandern Ursacht
ihr Ueben embiten.,. ihgnen; freplich die gewöhnlichen

itte nicht- helfen 2: 9hss DER Ope ANM ue
"rà
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der dic Langsamkeit der nach dem Herausziehen aus
dem Wasser möglichst zu beeilenden Hülfe, oder eine
unrichtige Behandlyng verursachen, daß so viele Ver-
suche misglücken. Er gehet daher dice Mittel, welche
manbisher vorgeschlagen hat, nach hér-Reihe durch,
zeigt , daß manche derselben bedenklich ind, und daß
insbesondere der Äderlaß nicht ohne Prüfung angewandt
werden müsse, empfiehlt eine minder gewaltsame aber
länger anhaltende Verfahruugsart, und wünscht, daß
der dazu erfoderliche , nicht kostbarc Apvarat in einem
Kasten an allcn den Gegenden aufbewahret zu finden
sey , wo sich dergleichen Zufall öfters eräuget. – Den
beyläufig: geäußcrten Wunsch, daß in Rostock mehr für
die Rcinigung der Gassen von den lästigsten Arten des
Unraths , für eine bessjere Belcuchtung und für Abîtcl-
lung der Pfuschcrey gesorgt werden möge, wird man
in den allgemeinern Wunfch besserer Policey - Anstalten
verwandeln können. - Sonlst ist diese kleine Schrift
durch die Schuld des Correctors , der in der lateini-
schen Sprache völlig unwissend gewesen seyn muß, mit
einer Menge. Druckfehlern so sehr verunstaltet, daß es

3 inanchen Stellen schwer fällt,denSinnzuerra-e

Bemerkungen über des Herrn Hofrath und Professor
Rönnberg Abhandlung über symbolische Bücher
in Bezug aufs Staatsrecht. Leipzig, bey I. A.
Barth , 1790. 103 Bogen in Octav.

qy4 ist die zweyte Schrift , die in ber letzterenMesse gegen die Abhandlung des Hrn. Hofraths
Rönnberg erschienen ist. (2. B. S. 226.) Neue
Gründe von Erheblichkeit habe ich auch in dieser Sc rift

CC tabat Ecole i wid... '

hinlänglich erörtert, und manches, was' hier gesagt wird,
betrift uur den Ausdruck der Abhandlung bes Hrn.
Hofr. Rönnberg ,. der: freylich durchgängig uncorrect
d "uie fuk vint Bte Lob S
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guten und gemäßigten Vortrages nicht versagen. Ich
will den. Inhalt kurz anzeigen, und einige Anmerkun-
gen beyfügen.

In dem ersten Hauptabschnitte werden die beyden
Fragen, ob die symbolischen Bücher ein Staatsbedürf-
niß, und ob sic unabänderlich ind, unterjucht und ver-
neinee. – Die erste Frage ist nicht gehörig bestim-
met. Symbole entstehen, wenn entweder die Kirche
ihren Lehrern über die wesentlichen Lehren der Religion
eine Vorschrift giebt, von der sie in ihren Amtsverrich-
tungen nicht abweichen sollen, oder wenn der Staat die
Grundsätze einer Kirche wissen will, die in demselben
geduldet zu werden verianat. Wenn sie auch in beyden
Hinsichten nicht unumgänglich nothwendig sind, so sind
sie doch nicht zu misbilligen, wenn ste wur einigen Nuo
tzen haben. Und diesen werden sic allerdings haben,
wenn sie zweckmäßig abgefaßt sind; so wie sie im Gegen?
thcil schädlich werden , wenn ihre Fassung nicht ange-
inessen ist, und fie also leicht gemisbraucht werden fön:
nen. Die zweyte Frage hat an sich gar kein Bedenken.
Es giebt zwär unter „uns Protestanten , und vermuth-
lich auch in andern Kirchen noch immer manchen kleinen
Pabst, der sich im gan’en Ernste für unfehlbar hält,
und alle, die mit ihm nicht gleich denken , für einfäl-
tige und bdse Leute erfláret : aber einen solchen Mann
zu bckehren, ist vergebliche Sache, und wir andern sind
iwolhl ohnchin überzengt e daß auch des gelehrtesten
Manues Arbeiten nicht unfehlbar seyn können. Nur
die Frage, wic dic Abänderung einzuleiten sey , wird

e WIIdisti wird die Frage auf-
gewörfen : ob unsere symbolischen Bücher in Bezichung
auf den Religions: und westphälischen Frieden nad) al:
len ihren Theilen eine unveränderliche Gültigkeit haben.
Hier wird im ersteu Kapittel kurz ausgeführet, daß des
catholischen Reichstheils Meinung von der Unabänder-
lichkeit des Augsburgischen Glaubensbckenutnisses die
Protestanten nicht ndthige , noch itzt hicrüber gleicher
Meynung zu seyn : uns im zweyten bemühet fich det
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Verf. darzuthnn q daß die Behauptung der evangeli-
schen Reichstude in der freyen Religionsübung auf
ganz andere Grundlagen , ais auf die Festhaltung an
jeder einzelnen Lchre unsers Glaubenshekenntnisses be-
ruhe. - Daz die Rechte der Protestanten und Ka-
th.1:.ken gegen einander in den angeführten Grundge-
se zen nirgends an eine bestimmte Fassung eines damali-
gen Zymbois gebunden nnd , ergicbt die Nachsicht der
angcjührten Grundgescte , und wird von niemanden
behaupret werden können , der nur die Worte derselben
vollständig und unverfälscht anführt. Indessen ift der
Gegeustand. nichr vollständig erörtert: und die gezwuns.
gen Hans ven. Fragen ist der Beantwortung nach-
 Im dritten Hanptabschnitte wird untersucht q ob.
ein protestantischer Fürst schuldig (ep , die Lehrer einer
Kirche auf die treue Beydehaltyug aller Lehrsätze der
sombolischen Bücher eydlich zu verpflichten, und was
yun protestantische Fürsten. thun soüen. Gegen die
Verpflichtung auf jymbolische Bücher ist der Verf. gänz-
lich, weil fic zur Sicherheit des.Staats nicht erfoder-
lich ist, und weildie Kirche nicht gewinnt , wenn das
Forscheu ng Wahrheit unterbleibt, und wenn bloß dies-
jenigen,: die sich eine: o. bedenkliche Verpflichtung um des.
Brods willen gefallen lassen j zu Lehrern angenommen
würden , weil auch das , was. vom Lehrer nicht vorge-
tragen werden soll, in. gedruckten Schriften jedermann
vorgetragen wird. Dagegen empsichlt er die Ver-
besserung. des. Lehxstandes , als das einzige kaug-
liche Mittel zur_ Aufrechthaltung der reinen Lehre :
das heißt in der Sprache des Verf. , es sollen keine an-
dere , als eiusichtige unb rechtschaffene Männer zu
Predigcern gewähl-t , für eine wenigstens hinreichende
Besoldung gesorget ». bicjenigen, die ihr Amt gilt ver-
walten, belohnet, die mittelmäßigen aufgemuntert, und
die schlechten bestraft werden. Mit diesem Abschnitte
kann man wohl am wenigsten zufrieden seyn. Die
Frage ist nicht, ob der- Landesherr. schuldig ift , son-
dern ,. oh der Staat oder die Kirche berechtigetW,
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ist j wenn sie es uützlich finden, symbolifche Vorfchrif-
ten zu geben. Und wenn gleich gegen die inder proiestay-
tischen und catholischen Kirche sür Symbole angenom-
menen Schriften erhebliche Eriunerungen gemacht wéx-
den können : fo bleibt cs doch möglich , solche Syut-
bole abzufassen , bey denen dieseErinuexungen , sowéit
sie gegründet ind, wegfallen. Eben so it die freyeste
Prüfung der Lehrsätze, die keinem Lehrerverwehret wer-
den muß , und der Vortrag seiner Privatmeinungeu
beym Unterrichte und iu Amtsgeschäften, füglich zuun-
terscheiden. Die Vorschläge des Verf. weiden zwax
das änßere Benehmen des Lehrers bessern - können aber
guf die Lehre selbst keinen großcn Einfluß haben. +

3^
&amp; ift fdou Bey. cine aubem Gelegenbeitbow dttít

W bemctkt worden, daß zu. einem ri tiges ureqeüber die hiesige Acadérrie' die Vérglsichtn ter
mit andern Academicn nothwendig sey. Ich werde
daher dasjenige , was ich. zufällig in neuen Schrifften
zu diesem Zweck. dienlich finde € anzuführen Lorifahrcy:
und. will diesmal aus dem in dem vorigen ^yabre fet:
ansgekommenen zweyten Theile von Rrahrdts Ge:
schichte seines Nebens, seiner fiteintingen uno
feiner. Cebict(ale, von ibm felbft geschrieben,
S. 155. f. einige Nachrichteir von der Üniversität zu
Gießen ausziehen.

„Gießen isi ein kleines Städtgen, in welchem nian
kein Dugend schöner und moderner Hôuscr antrifft.
Ein Vorzug des Orts war dic Woklfeilheit. Ich
hatte ; wenn ich die baare Brseldung , weichc uicht
mchr als 300 Gulden betrug , mit der Natural-Liete-
xung an Holz, Früchten , u. d. g. zusammearcechnete
900 Gulden , d. t. 190 Louisd’or Einnahme: aber ich
sebte mit dieser Einnahme besser, ais ich in Halle mit
1000 Thaler zu leben im Stande bin. — Aie prs
nebmern Giurooóner unb. 200 bi$ 220 Cutbenfen jui

ten einen Buchhändler it m Stand, sich ha zu cher$13 aupten ;
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haupten: also fehlte es nicht an Litteratur , welche
noch durcherlcichterte Correspondenz gewann; denn es
hurchkreuzten fich da Dis und Frachtwagen in Men-ge , weit die großen Straßen von Cassel nach Frank-

mt nnd von Wenzlar nach Leipzig da durchgehen.Das vollkommenste war die ôcononmische Verfassung
der Universität. Die ganze jähriiche Einnahme ber
fiand ohngefähr in 23000 Thalcr Der Landgraf er-
nannte alle Jahre eincn Commissar, welcher die Rech-
nung ahnehinen , und Acht haben mußte, daß die Gel-der ordnungsmäßig verwaltet wurden..MitColle-giis war'nichts zu verdienen, denn die Universität ward
meiskens von Landeskindern besucht, welche fast durch-
gängig arm waren: überhaupt zahlt auf kleinen Aca-
demien der Student vergleichungsweise am schlechte-
sten. ~ Dasclbst war die Pedauterey, daß dic Theo-
[logen außer den gewöhnlichen Programmen noch auf
alle drey hohe Fesie eins schreiben mußten. ~7

4

H O. C. R. Büsching hat im vorigen Jahre seineeigene ! ebensgefchichte herausgegeben , die
zicht weniger als 1-. Alphab. 16. Bogen in groß Octav
beträgt , uud manche sonderbare Aeußerung enthält.
Wie man leicht errathcn kann , kommen darin man-
cherley Kleinigkeiten vor j die andere Leute in ihre Le-
bens - Beschreibung nicht aufnehinen würden. Unter
andern erwähnt derselbe S zzz. ff. einer Unterredung,
die er 1761. mit dem verstorbenen Herzoge und mit
dem Geheimen. Rathe Grafen von Bassewitz ge-
habt. Von der ketttern sagt er : „„Die Unterredung
„mit dem Minister fel anch auf den Nutzen der Ver-
„wandlung der landeéftirstlichen Domainen - Aemter in
„Banergüter, und er wünschte , daß ich, wenn ich den
„Herzog mündlich spräche, auch von dieser Materie mit
„ihm reden, und meine anrathende Meynung ihm mit-
„thcilen mögte , in der Hoffnung, daß er mir darin
mehr Beyfall geben würde, als er ihm, dem Mini

s r . ' „sier
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„ster bisher gegeben habe. © Ans der Unterredung mit
dem Herzoge ziehe ich folgendes aus : „Im Anfang des
„Krieges , sagre er, habe der Kaffex verlanget, eeiolíe
"fich wieder den König von Preussen erklären , unb ihm
„den Schuß der Schweden verspruchen : hingegen det:
"König von Preußen habc ihn stark bedrohen lassen,
„wenn er sich zu der Kayserlichen Parthey schlagen wer»
„de. Da habe er nun vorhergeschen, daß er viel lei-
"den werdc, er möge beschließen, was er wolle: er
„habe Gott flehentlich gebeten , feine Entschließung: zw
"regieren , [und wenn er durch seine Wahl schweren Wies
„.derwäktigkeiten nicht entgehen köune , ihm unb feinen
"ünterthanen benzufchen. ~ Die Gräündc , dic ich
„für die Verwandlung der Domainen in Bauergüter
“anführte , versprach er noch mehr zu überlegen.
„Er verlangte meine Meinung über die Frage zu. wis
„sen , ob es hesser sey , daß die Professorcs ihren Rang
„nach den Facultäten oder nach der Zeit ihrer Beru-
„fung hätten , weil darüber zu Bützow Schwicrigket
„ten vorgekommen wären. &amp; Moch schreibt cr :
"Der B edientc,, der mir die Abschrift eines Rescripts
“brachte, war befehliget, mich zu erforschen, ob ich
„nicht in Herzoal. Dienste gehen wollte, entweder als
„Protessor der Theologie nach Bützow. oder als Sys
;,perintendent nach Güßrow. “ Im. Jahr 1765. ist er
zwar auch durch Rostock und Meckleubur gereiset, hat
aber uichts, was hier angeführet werden bunte, ange-
merket. uu

Sollte es wohl möglich scyn ,, daß der Mirister ei-
nes Landesherrn einen durchreissenden Gelehrten ersuchte,
dem Landesherrn eine wichtige Sache,, dieer selbst nicht
bewärken können , zu empfehlen ? und dies bey einem
Manne , zu dessen Fache der Gegenstand gar nicht ge-
hörte , und desjen-rachten wegen exwangelnder Local-
Kenntnisse das Urtheil eines Blinden über die Farbe
gewesen seyn wärde? ~ Doch ich enthalte mich mch-
rerer Anmerkungen. Seine Meinung über die Ord-
nung der Professoren hat er nicht bengefügt.
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MW in unsexer academischen Buchdruckeret bisher"9 fkcine arabische Lettern vorhanden warcn, so war
fchon.in der letzteren Bestallung bedungen worden, daß
seibige sich mit arabischer Schrift wenigstens sowcit
versehen sollte , daß dicse , wenn theologische und phi-
lologische Abhandlungen es erfgdern würden , nicht er
mangelc. Nach, erfolgter Restaurgtion der Academie
wüuschte. aber Herr Hofrath Tychsen diese Bestim-
mung dahin erweitert , daß auch ganze arabische Bü-
ther hieselbst gedruckt werden, könnten : und es ist dur

ZEN:
ee die dazu crfoderlichen Lettern neu ange

aft sind.
6.

D" Gesellschaft pro Fide et Chriftianismo ilStockhoim hat: unterm 28. Aug. den Herrn
Rath Hartmann zu ihrem Mitgliede aufgenommen.

g.
Hf: Hofrakh Ditmar hat nach dem Tode des Hri.) Fiseal Sprewis;, dem er als'Ftsceal der hiesigen
Fustizeanzley und des Consistorii substituiret war , dicse
beyden Aemter niedergeleget , weil ibm die Beybrhal?
tung seiner sonstigen Advocatur «Geschäfte nicht längev
bewilliget werden können : und es ist darauf Hr. Doct.
Ckuirbiegel, bisheriger rivarz Docet auf der hie-
je Academie y wiederum zum Fiseal bey gedachtenbpyoen Golfegiié am 8. Oct. ernannt worden.

Ae M ee
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Roskockschen Academie.
2, Band., 33. Stück.

Den ir, fyam. 179;

| F

Deo ter optimo terque maximo clementiffime diriz

E per gratiam fummam Sereniffimi' Ducis,rincipis ac Domini, Domini FRIDERICI
FRANCISCI, Ducis regnantis Meclenbur-

iti. rine ee Fenris Hera uera
rum Rolchi et Stargardiac Dynaftae,  Aade-
miae Roftochienfis Cancellarii magnificentiffimi,
fade reítitutioni vetuftae. Academiae Roftochi-
enfis fabmiífa gratiffimaque mente applaudentes; ane
no rcftitutae Academiae fecundo, difputationis the«
ologicae dogmatico- polemicae, qua diclorum Sacr ae
Scripturae, pro flabilienda obedientia Chrifli actiua
pro bominibus vicaria decidentium, aduerfus pfeue
dermeneian Toellnerianam et Doederleiniauam, vine
Hiciae fituntur , /pecimen primum, ipfo die XVII,
Decembr. A, O. R. confíentiente Theologorum
Ordine publico eruditorum examini fubmittunt,
Pracíes Joachim Hartmann , Confift. Duc. Confil,
Ph. et SS. Theol, D. huiusque P, P. O, Acade-
miae er Fac, Th, Senior, iudicii matrimonialis
tiuitatis. Roftochienfis Affeffor, et ad aedem diui
Nicolai Paftor, focictatis feientiarum , quae Frane

&amp;ofurti ad Viadrum e pariterque. focieratispre
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pro fide et Chriftianismo, quae Stockholmiae ce-
lebratur, /fodalis, atque. Relpondens Carolus Iofe-
phus. Mella, Wailuffo: Moguttinus ,. Rev. ;Minift,
Candidatus, Litteris Adlerianis, 43 fBngem in
Quart.

öllner und Döderlein haben in ihren Schrif-
ten über die Lehre vom thätigen Gehorsam Chri-

»” sti Meinungen geäußert , die von den Meinun-
gen der sogenannten Orthodoxen abweichen : diese
will der Hr. Verf. wicderlegen. Einen Auszug aus
diesem ersien Abschnitte zu liefern , bin ich anßer
Stande, weil ich mir durch wiederholte Lesung keinen
deutlichen Begriff von dem cigentlichen Gegenstand
der Controverse zu vcrschaffen vermögend gewesen bin.
Ich muß also den Theologen überlasscn , diese paar
Bogen selbst durchzuschen : da ich dic Eiutheilung des
Gehorsams Christi in den thätigen und leidenden Ge-
horsam für eine unnütze Distiuction halte, so mögte
ich ohnehin die Sache anders vorstellen , als beyde
Theile se ansehen. Nur das bedaure ich, daß der
Ausdruck nicht den jetzigen Zeiten etwas angemessener
ist, nnd auf unserer restaurirten Academie der Ton
wieder angestiramet worden, dessen sich unsere vorma-
ligen Theologen zu bedienen pflegten. Die Disputa-
tion ist dem Durchl. Herzog zugecignet.

^e

Göttingen. Nach seiner eigentlichen Beschaffenheit,
zum Nutzen derer , die daselbst siudiren wolicn,
dargestellt von einem Unpartheyischen. Lausannc,
MDOCXCL 11 Bogen in Octav.

I}! in diesem Buche erhebliche und unbekannteNachrichten von der göttingischen Academie sus
chen wolli, der würde sich irren. Es ist die Beschreis
bung eincs Mannes, der sich eite Zeitkang ‘dort. auf-
gehalten, aber das Innere der Verfafsung Tae
kennen lernen. Sein? Nachrichten sind daher se a
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vollständig , indeß, wenn gleich nicht durchgängig, denn
doch guten theils richtig, nur mit etwas zu vicl Tadel
vermischet. Ich will den Inhalt der 8 Bricfe, dar-
aus das Buch bestchet, anzeigen ; und cinige einzelne
Nachrichten, auf die ich vielleicht in der Folge cinmal
Bezug macheu köunte , soviel möglich mit den cigenen
Worten des Verf. ausziehen. 1. Brief. Von der
Bibliothek und dem Mufeum. ~~ Einige schä-
tzen die Anzahl der Bände auf 200,000,, andere auf
300,000: vielleicht erfährt man nach geschehener Re-

MinRUBER NAR ATM iM
aber auch länger als cin Jahr dauren wird, etwas
Bestimmteres. Die Bücher sind alle auf der Rück-
seite des Titelblatts mit den Worten: Ex Uibliotheca
Kegia Acad, Georg. Aug. geftempelt ; und die, welche
neu angeschafft worden, in braun Leder gebunden.
Prof. Reuß ist zum Bibliothecar gebohren: ohne ihn
würde die Bibliothek noch lange in dem Chaos gelegen
haben, worin er sic angetrofsscn hat. - Das Muse-
um enthält viele einzelie schöne Stücke, aber außer
der Mineralogie noch zur Zeit in keinem Fache der
Naturgeschichte ctwas vollständiges. Es hält schwer,
solches zu schen , uud man kann fast nicht anders dazu
kommen, als wenn Blumenbach dasselbe vornehmen
Fremden zeiget. Ich habe dem Unteraufscher für je-
den halbcn Tag einen Louisd'or geboten, wenn er mir
in acht oder 14 Tagen alles mit Musse sehen lassen
wollte ; ich konute es aber nicht von ihm erlangen.
Eigentlich it also das Museum mchr zum Staat, nnd
um auswärts davon sprechen zu lassen., als zum Un-
terricht und Nutzen der Studirenden. ~~ - Dic Mo-
dellkammer wird niemalen gezeigt. Der Ausscher ver-
sicherte mich einstmalen, daß außer einigen Bergwerks-
Maschinen und Modellen von Häusern, Mühlen, u.
d. g. nichts zu schen wäre. 2. Brief. Von den Pro-
fessoren. ~ Wenn manin den gehörigen Connexio-
nen stehet, so ist es sehr leicht, Professor zu werden :

so schwer es auch sonst est pe wahren Verdiensten if
Cw
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enn man iu selbigen nicht stehet. Bey der Ana-
tomie fehlt es an einem wesentlichen Stücke, nämlich
an ciner znreichenden Menge von Cadavern. ~ Zum
Baudes neuen Acconchir-Gebäudes sind 40000 Thaler
ausgesctlzt, man sagt aber, daß diese Summe nicht
hinreiche. Die hiesigen Mädgen scheuen fib, dahin
zu gehen, und verkaufen lieber alle ihre Kleider, um
davon ihre Wochen zu halten. ~ HWie lange wohl
Göttingen sich in scinem bisherigen Flor erhalten wer-
de ? Die Bibliothek wird zwar, wenn anders, so wie
bisher, fortgefahren wird, ohne Scheu vor den Ko-
sten alles anzuschaffen, was nützlich und brauchbar ist,
verhindern, daß die Universität nicht ganz sinke. Auch
stehet zu hoffen, daß die Regicrung für die Erhaltung
der Universität immer ein Uebriges thun werde. Allein
folche berühmte Männer , wie sie jetzt hat, wird sie
nach deren Abgang wohl nicht wieder zusammenbrin-

en. Was hatte Halle zu Anfang des jetzigen Jahr-
Bunberté für große nnd unsterbliche Männer in allen
Fächern ? Mit ihrem Tod hatte die Herrlichkeit auf
einmal ein Ende. Erlangen hat unendlich viele sos
wohl natärliche als politische Vorzüge vor Göttingen.
Es liegt beynahe im Mittelpuncte von Deutschland,
und wenn die Fürstl. Bibliothek zu Anspach mit der
Erlanger Universitäts Bibliothek vereinigt , ein gewis:
ser Fond zu ihrer Erhaltung ausgeworfen, nnd die
Universität mit tücbtígem Lehrern verschen wird , s
wird wohl kein Reichs. und Ausländer mehr mit sei-
nen Louisd'ors die rohen Niedersachsen zu unterhalten
Lust haben. 3. Brief. Fortsetzung; von edlà
zer und Meiners. 4. Brief. Von den Studen-
ten. – Sie sind im allgemeinen auf einen guten
Ton gestimmet. Dies rähret aber nicht sowohl von
besondern hierauf abzweckenden Anstalken , als viel-
mehr daher , daß die meisten , welche nach Göttingen
kommen, von guten Familien sind, und alfo einige
Erziehung mitbringen : wer diese richt mitbringt, oder
fich nach und nach nicht selbst zu bilden sucht, bet
wird sie hier auch nicht erhalten. - Die Armuthwir
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wird zwar an allen Orten, aber doch hauptsächlich in
Göttingen, als etwas Entehrendes, verachtet. ~ Mit
Kleidern wird hier ein großer Aufwand gemacht. %
Jm Ganzen genommen sind die Burschen fleißig, ur#d
die Bibliothek trägt sehr viel zur Aufmunterung des
Fleißes bey. – Die Dissputationen waren. weit un-
ter meiner Erwartung. Znerst liest der Disputirende
eine lateinische Rede ‘vom Blatt ab,. die er mit Fleiß
in die Länge ziehet , damit ihm desto weniger Zeit zum
Dissputiren übrig bleibe, welches sowohl von Seiten
des Disputanten als des Opponenten ein so clendes
und mit so viclen grammatticalischen Fehlern ange
fülltes Gestotter ist, daß man sich uft kaum des La-
chens enthalten kann. 5. Brief. Von Essen und
Trinken. &amp; Wenn auch einmal „ welches..jedoch
ein seltener Fall ist, die Speisen der Traiteurs an fid
so beschaffen sind, daß sie keinen Wiederwillen. erregen,so sind fie doch wieder fv verkehrt zusammengescht
daß kein gesunder Magen dabey bestehen kann. Mit
dem Geträuke ilt man eben so übel daran, als mit
dem Essen. 6. Brief. Von der Stadt :Göttin-
gen. - Die Stadt bcstehet ungefähr aus 1000
hölzernen Häusern: die neuen schen ganz artig aus,
und sind bequemeingerichtet ; allein die alten, welche
doch bey weiten die größte Anzahl ausmachen , sind
ausnehmend armselig. ~~ DerLärmen, das Geschrey,
das Pfciffen, das Geklingel mit den Schellen ist in
den Hauptstraßen, vom Morgen an bis in die. (pâte
Nacht, unausstehlich. &lt;~ Die Anzahl wohlhabender
Bürger ist kiberaus klein, der größte Theil derselben
stehet immer auf dem Puncte, zu fallen : worin diese
so allgemeine drückende Armuth ihren Grutid habe,
davon bin ich nicht unterrichtet, 7. Brief. Vom
Divertissement. ~~ Von öffentlichen Spatiergän-
gen weiß ich nur eincn einzigen anzugeben, nämlich
den Wall. Man könnte ihn schr perbessern , went
man ihn mit Flußsand überführte : der Kalk - Mergel
ans welchem der Boden besteht, verbindet sich zu leicht

mit dem Regenwasser , Am behält dasselbe lange.it3 id
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fich, wodurch der Weg! nach reinem kurzen Regen so-
gleich unzugänglich wird. — Lusigärten giebt es hier
keine: sie find alle zun öconomisschen Gebrauch cinges

Mt m dt der roma, hid
lich für die Bursche. Dieser empfiehlt sich zwar we-
her: durch Anlage noch burch Cuitur , doch hat man
darin seine Bequemlichkeit, und es wird hier Wein,
Bier,, Schnaps, Coffer nnd Abeudessen gegeben. —
Drey. Viertelstunden von der Stadt ist eine Papier-
mühie nahe an dem Fuß eines Bergcs - der ein un-
gétnein romautisches Ansehen hat : mitten durch den-
selben fließt eine Quelle von . ungemeiner Klarheit.
Der Platz ist mit Laubholz bewachsen, worin hie und
da eine Laube angebracht ist, worin man fif mif
Wein, Bier, Casisce, Milch, u. d. g. bewirthen laf:
fun, — Ein anderer nicht uuangenehmer Ort

tfdas GuthucVuemcd,un einc qi: St
bun Göttingen liegt Der Weg dahin: ist beschwerlich :

HHdets: andern das Pickenick besuchen. Dies ist ein ge-
meiner Ball, wo diejenigen, welche nicht tanzen, spie-
len, und welche nicht spielen, fich grausam ennühi-
ren. - Das Wintcr: Concert wird alle Sonnabend
von 5 bis 7 Uhr gehalten, und das Billet mit einem
halben- Thaler bezahlt. Ich habe noch kein Concert
befuchet, in welchem so wenig Aufmerksamkeit herr-
schet : man besucht dasselbe mehr um zu plaudern, als
zuzuhören. Der Club ist blos für Professoren und
einige Magistratspersonen : von Studirenden wird
nur. alle Monate . eine gewisse Zahl zugelassen. Er
wird alle Woche einmal in einem Weinschenken- Hause

M : gelehrte Reisende haben dadurch die (doe G:legenheit , ohne Weitlänftigkeit alle hiesige Ge-
Ichrte auf einmal kennen zu lernen. Abends kann
man da speisen : die wenigsten “aber profitiren von der
Gelegenheit, weil ihnen die Zubereitung der Speisen
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zu schlecht ist. Wäüßte ich etwas mchrexes von hiest-
gen Vergnügungen zu .sagen, würde .ich es. uicht vox-
enthalten. 8. Brief. on dem Cboracter oer
aettingifben Einwohner.

Y

J" Schluß des vorigen Jahres ist fotgender An-schlag am schwarzen Brette bekannt gemachet :
“ Das in den academischen Gesetzen verbotene, und
an sich schon unschickliche Klatschen mit eiuer Peitsche,
hat vor. einiger Zeit nicht allein die Veranlassung. ges
geben, daß éin Student vonder Policey-Waché arre-
kiret wurden, sondern es hat auch die Wirkung gehabt,
daß verschiedene anderc Studirende, in der irrigen
Meinung, als sey auch ihnen durch diese Arretirung
cin Uurrcht wicderfahren , fi) der Sache angenom-
men, beym Rector deshalb Satisfaction begehrct,
unb 9c) der angestellten Untersuchuug fi vot ber Ge-
richts. Stubc mitcingefunden. Eine solche unbefugte
Ynimaßung kant aber schlechthin nicht eduldéttvers
den, da sie in der Folse zu manchen größeren Unords
suse die quasiY drmaciesD
theilen und Vergleichungen anssetzet. Es werden dies
(elben alfo bicburd) vou Rector und Concilio der Acan-
demie ernstlich gewarnet, sich einer solchen üngebühr-
lichen Theilnahme an dcn gertchtlichen Angelegenhes
ten Anderer schlechterdings zu eithalten , ‘auch sch it
der Gesellschaft derer, die sich zu einer solchen Abe
sicht irgendwo versammeln, nicht betreteu zu lassen ;
indem man diejenigen, die sich dies. heransuehmen
werden, nachdrücklich bestrafen, und. nach Befiuhen
einen oder mehrere durch. öffentliche Relegatión éntfer-
uen, auch. diejenigen, :die den Freytisch und andere äca-
demische Weohlthgten. genießen, oder dazu eine Exspecs
tatz erhalten haben, deren verlustig erklären, dabey
aber auf dic Entschuldignng , daß jemand yyx zuf li
lig in die Gesellschaft der Uebrigen gerathen fey, nitht
achten wird, Rustock,den.43. Decbr. 1790.

A.
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D. Christian Ludwig Gerlings, E. E. Mini-
sierii Seniors , Past. zu Jacobi und Scholarchen
in Hamburg, Auszüge aus seinen Sonntags- Festr
und Paßions-Predigten im Jahr 1788. ~ im Jahr
1789. — Eilfter Jahrgang. — Zwölfter Jahr-
gang. Hamburg, gedruckt und zu bekommen bey
KtcolaysConrad Wörmer. Jedes Stück 4 Bogenoß Ortav.

gyis sollte jeder Prediger durch ähnliche Auszügeden Rugen, den er durch feinen Kanzelvortrag
stiften kann, erweitern. Jeder aus der Germyeine wird
daduxch in den Staud gesetzt, dicjerigen Gegenstände,
über welche er einen weiteren Unterricht wünschet, aus-
zuwählen ; wer den mündlichen Vortrag nicht ganz und
im Zusammenhange fassen kann, lernet ihn hicdurch
übersehen; und der Prediger selbst rechtfertiget sich da-
durch gegen unbillige Urthrile, wird aber auch zugleich
genöthiget ; bey der Wähl seines Gegenftandes und
der Unsarbeitung mehrere Sorgfalt zu beweisen. ~~
Aus. seinem hiesigen Aufenthalte ist der Hr. Verf als
ein guter Kanzelreduer bekannt, Wenn also auch rer-
es .der in diesen beyden Jahren abgehandeltenBeer. ied M ut gain
cheinen dürften : [0 wird doch bey dem eigentlichen
M auf der Kanzel manches wohl noch verbessert

de

§ .

Apid it aid bic Hiesige Reitbahn völlig in
Stohesür der Staltmeilet etm uus
find im abgewichenen Fahre erbauet. und eingerichtet.
Undder Hr. Stallmeister Eggers- traf mit den erfor-
derlichen Pferden und Staltbedienten bald nach Mi
&lt;üetis Hfeselbst ein.

M AL ".

g rv) :s
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RostockschenAcadetnie.
2, Band. 34. Stück.

Den 18. Jan. 1791+

le

Zwey Schulschriften. 1) Ideen über die Privat-Stun-
den der Lehrer an öffentlichen Schulen. 2) Gedan-
ken über den Verfall und die Aufnahme öffentlicherSchulen. Beym Antritt als Rector der großen
Stadtschnle zu Rostocrk, von M. Georg Ludwig
Ortto'Plagemann. Schwerin und Wismar, in der
Bödnerschen Buchhandlung. 1790.

um Bechuf des Buchhandels sind die beyden
auf dem Titel benannten, nud von mir im. er-

 sten Bande angezeigten Programmen (1. B.
Q. 57. 365.) mit einem gemeinschaftlichen Titel ver-
schen worden , sonst aber unverändert geblieben.

2.

Monatsschrift von und für Mecklenburg. Dritter
Jahrgang , 9. und 10. Stück. September und
BHctober. Schwerin, 2c. 10. Bog. in Quart.

n dem ersteu dieser beyden Stücke sind folgende Auf-
säâtze enthalten: 1) Etwas über Erziehung. (2.B.

S. 130. 180.2) ~ If auch jetzt noch unvollendet.
2) Boizenburgische Collectaneen , 5. Heft. ~ Isk

ebenfalls noch nicht beendigt. 3) Ein neues unfehlba:re
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res Mittel wieder die hartnäckigsten kalten Fieber. ~~
Dies soll das Decoct von den Blättern der ordinairen
Spryockweide (lalix kragilis,) oder allenfalls der Loxe
beerweide sevn : die Hangelweide hat diese Kraft nicht.
Man uimmt cine Handvoll von dicsen. Blättern , itz
Sommer frisch, im Winter getrocknet, und läßt lie
mit einem halben Quart Wasser scharf kochen , den
Abguß trinkt man des Morgens wartn , bis das Fieber
ausbleibt ; nur muß der Patient das Fieber schon 5 mal
gehabt haben , und keine Purgirmittel dabey gebrau-
&lt;en. 4) Die Hofnung beßrer Zeiten , menm fomt
sie ? Sie frägt nach guten Leuten : wo sind fie?
Diese Juschrift einer bekannten Medaillc dient hier zur
Ueberschrift eines kleinen Aufsatzes , dessen Absicht ich
nicht errathen kant. Zuviel ist es denn doch wohl auf
alle Fälle verlangt , wenn der Hr. Verf. am Ende
äußert, daß cin Mann , der mit philosophischem Gei-
fie das Ganze umfgßt und mit scharfen Blick in das
Innerste der Menschen hringt , diese sehr flüchtig hin-
geworfene Gedanken prüfcn , berichtigen und bearbei-
(em (ole. 5) Etwas über die. Chaussees in H.
Gegen die Chaussces im Hannöverschen wird hier erin-

Mm:
haltung fehlen werden , daß Pferde und Wagens Ge-
schirr darunter lciden ,, und daß der Reisende oft eben
fo langsam darauf fährt, als auf andern Wegen. Ne-
benher angelegte Sommerwege , meiut er, könnten ei-
nen’ Theil dieser Unbequemlichkeiten heben. 6,) Vom
Obste , dessen öconomischer Benutzung, und Ausfuhr
desselben aus Mecklenburg Vom Hrn. Cand. Becker.
— Eine kurze Nachricht über den Gegenstand , in wel-
chem die Vermehrung der Obstbäume und eine Ddrr-
stube zum Backen des Obstes empfohlen wird. 7) Vom
Basaltstein: Vom Hrn. Cand. Siemssen. 8) Nach»
tragn Ne aen füreng ien" (&gt; B.
S. 70.) – Sollte nicht alles , was bey solchen trau:

rigen Vorfällen beobachtet werden muß, in eine ferm.
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liche Theorie gebracht , und in cinem faßlichen Vortra-
ge denen, die davon Gebranch machen mäüssen, vorge-
legt werden können? 9) Noch ein Paar Worte für dic
Freundeder vaterländischen Raturgeschichte , bey Ge-
legeuheit des neulich in dicser Monatsschrift recensirten
:Prodrami Florze Megapolitanac des Hrn. Bürger-
mecisters Timm. Vown Hrn. Präpos. Tode. - Eine
Huufforderung an die Kräuterkenner , vorzüglich die Ge-
schlechter Fucus, Carex und Salix , vor allen aber das
erfte zum:Gegenstande ihrer Nachsuchungen zu wählen.
10) Ein Beytrag: zur Kunde des Aberglaubens.

Das zweyte ist folgenden Inhalts : r) Beytrag zur
Naturkunde Mecklenburgs. Vom Hrn. Cand. Siemf:
sen. –~ Ist noch nicht vollendet. 2) Einige nähere
Nachrichten von dem Capitain Gustav v. Bernhard,
einetn Mecklenburgischen Edelmanne. (?. B. S. 196.)
- Verirrung des Verstandes ist die Ursache gewesen,
die ihn zum Fasten bewogen hat.. 3) Ueber das meck-
lenburgische Huchdeutsch. Fortschung. (2. B. S. 146.)
4) Einige Nachrichten von Liscov. - Er starb 1760.
den 20. Oct. im 59. Jahr seines Alters zu Eilenburg,
als Sächsischer Kricgsrath. 5) Freymüthige Gedan-
ken über Erziehung , uebst cinigen lokalen Hindernis.
sen derselben , vorzüglich in Hinsicht auf Rostock
Der Verf. diescs Aufsatzes , vermuthlich cin _hicsiger
Hauslehrer , wiederholt die alte Klage. seiner Collegen,
daß die Hanslehrer nicht genug geachtet, und von den
Aeltern selbst in ihrem Geschäfte bchindert werden :
ignorirt aber , daß auf der andern Seite eben so viele
Klagen über die Unbrauchbarkeit und die Anmaßungen
solcher Hauslehrer geäußert werden. Im einzelnen
Falle mögte er freylich Recht haben können : aber so
allgemein, wie er seite Behauptung vorträgt, finb fie
unrichtig. Auch seine Urtheile über Rostock sind schr
unzuverlässig , und entweder aus einem sehr kleinen
Cirkel ohne hinlängliche Prüfung abstrahiret, oder im
Unmuthe übertrieben. So billige ich z. B. den jeßt
in Rostock herrschenden Ten des gssellschaftlichen Um-2 gane

DER uu ARCHIV.sock
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ganges (der Ton im häuslichen Leben ist so verschieden,
daß sich darüber kein allgemeines Urtheil fällen lässet,)
in derjenigen Classe von Einwohnern, mit der ich Um-
gang habe , (denn über diese kann ich nur. urtheilen,
allem Vermuthen nach ist es aber die nämliche , von
welcher der Verf. spricht,) keinesweges ganz, allein daß
es gerade ein böser ausschweifender Ton sey, fin-
de ich denn doch nicht, ob ich gleich seit zwanzig Jah-
ren hänfig in diescn Gesellschaften gewesen bin , und
den Grund mancher Sache kenne , die dem Verfaässer
wahrschcinlich nicht zu erklären seyn mag. € Schwer
dürfte es überhaupr demselben werden, seine Sache im
Allgemeinen zu vertheidigen, solange noch hauptsächlich
der ärmere Theologe in dem Zwischenraume zwischen
den academischen Jahren und der Beförderung zum
Predigtamte, das auf Academien allcin sein Endzweck
war, aus Noth die Stelle des Privatlehrers übernimmt,
und nicht selten ganz unbedenklich verspricht, andern eiue
Erziehung zu geben , die ihm selbst mangelt , unb fie
in Dingen zu unterrichten , davon er selbst keine hin-
längliche Kenntniß hat. 6) Brcautwortung einiger Ein-
würfe eines Ungenannten gegen die Briefe über Aufklä-

7)Verichitgnugs z) Ertlitune sber chikn; M
merkungeu zu meinem Aufsatze von Erzichung. (2. B.
S. 150. 180.) 9) Recensionen. ~~. In der ersten
wird die Beobachtung des Hrn. Prof. Graumann,
die Hr. Doct. Lemke für den Nutzen des Gauchheits
gegen die Hundswuth angeführet hatte, (2..B. S. 170.)
für unrichtig erkläret, und dies durch ein Zeugniß des
Hrn. v. Pressentin bestättiget. 10) Nachtrag zum
Verzeichniß derjenigen plattdeutschen Wörter, welche
auch it Englischen angctroffen werden. (2.B. S. 70.)
11) Notificatorium vom Schwerinschen Magistrat, den
jüngsteu Brand daselbst betreffend. 12) Beförderun-
gen. 13) Jubelfeyer. &amp; Der Rector Hr. Clemann
zu Schwerin hat am 21. Aug. sein 50. jähriges Amts-
Jubiläum gefeyert. 14) Anzrige vou neuen Büchern
und Continuationen,

Zuletzt
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Iuletzt wird noch die Nachricht gegcben, daß:dcr Hx.

Cand. Siemssen zu Rritzaw die Herausgabe dicser
Monatsschrifst im Jahre 1791. übernommen habe.

Ze
Annalen der Teutfchen Acadeinien, ^I, Stück; 1796,

9. Bogen in Octav, mit einem Kupferstiche, ber bie
auf die Einweihung der Stuttgarder Académie ge-
schlagene Münze vorstellet. ]

niu CeMomis Ad
und Neuigkeiten von allen deutschen Academien.in ei-
nem Journal zu sammeln: uud ich habe gegeuwärtig
das erste Stück dieser Zeitschrift vor mir, Wäs in der-
selben zu Vergleichungen mit unserer Academicdieñeu
kann, oder mir iu anderer Hinsicht bemerklich scheint,
will ich jedesmal anzeigen. '

Das gegenwärtige Stück, guthält: 1)- Fragmenta-
rische Beyträge zur Geschichte des Univecsitäts-Wesens
überhaupt, befonders tn Teutschland. 2) Rede. desChurfürsten zu NTainz am Erneuernngs - Feste. dex
Mainzer Universität, 1784. 3) Schicksale der Univer-
sität zu Greifswald von ihrer Stiftung bis. aufun-
fete Zeit, nebsi der Ueberücht ihrer. jctzigen Verfassung ;
(aus Gadebusch schwed. ‘ pommerscher Staatskunde,
2. Th.) 4) Reuestes Autillo da Fe, dem Freyherrn
von Spiegel und den Professsren Hedderich, Thas-
dâus und Elias zu Bonn bereitet , oder Actenstücke
Kölnischer Finsterniß im Jahx der Lufklärung 1790.

Aus dem dritten Artikel ziehe ich hier folgendes aus :
Zu Greifswald ist die Anzahl der Professoren auf 16
festgesetzt, und zwar in jeder dex drey öberw Fgeultätenauf 3, und in der philosophischen auf 7, Außer dis-
sen ordentkichen Lehrern findet eine unbestémmté Imzahl
außerordentlicher Lehrer Statt, welche der Kanzler nach
den Umständen und Bedürfnissen anstellen kann. ~
Die Biblkothek ift zwar zahlreich &amp; und in cinigen Fä-
chern , z. B.. in der nordischen Geschichte, beträchtlich ;abe



276  Snnafen ber. Stoftod fen
aci? m dtiberi febt^ wvotlftánbig : ^^ inbtffen Defomt f
it alfen it Cice qebrudcen Süden cit. Gem:
plar. Ihre gewissen und zufälligen Einkütifte betragen
jährlich nur etwa 153 Rthlr. ~ Ferner ist eine
Sammlung anatomischer Präparate , ein botanischer
Garten, drr ‘abér üur 20 Rthlr. zur Unterhaltung der
Gaxtengeräthschaften x und zur Correspondenz des Bo-
tanici. andere 20 Rthlr. Eiukünfte hat,) cin Naturalien-
Cabinct, eine Sammlung physicalischer und mathema-
tischerInstrumente, ein dpipa Gnomon , ein
gsirouomisches Observatorium und eine neuangelegte
Reitbahn vorhanden. - Zur Unterstützung dürftiger
Studenten dienen theils das Convictorium, theils dir

den teg 36 Ber fonen. und jar 3 ganfret
die übrigen 33 aber für 5 Rthir. jährlich gespeiset. Die
Aufficht darüber führt der jedesmalige Déchant der pht-
losophischen Facultät. -- Die jetzigen jährlichen Ein-
kinfte der Universität beliefen fich zu Ende des Jahrs

‘ 1. An Revenften aus dem Amte 23964 Rtl. 29 ßl.
2. Un Pächten und Hebungen

3. irteCim undDQ'LL ENS7.18-. (imma 25988 — 20—

Die fämtlichen Ansgaben betrugen : Ñ
1. An gewissen uud firirten © 1554920L. 2l

2. Au ungeivissen uud. unfixirten.. 3904 ~~ 40 ~
3. An zufälligen (0 2488877 14—

Cummá 20307-—— $8—
25988 — 207

5681-—— 12—Da yut die Einnahme ist
fö bleibt Ueberschuß v —

5 e^ neuen Litteratur und Völkerkunde,a) 1789. Monat ann u. f. findet man unterker

4



Academie. 2. B.. 34. St. 271

Aufschrift: Reise eines französischen Officiers, im
Regimente La Mark, von Obo nach Darm-
stadt , cim Jahr 1788. gemacht,) einen Aufsatz, der
auch etwas. über Meckleuburg enthält. Ob er gleich
mit unter so unzuverlässig it , und gleichwol so zuver-
sichtlich über uns urtheilet , als man es von manchen
Reisenden , die das Raisonnement des Wirthshanses
zur Quelle ihrer Nachrichten wählen, schon gewohnt
ist : so erfodert es doch der Plan diescr Blätter , eini-
ges daraus hier zu bemerken. .Der Verf. ift über
Dömitz, Grabow, Sternberg und Bützow nach
Wismar gereisct. Von ";bómig fagt er : ,. Die
„Anfurth vom Flusse nach der Stadt ist außerordentlich
„schlecht und unbequem. ~ Die Fürsten schicken ihre
„Züchtlinge dahin. Ein Glück ists , daß diesen Bdse-
„wichtern es nie einfiel, ihre Kerker zu räumen und
„sich des Platzes zu bemeistern : denn die Besatzung ist
„so schwach, die Werke sind so verfallen, die SSertbet:
„digungsanstalten sp jämmerlich , daß der .Comman-
„dant, und wäre er der brauste Offieier unter der Son-
ne ia einer Halben. Stnnde sich deu 80 Schelmen auf
"Discretion würde ergeben müssen, die er nugefähr in
„Verwahrung hat. “ Bey Bützow heißt es ; „„Die
„Universitär wird auf kommenden Ostern endlich uach
„ihrem Stammorte zurück verlegt. Unter den Lchrern
„ist anßer den Herren Toze und Tychsen keiner von
„Ruf. Was Wunder also, daß die hohe Schulestets
„eine litterärische Wüste blieb. Ob Rostock scinen ehe-
.maligen Glanz wieder erlangt , wird sich zeigen. An
"berühmten Nahmen, worauf bey Universitäten soviel
„ankommt, fehlt es auch da schon lange. Doctor Dd-
„uderlein , erster Prof. der Theologie zu Medis %„[an

9 enter wird hinzugesetzt : „„ Man wies unt

Uzicut EE
Et zitatwGHH
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„fand nnter dem vorigen Färsten viel Gehör, und solk
„an der Andächteley knsonderhcit Schuld gehäbt haben,
„„wwelcher wegen Mecklenburg damals so berüchtigst war.
„Der verstorbene Herzog liebte Tugend und Religion:
„allein seine Höslinge verstanden ihn unrecht , und (o
„Hit, wer ihm zu gefallen suchte, den Kopf, und heus
„thelte Frötnmigkeit. Sobald der jetzige , ein Herr
„von Aufklärung, der fid) ín fLaufanne b Genf bib
„Dcte, und die Frömmler für das nimmt , was sie sind,
„zur Regierung kam , hielt Döderlein für gerathen,
„seinen Abschied zu begehren , und eben das. haben ci-

„nige seiner Collegen vor, die zwar nicht Kopkhäuger„ind, aber doch in Büßow , wo sie fich angekauft ha-
„ben , lieber Kartoffeln bauen , als in Rostock Meu-„schen erziehen wollen.ÖBeyWismarkomtnochetivas von dem Schaden, den es von dem dort wohnen-
den Mecklenburgischen Adel hat, vou dem Nutzen ei-
nes Appellations - Gerichts, von der sowohl von Cine
den als von Mecklenburg unabhängigen Herrschaft
Wisch ,' vom Warnetnünder- Zoll , und von der in
Borschlag aekommenen Zurückgabe der Stadt Wismar
und dér beyden Aemter an Mecklenburg einiges vor,

bag derienige, dem des Verf. Urtheile gefallen , selbstnachsehen mag.

Se
Cu meer Anzeige von der [Promotion des Herrn
RS Mag. Dieffenbach, (2. B. S. 208.) babt id
nâch Anleitutg,des von der Facultät erlassenen Diploms
bemerket, daß derselbe ausRinteln gebürtig sey. Dies
beruhet aber auf einen Misverstand : sein eigentlicher
Geburtsort ift Lriedermoos in Hessen, den Frey-
Herrn von Riedesel gehörig. Ich berichtige also den
an beyden Orten begangenen Irrthum.

Aut RE a
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Spftod ftben3fcabettiit.
2. Band. 35. Stück.

Den 25. Jan. 1791.

L.

Versuch in der Darstellung der gesetzlichen Bestimmun-
gen , einen Vergleich anzufechten , von Walter
&lt;zeinrich Friedrich Dresen, Herzogl. Secretär.
Rostock, gedruckt in der Mällerschen Officin, 1790.
2. Bogen in Octav.

QU ber testamentarischen Verordnung bes feel.
e en ag MEA quN / d . . 34.

133.) liefert hier ciner der Stipendiaten eine Abhand-
lung , um dadurch zu zeigen , daß er des genossenen
Stipendii würdig fep. Sie ist aber nicht so ausgefal-
len , daß man damit zufrieden schu könnte. Die Wahl
des Gegenstandes, zu dem der Titel uicht genau passet,
— és ist cin Verzceichniß einiger ungültigen und gältie
gen Einreden gegen einen Vergleich, ~ ist nicht die
Beste; denn wozu kann es nützen, wenn nun andere
eben solche unv ollständige Regifter über die Einreden
gegen andere einzelne Arten der Verträge machen woll-
ten ? Und ében so wcnig ist dic Anordnung nnd der
Ausdruck erträglich. Von dem letzteren nur ein einzi-
ges Beyspiel ; ÿ. 6. „Ungültig ist ferner gegen einen
„Transart 2) die Einrede, daß der Vergleich nicht
„mittelst einer Aquilianishen Stipulation geschlossen.

m r. 2.
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„I.. 2. D. de trransact. Denn fo wie es sich natürlich als
„Wahrheit darstelltt , daß ein Vergleich ungesschwächt
„bleibt, weny die Contrahenten ihren Sinn und Mtet-
„nung für einen jeden verständlich geäußert : so wills
„auch der Gesetzgeber, ohne daß ihm bier erst eine For-
„.malität im Ausdruck Bestand und Gültigkcit verlei-
„Hen müsse, wie es Aquilius Gallus, ein rômischer
„Rechtslehrer will. c.. Bey Ausarbeitungen dieser Art
wird freylich niemand einige Vollkommenheit erwar-
ten : aber ungleich mehr kann man denn doch wohl von
dem fodern, der scine aeademischen Jahre nur mit mit-
lerem Fleiße zugebracht , und eine etwanige Kenntniß
vun der Wissenschaft, dic er studirte, erlangt hat. Und
aus mehreren Gründen wird es nothwendig, unverho-
len zu sagen, daß man solche Producte hier in Rostock

richt güustiger beurtheile, als man sie auswärts beur-theilen wird.
26

Commentatio breuis, fiftens auaeftionem : num foe.
minae in codicillis poffint effe teftes? quam pu-
blice cdidit Andr. Frid. Riede! , L. C. cr. Proc,
iud, fuper, vtb. Roftochii, typis Adlerianis , 1791.
2. Bogen in Quart.

D' kleine Abhandlung , in welcher die Zulässig-keit der weiblichen Zeugen bey einem Codieill
vertheidiget wird , ist auf gleiche Veranlassung geschrie-
ben, hat aber einen eben so geringen Werth , als die
vorhergehende.

Z.

u den in dem vorigen Bande dieser Annalen S. 38.
und 76. gegebenen Nachrichten über das Cancel:

lariat der deutschen Academien kann ich jetzt noch einen
anderweitigen Beytrag liefern , indem mir zufällig ei-
ne Abschrift vou den Infstrnctionen des Curators der
Academie zu Riel , des Geheimen Raths und Ober-
kammerherrn - Grafen von Reventlow, und des

nachhin in seine Stelle geiretenen Kanzlers, des Prof.
tà:
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Cramer vorkomt. Wenn solche auch. irgendwo schon
abgedruckt seyn sollten, wie mir doch nicht bekannt ist :
so wird cs dennoch nicht unnütz seyn , ihnen auch hier
cinen Plat zu widmen. Da sie beyde nach. einem For-
mulare abgefaßt sind , liefere ich die erste ganz, nnd
bemerke die Abweichungen der letztern in den Noten

Christian der Siebende, tc. sc

Hoch- und Wohlgebohrner Rath , licher Getrener:!
Wir haben gleich bey Antritt Unferer Regierung über
dic chemaligen Großfürstl. Lande , nebeu dem allge
meinen Wohl derselben , auch besonders die Aufnah-:
me der Universität zu Riel, und deren Wachsthum zn
ciner der Kirche, dem Staat, der bürger - nnd häus-
lichen Gesellschaft gemeinnützigen und wohlthätigen An-ftalt, als einen wichtigen, Uns vorzüglich angenehmen
Gegrenstand Unserer Landesväterlichen Fürsorge ange-
sehen, und Uns dadurch -bewngen PESUN Amehrere Lehrstähle anzuordnen , theils.‘dte: erledigten
zu beseßen, und zwar'jene sowshl als dfese mit Mät?-
nern, von deren gründlîchen und ausgebreiteten Gelehr-famkeit sowohl als brwährten sittlichen Gesinnung dir

lücklichsten Folgen für diese hohe Schnke zn erwartensud, theils anch den Fleiß und die Ünstreugung ver-
schiedener Lehrer durch cie Ermunterrirgen 'anzufeu-
No a gnSEE ROT aenripamFend
gleich wie Wir {hon einkgen NebenanstaltenUtisere Un-
tersiützung , sovicl cs in so kurzer Zeit mbglich gewc-
fcit, haben angedeyhen lassen, noch ferner. und. in der
Folge die weitere und völlige Ausbildning dicser Univer-
sitdts- Anstalt, nnd. iberberhaupt alle in diesclbe ein-
schlagende, oder thr die Hand bietende besondere Ein-
richtüngen Uuserer Königl. Milde , kräftigem Schutz
und vorzüglicher Begünstigung empfohlenseyn lassen.
 Da nun alle öffentliche foot hohe als nicdere
Schulen eben so sehr die Bildung des Hrrzens als die
Aufklärung des Verstandes zum Endztveck haben müs
jar, und nur allein dieWettciferung, beyden mit o

m 2 chen

M
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chen Ernst nachzustreben , denwahren Ruhm einer ho-
hen Schule: bestimmet, den Lchrern das nöthige Ansehn,
und ihrem Unterricht Ginbeud und Lebeu giebt , dic
Lernenden auch frühe zu einem gesitteten Wandel- ge-

Zu habe nm emMs;v /* 4 [

nicht allein die Pflichten, deren genaue Ausübung Wir
von Dir, als Crratore Academiae, nach dem zu Dei-
ner Rechtschaffenheit und geprüften Eifer für Unsere
Dienste und das gemeine Beste hegenden besondern Zu-
trauen erwarten, in Gnaden zu erkennen zu geben , son-
dern auch den Umfang und die Gränzen des von Uns
Dir des Endes verlichenen Ansehns zu bestimmen *).

1) Du hast überhaupt anf allcs, .was die Anfnah-
me der Univeisität angehet , (und) zur Erhaltîug, Si-
cherheit und Verbesscerung des academischen Körpers
im Ganzen und in seinen Theilen dienen kaun , Delve

Aufmerksamkeit zu richten , uud dahin zu sehen, daßalle gemeinnützige Wisscnschaften in gehöriger Zeit uu
Ordnung vorgetragen , dic Lchrer, sowohl Professores,
als Sprach- und Erercitien- Meister durch unausge-

Bor daté jd i Qeonchesauetis Studs
renden beybes nlc und ju eivem gesittcten Leben,

aufs

ilesePMECMM
Wann Wir die durch das Ableben Unsers Geheimen-
Raths und Oberkammerherrn , Grafen von Revenc-
low, erledigte Stelle eines Curatoris der Universität
zu Kiel. vor der Hand unbesetzr zu lassen, und danee
hen in Rücksicht auf Deinen bisher bewiesenen Eifer
fir das Beste und die Aufnahme dieser Arddemie Dir,
ronMa tn eet Gi dirt
sCorgung der vorkommenden Curatel- Geschäfte, nebst
den Berichts - Abstattungen über dieselben an Un-
sere Deutsche Kanzley, aufzutragen entschlossen sind :
so haben Wir über die mit solchem Auftrage verbun-
denen Pflichten und Befugnisse Dir unsern Willen
folgendermaßen zu erkennen geben wollen.
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anfrmuntern; und wenn sich hierin Mängel und Gebre-
chen äußern, welchen Dn mit Deinen Einleitungen undVorkehrungen nicht abhelfen kannst, Uns die nöthigen
Maaßregeln zu ihrer Abstelung vorzuschlagen **).

2) Ueber dic der Academie verlichene Rechte, Be-

pii ,. Privilegien,ImmunitätenundFreyheitenast du sorgsältig zu wachen , und in allen vorkom-
menden Fällen die Erhaltnng ihrer Vorzüge , Anse-
hrns, und Gerechtsame erfoderlichen Orts zu vertre-
ten nnd zu unterstützen.

3) Auch dafür zu sorgen, daß alle alte, durch
nachher gemachte Verfügungen nicht aufgerufene ttz,
vder neue, von Uns genehmigte und verbesserte Ein-
richtungen vollzogen und aufrecht erhalten , und dazu
die Fienlichen Mittel gebrauchet werden. Ob nungkci

4) in den Statuten und Gesetzen der Academie, wcl-
&lt;e die Vorzüge, Frevheiten und Emolumente der Pro-
fessoren überhaupt, und der Facultätcn insbesondere
bestimmen, kraft der ihnen vorher ertheilteu. und von
Uns bestättigten Privilegien keine wesentliche Aende-
rung zu machen ist : so hast Du dennoch nicht allein
die Ordnung, in welcher und von wclchen Lehrern die
Wissensschaften vorzutragen , soudern auch dic bishe-
rige Einrichtung der Facultäts- Geschäfte in Erwä-
gung zu nehmcn , nud über die in beyden Stücken,
nach den Umständen, dem Wachsthum der Academie
und dem größeren Ansehen der Facultäten , etwa zu

M m 3 machen-

EE der Sm eInftrüction findet fi dm Giibe
Die nöthigen Maaßregeln hes Tiníeret enibenJanis
ley zu Bewürkung zwe&gt;mäßiger Resolution in Vors
fehlag zu bringen.

“") üfgenene inb nes mit eubmemendate, NE
rene: „an Uns gut gefundene und genehmigte Gintid»
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machende nützliche uud. heilsame Vererdnungen , das
Gutachten des Consestarii Academici und gedachter Fa-
rultäten, äauch nach Befinden seiner einzelnen Mitglie-
der einzuholen, und nebst deinem pflichtmäßigenBedenken
zur nähern Verfügung an Uns gclaugen zu lassen. Auch
hast Du besonders darauf zu achten, daß , wegen des
davon zu. erwartenden vorzüglichen Einflusscs in die
Äufncihme der Universtät , die juristische Facultät
durch eine zwar nicht übereilte , aber doch möglichst
geschroinde Ausfertigung ‘der von ihr gefoderten Ur-
theile und Kelpontorum und deren gräudliche und
sorg fältige Ausarbeitung einen guten Ruf, vornehm-
ich antZFswärts « erhalten und allezeit verdienenge: .

5) In Fällen , da erledigte Lehrstühle wieder zu
besetzen sind, wollen Wir zwar der Facultät, die es an-
gehet, gerne verstatten, solcheMänner, dic sich in der
Verwaltung des ihnen betrauten Lehramts. treu und
eifrig bewiesen haben , dazu vorzuschlagen , bod) baf
der deswegen eingezogene Vorschlag jedesmal mit dei
nem Bedenken begleitet an Uns gelange *). Sollte auch
die Nothwendigkeit crfodern , diese oder jene Facultät
mit einem oder mehreren neuen Lehrern zu verstärken,
so wollén Wir, daß Du mit dem Procancelldrio, Det
die deswegen ndôthige Correspondenz zu übernehmen
hat, wie auch dienlich erachteten Falles mit andern red-
lichen und dienstbeeiferten Professoren darüber zu Ra-
the gehest , und die crfobcrlichen Vorschläge an Uns
einsendest. So wie

6) Duüber die vorkornmende und Dix mitgetheilte
Gesuche der Professoren nnd tiniverfitäts-Bediente um

jon SBerbejerunaenunb/Gratificationen, dIn$ Seit
utachten, nach vorgängig angestellter uditiv

“) Dieser ganze Paragraph. ist in der Cramerfchen In-
siruction wegge agen. E .

^) Soweit gehet nir die. Cramersche Instruction , das
Uebrige des Paragraphen fehlt darin.
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Prüfung zu erthrilen hast **), so wollen Wir auch .in
Fällen, da cin oder anderer Lehrer , wegen vorzüg-
licher und leuchtender Verdienste um den Flor der Äca-
demie, sowohl durch Fleiß und Eifer in dem Vortra-
ge gemeinuütiger Wissenschaften , als auch besondersdurch gründliche und eines unterscheidenden Ruhms
würdige Schriften, Deines Ermessens mit irgend ei-
ner Gratification oder Verbesserung , auch ungesucht
ermuntert und belohnet zu werden verdienen sollte, Dir
hicdurch allergnädigst verstattcet haben , desfalls nach
Maaßgebung dee Umstände , nnd wenn zumal ein fol:
&lt;cr Lehrer wegen der Facultät, zu welcher er gehöret,
sich keiner besondern Emolumente vor andert: zu er-

freuen haben sollte, Deinen Vorschlag an Uns einzu-enden.

7) 2yamit aud) auf Lnferer Mtuiserftát dcübeii
sche Lchrer gebildet werden, und Gelegenheit erbalten
mögen , sich zu academischen Armtern , odex andern
geisilichen und weltlichen Bedienungen , zu denen aca-
demissche Studia vorzüglich nützlich scyn könnten ., auf
eine practische Weise vorzubereiten : so hast Du. darauf
zu achten, daß jungen Gelehrten von allen Facultä-
ten, sic mögen °romori seyn oder nicht, die Erlaub.
niß Vorlesungen zu halten, jedoch auf cine den Sta-
tuten geinäße Weisc, möglichst erleichtert werde : wie
Wir denn auf diejenigen, welche sich vor andern hervor:
thun, bey Besegung gcistlicher. und weltlicher Acmter
besonders’ Rücksicht nehmen , und sie uns vorzüglich em-
pfohlen scyn lajsscn wollen.

(Das Uebrige känftig.)

**) Auch bey diesem $. feblet bag mum folgenbe im. beg
Cramerschen Instruction.

As

Nachricht von den Gegenständen, mit welchen sich per
in der hiesigen Domschule gegebene Unterricht seit
einem Jahre beschäftiget hat. . Von FriedrichJust
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Gottlob Riemann , Conrcctor der Domschnle.
Schwerin , gedruckt bey Wilhelm Bärensprung,
Herzogl. Hofbuchdrucker, 1788. 1. Bog. in Quart.

Nachricht dessen, was in dcr hicesgen Domschule von
Michaclis 1789. bis dahin 1790. gelehrt worden ift.
Von ZZ. C. Bruger, Conrecctor. Schwerin bey
Vilhelm ¡Bärensyrung , Herzogl. Hofbuchdrucker.1. Bog. in Quart.

Synt habe id) fon (2.35. €. 9.) des erstendicser beyden Prograntmen , das id) vormalcu
noch nicht gescheu hatte , erwähnct , und hole es jetzt
nach, nachdem ich es endlich erhalten. Es hat, cben
iw das zweyte, völlig die Einrichtung, welche dasrogramm des Hrn. C. R. Bruger von 1789. hatte.
Und in den Lectionen der Schule ist auch jetzt keine Ver-
änderung vorgegangen, als daß der Uuterricht in oer

italiänischen Sprache hinzugekommen. Ich beziehemich also auf die ausführlichere Anzeige des Program-
mes von 1789 , (2. B. S. 9.) und bemerke nur noch,
daß Hr. Riemann an die Stelle des Herrn Fuchs
(1. B. S. 31.) als Rector nach Ratzeburg gekom-
men, daß Hr. Bruger, der des ersten Stelle wieder
erhalten, vorhin Rector zu Wittenburg gewescn, uud
daß der alte Rector Clemann zu Schwerin schon
einige Zeit , als Emeritus , an deu Arbeiten keinen
weiteren erheblichen Theil nehme.

5.

J "! dem abgewichenen Landtage ist der Hr. Doct.Pet. Ludw. Behrmann , der bisher hieselbst
advocirte, zum ritter- und landschaftlichen Archivariv
und Bibliothecario an die Stelle dcs secl. Doct Lan-
ge (2. B. S. 56.) wieder erwählet , auch diesinal die

gewöhnliche zlnlage zur Vermehrung der Bibliothckwieder bewilliget.

spena(dmiy
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RostockschenAcadetie.
2. Band. 36. Stück.

Den 1. Febr. 1791.

T &gt;

Prógramma, quo ad feftum fan&amp;um natiuitatis fais
&amp;iffiaii redemtoris noftri lefu Chrifti fima pie-
tate celebrandum ciues academicos O, O, honota*
tiffimos colendiffimos maxime ferio hortatut ; iig«
demque fimul dí&amp;orum facrae Scripturae pro fta.
bilienda obedientia Chrifli athiua pro bominibus
vicaria decidentium aduerfus pfeudermineian Toell-
meriauam et^ Doederleiuianam vindicias bteuitet

ienihriM3 » -

matin, Coofift, Due, Coalil, Ph, er SS, Theol, D,
huiusque P, P, O, Academiae et Fac, "Th. Senior,
iudicii matrimonialis ciuitatis Roftochienfis Affef-
fot er àd aedem diui Nicolai Paftor, Socictatig
fcieatiatum, quae Francofürti ad Viadtum floret;
patitetque focieratis pro fide et Chriftianismo, quae
Stockholmíae celebratur; fodalis, Litteris Adle«
rianis. 3. Bogen in Quart,

ies ist die erste Fortsczung der Disputation des$ Hrn. Verfassers, die ich kürzlich (2.B. S.257.)
angezeigt habe. Beendigt ist die Abhandlung

hiedurch noch nicht : wie vicle Äbtheilungen noch fol-
gen werden, kann ich nicht bestimmen. Eine sgnaueren nsctae
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Anzeige von dem Inhalte zu geben , bin id) bey der

Methode rie hier beobachtet ist, auch jetzt noch nicht
2 .

E der Instruction für den CuratorT) und Kanzler der Academie zu Riel, &amp;tnG. R. v: Reventlow , und Prof Cramer.
8) Dir soll der jedesmalige halbjährige Lections-

Catalogus vor seiner Publication it Entwurf zur Rach-
sicht mitgetheilet werden,, und obliegert, die in den pu-
bliquen und privaten Borlesungen erwa zum Besten
der Studenten, und um keinen Wissenschafts-Theil fo
viel möglich unbegrbeitet zu lassen , nöthig erachtete
Aenderuugen den simitlichet Facultäten , um fid) bat
über unter cinander zu verstehén, zu erkennen zu geben.

9) Vor allem hast du dahin zu schen , daß alle nd-
thige Wissenschaften höchstens in dem Umlauf von
zweyen Jahren in der gehörigen Ordnung vorgetragen
werden, daß nicht leicht ein Collegium länger als. ein
Halb Jahr daure, vielmehr zu diesem oder jenem wich-
kigern Collegio licber täglich zwey Stunden angewandt
werden , als daß die die Dauer desselben auf. ein gan-
zes Jahr ausgesetzt werde , und. daß überhaupt allc
Gollcgía mit einem von Anfang bis zu Ende gnhalten-
den Fleiß, und nicht etwa wegen dér im Anfang aus-
gesetzten abgekürzten oder vernachlässigten Stunden, um
gegen den Ablauf der gesetzten Frist zu Ende zu kom-
men, übereilt und unerschöpft gelesen werden , zu wel-
&lt;em Ende Wir denn wollen , daß die Ferien nach ei-
ner gewissen Regel bestimmet, und soviel möglich ein-

eschränket, und die Vorlesungen nicht willkührlich ge-
slossen oder weiter hinausgesetzet werden. 7).

10) Da aber zur Unterstützung der besten academi-
schen Änstalten nothwendig ist, daß die Lehrer in ihrem

*) In der Cramerschen Instruction stehet in diesem Pe-
E &lt; daf het Vie inUnsehuug der Frtien vvt .

H



OtcDentie. 2.33. 36. Ct. 293
Leben und Wandel dem Publico und der studirenden
Jugend nöcht anstößig werden, vielmehr mit gutem
Exempel vorleuchten : ss hast Du, vermöge des dir ver-
liehenen Ansehens , zu sorgen, daß sämtliche Professo-
res, Doctores-,.: Magittri ; Sprach. und Exercitien-
Meister ciue auständige und gesittete Aufführung beob-
achten; diejenigen aber, die sich des Gegentheils schul-
dig machen ,. ihrer Pflicht auf die bequemste und leicht
frnchtende Art zn erinnern. Woneben Du vornehme
lich dahinzu. sehen hast, daß. sämtliche Lehrer mit ver-
einigten : Kräften \uud Gesinnungen isich den Unterricht
und’ die Bildung der : Ingend angelegen seyn lassen,
durch heimliche Verunglimpfungen und durch wiedrige
nnd eigeunügige Einleitungen , weder Spaltungen un-
ter ihnen selbst,, noch -den Partheyge:st und. die Gering-
schätzuug Öthrer- Mitarbeiter zu einem und demselben
Endzweck unter den Studirenden, veranlassen und rege
machen, am wenigsten aber in ösfentliche Zänkereyen
und Feindschaft verfallen ; und daß sie in öffentlichen
gelehrten Strritschrifkten mit ihren Gegnern sich des ge-
itteten, gelehrten Männeru anständigen Tons allewege
befcißen **), Wie dudenn’ auch die Protocolle des
Cortiktorîi academici über alle Geschäftc desselben zu
Dritt, Einsicht zu begehren hiemit autorisiret wirft.

11) Alle halhe Jahre aufOftern und Michaclis hast
Du.vonjedem Professor rine Anzeige zu fodern, weiche
Vorlesuug \er.wirklich s.: welche und aus welchen Ursa-
chen zr.: einige nicht gehalten, wieviel Zuhörer er ge-
hapt, wie fleißig sic gewesen, was für Hoffnung er sich
voh ihnen mache; uud wenn diese oder jene Wissen-

schaften von den Studireupen„wofern sich zumal verschice-dene. Professores zum. Vortrage erboten haben, den-
noch nicht getricben worden, den Ursachen davon nach-

zuforschen , den tehrern m wieder Verhosken die

**y Bitter Gtellet — bunt peimlide — beffeifen—
steht in. ber Gramer(den:Gugruction :: umb nidt nut

SUAROBURRUrs rpee
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Schuld an ihnen liegen follte, die nöthige Erinnerung
zu geben, in Ansehung der Studirenden aber , welche
aus diesen oder jenen Vorurtheilen die ihnen angebor
tenen Gelegenhciten zur Beförderung ciner gründlichen
und. möglichsi ausgcbreiteteu Erkenntniß ihrcr Wisfen:
schaften nicht nutzen,, zur Hebung dieses Uebels die nd-
thigen und zuträglichen Anstalten zu treffen. **); tie
auch von sämtlichen Facultäten Dir über die berste Art,
wie die Studirende jeder Facultät den Lauf und die
Ordnung ihrer Studien einzurichten haben, Vorschläge
thun. zu lasseu, damit auch darüber heilsatmc Verfü-
gungen gemacht werden könuen ****%. Mus gleicher
Rücksicht auf das Brste Unserer Universität hast Hu
von der juristischen Facultät alle halbe AR eine *)Anzeige zu jodern , wie viele Acten theîls an: dieselbe
gesendet , theils mit ihren Responsis wieder erpediret
worden, theils auch mit vielen nnd aus welchen Ursa-
chen sie im Rückstande geblieben.

12) Wir tragen Dir ferner auf, alljährlich den
Starum Fisci Academici nnd des Stipendien- Fonds
"*) , die Berechnung der Einnahme und Ausgabe mit
ihren Belägen nachzuschen, die nützlichste Verwendung
pder Belegung des Ueberschyssés mit dem Procancel&lt;
lario in Ueberlegung ju nehrhen, deshalb an uns Vor-
släge zu thun , und zu der solchergestalt von dem

onfiftorio Academico bett. Quaeftori nach aufgenom-
mcner und gepräfter Rechnung zu ertheilenden Quie
tung Deine Zustimmung undEinwilliguug su geben 9),

*"') Sit Drift ed. in der, andern Inftruction:1 zur mdg-
lichsten Hebung dieses Nebels zuträgliche Vorschläge

ven) Diet CeloHey RAgen.
“) ger ( eingerückt : an uusre deutsche Kanzley einzu-

*:.) ee Ber Cramerschen Instruction allgemeiner :
ret eetNE. - su
nSM Verwendung oder fichere riis e

.. . ; . . (5 4
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13) Sit folle oon bit: Confiftorio academico bit

Nahmen ,. das Vaterlaud, die Umstände, die-Srudia,
Profectus und Absichten aller derer , die. Htipendia sue
deu tnb genießen, von halben zu halben Jahren .angep

ce:
fistocia academico überlassen werden, Dir aber die toürks
liche Ertheilung vorbehalten seyn ***), Da nun
der Genuß eines Sripensii hinflihro blos bem hervor:
leuchtenden Genie , Freiße und Anstand der Sitten,ohne Rüéksicht auf andere’zrifâllige Umstände odet Em-
pfehlungen anfbehalten, mithin deren Ertheilung nicht
anders, als nach den vorzulegenden , it .Unserer-Ver-
fügung vom r 9. Jul. d. F. vorgeschriebenen Specimi-
nibus, qnb nach unverdächtigen Zeugnissen ihkrr. Aufs
führung , fundationsmäßig entschieden werden soll : (6
wirst Bu auch des Endes berechtiget, in vorkbmmen-
den Fällen die von solchen Stipendien --Candibdaten dar-
gelegte Specimina und vorhandene Zeugnisse von dem
Canliltorio academica zur Einsicht zu erfodern‘, und
allenfalls des Procaaceliarii Bedenken zn Deinent nä-
bern Unterricht einzuziehen *), Nicht ‘weniger. hast

. n 3 du

!eberschüse mit zu achtensoren jährli nungs führer Y nd dex dein p.

puEEgie des Quaeltori: d überhaupt Us; Geueh-

Hr man. bem 9jev iu Nit Deine stungen zx Lb M

esty: oie ni tt Sattileo pr
be . e Ae ;m t.:*) . Das iint am EaEem Stelen ist im Md

Qe gas AM jidt mebr vo nftrnction nicht s. 16. uudrhanden war. t eolit p
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ODù dritte: Mufmerksamkeit auf! das Convictorium, die
gute und CI Oypeifuma irt 'bemfelben, die Vorbeu-gung und. Abstéllung aller Misbräuche und Unorduun-
gen unter: den . Condictoristen , ihr Stiftnuzsmäßiges
Betragen ; und die vorangezogener Verfügung vom
x9: Jul.. d..F.qugemessent Besetzung der vacant wers
denden Ptäße zu: richten, und Uns bey etwanigem Ab-
gange: eines Juspectoris: denfenigen vorzuschlagen, mele
chem diese Aufsicht wieder anzuvertrauen ist.

14 .Zu Aufmunterung. des Fleisses und der Wetteis
feruyg. unter den. Studirenden bestimmen Wir jährlich
hunderthaler aus denUcberschüssen des academischenouds.,; -und: gutvrisiren Dich , denjenigen Studiosis,
welche. fich, durch: Fleiß :Schriften oder Vorzüge dieser
Art: hervorthun, nach dem Vorschlage des Procauccl-
larij, wie auch erfoderlichen Falls anderer dienstbe-
eiferten Lehrer, deren Meinung über die ihnen.bekanrten
sich xühmlich nnterscheidenden Studissos DuvonZeit
zu Zeit-vernehmeu wirst, durch deine Anweisung an
Den Quaeftorem , bí$ af vorgedachte Summe, kleine
willkührliche:Gratificationen ohne vorgängige Anfrage
auszutheilen , und sie bey Fortdauer ihrcs Fleißcs und
künftigen neuen Proben Unserer.ferneren Königl. Gnade
und Fürsorge zu versichern.

15) Gleichergestalt autorifiren Wir Dich, ans dem
Ueberschusse des Filci academici iährlich fünf Prämi-
en, jede zu zwanzig Thaler, für academische Abhand-
lungen aus der Theologie , Jurisprudenz , . Medicin,

Philosophie , Philologie oder Historie , elch: dasConfiftorium academicam anzugeben, und buxc&lt;h den
dffentlichen Anschlag bekannt zu machen ‘haben wird,
den Studirenden, dcren Ausarbeitungen vou den ver-
schiedenen Facultäten würdig geachtct werden mögten,
auf gleiche Art zufließen zu lassen **).

- 3.

rt) Diese heyden Paragraphen, 1.14. und 15. sind gans
wegzelassen,
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Ze

Zwey Prcdigten über bie gewöhnlichen Episteln vouW. Ch. A. Rath , zum Besten des Gchwerines
Armeninstituts. In Kommission der Bödnerschen
Buchhandlung in Schwerin. 1789.. *) 42 Bogenin Octav.

Sn hat mehrmalen behauptet, daß ein guter Schul-
mann selten zugleich ein guter Prediger sey.: und

ToiotduppurMot o dio aud
Ss Ciaioaidt e
ar eir . als diese beyden Predigten. , die wohl
vicht einmal unter die Mittelmäßigen gerechnet wer-
dez können.

s). Jm diesjährigen Stagts - Falender jos Inft 1.799;
sls i Sor A Erewplarsliehe t aber L7§9.

d

D' Schwerinschen und Strelitzischen Calender fürdas lanfende Jahr kind auch diesmal hieselbst in
der Adlerschen Druckercy, aber ohne wesentliche Ver-
änderung gedruckt : ich beziehe mich also auf meine erste
yinicige beríclben (1. 9b. S. 99. 111.), uud bemerkeblos
folgende durch Veränderung der kleincn zufälligen Aufs
säße entstandene Verschiedenheiten. ~~. Im Quart-
Calender sind diesmal. drey kleine Abhändlungen ein-
gerückt : 1) Von den, beglückenden Wirkungen einervernünftigen körperlichen Erziehung der Kinder , vom
Hrn. Hofrath Vogel: jeßt ist nur die erste Abtheilung
derselben von den Mitteln, wodurch der Körper früh-
zeitig abgchärtet , und in den ersten Kinderjahren der
Grund zu einer festen und“ dauerhaften Gesundheit

elegt werden kann , geliefert. 2) Beschreibung der
feuersichern Lehmschindeldächer , fo mie fic in Mal

in
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chin gebräuchlich sind , vom Hrn. Prof. Rarsten. 3)
Ueber die Unzuverlässigkeit des. Ganges der Uhren, wel-che nach- -der Em des Auf - oder Unterganges der Son-

tchPerPAUh.
ren , vom Hrn. Prof. eder. — Im Schillings-
Calender ist hinten angefügt : 1) Ein bewährtes
tes Mittel , wieder das Befallen des Weizens; (aus
dem Wißbegierigen; ) 2) zwey Auszüge aus Beckers

Noth - und Hülfsbüchlein,a)WilhelmDenkers
Been; b) Johann Caspar Flinks Ge-nde- Lehren.

5»

9r 6..November verstatb zu Schwerin , ber Geheime Rath und Minister, Hr. Johann Peter
Schmidt, im 83. Jahre seines Alters. Er war vöt-
her, ehe er ben der Herzogl. Regierung angestellet ward,
räthlicher Prof. der Rechte auf hiefiger Academie.

6.
£n November v. J. traf nach mancherley Bchinde-
S essei edeasBcu
mn s. Sie ist mit Inbegriff dcr uicht beträchtlichen
Transport - Kosten , welche die Erben mit übernommen
haben, zu 2000 Rthlr. N. Zweydr. behandelt.‘ Zur Be-
zahlung dieser Summe wird nach höchster Verfügung
der Gewinn von der 47. Schwerinschen Lotterie , die
in der ersten Hälfte des vorigen Jahres gezogen wor-
den , und als die vierte nach geschlossenem neuen Erb-
vertrage verabredeter Maaßen der Academie zu Guts
kommi, (2. B. S. 168.) angewandt werden.
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2, Band.. 37. Stück.

Den g.. Febr. 1791.

4s

Nachricht -vun der Stiftung eines Herzoglichen päda-
gogissch-theologischen Seminariums auf der Univer-
sität Rostv&amp;k,. herausgegeben von Johann Caspar
Velthufen , der h. Srhrift Doctor ,' Herzogl.
Meckkenb. wirk]. Oberkircheurath, erstem ordentl.
Lehrer der Eheol. und- Ditectse des pädagog. theol.
Seniltariums in Rostock. : Gedruckt in .der Adlere
schen Officin, x Bog.in Oct.

auus ii et enatis Catalog nach erfolgter) Restauxation (r: B. 'S. 314.) wünschte der
" Hy. Verf. -die 'Exrichttiag ‘eines pädagogischs

debwt sogleich in Erfüluug gehen
(onte, fo entschloß er fid, zu solchem Brhuf eius
Privat-Subscription in Vorschlag zu bringen , (2. B.
S. 154.) durch die. aber. hlÿr in Mecklenburg das
nigt Anszurichten ist-, was in manchen andert Ländernmöglich wird. Durch feine -ahhaltenden Worstellun-

tt:
liche Sutttme von . 206 Rth[.Nftel ausgesetzt) und
ihin .die Direction ai eia überlassen worden.
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Von der Einrichtung dieses Seminarii wird hier

folgende vorläufige Nachricht gegeben. Die 200 Rthlr.
werden. uuter 6. ordentliche Mitglieder dergestalt ver-
theilet, daß der Senior 50 Rthlr. die fünf andern
aber ieder 30 Rthlr. auf zwey Jahre erhalten. Vier
von diesen Stellen sind für Landeskinder, zwey aber
für Ausländer bestimmet : zugleich werden 6 anßeror-
dentliche Scminaristen angenommen, die an die Stel-
len der andern, wenn solche abgehen, treten. Auch
können hiesigce. Privatlehrer an dem Seminario als
Ehrenmitglieder Antheil nehmen , und außerdem wer-
den in den practischen Stunden nsch andere7 als Mit-
arbeiter, und als Zuhörer zugelassen. © Die Se-
minaristen müssen mit dem. LUnfange jedes halben Jah-

res ihre gewählten Collegia dem Director anjeigen,und unter diesen Collegiis soll allemal cines auf die
Bildung zu Jugendlehrérn, und cin anderes auf die
Bildung, fürs Predigtamt. eine unmittelbare Beziehung
haben. Ueberdem aber haben sie wöchentlich noch be-
sondere practische Uebungsstunden beym Director, de-
ren nächster Iweck die Beförderung jener doppeltcu
Abficht ist. .Nuf Oftern hat der Hr. Verf. täglich die
Stuuden von rr. bis 12. dazu bestimmet : 2 Tage

fent er feine bisherigen Catechisationen fort, die inAbsicht auf den untergeordneten pädagogischen Zweck,
sofern derselbe sich in einer zunächst theologisch. seyn
follenben 2ínfralt erreichen lt, das wichtigßte leiben.
An den vier übrigen Wochentagen wird sich das Se-
minarium theils mit Kritiken über die Catechisationen,
theils und hauptsächlich mit Vorübungen im Predig-
ken vom Katheder, in welchen das ganze System der
populairen Theologie der Reihe nach abzuhandeln ist,
dann und wann auch mit Disputiren,. mit einem theo-
logischen Eraminatorium , mit eigenen Versuchen , den
ebräifchen und griechischen Gxundtext zu erklären, mit
lateinischen Ausarbeitungen theplogischen Iuhalts, und
mit ähnlichen den Geschmack und Scharfsinn zugleich
bildenden Uebungen heschäftigen. Auch wird alle m
Wochen eine Predigt für -den öffentlichen Gottesdienst



Academie. 2. B. 37. St. 291
mit mdglichster Sorgfalt ausgearbeitet werden. Und
alle halbe Jahre wird der Director einen Bericht an
die Herzogliche Regierung abstatten. ~ .

Daß. practische Anweisungen auf Academien ihren
guten Nutzen haben, und daß jede Unterstützung un-
vermögender Studirenden, wenn sie nur denen zu-
flicßt, die e durch Fähigkeiten und Wißbegierde ver-
dienen, wohl angewandt sey , wird niemand bezwei-
feln, und ähnliche Einrichtungen für die Studirende
aus andern Facultäten wäuschen. Nur mögte es viel-
leicht besser gewesen seyn, ohne alle Aenderuna der
Einrichtung selbst, duch den Beynahmen cines päda-

iso slg quud
Aufsätze , theologischen Inhalts, werden dem künftigen

e rad hufditateAU.est

Geschichte, u. d. g. aukommt. Gleichwohl wird sich
mancher Seminarist leicht überredeu, daß er sich hie-
durch zum Pugendlehrer besondere Fähigkeiten erwor-ben habe. Der Schulunterricht hat bisher genug dax-
unter gelitten, daß man ihn als i Appendix derTheologie, und eiue Predigerstele als Beförderung
des Schulmannes ansah. Es ist Zcit , dies Vorur-
theil mit Ernst zu bcstreiten, und den Schulmann be-
sonders' zu bilden, aber auch, da er mehrere Kennt-
nisse haben, und mehr arbeiten muß, als der Predi.
ger » seine äußere Lage zu verbessern.

2,

Thefaurus iuris Lubecenfis, continens vatia ac ra*
riora interpretum, tam edita antchac quam ine-
dita, opufcula et documenta, in quibus fparfim
iftius iuris origo, hiftoria et praecipua capita, ex
ipfis fontibus, antiquitatibus aliisque. adminicu.
lantibus argumentis, delineantuc explicantur et il-
luftrantur, opiniones D. D, vetetum ct recentio-
rum titantur ac examinantur , multisque obfer-

vationibus baud rulgaribus, fed praefertim prae-"$392 ricis,
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ticis, er iudicialibus fententiis adornantur, inf.
mulque vfus aut non víus vbique locorum in Gere
mania, et fpeciatim quoque Pomerania , diligen-
ter adnotantur, Ex collectione et müfeo Chri-
floph. Godofr,' Nicol. Ge[lerdingii ,'Y, V. D, in
Academia Gryphiswaldenü, et S. R. Tribunalis,

guod Wismariae viget, aduocati, Tomus Secun-ur, Surmtibus autoris, impreff, Koftochii, lic:

B" Adlerianis, 1790, I 9l[pD, 21 2 Bog. innart,

Dt erste Theil von dieser Sammlung erschien Mi-) chaclis 1787. und enthielt folgende Abhandlun:
gen: 1) C. G. Hoffmann de iuris Lubecentis antiquo
quodam Codice, Ffr. ad Viadr, r751. 2) C. F.
Zcrran, difp. inaug. de communione bonorumcon-
iugali, fecundum ius Lubeceníe confiderata , Gieff,
1731. 3) Diff. inaug. dé naui oppignorata, auctore
]. L. Tank, Goett, 1776, 4) W. F. FFiefe diff.
de rei vindicatione iuris Lubecentis , Roít. 1757.

E. €. 6. tt Gefteroinao Auszug aus gerichtlichenerhandlungen über die Frage : Ob die Forderung
eines Kaufmanns ans einer Waaren-Nechnung dadurch
den im Lühschen Rechte den unzinsbaren Anleihen bey
Coucursen. zugeschriebenen Vorzug getvinnen könne,
wenn sie dem Schuldner gegen desselben Verschteibung
als cine Anleihe ohne Zinsen gestundek worden. (Is
abgebrochen.) 6) T. H. Baleke diff, de differentiis
iuris communis, Lubecenfis er Koftochienfis'in:ima-
tería luminum, Roft, 1759. 7) A, d. Baltbafàár dil.
de víuris iure Lubeceníi in concurfu creditorum in
eadem claffe cum forte integre collocaudis; Gryph,
1749. $) G. H. Lamprécbe diff, inaug, de forma
heredis iuftiiutionis eX iure Germanico, praefertim
Lubecenfi, Goett, 1760. 79) H. G. Buentkaw de
fcparátione" liberorum '"difquifitio: juris Germanici
2€ Lubecenfis;"Goett, 1752. 10) I. B."Espelbreche
diff, de niütuo conjugam eoricurfü ad' folüendum aes
slicnüm ab alterutro ante auptias conflatum, Gry pli,
1741. 11) N, O, Lyaher icfp, de^ diuifióne"et fe-
— sc paras
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paratione. communionis. doinefticae bonorum iuteLuübecená,^9fu8beffen-Confult.Tur,fele&amp;t.2.Band.S. 963. f. 12) L. B. JVerüber. Obf. Principium
iuris Eubecentis, Hand’ mus Hand wahren, ad con-tradus dominii translatinos haud pertinet,..9[ugben Obf. for. 1. B. 4 Th. 235. Obf.

Der jetzige zweyte, am Schlusse des vorigen Jah-
res fertig gewordene Theil , brgreifet in sich : 13) 1.
€, €, Oelrichs resp. iuc. de Hlio impuberc ;. in come
tiunione bonorum  Lubecenfi Stargardiae Pomera.
porum cüm marre vidua viuente, a deuoluta ad il-
lum a proauia lineae paternae hereditate iure mas
trénv'tám quoad: proprietatem. quam quoad. v(um-
fructum prorfus excludente, 14) G. H. Apyrer dil,
de confenfü et difenfu iuris Lubecenfis er Romani
Circa emtiones ct venditiones, Goett,. 1767. 15)
T.H, Baleke diff; fiftens nonnulla quaedam de com-
münione bonorum. a coniuge fuper&amp;ite cum liberis
continuata, Roft 1752. 16) 1. Z. Hartmanu diff,
de iure. Saxonico er Lubecenfi Ducatu Holfatiae
iuxta cet ciuitate Lubecenti , qua /.repraefentationeta
in: facceffiope collateralium ; exulantibus; Kil, 1736,
17) A. C. Dorx folutio problematis iuris: Lubecen-
(is: Quaenam fit. ratio, vt communio aetis álieni
intet coniugés exiftat, fi /matrimopium prole dita-
tum , nulla , li firi improle,: Kil, 1736. 18) Fort-
sctzung von Nr. 5. CEnthält einige Ertäuterungen zn
Nr. 21.). 19) Decitio^ptaemiffa relatioge, in a
chen Bensers Wittwe j Klägerin, gegen Mich.
Schröders Ehefrau, Beklagtin , 1756. \ Aus Püt-
ters Rechtsfällen, 1. Band ,. S. :261. f... 20) F,
Stein all. c ed., quod. iuris elt: circa portionem
copjugis ftatutariam in Pomerania Orientali, occa-
fione teftameoti Hilliant, Rott, 1716, 21) 4. 4
Bütébüjar - ct: C; (G. 2N.- Geflerdiug dif: de acbita
ex mereibus-venditis refiduo ;' per noWationem insütodrm:graruítum-immuratojutespraélationisexiure "Lubeceufi pon gaudentes Gryph; 1763.-22)§, C. ab Aeménga Progs. ;de. eo y qiiod: iüftumefSY" 93 Circa
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circa grátificationem in debito foluendo , ib, eod,
33) E. I. F, Mautzel diff, de vidua vel vxore Lube-
cenfi,: per ceffionem illatorum fe (uaque futura bona
faluante , Roft, 1754. 24): Ei, diff, de foemina mer-
catrice , Rot. 1741. 25) Von Einwerfung der
Hochzeitskosten im Erbthcil ber Kinder, ein Acten-
auszug von C. G. LN. Gesterding. 26) Nachricht
von der uralten Observanz in Anclam , daß die
Frauen ihrer verschuldeten Männer Debira nicht be-
zahlen dürfen, wenn sie auch beerbet sind. – Im
Buchc ift zwar das letzte Stück mit Nr. 27 bezeichnet ;
dics ist aber durch verschiedene Druckfchler entstanden.

Sammluugen dieser Art . haben ihren guten undlängst anerkannten Nutzen;undunsMecklenburgerwird dic jetzige Sammlung wegen des im Rostockschen
Stadt-Rechte zum Grunde liegenden, und in verschie-
denen andern Städten angenommenen Lübschen Rech-
tes so lange interessiren , bis wir einschen leruen, daß
die Verschiedenheit des allgemeinen Rechts und einzel-
ner Stadt-Rechte wegen der häufigen Collisionen dem
Staate nachtheilig ist, und deshalb alle diese Stadt-
rechte aufheben , das aber, was darin besser als im
allgemeinen Rechte bestimmt ist, in dieses übertragen.

Uncrwarxtet ili es mir gewesen , daß der Hr. Her-
ansgeber in der Vorrede die Anzeige macht, er wolle
dicese Sammlung schon mit dem zweyten Theile be-
schließen, und das Regifter nächstens nachliefern : und
zwar aus der Ursache, weil das Buch einigen zu kost-
bar scheinen dürfte. Er setzt zwar hinzu, daß er sie
unter einem andern Titel in der Folge fortsetzen wolle :
ich sehe aber nicht ab , daß dies den ohnehin nicht
übermäßigen Preis des Buches mindern könne.

Gedächtnis- Predigt - gehalten bey der atn 27. October
Edo. eauopotbea Ehe,
verwittweten Reutern, gebohrnen Krügern , zu

Großen- Giwitz , von A. A. Beckmann, ker

Z.
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diger zu Großen - Giwitz. Rostock, gedruckt bey
Chrisan Siüle , E. E. Raths Buchdrucker. 3. Bo-
gen in .

Pichenprediaten und Traureden gehören unter dicje-nigen Arbeiten des Predigers , nach welchen man
ihn nicht füglich beurthcilen kann. Die Mode hat es
eingeführt, daß sie eine gute Portion religiöser Com-
plimente enthalten müsscn, und oft würdees dem Pre-
diger schaden, wenn er die verstorbene Person oder das
vor ihm stehende Brautpaar nicht als Muster aller christ-
lichen Tugenden anpriese. Man muß also wohl zufrie-
den seyn, daß ein Vortrag der Art, so wie der gegen-
wärtige , dem Leser keine erhebliche Gelegenheit zum
Tadel, wenn auch keine Nahrung für seinen Geist, ge-
währct. Und wenn diejenigen, die cin solcher Fall zu-
nächst angehet, eine solche Rede zum Druck befördern,
(o isi es eher zn billigen, als wenn ein Gelehrter fie ber
Welt in Sammlungen vorlegt.

En bem 57 . Hefte der Schlößerschen Staats - Anzei
gen befindet sich ein Artikel der Mecklenburg ange-

het. Er hat auf dem Umschlag folgenden Titel :
„Weitere Verhandlungen über das Indigenatrecht, wel-
ches der ältere Adel in Mecklenburg einführen. wollen.“
Im Stücke selbst aber hat ex die Inschrift : „„Weitere
Versuchc, gudigenatrecht aper Oligarchie in Mecklen-burg einzufähren. “ Unter dieser Rubric findet man das
Rescript vom 7. März , 1790. (1. B. S. 234.) und
zwey Briefe aus dem Mecklenburgischen, die aber nichts,
was zur weiteren Aufklärung dieses Gegenstandes für
uns Mecklenburger dienen. tbunte enthalten. ~ Da
auch in den vorhergehenden Heften manche auf Mecks
lenburg Bezug habende Aufsätze vorkommen , so will

icheine kurie Nachweisung. derselben bey Gelegenheit

sem achten Stücke des Sraunschweigischen Iournals
vum vorigen Jahre, S. 514. ift bas Rescript
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des Ober-Consistorii. in Berlin eingerückt , mit wel-
chem die Abhandlung .dés .Herxn H. R. Rönnberg
Über die symb. Bücher an die Inspectoren vertheilet
worden. Es lautet folgendergestalt. ..

ECAN:
e,längst zu Ryostock herausgekommenen Schrist : Ueber
êsumbolische Bücher in Bezug aufs Staatsrecht, mit
„dem Befehl zugefertiget worden, solche , su weit- sie
nreichen, in denen unter demselben stchenden Inspec-
„tiónen zur Belehrung auszutheilen, so erhaltet Ihr
davon ~ Eremplarien hiebey , mit Befehl , diesel
„henin eurer Jußgectioncirculiren zu lassen. Sind ie
" Ich Palte vé nicht für überfitssig, solches auch hier it
Bezug auf die schon gegebene Nachricht (2 B. S. 225.)
abdrucken zu lassen.

Q.

Einige Bemexkungen über: die Vortheile des Studit
alter Sprachen von &amp;5~ C. Bruger : als Einlcd
dungs-Schrift bey Gelégenheit der Einführung des-
felben in Conteétorat qt der Schwerinsches Dom-
Odule  Gmerin;1789; 1 Bogen in Quart.

2) i vier Séiten wird der Gegenstand dieses Pro: gratums , wie man aus .dcm Umfange desselben
leicht erachten kann , blos berührt ; man wird also
hier keine Belehrung öder Ueberzeugung erwarken.

D'‘ hiefgen kits, ur vetmuthlict
S. 15) hb im nies 3790:fortgescht moris '

qe ua
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Den 15. Febr. 1791,

Y,

Difquiftio juridica de vüi'et abufu iuramfiti perc
horrefcentiae, quam fpeciminis Toco ; confentiente
inclyro ordine iuridico, in Academia patria, Praee
fide. viro illuftri. confültifümo doctifimo, J/a/ter
Vincent Jefe, dut, Do&amp;, et Prof. Publ, :ordie
pario, fai Ordinis p. t, Decano , fautore àc prac-
ceptore fumie colendó: et deuenerando,, A. O,
R. MDGCXC, die. X Nouembr, in auditorio
maiori publicae opponentium .difceptationi 'fube
mittit auctor et Refpondens, Georg, Auguff, Des
tbarding , Roftochienfis, Roftochii, typis Adlee
rianis, 4i95pgen in Start.

eq met der Gegenstand dies, ;
E: wGtrbargisthe Kitterschakt aremperM Selen.
und. nachhin "E". DAR Sibeth art von Perhor-rescirung - ond &lt;lag gemacht ist, die- wollte,

umu zien: deutschen nhe Bie at der ssip maups,und.ausus
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Mecklenburg insbesondere. xs unmöglich macht, die
Unter- Gerichte hinlänglich ‘zu bescen , so lange noch
bey. Beschung vieier „Stellen keine :srengere Prüfuug
eftritts und so lattge nuch nicht ‘durch. Elnführünh
nehertsifamimenbengei ee und-aligemein-verßärdlither
Gesetzbücher die Ungewisheit des Rechtes gehoben ist,
es febr ajfünvatben [ep dies in viclen Fällen einzige
Mittel, fich der Partheylichkcit und den vorgefaßten
Meinungen eines Richters zu entziehen,. nicht zu ver-
werfen oder zy beschränken, Auch bey mchreren derhier aufgewotfeneu Nrben-Fragen:; ob man die Ursa-
chen des -Mistrauens angeben müsse, ob-der Richter
den Perhorresceuz - Eyd erlassen känne, ob dem Advo-

buchSENmrae, SUP
ber Beflagte: fiybet Perhorresceu; zu. bedieucn ;
sey ob sin ganzes Gericht perhorresciret werden mögc,
ob: der. Gegentheil dadurch cine Insianz tinbäßen dürfe,vb. das höchste Gericht perhorrescirt werden könne, und
ob :in .Criminal - Sachen die Perhorrescenz anwendlich
sey, : billige ich dic Entschcidung.. Nur mit der. Enét-
tvickelung. der Gründe und dem Lusdruck, ‘der: durch-

Bs:Sas: a hat ani ORCUver;
2,

Sptonat$fdriff von inb für SyedlenbDuta. Sritter
:x. Jahrgang, 11. und 12. Stück. November und De,
rrember, 1790. Schwerin, 2c. 10. Bog. in Quart.

ge diesen beyden Stücken enthält das erstere : 1)
' Hydrographie der Mecklenburgischen Aemter,

Boizenburg , Bakendorf., Wittenburg, Zar-
renthin, Gadebusch; Rehna, Grevismühlen
und Mecklenburg. ~ Ist abgebrochen. 2) Zur
töpographischen Beschreibung der ‘Comriiknion Dorfs
schaftuud Feldmark Marniv,, vom Hrn. v. Win-
terfeld. 3) Physicalisch - öeconomische Gésthichte der
Feldniaus j voni Hrn. Capd. Sienisen.' PDHUR
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den Schulunterricht in der Naturkunde, rc. vom Hrn.
S. R. Dietz. – Was Hr. 20; auf. meine vormali
gen Aeußerungen (2. B. S. 182.) bier antwortet,
scheint mir unerheblich: weil ich inzw:schen jedem seine
Meinung gerne gönne, und es zu meinem. Zwecke ge-
nügt, dicsen. Punkt in Aurege gebracht zu haben, so.
scy nun dem, der scin Urtheil hierüber bcstiminen. will,
die Entscheridung überlassen ; die von mir angeführten
Gründe werden zu dem Behuf feiner wciteren Ent-
wickelung bedürfen. 5) Vorläufige Nachricht von ei-
nem neue vaterländischen Stipendium für junge-Ge-
Ichrte. ~ Die verstorbene Kammerherrinu von Behr
auf Nustrow hat cin Capital von r060 Rthlr. dazn
in ihrem Testamente ausgesctzt : jeder Stipendiat soll
aweyjährige Ziusen davon genicßhen. Es wäre zu wün-
schen, daß. ein Auszug des Testainents beygefügt wäre.
6) Schmidts Tod wird von orey Meckienburgern
besungen. ~ Drey schlechte Gedichte : der Verf. des
ersteren hätte, wie cs aus einigen Stellen fcheint, et-
was besseres liefern können. 7) Receusionen. 8) Rer
cept, wie man ohne vieleMühe und ‘ohne eigene Ge-
lehrsamkeit ein Schriftsteller werden köpnc. 9) Das
Purgatoriutn : Ankündigung einer Monatsschrift. ~
In beyden Aufsätzen ist der Ton der Satire nicht. so
ganz getroffen. 10) An das Publicum. . Eins
Anzeige des Hrn. v. Winterfeld auf N7alow,, daß
er zu den bisherigen Stücken der Monatsschrift nur
drey Aufsäte (1..B. S. 30. Nr. 3. ~~ 1. B. S. 453.
Nr. 7. ~ 2 B. S. 195. Nr. 6.) ohne Beyfügung
seines Namens geliefert habe, und man keine andere
anonymische Aufsätze auf seinen Namen schreiben möge.

Das zweyte Stück enthält folgende Aufsätze. 1)
Vom Torf, dessen Gewinnung, Verkohlung und Be-
uutzung, vom Hrn. Caud. Becker.. 2) Ucber des
Hru. v. Winterfelds Begünstigung der- Denuncian-
ten. ~~ Hr. v. W. hatte in einem Aufsatze , der
manche unrichtige und mangelhafte Aeußerungen ent-
hält (2. B. S. 266.), auch geäußert, man solle den
Denuncianten dadurch delatae - daß er pit' p 2 er
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„,bestraft werde, wenn seine Angabe Auch falsch beer,
«funden wird, es sey denn, daß er überwiesen werde,
„von der Falschheit sciner Denunciation überzeugt ge-
ewesen zu seyn, in. welchem Falle er die Unterfu-
„,&lt;ungskosten erstatten müsse , die sonst: der Staat zu
gtragen hat." Diese Aeußerung is freylich nicht zu
billigen, und durch die Unkunde der Grundsätze, die
man jetzt hey Denuneiationen beobachtet, vcranlaßt
worden: aber wenn alle Unrichtigkeiten jenes Aufsatzes
auf eine solche Art wiederlegt werden sollten, was
würde der Leser der Monatsschrift dabey gewinnen ?
3) Beytrag zur Naturkunde Mecklenburgs vom Hrn.
Cand. Siemssen. Beschiuß. (2. B. S. 267.) ~
Etne Erklärung mancher plattdeutschen Beneunungen
von Thieren , Kräutern, und Mineralien. 4) Ist' es
rathsam, diejenigen, welche nicht auf der Landesacade-
mie sludiret haben, von Acmtern auszuschließen? vom
Hrn.. Past. Hane zu Wooften. ~ Der Hr. Verf.
bejahet diese Frage, besonders aych in Rücksicht auf
Mecklenburg, theils weil in den benachbarten Gegen-
den rund um Mecklenbnrg ähnliche Gesetze vorhanden
sind, und also der hier sftubireude Mecklenburger dar-
unter litte , wenn cr in diesen Ländern nicht ankom-
men, aber hier in seinem Vaterlande der Ausländer
tit ihm concurriren könnte , folglich selbst der Meck-
lenburger weit lieber cine fremde Acavemie wählen
würde; theils weil der Flor einer Academie sich ohne
eine hinlängliche Anzahl der Studirenden nicht den-
ken lasse, und man diese also möglich erhalten mäüsse.
Er fieht es daher als eine Hauptursache des Verfalls
der Universität Bützow an , daß man unter der vorj-
gen Regierung ide Ausländer, die nicht in goin
ftubiret batten, befbrberte, ua fegat bícjenigen ,^bie
dort studirten, zurücke setzte. (Eine allgemeine or-
schrift mbgte denn doch ihre Bedenklichkeiten. haben.
Die Retorsion kann nur in Rücksicht a HM Ländergerechtfertiget werden, wo ähnliche ausschlicßende Ge-
setze ind. Und die vorzügliche Befdrberung derer , die
auf der Landesacademie ftuditen, kaun mau nur so-
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dann empfehlen , wenn sie etwas Ordentliches erlernet
haben. Auch ist es nicht rathsam , die Landeskinder
ganz von- fremden Academien abzuhalten : vielmehr
ans manchen Gründen anzurathen, daß sie außer der
Roftockschen, noch cine, oder wenn es scyn kann, zweene
andere Academien besuchen. Vielleicht würde der End-
zweck wohl vöilig erreicht werden , wenn man denen,
die zwey Jahre anf der Landesacademie studiret haben,
bey vorausgesetzter völliger Fähigkeit zum Amte, einen
Vorzug vor denen , dic daselbit gar nicht, oder kürzere
Seit gewesen € bewilligte.) Bey dieser Gelegenheit
sagt derselbe : „Es sind überhaupt nur zwey Dinge,
„wodurch cine Academie in üufnahme kömmt: man
§estatte den academischen Lehrern Rede- und Schrcih-
1Freyheit, und man gebe ihnen fovicl, baf fit orbent«
lich leben können : wo beydes ist, da wird fid) cine
„Acadetnie schon von sclbst heben. Ist nuch überdies
„eine gute öffentliche Bibliothek, die auf keiner Aca-
ndemie fehlen darf, vorhanden, fo iit es uri desto bes-
rser.n (Im Algemeinen genügen die beyden ange-
führten Stücke nicht. Soll eine Academie in Flor
kommen: fo mup fic 1) so besetzt seyn, daß alles,
was anf andkrn blühenden Universitäten gelchret wird,
auch daselbst vorgetragen werde. Sie 11uß 2) mit
Lehrern besetzt seyn, denen es an den nöthigen Fähig-
keiten nicht mangelt : haben sie auch. im Akfange die
Ausbildung und den auswärtigen Ruf nicht, so wer-
den die Meisten ihn doch mit der Zeit erlangen, wenn
es nur an der erfoderlichen Untersiütung und Auf-
munterung nicht mangelt. Sic muß aber auch 3) mit
allen den Hülfsmitteln versehen scyn, deren die Lehrer
brdürfen , um fif felb unb andere auszubilden.
Nicht nur muß der Lehrer die Bücher , die er in seiner
Handbibliothek nicht hat, aus der öffentlichen Biblio:
thek erhalten können; sondern er muß anch die größe;
ren nnd kostbarern Instrumente , und andere Einrich-
tnugen zu practischen Versuchen vorfinden. Wer kann
j. B. hinlänglichen Unterricht in der Astronomie er-

theilen, wenn es am Domani, Quadranten, n.
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s. w. fchlet ? Es muß ihr endlich 4) ein solcher Fond
firiret werden,. raß es nie an hiunlänglichen Salarien
für die Lehrer , und an den Erfodernissen zur Erhal«
tung und Erweiterung der Hülfsmittel fehle. .Wenn
diese vier Stücke mangelhaft sind, so ist cs vergeblich,
sich mit der Hofnung zu schmeicheln , daß eine Acade-
mie je in Flor komme. Viellcicht habe ich künftig
Gelegenheit:, dies noch mehr zu erläutern , uud der
Denk- und Preßfreyheit auch noch einige andere nega-
tive Erfodernisse beyzufügen.) Noch ist der Hr. Verf.
der Meinung, daß zwar bey der Stiftung oder Restau-
ration einer Academie die Lchrer von außen berufen
werden müßten, nachhin aber diesclben aus den Pri-
vat- Docenten zu wählen mären. (Auch hier würde
ich den Grundsatz vorziehen , daß dann nnd wann eine
Lehr- Stelle mit einem auswärtigen Gelehrten zu be-
setzen sch : bisweilen findet sich dir Gelegenhrit, einen
schon berühmten Lehrer, dem feine bisherige Situa-
tion nicht gcfällt, ohne greße Aufopferungen zu erhal-
ken; wenn das aber auch nicht ist, so wird cin jünge
rer Mann, der sich unter andern Lehrern, bey an-
dern Hülfsmitteln und nach einem andern Plane ge-
bildet hat, genügen. Privatdocenten müissen nicht zu-
rücke gesetzt werden ; aber ein ausschließendes Rechtkann man ihnen nicht zubilligen)5)EtwasüberGr:walt und Uurecht. ~ Eine Anecdote , den Bedruck
der Bauern auf einem Mecklenburgischen Guthe be:
treffend , die dcr ungenannte Einsender bekannt wacht,
um den Guthsherren zu bewegen, daß er seinen Baus
ern Gerechtigkeit wiederfahren lasse. 6) Anecdote,
die leider nur zu wahr ist. - Eine Pächterfran abor-
tirte, teil sie mit dem Abdecker zufällig zugleich zur
Privat- Communion kam. 7) Nachricht fürs Publi-
cum. – Im künftigen Jahre wird wicder am
Schlusse jedes Monats ein Stück von dicser Zeitschrift,
kleiner ‘gedruckt, gelicfert werden. Mit dem Hrn.
Cand. Siemssen hat sich Hr. Cand. Becker verbun-
den , die Herausgabe gemeinschaftlich zu besorgen.
Ersterer ersucht zugleich , ihm zur Vervollständigung
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eines Handbuchs , oer fiaturfunoe  fineclen
burgs, das er ausgcarbeitct hat, mit Nachrichten
von merkivürdigen vaterländischen Natur - Producten,
die ihm unbckannt gerblkeben seyn mögten, zu Hülte
zu kommen –~ Ich wünsche daß die jetzigen beyden
Herren Redactenrs etwas strenger in der Auswahl der
Beyträge verkahren, als in diesem Jahrgange geschehen
if. Es wäre Schade, wenu die Monatsschrift fid)
nicht für die Folge erhielte. .

gr is vortnalen (2. B S. 242.) des Vorurtheils
erwähnte, das in Rostockmehrmalen gegen anato-

mische Behandlungen der Körper geäußert war, dachte
ich noch nicht, daß es sich gleich darauf auf ciue schr

higgen Matroseu, her ‘aufdom MarienKischhofe be-
graben war , hatte jemand eingebildet , daß der Kör-
per ihres Mannes aus dem Grabe weggeholet sev.
Sie verlangte deshalb. eine Untersuchung , und man
mußte ihrem dringenden Bitten nachgeben : bey der-
selben fand sich der Körper im Sarge noch wirklich
vor, und man hätte glauben sollen, daß nun die Sache
geendigt sev. Allein ihre Angst war so groß, und’ dasVoruttheil selbst bey deit Leuten, davon so viele in
der Sce unbegraben bleiben, so würksam gewesen,
daß anfänglich zweene, und nathhin. gar. 20 bis 30
Matrosen diesen Körper des Nachts bewachten. Man
besorgte zuerst von diesem durch mancherley Gerüchte
bisweilen sehr vergrösserten Unternehmen noch mehr
Unuordnungen: allcin nachdem sie einige Wochen ihre
Bemähung fortgesetzt , und das Vergebliche dersel-
ben nach nnd nach erkannt hatten, so ward sie endlich
von selbst aufgegeben. .Indeß gab dies die Veranlaf-
sung., daß der Hr. Prof. Josephi in den hicsgen
Zeitungen öffentlich zu erklären sich bewogen fand, daß
zum Bchuf der anatomischen Anstalten keine Körper
aus der Erde wieder ausgegraben warden, und jeder
also einer ähnlichen Besorgniß überhoben seyn könne.

7 ù. gw

d
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$e bem abgewichenen Jahre find die Schwerinschen
AS Intelligenz - Blätter auf die gewöhnliche Weise
fortgesetzt , aber wiederum keine gelchrte Beyträge
geliefert. Bey der ersten Anzcige (1 B. S. 139.)
Habe ich noch zu bemerken vcrgessen, daß anfänglich
wöchentlich ein Blatt ausgegeben arb, feit cim paar
Jahren aber wöchentlich zwey Blätter erscheinen, die
bisweilen 3 Bogen, gewöhnlich x Bogen, bisweilen

bergelehrteUruk.hens IntelcuzBlatt vorne cin
gerückt ward, nachhin aber dersclbe auf einem beson-
dern halben Bogen abgedrucket ist.

§
Verzeichniß der Lectionen, welche bevorstehenden Win-

ter in den verschiedenen Classen des Güstrowischen
Gymnasii werden gegeben werden , womit zu der
auf den 29. uud 30. d. M. imgl. 1. Oct. anzustel-
lenden Schulprüfung alle resp. Gönner Beförderer
und Freunde unsers Gymnasii mit gebührender
Ehrerbietung eiuladet Adolph Friedrich Juchs,
Rector des Gymnasit zu Güsirow. Rostock , ge-

druckt in der Mällerschen Officin,g 1790. 2 Vo-en in Quart.
em Wesentlichen ist zwar der Unterricht der näm-

liche geblieben, wie ich ihn vormalen (2. B. S.
101.) bezeichnet Habe : große Abänderungen des ein-
mal angeuomineneu Plans wird man auch nicht süg-
lich erwarten können. Indeß sind denn doch bicàmal
dem Religions- Unterrichte und der ebräischen Sprache

farehuishen Sprache bengelege. uche chccischn
Uebungen in der l]etzteren vermehret worden: welches
ich für eine nügliche Veränderung halte.
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1.

Ausführung uud Vertheidigung ber Ansprüiche Ihrer
Herzoglichen Durchlaucht der verwittweten Rrau
Herzogin zu Mecklenburg, tc. &amp;. gebohrnen Herzo-
gin zu Wirtemberg, 1c. . an die vom Kurhause Bran-enburg jetzt nach Abgang des Mannsstammes der
Marggrafeu von Brandenburg zu Schwedt der
Markgräflithen weiblichen Linie zu erstattenden Re-
luitions- Kauf - und Meliorativns - Gelder. Schwe-
rin, gedruckt bei Wilhelm Bärensprung, Herzogl.fyfbudbruder. (1790)—6,BogeninFolio.Erzählung und Beurtheilung der über den Gerichts-
stand in der Schwedter Successions Augelegen eit
entstandenen Streitigkeiten. Geschricben zn Beriin,im Monat December | 3790.  Sbetlitt, 1790.
rt. Bogen in Folio.

hurfürst Friedrich Wilhelm von Branden:
burg überließ itn Jahre 1670. seiner Gemalin

Dorothea das von dem Grafen von Var-
rensbach mit ihren Geldern reluirte Amt Schwedt,
olchergestalt, daß es den nachgebohrnen Prinzen aus
ieser Ehe auheimfallen , nach deren Abgang aber den
gains bie zur Reluition hergeschossenen 26500

thlr. Species , und r Melioralionskosten aimerhei
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derheit wenn licgende Güther dazu. acquiriret worden,
vergütet werden sollten. Am Schlusse des Jahres
17,88 starb der Mannsfiamm dieser Linie aus , der
König von Preußen nahm das Amt Schwedt mit
den dazu acquirirten Gruudstückcn wkcder an lich, und
batte also dagegen das vorbemerkte Reluitions-Quan-
tum, die Kansgelder für die acquirirten Pertincnzien,
und die Vergütung für die sonstigen Meliorationen zu
bezahten. Hicran aber machen Unsere Durchk. Her-

lp, Tus! die heyden Thehtes bes Miargsralet
Friedrich Hinrich, eine nicht mit einander vereinbax-
liche Ansprache. Letztere eignen sich dieselbeu als näch-
ftc Verwandte des [ctzten Besitzers ausschließend zu,
jene legen den Prinzeßinnen, die im crsten Grade von den
Marggrafen abstammen, ein vorz;kgliches Recht bcy,
und erstcre fodert als Descendeutin der Chüurfürstin
Dorsthea. und des Marggrafen Philipp Wilhelm
den dritten Theil der von diesen beyden originirenden
Sm eebiker beyden Deductionen , die den Hrn.
Kammerherrn von Mecklenburg zum Verfasser ha-
hen, vertheidiget das Erbrecht der Hurchi. red
fm ersten Ahfchnitt wird bas Geschichtliche erzählt.
Im zroeyten Abschnitt witd erörtert, wem dic Gel-
der zufallen , und gezeiget, daß das vom Churhause

foCM un EHmEN
welchc Folches chemals an die Güter verwendet. Der
dritte Abschnitt enthält die Wiederlegung zweyer
unrichtigen Folgerungeu aus den Recessen von 1670.
ud i690, welche die andern Linicn behtupten, Der
vierte Abschnitt zeiget den Ungrund des Vorzugs xi
Töchter des letzten Besiters, wenn arch die Gel-der als ein bisheriges Fideicotimiß angesehen werden
könnten: hier wird insbessndere ausgeführet, daß der

tvöhnlich angenommene Satz, bey Erlöschnng eines

zu:;: ? , .

Im
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Im fünften Abschnitt wird endlich die Frage auf-
yeworfen, wie sind die Gelder zu vertheilen : und da-
hin beantwortet, daß die Descendenten in kirpes,
uccedixen, folglich , da die Tdchter der Chursär-
in ausdrücklich und die Nachkommen des Marggrafen
Ibert Friedrich stillschweigend renuuciirct, deren und

des Marggrafen Philipp Wilhelm Nachlaß nun
iu: f Tei gehe , und einer davon der Durchl. Her-
jogín zufalle.

aimMsNODEMeiner(os:
troverse Anlaß gegeben, Als der König nach dem Tode
des letzteren Marggrafen die Güter an sich uahm, ex-
nannte er eine Commission zur Regulirung des Abfin-
dungs. Quanti, bey der fich also diejenigen, die daran
Ansprache machten, meldeten. Wie aber das Königl.
Ministerium äußerte, daß dies: Commission zugleichdie Stelle der Hausausträge vertreten , und in dieser
Hinsicht als competirendes Gericht die Streitigkeit
der 3 Linien unter einander entscheiden folle, fo ift
dics von der Durchl. Derio in abgelchnet worden, ba
fie zum. brandenburgischen Hause nicht gehdret , fotg-
lich auf alle Fälle die Hausausträge uicht anerkennen
darf. Sie hat sich inzwischeu erboten j die Commis-
fion allenfalls als Séebiedürichter unter einigen Bedit-

ungen anzunehmen, unter welchen dje beydcsz haupt-füchlichsien sinde daß mehr als eine infans Statt finde,
und. daß die Sache nach dem gemeinen, nicht nad) prev
ßisehem Mechte entschieden werdc.

Dies ift der wesentliche Inhalt beyder Stücke, wel-
ce auch demjenigen, der kein Rechtegelehrter ift, cine
unterhaltende Lectäre gewähren können.

e

gRyrfbtu der Instruction für den Curatorund Ranzler der Academie zu Riel, Hrn.
G. R. v. Reventlow und Prof. Cramer.

Q q 2
"V LE fL

16)

OFXTAÁRSgm7
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I6) für bie Vermehrung der Bibliothek hast Du

besonders Sorge zu tragen - beym jährlichen Aukauf
alter und neuer Bücher sär die Bibliothek zwar dar-
auf zu sehen, daß für die Bedärfnisse derjenigen Facul-
tät, welche wegen der Menge der ihre Wissenschaf-
ten studirenden Jünglinge oder wegen der Unentbchr-
lichkeit ihrer Wissenschaften am mehresten in Betracht
komt, vorzüglich gesorget, keine aber hindangesetzt wers
de, und deshalb mit dem Procancellario , Bibliothe-
cario und übrigen Professoren die nöthige Abrede und
Maaßregeln zu nehmen. Wie Du dent auch

MDoieFhaid, nid tert
Versorgung mit den dazu ndthigen Instrnmenten , die
möglichste Verbesserung des botanischen Gartens , daß
der durch Unsern „Vorschub eingerichtete Buchladen
rnApr im kein Pd "S ie
und überhauptdie Zuschafuts nnd Beförderung allerWissenschaften und Künsten dienenden Hülfsmittel Dir
wirst angelegen seyn lassen.
,18) Gleichwie Wir nun die Besorgung alles desje-

Albhéenftr dic Nufnahms undden sinejule
verität Riel, und was irgend auf ihren innern
und äußern Bestand einen Einfluß haben kann, nuraal-
lein alle Juftiz- und Policey - Sachen und Procellualia,
welche per modam Supplicarionis oder Appellationis
an Unsere Regierung zu Glückstadt gelaugen, ans-
genommen, Deiner Handhabung und Oberaufsicht *)
ailergnädigst anvertrauen : fo wollen Wir anch, daß
das Conlîltorium academicum ynd jedes einzelne Mit-

glied dessckben , so wie alle zur Academie sebdrige De!
tente,

*) In der Cramerschen Iuftruction heist dies niAus:
ef tein Bua, ees MRNA. Ae
qnábigít anvertrauen , 1c.
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diente, Dich in solcher Maaße ansehen, Unusern durch
Dich oder auf Dein Erfodern von dem Erocancella-
rio hinsühro an sie zu erlassenden Befehlen, und Dei-
nen Ansinnuugen an dieselbe, die gebührende Folge lei-
sten, und in denen außer dem Zirkel der täglichen und
gewöhnlichen Consistorial-Angelegenheiten entstehenden,
und besonders solchen Fällen, welche für die innere
Nuhe und Sicherheit der Studirenden Folgen befürch-

mm
nehmen.

19) Uebrigens erwarten Wir von Dir , daß Du
Uns alle halbe Jahre, und zwar anf Michaelis und
Oftern, einen umständlichen Bericht von dem Zustande
der Universität, den gehaltenen Vorlesungen., der Au-
zahl, dem Fleiß und übrigen Betragen der Studiren:
den abstattest, und wollen allergnädigst , daß Du in
demselben besonders die Lehrer , welche sich vorzüglich
eine Pflicht seyn lassen , der Universität Nuten und
Ehre zu pa aida. diejenigen aud) bemetikest , welche mit ihren Vorlesungen eutweder zurücke
bleiben oder saumseelig seyn, oder sorst den gemeinnüs
tzigen Absichien entgegen"handeln mögten , und diejenis
get Gebrechen und Mängel, **) welche sowohl beyehrenden als Lernenden die Aufnahme dieser Universi-
tät hindern, dem guten Ruf derselben schaden , dein
Verderben der Sitten nicht kräftig genug steuren, ***)
treulich und pflichtmäßig anzeigcst, und die dagegen zu

nesmenseMaaßregeln Unserer allerhöchsten Verfügung
2453

**) Sud i bier die Cramersche nfruction abgekürzt.
Bx ste ut Slt unHern usba, titser f e s Anzeige der gehabten Vorle-
Suibof interiit. mitvafiulten “' n nt

..., declicgen foletiéientzenGedrecgen und iie i
) F}! Werke; dem erderben = fteuren, sind wegges

dee
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Wornach Du Dich zu achten, uud von diefer Unfe

loris aedemferdot und Geleburs
eine beglauhte Ubschrift qu ertbeilen Daft "9. Wirserbleibcn Dir übrigens in Königlichen Gnaden gewo-
gen. Gegeben auf Unserer Königs- Residenz Christi-
ansburg zu Copenhagen., den 26. Öct. 1773.

M") sen Pu gam ! Wornach ; ertheilerhaft
re. "uud die d fn SRI m EA 4mit
ständen uach, noch ferner aufiutragenden Verrichtun-

EEA:
Proxectorat , nnd dem Decagnat der theologischen Far
éultät in Gnaden zugestanden haben. Worngch Du
Dich zu achten, und den Empfang dieses Uusers Re-
scripts anzuzeigen Daft, — Gic ift Christiansburg,
ben. I1. Gebr. 1784. Datitt.

3

e Riie caBrielzus Meciesburgvom
» ar üncthdrte MPers Sig S tof
Stelocation der Universität dahin. , rc. Zuerst wirb
darinu der Peraulassung des Erbvertrags, dér dar-
hex sentstqgndenen Streitigkeiten . und des über ben§. 138. 139. vom Hrn. Büsch eingeholten Erachtens
gedacht : einige nicht ganz gegründete Darstellungen

M t rdqaad uitduridea E, unb bag Notificatorium von: 7. Apr. 1789.

Bey der Anführuug des Mm sagt er: „„Alles, was»dgrin.von den gehässsigsten selbst die Person des Herzogs
„zicht schonenden Unwahrheiten, von der schäjdlichen
"Siue ect pner sony ibaebderDabo
»gclagt wird. ist wahr. Es gab viele Personen it tan:vev‘,
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,Dg, bie acrue im Stüben fifdew molte *), wab be
„ten so wenig mit der wiederhergestellten Einigkeit mit
„der Stadt Rostock als mit der Relocation det Aca-
„demie gédienet war. Sie gaben sich alle tndgliche
„Mühe, jene gute dem Landesherrn so sehr zur Ehre

"HügelREN M a. qudddd
„mien, woher sie nur irgend deti Ruf dieses oder jenen
ist Mannes vermuthen konnten, die schändlkich:
(esca Ros Mieiscs
„läumdern : ich selbst befitze Abschriften , tnit dem„Nahmen der Absender, von solchen Briefen, die man
„ins Ausland schrieb **). Unser edelmüthiger Herzog
„denkt indessen zu groß und zu tolerant , als daß er
„diese Insecten anders als mit Verachtung beftrafen
„lasscn soilte. Die Regéerung hat es sich nicht merken
„lassen, daß fie die Nahmen biesser Nichtswürdigen ken-
„nen gelerut hat. Sie is geraden Weg fortge-
ES oue Manon utiltr ct;
„blühenden Stand bringen müssen. “ Zuletzt äußert
derselbe, daß wahrscheinlieh ***) die über den neuen
Erbvertrag mit Ritter - und Landschaft entstandeue
Streitigkelten auf dem damals noch bevor henden

" Rtuittgeeren aremSerenn, ife ich nicht: es mögte j

EGruCiBr
»*) gyer Einsender Biefes Briefes würde michverbindet,

mern kmir hiese Abschriften zur kurzen Durchsicht

"" Fesdualvendeinud
den Deputirten bis auf Ratification verabredeten Ver-
HHG von der Landtagsversammlung



312 Annal. d.Rosk. Acad. 2.B.39.Sk.
Landtag völlig beygelegt werden würden. Und atn
Schlusse ist, vermuthlich vom Hrn. Schlözer, obgleich
kein S. darunter stehet , folgende Note beygefügt :
„In unsern Tagen, wo von Frankreich her alles, 1vas„denkt, über Äristocratismus wach geworden ift,
„muß es auffallen, daß in dem kleinen Mecklenburg
„vorzüglich. noch so viel und so vielerley Aristocraten-
„Unfug, theils getrieben, theils versucht wird. Man
„Üüberrechne : 1) Adel gegen den Herzog, den er zu En
wok räre machen wollte. (S. die Geschichte der Vor-
„jeit.) 2) Adel gegen seine Leibeigeue. (Ist notorisch. )
»3) Adeliche Räthe gegen nicht adeliche ; ia pro der
„Pleureusen. (Heft 29. S. 71.) 4) Vorderstädte ge-
„gen die übrigen Städte. (Heft 44. S. 503.) 5) Ein-
„gJebohrner Adel gegen den recipirten *); (Hefrc
»57. S. 36.) 6) Rostocker Magistrat gegen dir bor;

„tige Bürgerschaft. (Heft 39. S. 271.) 2 Rostock„hegen das ganze Vaterland. (Heft 59. €. 274)

.. Mißte opteigentlichheisen: Eingetohrner. unditeabelgegen.dénuichtreciyirten und die
4^

u denjenigen Gegenständen, deren ich in dieseu Bläts
tern gedenken muß, gehöret noch die fru tlosc An-

ündigung eines Grundrisses der Stadt Ro ock , den
der Hr. Secr. Tarnow, Mester beym Hospitale zum
heil. Geist, auf Snbscription herauszugeben ertschlossen
war. Weil nur 96. Exemplare besicllet worden, und
diese Zahl von Subscribenten zur Bestreitung der Ko-
sten nicht hinreichte, so nahm er untertn 18. Öct. 1789.
seine Ankündigung zurücke.

I"
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Den 1. März 1791,

|

De difputatione rite inftituenda commentatio, artis
difputatoriae cultoribus oblata a Joomme Ludouico
Engel, Phil. ration. olim Prof, Duc, Publ. Ordin,
in Academ, Roftochienfi, Hanc fecundam editio»
tem nouis acceffionibus locupletauit D, Ioan. Frid,
Theod, Burcbard, regiae Socictatis Tcutonicae
Güttingenfis Sodalis extraneus, Roftochii , :ex

Officina Mülleriana, cloloccuxxxx, 6 Bogen
in Octav.

v lange noch auf unseren Aeademien die gegen-
wärtige Art zu disputiren beybehalten wird ;

tte
mellen dieser Handluug bekannt machen will, nütiliche
Dienste leisten. Ich halte es also nicht für überflüssig,
daß diesclbe, da fie (don selten geworden zu sepn
scheint, wieder aufgeleget iste Die in dieser zwey-
ten Ausgabe hinzugefügten Anmerkungen sind von ver-
c&lt;iedener Güte. Der Hr. Herausgeber hat; das Buch
n einer Französischen Zuschrist der Fürstin Daschkäwp

in Petersburg iugeeignet. : 2. Mo
. s

*) Sie i 1735, doch ohne Angabe ‘des Jahres, auf
4&amp; S9ogen in Quart herausgekommen.
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2:

Monatsschrift von und für Mecklenburg. Vierter
Jahrgang, 1. Stück. Januar, 1791. Non tua te
m: fed publica vota, Schwerin, c. 52594.

2) d Leser dieser Monatsschrift wird es ange
nehm seyn, daß die erste Einrichtung der äußer-

lichen Form wieder hergestellet worden ist. Dies-
mal hat einer von deu Mitarbeitern sic im Nahmen
der Herausgeber und. Mitarbeiter mit einer Vurrede
verschen, deren ich etwas ausführlicher gedenken muß.
Sic enthält zuerst einige Nachrichten zur Geschichte die-
(c8 Buches, aus dencn ich das Wesentliche excerpirg.
Eine Gesellschaft in Schwerin, von welcher blos der
secl. Hofrath W. F. Bouchholz genannt wird, hatte
fi zur Herausgabe dieser Monatsschrift verciniget :
bald nach der Ankündigung benachrichtigte aber der Hr.
Prof. Wehnert in Parchim den Verleger, daß er
seit einiger Zeit ebenfalls an der Zustandebringung ciner
ähnlichen Zeitschrift mit einigen Freunden arbeite, und
schlug demselben eine Verbindung beyderseitiger Mit-
arbeiter vor, wenn man ihm die Dircetion des Justi-
kuts überlassen wolle. Dies ward zwar angenoißmen,
jedoch, wic hier versichert wird, unter den sonderbaren
Bedingungéu, daß die Mitarbeiter in die schwerinsche
Gefellshaft, d. i. solche, die sich bey dem Verleger

heb ub ju die Pile RENE, p i M., V. |.

gen ! die Hr. Prof. W. eugagiret hatte, und ihm ihre
Aufsätze zusandten, getheilt bleiben sollten, und daß
dem Herausgeber die beym Verleger eingelaufe-
nen Aufsätze zur Revision zugeschickt werden,
aber auch den an Ort und Stelle befindlichen Mitgliedern
ter schweriuschen Gesellschaft vorbehalten fepn folite,Stücke, die von jenem schon recipiret worden , nach
Gntbefinden wieder herausschieben, und andere nach
Gutbefnden, ohne sie ihm immer vorher com.

muni
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municitet zu haben, *) dafür einsschieben zu dür-
fen Dabey beobachteten beyde Gesellschaften eine Art

tie iden gemidaifm
und machte dem Verleger seine Freunde auch nicht
bekanut. Zu den aus diesem sonderbaren Verhältniß
entspringenden Unbequemlichkeiten kam noch der unge-

Mangel pines MawborerSepriqe ddr
allein beym ersten Stücke, das der Verleger gerne
präcisc abliefern wollte, hatte Hr Pr. W., der nach
Pyrmont verreiset war, das Manuscript nicht so zei-
tig cingesandt, als der Verleger es gebrauchte : sondern
es fehlte auch in der Folge oft an zweckmäßigen Anf:
u und der Verleger ließ sodann das Erste daseste, was er hatte, abdrucken. Da dies nach
dem Verlangen des Hrn. Prof. W. nicht abgestellct
ward, so tvat drrselbe im Jul. 1789. ab. — Es
wird hiedurch also bestätiget, was ich nach verschiede-
nen Nachrichten hievon an einer andern Stelie (2. B.
S. 153.) bereits angezeiget habe. Meint gleich der
Vorredner, daß die an Ort und Stelle befindlichen

Mitarbeiter, welche angeblich die eigeumächtigen Ver-änderungen genchmiget, durch die vorherige Vercinba-
rung dazu. ein Recht erhalten: so wird es doch wohl
niemand dem Hrn. Prof. W. verdenken , daß er sich
dicser Sudorditatéon nicht unterwerfen woltte. Ob
isti(t,licherdahin. f isnigicem uh
geu und unbefangenen Sont abgefaót, und völlig uS

*) Da die Sac c doch tinma! fo weitläuftig vorgetragensPrietligea‘Vereinbarugs EA
Unmöglich kann der sichtliche Wiederspruch darin ver-
abredet seyn&gt; daß die an den Verleger unmittelbar

hem Hergüsgeberque Nevisiss zugeswi&gt;t werben[ni
len, and gleichwohl diese Geselischaft befugt sey,
s jeinzuschicben, ohne sie ihm communniciret
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tig ist es wenigstens, , wenn darin gesagt tvird , daß
Hr. Prof. Wehnert durch mich eine Klage ans Publi-
cum bringen wollen, indem derfelbe meine Anzeige
überall nicht veranlasset hat. Auch. ist es denn doch
wohl nichts anders als Affectation , daß der Vorrcd-
ner trotz aller angewandten Bemühungen die

for drm air tsdm
uchladen die ersten beyden Hefte sängst zu haben

fiintmá, ^.ffon m Michatiis, drin e
ber Sicbacteut ober — tic ber Herausgeber hier genannt

dem Quaste Redacteur der Monatsschrift gewesen,ist nicht bemerkt.

Danächst aber beschweret fib ber Vorredner noch
darüber, daß man in Meékleuburg, anstatt die gegen-
wärtige Monatsschrift patriotisch zu unterstà ett, mehrere
ähnliche Sammlungen anfange, die nicht füglich neben

haben, wcnn micht dieUnon igi „um Theilsichtan der ein benjcnigen. entiehulti tc, "ber fi)
einer unbekannten Gesellschaft nicht bevgcsellen mag,
und wenn nicht seine jetzige Erzählung von ben fn

Schwerin, (dec mhi niht aletzvez Abe i
gen Mitarbeiter und selbst gegen die Herausgeber
erlauben, davon völlig abschreckte.

Nun zum Inhalte dieses Stückes : 1) Beschluß der
Hydrographie der Mecklenburgischen Acmter Boizen-
burg, tc. (2. B. S. 298.) ~ Erin abermaliger
Auszug aus Schulzens Beschreibung der hannöver-
schen Hypothek-Aemter , der besfer ist, als der erste.
(2. B. S. 194.) 2) Beschreibung éines Hirschge-

iGit sie Giottogeo
Hr. Verf. hält es für. ein Gewevbhe eines Orignacs
oder Originals. 3) Vom Hasenbrahta qder Pfrie:
menkraut, nebst einer Anfrage über. defsen Vertilzung,
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yom Hrn. Cand. Vecker. 4) Freymäthige Gedanken
über dic vorhandenen und entworfenen Wittwencassen. -
Dem Verf. dieses Aufsatzes fehlt die Gabe fich deutlithe
Begriffe zu machen, und scine Meinung seinen Lesern
verständlich mitzutheilen. Er mißbilligt die Wittwen-
cassen, worin er großes Unrechti hat : fast scheint es in-
deß, als wenn er nur die befondere Einrichtung einer
einzelnen Wittwencasse misbilligen wollen. 5) Physr
calisch - Öconomische Geschichte des vaterländischen Erb:
und Steinkalks, vom Hrn. Canb. Siemsssen. - Der
Hr. Verf. theilt den Kalkstein in vier Geschlechter,
nachdem er entweder mit Luftsäure, oder Victriolsäure,
vder Flußspatfäure, oder Schwerspatsäure vermischt
ift: (Calx acrata, vicriolata, fluorata, pondetofata:)
nur das erstere hat er in Mecklenburg gefunden, und
zwar in 5 Arten, mit einigen Varietäten Die Abhand-

lung wird noch weiter fortgesetzt werden. 6) Srazu dem Verzeichnisse Mecklenburgischer Schriftsteller,
(1. B. S. 343.) vom Hrn. S. K. Dietz. ~ Von
bem feel. Hofrath Bouchholz wird hier gesagt : „Er
„war ein sehr verdienstvoller und aufgeklärter Wann,
„wie unter andern schön daraus erhellet , daß er bey
„der Wiedervereinigung unserer Landesacademien den
„Rath gab, die Professoren der Theologie nicht an die
;.\hmbolischen Bücher zu binden.“ Hr. Doct. Dabe-
low ist noch jetzt Privatdveent zu Halle. 71. 95. € 192.)
7) Recensionen. 8) Beschreibung eines schöwen Rord-
lichts am 8. Jan. 1791. vom Hrn, v. Winterfeld.
9) Horazens Dichtkunst metrisch überscttk. Ein Ver-
fud) vom Hrn. Rector Geisenhäyner zu Dömitz.
Eigentlicher eine Probe, weil nur eine kleine Stelle
übersetzt ist : fie ist nicht so gerathen, daß man die Vol-
lendung des Versuches empfehlen kann. 9) An das
Jahr 1791. Ein Gedicht vom Hrn. Cand. Acker-

merii ng Sn iion pdnera.
R Gicht 99 Erdarten in Metall zu verwandeln. 12)

Rx 3 3. Ich
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&lt; habe schon bey ciner andern Gelegenheit bemer-
ket, daß man sich die chemalige Gestalt der hiesigen

Academie jettt hänfig anders vorstellet, als sic würklich
war, und die Ursachen, die ihre Ausuahme hinderten,
vft am unrechten Orte. sucht. Mangel der gehörigeu
Unterstütung war, wic die Geschichte lchrt, von jeher
eine dieser Ursachen, und sie war es in dem Grade,
daß wenn sich auch einmal der üinschein des Gegentheils
äußerte, es dennoch entweder nur Schein war, oder
dic Freude bald ein Ende hatte. Ob das auch in Zu-
kunft so seyn wird, mag.die Erfahrung lehren. ~ Jetzt
liefere ich, mit dieser kurzen Vorrede , eine nicht sehr
Pe nun deren Geschichte zu einer audernZeit folgeu soll.

Von Gottes Gnaden Christian Ludwig, Herzog
zu Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin und
Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin,. der Lande
Roftock und Stargard Herr, 1. 1c.

Wenn Wir aus gnädigstem Betracht der schlechten
Umstände. des Fisci derer Herzogl. Protessoren auf Un-
serer Universität zu Rostock , und des daher rührenden
Salarien - Mangels die gnädigste uud zur Aufnahme
edachter Academie gereichonde Entschließung gefasset,e Mangel abzuhelfen, undgrdachtes Unfer Pro:

fessoren - Collegium in den Genuß eincs anständlichen
Salarien+Quanti zu setzen: so derlariren Wir hiemit
und in Kraft dieses gnädigst , daß

1) sothanes Unser Collegium Ducale Profefforum
von nun an jährlich zweytausend Reichsthaler. zu
denen jährlichen Salariis derer Professorum zu erwarten
haben soll, und zwar dergestalt, -

2). daß von besagten zweytaussend Réthlr. quartaliter
fünfhundert Reichsthaler an den jederzeitigen Ad-
miniftratorem Fisci Collegii ohne allen Abzug und
Decourt ausgezahlet werden sollen. Wir versprechen auch

3) hiedurch gnädigst, auf instehenden Weyhnachten
A E damit den Anfang machen n. faffen.

4) Unser
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4) Mufer. Collegium Profefforum gebadite Cuimnie

der zweytaussend RthIr. vor der Hand aus Unsrer Her-
joglichen e ohne alleu Aufschub zu empfangen hat;:o wollen Wir
! 5) jedoch gnädigst dahin die Anstalten vurkehren, daß
die Hebung der genannten Summe, sobald es thunlich,
aus Unserm Herzogl. Amte Ribbenitz beschaffet, und
gu od Collegium Ducale ausgezahlet werden solle.ie Wir dann

6) für Uns und Unsere Nachkommen , bis zu ewigen
Zeiten, gedachtes Collegium Ducale Profellorium an
benanntes Unser Herzogliches Amt Ribbeninz dieser
jährlichen Hebung von 2000 Rthlr. wegen wollen ange!
wiesen und assignirt haben, also und dergestalt, daß

7) der jederzcitige Amtmann daselbst, oder wer sonst
zur Berechnung der Amts- Einkünfte von Unserer Cam-
mer bestelct, alle Quartal, ohne alle Erinnérung oder
speciellen Befehl vonUns, Unsern Nachkommen, Unserer
Regierung und Cammer, oder sonst irgend jemandes,
auch ohne alle Abzüge oder dafür zu erwartenden Dou-
ceur oder andercr Abgabe, sie mögen Nahmen haben,
wie sie wollen, fünfhundert Reichsthaler an den
Administratrorem Fisci Collegii an neuen Zweydritteln
in einer Summe auszahlen und abliefern, auch daran
unter keinerlcy Vorwand im geringsten sich säumig finden
lassen soll, sondern vielmehr .

8) gedachtes Professoren- Collegium im nicht vermu-
theten Entstehungs-Fall auf erstes Anrufen von Uns und
Unsern Nachkommen in der Regierung bis zu ewigen Zei-
ten zu dem würklichen Empfang desselsen aufs schleunigste
und gerechteste sollverholfen werden. Dagegen renunciiren

Casimer gehabteFoderangen, und (g nd jede au diekvon Unscrs Re Bruders des Herrn Herzogs Friedrich
Wilhelms 0b. conftituitten Dotem der zwanzigtauy-
send ARthlr. und verpflichten fich anbey nicht allein,

10) der von Ihnen sselbst gemachten und von Uns
gnädigst approbirken Repartition des zu erhebenden jähr-
lichen Quanti zu allen Zeiten rise nachzugehen, nud

a
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darunter ohne Unsere Bewilligung keine Veränderung
vorzunehmen, sondern versprechen auch besonders

11) sowohl publice als priuatim ffetgig zu lesen, und
durch Haltung hfentlicher Dissputationen die Rostocksche
Academie in möglichste Aufnahme zu bringen.

Zu Urkund desscn ist dieser Unser gnädigster Versiche-
rungs- Bricf mit Unserer Unterschrift und Herzogl.
Jnsiegel bestärket. Datum auf Unsrer Vestung Schwe-

rin dLnRudewigH. z. M. . * .

Herzoglich - Mecklenburg - Schwerinsscher Staats-Kalen-
der, 179 1, für den Horizont von Schwerin astrono-
misch berechnet. Schwerin, gedruckt und zu haben
bey Wilhelm Bärensprung, Herzogl. Hofbuchdru-
&gt;er. 20 Bogen in Octav.

R in uud wieder sind in diesem Jahre Verbesserungen
gemacht worden, unter denen das Verzeichniß der

ritterschaftlichen und sädtischen Brandversicherungs. Ge-
sellschaft ein ganz neuer Zusatz ist. Bey der Anzeige
des Personals der Academie ist auch das theologische
Seminarium angeführt, und dabey geseßt worden :
Professor der Philologie, vacat. Von cinem
folchem besondern Seminarien. Professor , der zu den
Professoren der Academie nicht gehören würde, weiß ich
mir keine rechte Jdee zu machen:. auch kann eine Stelle
wohl nicht cinmal als vacirend angesehen werden, die

CO Uttz
1790, wie sie jetzt überschrieben ilk, enthält diesmal
nur 47 Schriften, von denen zur Theologie und fits

hengeshihr aon zur Jurisprudenz 3, zum Staatsrecht,zur Geschichte, und zur Statistik 7, zur Arzneygelahrt-
heit 2, zur Philosophie 2, zur Mathematik 1, zur Na-
turgeschichte 3, zur Philologie 3, zur Gelchrtengelchichte
und Kritik 4,, zu den Schul- und Erziehungs- Schrif-
ten 5, und zu den vermischten Schriften 7, gehören.
Eine davon, dic Abhandlung des Hru. Prof. Martini,wird aber erst zur On melt erschcinen,
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Den 15. März 1791.

I .

Rostockrche Monatsschrift. Herausgegeben von D.Burchard. d: A. (dem Aelteren) und D. Koppe.
Erstes Stkick. 1791. . Rostock, bey den Herausge-
bern, und Leipzig,, bey Johann Dorotheus Kleyb.
5 Bogen in Octav.

Pit dem Anfange des Rovembers erschien eine
5 Ankündigung dieser Zeitschrift auf Subscrio

ption, davon ein Auszug anf dem Umschlage
dieses ersten Stückes zu finden ist. In derselben wird von
dem Plane dieser Monatsschrift nur gesagt, daß man,
bey besonderer Hinsicht auf das, was für Mecklenburg
besonders. interessant iff, alles aufuehmen werde, was
den Denker beschästigen, und das lesende Publicum
vergnügenkann, vorzüglich aber ungedruckte Aufsätze
zur Geschichte und zum Staatsrechte unsers Vaterlan-
des aus der Sammlung des. seel. Protonotairs Stever
geliefert werden follen. Erst nach Vollendung eines
Jahrganges wird man also ungefähr beurtheilen kön-
nen, was man in dieser Zeitschrift. zu erwarten. habe.
Das erste Stück enthält : 1) Cantate vom Hru. Präp.
Tode. Sie sollte 1788. bey einer acadetnischen
Feyerlichkeit im Auditorio aufgeführt werden: es ward
aber wegen einiger Hindernisse nicht möglich.41.B.. 15.
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S. 15.) Ucbrigens. gehört sie nicht zu den beften &amp;tiv
en ihres Verlassers. 2) Geschichte der öffentlichen
Universitäts- Bibliothek und des. Museum zu Nostock,
vout Hru. Höfrdth Tychsen. ~~ Weil die Exenptare
icsex Schpist (2. B. S. 177.) mehrentheils vcrgrif
en fnb, |» bat ber Sr: D. Roppe sie hier wieder

abdrucken lassen.. . Diemal ist nur der Aufang eingcrü-
&gt;et: das übrige-soll nach und nach fölgen. 3) Bey-
trag zur Mecklenburgischen Land - und Hofgerichts - His
ftorie, von D. Burchard. ~ Ein bloßer Abdruck des
Schreibens H. Adolphs Frisdrichs. vom 19 April
1622, der Autwort H.. Hans Albrechts vom 22.
April und des Vergleichs über einige Puncte voin 28.
April d. I. Diese 3 Stücke lind läugst bekannt, und
beym Frank, 12. B. S. 294. f. schr umständlich
excerpirct, auch. ist das dritte beym Klüver, 3. Th.
2. St. .S. 1 12. f. und in der Sammlung Mecklenb.
Landesgescle, Orduungen und Constitutionen, 2. Th.
S. 725. ganz abgedruckt zu finden.. 4) Rofod An-
chers Rede von der Abstammung. der mecklenbu: gi-
schen Fürkten von den alten Dänischen Königen, Unud
dem Großen , Lrich Glipping und FriedrichsJ.
Aus dem Lateitischen Auszugsweise übersetzt von: D.
Koppe. ~ Site ist 1774. bey Gelegenheit der Ver-
mählung des Erbprinzen Friedrichs mit unsercr Prin-
zesin Sophia Friderica gehalten.  3) Biographir
Sr. Ercellenz des Hrn. G. R. Joh. Pet. Schmidt
zu Schwerin, von Ebendemselben. – Er .ist hier
zu Rostock am 20. April 1708 gebuhren : scin Vater
war der nachmalige Rathsherr ‘Ionas Schmidt.
Michaolis 1722. btzog er die hiesige Academie, und
studirte anfänglich Theologie, widmete sich aber nach-
hin. der Rechtsgelahrthcit. Im Jahr1729. gieng er
nach Haile, und 1730. als Hofmeister mit einem
Eleven nach Wittenberg, auch nachhin nach Leip-
zig. Im Angust 1733. kam er nach Rostock zurück,
ward hier im Sept. 1735. Dovetor , und im Januar
1736 an die Stelle sscines Schwiegervaters, des bite
germeisters Petersen , räthlicher Professor der Rechte.
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Diese Stelle .berlcidete er bis 1757 tnb trieb, beh
der Geringfügigkeitdes Gehalts und der Maris
Pt ber sonstigen Einnahme , zugleich die Jur! ische
Praxin. Um Ostern 175.1. ward er bey Herzogl. Re-
gierung als Gehcimer-Kanzlev-Rath angestellet, 1752.
ward er würklicher Regiexungs - Rath, 1763. Gehet
mer-Rath und-Minister, 1785. crhielt er das Prädi-
tat. fEgcellens ; unb ai 6. Nov. . v. 9&amp;- vetftarin xt
(2. B. S. 288.) Ein Verzreichniß sciner Schrisken
fol im nächsten Stücke folgen.

24

Codex diplomaticus hiftoriae Megapolitauae medir ae*
ui. Falciculus 1 1. Urkunden-Lieferung zur. Kenntniß
der Mecklenburgifchen Vorzeit, zweytes Heft. Mit
einem Repertorium des erstcn und zwcyten Hefts.
Schwerin, 1790. gedruckt und verlegt bey Wilhelm
Bärensprung , Herzogl. Hofbuchdrucker, '14 Bogel
in Quart.

e dem zweyten Hefte dieser schätzbaren Sammlurgm9 (1. B. S. 304.) gehen die Urkunden bis zar
Nummer 130 (b) fort, und die jüngsten sind aus
dem Jahre 1329 Die Einrichtung ist vollig so geblie-
ben, wie sie in dem ersten Hefte war : den lateinschen
Urkunden, (plattdeutsche sind uux. ein Paar darunter)
ist die deutsche Uebersetzung zur Seite gesetzt, und hin
und wieder find erläuternde Anmerkungen sbenactügf,
Nach den innern Uebersschriften ist. dies Heft sür die
Monate April bis September 1789. beftümmet, aber
erst im vorigen Jahre erschienen, und seither nicht
weiter fortgescht. . Wenn nur die Vollendung . des
Werks darunter nicht zufällig leiden. sollte , wird man
sich diesen Aufhalt allenfalls gefallen lassen miüssen.
Von dem auf dem Titel versprochenen Repertoriv ift
diesmal nur cin&lt;ronologisches Verzeichnis der Urkun-
den bengefügt, und das Nahmen-Register der merk
würdigern Personen und Oerter bis zum Ende des
zweyten Jahrganges versparet: zu wünschen wäre .et:
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vds aufale nicht gan; unerhebliche Nahmeu ausge

3:
Mecklenburgische gemcinnützige Blätter. Herausgege-

hen von J. C. M. Wehnert. Ersten Bandes
Drittes Heft. Parchim, 1c. 1790, 6 Bogen in Octav.
olgende Autsätze machen dies dritte Heft aus. 1)
Hrn. Prof. Klügels encyclopädische Üebersicht &amp;.

Ik auch besonders abgedruckt, uud von mir schon ans

fein 'pulvigungen ber Seton n el
Beschluß. (2. B. S. 190.,) ~ HVerschiedene Aus-
schreiben und Protocplic, die zu RSlpin 15,48. 1588.
X605, und 1609, erfolgten Huldigungen der Stargard-
scheu Ritterschaft betreffend. 3) Bemerkuugen über

ie Nachricht von ber fogenannten teutonifchen Waser:uth in Mecklenburg , und über dercn wichtige Fols
gen. ~ Ist abgebrochen. 49 Ueber die Rechtedes
eingebohrnen und recipirten Adels in Mecklenburg,
vom Hrn. v. Flotow. If noch nicht beendiget.
3) Wittstocksche Unterhandlungen , 2c.. Fortsetzung.
6) 3torbcarolita. — ^if die Ucberschrift zweener Notf-

cgtorien des Hrn, O. K. R. Veithuseu aus dem
Jahre 1789., die älso älter find, als. die nachhin von
deinselben angefaugenen nordcarolinischen Kir ennachs
richtei. (2. B. S. 217.) 7) Fragmentarische Aus-
züge aus den Briefen eines Reisenden durch einen Theil
der lüneburgischen und braunschweigischen Lande, im
August 1788. Sind abgebrochen. Auf Veranlassung
der zuletzt geschehenen Anfrage bemerke ich, daß ich von
Zigeunern, die sich noch in der Gegend Roftocks auf-
balten , nie etwas gebbret habe.

Hhrfentlich wird es meinen Lesern nicht zuwieder seyn,
von Aere labant adr mic schichtet
blos durch ihre Sonderbarkeit auszeichnet. eie betcift
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eiue Set«gofterie, babon id) folgenbe zwey gedruckte
Avertislements vor mir habe. Ob deren noch mehrere
gefolgt sind, kann ich nicht bestimmen : auf alle: Fälle
aber werden diese beyden genügen.

„Hoch - Wohlgebohrne , Hoch - und Wohl : Edle,

ECO Nd:
Daß Ihnen allerseits zu Nuß und Dienst meine

Wissenschast anzulegen einzig entschlossen | haben Sie
fodlcí cp meiner. erften Ankunft auf hiesige hochldb-
liche Academie , und folglich durch meine auf die mir
sich Anvertrauende gewandte Frdetirer, wie ich glaube,
sattsam erkannt ; und hoffe ich auch, Sie werden sich
allerseits versichert halten, daß ich damit, so lange
mir GOtt allhier meine Subsistence ghnnt, conrinuiren
werde. Ich kann aber fast nicht umhin, mich zu be-
schweren, daß mein AMerier his Daro noch nicht eine
fo allgemeine Apprubation unter Ihnen gefunden ,-daß

dt batte; daber t aculih au (r Gorgfumen, wie ich doch ein Mittel aC indgte, Ihnen
auf cine gar facile 98eife, aud was das Geld an-

oTo deis baiddetontos Daben tid) auf. eine besondere Meebode ge:
führet, wonach ein jeglicher Liebhaber durch einen ge-ringen Einsatz-sein t wagen köunte, wm, too es sich
für ihn fügte, für ein gar geringes Geld eine ziemliche Zeit
lernen zu können. Das unvorgreifliche Project davonist
dieses: Erstlich würden erfodert 100 Liebhaber, tyelche
zweytens, Matmn für- Mann 1 Rthlr. cinsetten, tvo-

gegen Sie eine Quitung rus Nummer erhielten; Sun
tiir " ie tens 20 Get inne U mis

X 6.
zr 4.

3.
2.

-

6is3 Wer
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Wer nun víertene bep ber SíeDuug, bíe ba /ollenui-
rer iu Beyseyn eines Norarié und Zeugen, auch nach
vorher gegaugener öffentlichen Norifscarion an jicden
Interessenten, um nach Belicben auf dem Fechtboden
bey „derselben sich mit einzufinden ,: .geschchen sollte,
glü:klich wäre , eins von diesen Grwinnen zu bekom-
men, könnte für den geringen Hazard , den er man-
&lt;csmal wohl auf cin altes Pferd gewaget, die benann-
ten Monate seines Losses. den Boden frequenriren : sd
daß er fünftens nichts hinzuzulrgen hätte , als 4Mo-
nat 16 ßl. , welche, wie curiensé Gemüther selbst aus-
rechnen können, mit zu meinem Informaetions « Gelde
gercchnet sind. Wie. ich nun glaube , daß dieses Pros
jet von jedem Honrerbomme für nubetriegiich und
railonnable erfläret werde: so zweisle nicht an gütiger
Aufnahme und Compkerrrung. lnuvitire demnach’ alle
und jede Liebhaber entweder zu mir auf mein Logis zu
kom:nen, uder bey dem Vorsechter Aanf: F R 1 2 D 1.1 y
fich zu melden Ich. inzwischen verhärre

Hoch -Wohlgebohrne, Hoch- und Wohl-: Edle,hochiuehreude Herren
'Ihr

R o st o &gt;, . ergebenster Dieter

d. 4. May, Anuo 1724. I 0 7 rene,
„Hoch- Wohlgebohrne, Hoch - und Wohl- Edle,

insonders \ Hochzuchreude Herren Seudeneer,
Hochgeschätzte Gönner und Freunde!

Oblzwar das vor cinem halben Jahr Ihnen cingelis
ferte Blatt, worauf ich meine Iureneion, Ihnen ge!
treulichst zu dienen, und zugleich auf eine, dem Glück
zu Folge, gar nicht foftbar fallenbe Art, Ihnen die
Exercice des Fechtens mitzutheilen , erdfnet, ohnfehl-
bar längstens von Ihnen verworfen oder zerrissen: sy

Peur a nd hatteSont mid
compliffoment (otbanen. Projects oon Ihrer vielen wies
derfahren. Uud. bin anbey versichert, es werde ein6
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jeglicher zu feiner Sazisfaction 'gelauget: feyn - und ich
mich in Zwifchen «Zeit bey vorgcfällenen Gelegenhciten
(o betragen Daben!j ba id) mit Fug uicht beschuldiget
werden könne , etwas versäumet zu. Habrn , das ing
mncinen Kräften gewesen wäre. zur Honneur eines jeden
braven Seudenten heyzutragen. '

Was deucht Ihnen dann, Meine Herren ! wenn man
vie riumal für guk erklärte Sachc wiedetum vou neuen
praéticirte,. und abermal auf. gleichen Fuß, - doch
mit erwas mehrerer Avanrage für die Herren,. sein
Glück machte 2. . Ich binverfichert, die meisten. unter
ßFhnen antworten : Es möge darum seyu. | So.sey.es
dann darum.!) .und es.werden erstlich ersaderé 190 Licbg
haber , deren jeglicher zweytens 1 Rihlr. gegen zu
gebende Qtieung einseget, worauf drittens 26 Ge-
spiane gemachet werden, nemlid)

foit -- - ju

T
I

3
12

Monate
18.
6.
4.
3.
2.

8 I.

tortächst viertens, wenn alles richtig und volk, dit
Zichung /ölleritiiter, so wie voriges ‘Mal , in Gegets
gewart derer, (o von bem Joerten Zutereffenzen. fidc
wollen, beschgaffetwird. Wenn deny solches geschehen,
fann ber, fp etwas gewonnen, nach Belieben anfay-
gen, und seine Zeit coneinuirea, nur daß er monatlich
16 yl. hinzul’get. . Wer nun hiezu re/otviren will,
hat sich entweder bey mir , oder dem Vorfechter Morif:
F erz D 1.1 x B zu melden : ich aber verbleibe '

Hoch: Wohigébohrue, Hoch- uud Wohl: Edle,
gm Herren

$ofsd? ergebenster Diener
d. 22. Nov. Anu 1744. Jo ha nn Behrens,

Fecht - id il
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Sollte es nachgerade nicht ani besten seyn ,: die

Fechtmezser quf ben iac ganz abzuschaffen. DasTm es. cherdazu clueEis MINI rdMnes ch unmöglich zusammen. lung giebt,

5e
Vm 49. Stück der Erfurter gel. Zeitung v. J. wird

.) die Nachricht ertheilet, daß unser Durchl. Herzog
den Hrn. Prof. Graumaun zu feinem Leibmedicus
ernannt, und an seinen Hof berufen habe. Dies
leite ist unrichtig ; er lebt nach wie vor in Bützow, und
bas Prädicat eines Leibmedict ist cin bloßer Titel.

6,

s dem Titel: Rostocksches gerteinnügigesWochenblätt für alle Stände , giebt Hr.
Prof. Jossephi seit dein 5. März eine Wochenschrift
heraus, davon (d), totifa der erste Band vollständig ist,
eine ausführlichere Anzeige machen werde.

"7.
nf dem Umschlage des lctzten Stäckes. der Menats-

schrift von und für Mecklenburg vom vorigen Jahr
iverden als Bärenspruugsche Derlags Schriften auge-zeiget: 1) Neueste Matcrialien zur Staatskunde,
vder das itztlebende Mecklenburg , Schwerinschen An-
theils, t. u. 2. Theil. 1791. 8. 2) Cataster der irt
der Ritterschaftlichen Brand - Societät des mercklen-
burg - und wendischen Craises assccurirten Güter, und
der Einsatz- Summe ihrer Gebäude 1790. Fol. 3)
Meckl. Geburts- Copulations. und Todten - Listert,
Schwerinschen Antheils, 1790. Da dies wohl

AEN rr fem werder. fo mcdmd cin
besondere Anzeige davon in diesen Blättern erwarten.
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Rostockschen Academie.
2. Band. 42. Stück.

Den 29, März 1791+

Ys

SEE:
leute uud Förster, von 4zermann Friederich
Becker. Rostock, 1791, in Commisssion dex Kope
penschen Buchhandlung , 54 Bogen in Octay.

uf eine kleine Einleituug , in welcher theils die
Absicht der Schrift angegeben ist , theils einige

' allgemeine Bemerkungen vorkommen , folgt
eine kurze Nachricht von 75 bey yns wild wachscnden
Bäumen und Gesträuchen, der ein dreyfaches Register
der hochteutschen, lateinischen und plattdeutschen Be-
nennungen angehängtist, Es dürtte nicht ohne Nutzen
scyn, wenn auf gleiche Art die fremden Häume und
Sträucher, die in unserm Clima mit Nutzen angezogen

verdentmn,miecine cialmiren' 0 bh: .

2.

gy» der vor einiger Zeit, (2. B. S. 210.3 im Aus-
ein NH e S :! Rem D
Formel | zui verbinden: seyn.!" Ist dieselbc ]gleich uicht
]ange als ein verbindlicher Pertrag betrachtet werden, n
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bient fit benn bod) in mandyeu Hinsichten zur Erläute-
rung anderer Dinge und Behauptungen. Sie ist
folgenden Inhalts :

„Nachdem sich sowohl wegen ungleichen Verstandes
der 1563 aufgerichteten Concordien- Formel , als auch
etlicher darin nicht specificirten Fälle halber neuc S
rungen eräuget : so sind selbige nachfolgender Gestalt
gänzlich beygeleget worden.

I. Alle Docentes, Legentes und Audientes, so
allhicr immatriculiret, ohne Unterschied, ob fe einen
Gradum oder keinen haben, hicr oder anderswo promo-
viret siud , auch der Noearius Concilii und beude
Curlores, samt allen Predigern, Schulmeistern und
Schulgesellen, so gleichfalls immatriculiret, uud derer
aller Hausfrauen, Wittwen und Gesinde, sind pro
veris membris Academiae zt! achten, und sollcn also
aller und jeden Freyheiten der Üniversität, wenn sie
gleich mit Leibesschwachheit oder Alter befallen wären,
vder wegen ihrer zu Bürger - Recht belegenen Häuser

s e Rath den Bürgereyd geleistet hätten, zu genic-en haben.

IL. Diejenigen Studiolis aber, welche ihre Studia
ganz angeben, keine Lectiones in 5 Jahren gehöret
haben, oder nicht zu dem Ende höres , daß fic bey
den Scudiis zu bleiben gemeinet sind, auchnicht pu-
blice oder priuarim lesen, sondern sich als Notarien
gebrauchen lasscn, und davon oder sonst wo anders
von ihren Unterhalt haben,, sollen für keine Gliedtng-
ßen der Universität gehalten werden, noch deren Im-
inunitäten sich crfrenen, sondern E. E. Raths Jüriss
diction unterworfen fepi. .

1 1 1. Wenn Professoren vder andere Glieder der Acq-
demie ihre Dienste aufkündigen, und fid) nach andern
Orten begeben, und daselbst mit Tode abgehen, sollen
ihre Wittwen, (wenn sie hieher zurücke kommen,)
unter der Jurisdiction E. E. Raths stehen.

1 V. Graduirte Personen, die nicht lesen noch andere
Hören, und entweder von ihren Renten leben, oder von

der Praxis ihren ganzen Unterhalt haben, folglich jr.gerlicher



Academie. 2. B. 42. St. 331

geriicher Handthierung und Gewerbes sich enthalten,
sind des Rectoris , nicht E. E. Raths Jurisdiction
unterworfen, und genießen sonst alle Immunitäten und
Freyheiten der Academie, nur daß sie in Absicht des
Mäülzens, Mahlens und Bierbrauens sowohl für fid)
und die Ihrigen, als für Studenten und andere Aca-
demieverwandte, so bey ihnen zu Tische gehen, gar
nicht privilegiret seyn sollen. Eben dies soll auch bey
dem academischen Buchdrucker Statt finden, nur daß
er keine bürgerliche Handthierung treibe ; ~ der
Buchhaudel soll indeß bey ihm nicht fir bürgerliche
Nahrung geachtet werden, sofern er mit keinem audern
in eine Societät sich einläßt; ~ und daß die Academie
nicht‘ mehr als einen Buchdrucker halte. Graduirte
Personen, die bürgerliche Nahrung und Praxin ver-
binden, und von beyden ihren Unterhalt haben, sollen,
wenn sie auch nur in Miethshäusern wohnen , dem
Rathe den Bürgereyd leisten, und der bürgerlichen Nah-
rung halber zu allem verbunden seyn, dazu andere Aca-
demieverwandte deshalb verpflichtet sind, in den übri-
gen Fällen aber unter der Univerfität Jurisdiction seyn
und bleiben. Graduirte Personen hingegen , die fid)
ganz und gar zur bürgeriichen Nahrung begeben, davon
ihren ganzen Unierhait haben, und sich der Praxis da’
neben nicht gebrauchen , sollen gleich andern Bürgern
des Raths JIurisdiction in ciuilibus et criminalibus
unterworfen, und sowohl quoad lIurisdiRtionem als
Immuricates den Bürgern durchaus gleich feu.
~ V. Nach Magßgabe der Concordienformel sollen

Professoren und Gliedmaßen der Universität, so Kauf-
handel und andere bürgerliche Nahrung durch sich oder
andere treiben , zur Bier - Sack - und Malz - Accise,
auch zu allen andern bürgerlichen Schatzungen und
Oneribus verpflichtet seyn: sie sollen auch in Absicht
dieser Accise, Schatzungen, Onerum nud Kaufhändel
des Raths Inurisdiction unterworfen seyn , außerdem
aber unter des Rectors Jurisdietion bleiben. Wenn
dieselben sich inzwischen solcher bürgerlichen Hanbthie-
rung beharrlich wieder begeben, sollen sie nach wie vor
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ber Universität Freyheit und Immunltäten wiederum

enichen, und üne rlla exceprionce unter des RectorsYurisdiction stehen. Für bürgerliche Nahrung soll es
inzwischen nicht gehalten werden, wenn zemaud Früchte
von eigenthümmlichen liegenden Gründen , die er übrig
hat, an Bürger, Bauern oder Einwohner verkauft :
nur daß cr uicht Mehl- oder Malz - Handel damit
treibe, oder Korn oder Hvpfen vou anderu dazu kaufe,
immaßen er solchen Falles dieses Mehls, tc. iplo iure,

taccedente.deciaratoria Sententia. Retoris, verlustigh und solches halb dem armen Studenten Tisch,
und halb den vier Armen-Häusern zufallen soll. Auch
soll es für keine bürgerliche Nahrung gehalten werden,
wenn Prosessoren und Academieverwandte eigene und
andere Bücher drucken lassen und verlegen, und solche
an Einwohner vder F. emde verkausen: mur daß fie
nicht andere Bücher dazu kaufen, Gesellen und dffent-
liche Laden halten, und den ganzen Buchhandel gleich
anderu Buchhäudleyu treiben.

V’. Die Professoren und gesamte Arcademiever-
wandte, die kein bürgerliches Gewerbe treiben , sollen
von der Bier- Sack- Malz- und allen andern Accis
sen, die jetzt bestizimt sind, oder künftig in Rostock
bestimmet werden dürften, wie. die auch Nahmen haben
uud die Jhrizen, desgleichen fiesLAE
wandte, die fie umsonst oder sür Geld in der . Kost
haben , in eigenen oder andern Häusern brauen, auch
ju diesein Brauen in ihren Hänsern auf den darinefindlichenBöden und Darren mülzen. Würde aber
jemand diese Immunität misbrauchen, und Malz
vder Bier in Echeffeln und Tonnen an andere, wenn
solches auch Academieverwandte wären , verkaufen,
vder für andere , dieser Befreyung ‘unfähige Personen
seinen Nahmen hergeben, oder an solche, die nicht bey
ihm in der Kost sind, in- vder außerhalb Hauses Bier
ausschenken: so sollt er der gemisbrauchten Gerechtig-
feit ipfo fatto, praccedente Sententia declaratoria,

die Zeit scines Lebens verlustig seyn. Auch sollod
ier
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Bier zn öffentlichen Promotionen, wenn gleich die
Conuiuia in bürgerlichen Hänsern angerichtet werden,
und zu den NDeposttionibus, so in der Academiever-
wandten Häusern gehalten werden, acciscfrey »eyn,
doch muß es von einem Brauer eiugelegt - nicht einem
Academico, der keine bürgerliche Handthierung treibt,
abgekauft werden. Wenn übrigens Profcssoren oder
andere Academieverwandte bey Bürgern zu Tische
gehen , sollen diese für solche Tischgänger von der Bier-
Sack: und Malz-Accise nicht befreyet senn. Wenn
dic Cursores für Studenten und andere Bier ausschenken,
durfen sie das Jahr über nur zwölf Tonnen accisefrey
einlegen: wenn Hie aber kein Bier. ansschenken, ünd fie
andern Academieverwandten gleich zu achten. Käme
ein Academieverwandter in den Verdacht, daß er heim-
lich bürgerliche Nahrung triebe, und sich gleichwohl
der Immunität bediente, so soll auf des Raths Anmel-
den durch Reetorem und Concilium schleunige unpak-
theyische Erkundigung aufgenommen , und wenn er
schuldig befunden worden, alles, was ihm deshalb zu
geben gebühret hätte , doppelt erleget werden : aber
ihm zugleich auf seine übrige Lebeuszeit [nicht weiter
frevstehen, bürgerliche Nahrung zu iteiben., wenn: er

leich davon die Schatzungen und Unpflichten zu gebenerbôte.
(Das Uebrige künftig.)

3e

Syponafefrift won unb für Syedlenburg..ShitttetJahrgang, 2. Stück. Februar, 1791. ~ Schwe-
rin, 1x. 44 Bogen in Quart.

Rs erhalten die Leser dieser Monatsschrift fol-gendé Aufsätze : 1) Ist es allgemein richtig , daß
YAckerban und Viehzucht mit dem Betriebe der Einwoh-
ner in den Städten unverträglich sey? - Ein für
Mecklenburg wichtiger Gegenfiand , deshalb der Ein-
sender Dank verdient, daß er ihn in Anrege bringt
wenn gleich der Aufsat; kk die Sache nicht vistas
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nuch die Meynung des Verfassers nicht einmal hinläng-
lich darstell. Darin wird inan demselben freylich bey-
pflichten können, daß sich dic jetzige Gestalt der Meck-
kenburgischen Landstädte nicht sogleich verändern lässet,
auch kann man zugeben , daß einige Bewohner den
Ackerbau mit ihrem soustigen Betriebe verbinden kön-
nen: aber daß alle Einwohner ohue Unterschied, ins-
besondere auch Kaufleute und Handwerker zugleich Acker-
bau treiben, fdyeint mir doch immer nachtheilig , und
der hauptsächtichste Erund zu seyn, warum das eine
so wenig als das andere gehörig betricben, und andere
Mittel des Erwerbs vernachlässsigt werden, folglich un-
sere mcisten Städte, wo dies eingeführct ist, in einer
kraurigen Lage bleiben.. Es ware zu wünschen, daß
ein.Mann, der mit der Einrichtung volkreicherer und
wohlhabender Städte anderer Länder genugsam bekannt
ist , Vergleichuugen derselben mit einzelncn Mecklen-
burgischen Städten im Detail anstellen, und die Ur-
sachen der Verschiedenheit für jeden. Zweig des Nah-
rungsltandes. aufsuchen wollte : vielleicht führt dies siches-
ret zur Ducem, ‘als allgemeines Staifonnement;2): Berichtigung eikes in den Schlözerschen Staats-Anzrigen befindlichen Aufsatzes, vom Hrn. v. Winter-
feld. - Wozu Berichtuugen dieser Art nützen könn-
ten , sehe ich nicht ab. 3) Hundertscchzigjährige Ge-
burts - Liste des Kirchspiels Woosten vom Jahre 630
bis 1790 , nebst Erläuterungen darüber, pom Hrn.
Past. Hane daselbst. 4) Die derschicdenen Arten des
Post- Krantes , und . deren öconotnische Benugzuug,
vom Hrn. Cand. Siemissen.  5) Vondet Taufe der
Kiuder in der Kirche, vom Hrn. Doct. Zeller in
Malchin. ~ Dieser für die Gesundheit und das Le-
ben der Kinder nachthcilige Gebrauch ist in Rostock
schon länger, als ich denken kann, abgeschaffet. Ganz
armer Leute Kinder werden hier höchsiens nach dem
Hause des Predigers, uicht in die Kirche gebracht: bey
allen übrigen gefchiehet die Taufe in der Wohnung
der Aeltern. 6) Ein Poar Worte an den Hrn. Verf.
bes Auffates : Einige Fehler in der meclenburgischen

auern-
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Bauern: Deconomie. (2. B. S. 193.) ~ Béetrift
eine Stelle, in welcher der Verf. dieses Aufsatzes
wiederriethe den Plan des Hrn. Hofr. Bouchholz
zur Aufhebung der Leibeigenschaft in Mecklenburg jetzt
schon in Anwendung zu bringen. 7) Nachricht von der
Stiftung cines Herzoglichen pädagogisch - theologi-
schen Seminariums auf der Universität Rostock. ~~
In einer Note wird bemerkt, daß sich jetzt noch eine
große Menge ausländischer Candidaten in Mecklen-
burg aufhalte, ..die alle anf Beförderung warten,
„gleich als wenn Mecklenburg eine Botanybay wäre,
„die erst durch Ausländer bevölkert werden müßte,

dedaiRerRatidqualeübe!ie tigt
liche Ursache dieses Vorzugs der Ausländer geäußert
hätte: wahrscheinlich ist dieselbe darin zu suchen, daß
soviele Einländer in den Schulwissenschaften zu weit
zurücke, also als Hauslehrer nicht zu gebrauchen sind ;
und in diesem Fall ist denn doch wohl dic aus Noth
erfolgte Zurückesetzung nicht ganz unrecht. 8) Noch
eine Nachricht von. einem älteren varerländischen Sti-
pendium für junge Gelchrte, und einem Legat für
Wittwen und Waisen, vom Hrn. Obristen v. Re-
storf. - Die verwittwete Geheimeräthin v. Berg-
holz bestimmte in ihrem am 16. Scpt. 1773 errichteten
Testamente hierzn ein] Capital von 8000. Rthlr. N.
Zweydr., die beym Landkasten unablöslich zu z p. C.
belegt sind. Von den Ziusen sind 150 Nthlr. für 15
nothleidende adliche und unadliche Wittwen und Wai-
sen, und die andern 250 Rihlr. für Studirende bestim-
met. Die ersteren vertheilen die Frau Generalin von
Both und der Hr. Obrister von Restorf : nach deren
Tode aber fällt die Distribution an den jedesmaligen
Schwerinschen Superintendenten. Von den andern
250 Rthlr. sollen zween adlichen oder bürgerlichen
Studirenden, jedem 100 Rthir. , und die übrigen
5o 3ttbIt. einem bürgerlichen Studirenden auf 3 Jahre
verlichen, und darauf gesehen werden, daß dic Sti-
pendiaten gutes natarliches Geschicke zum enata ha-
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ben, nnd man von ihnen eine zuverlässige Hofnuurg
hegen könne, daß tüchtige und geschickte Leute daraus
werden gezogen werden, als worüber glaubhafte Zeug-

REEdeneseAS e, . . é

hung der Stipendien ist dem jedesmaligen dirigirenden
Landrath beym Engern Ausschuß überlassen. 9) Einige
Nachrichten von dem seel. Hofrath und Regierungs-

NE meledet Oxide
schaft hätte mit erwähnt werden können. 10) An den
Verf. des Aufsatzes über Gewalt und Unrecht. (2. B.
S. 302.) ~~ HÖer ungenannte Verf. des gedachten
Aufsatzes wird aufgekodert, sich zunennen: dies geschichet
aber in cinem Tone, der nicht ganz unbefangen ist.
11) Bemerkungen über die vorhandenen Landcharten
vom Herzogthumm Mecklenburg,, vorzkiglich über die
durch Besorgung des Hrn. Grafen v. Schmettau
herauskommende große topographisch - Öconomissch - und
militairische Charte, von G. H. Petersen und H.
F. Becker. ~ Ist abgebrochen. 12) Die Menschen
meine Brüder. ~ Ein schlechtes Gedicht. 13) Va-
terländische Anecdoten.

d.

9i meine vormalige Anfrage, (2. B. S. 128.) werum das Jahr 1744. die Geschichte der Rostock-

fchen acad. Bibliothek zu shreiben entschlossen gewesenseyn könne, habe ich keine Antwort erhalten; nur in der
Helmstädtischen litterarischen Zeitung d. J. S. 15. lese
ich, daß der sceel. Aepinus ein Werk gleichen Inhalts

Ven ida nigeantqd Med
richt nicht wahrschciulich, weil er 1744 noch nicht Pro-
fesfor war, und in einem vieljährigen Umgange davon
nieigegen mich ctwas geänßert : inzwischen bemerke ich auf
alle Fälle, daß nnter seinen Papieren gar nichts, was zu
einer solchen Geschichte gehörte, vorgefunden worden,
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Lo

Samuel Gottlieb Vogels , Hofr. und Profess. in
Rostock, kurze Anleitung zum gründlichen Studium
der Arzneywissenschafst. Steudal, bey Franzen und
Grosse, 1791. 142 95ogem ín «tav.

as man sonst unter dem Nahmen der Encyels-
pädie und Methodologie zu begreifen pflegt,| eine allgemeine Uebersicht der ganzen able

schaft uud eine Anleitung für Unfänger, wie sie solche
ES müssen, das ist auch der Gegenstand dicsesuches. In 15. Kapitteln handelt. ber Hr. Verf.
1.) Von den natürlichen Anlagen, Talenten und Ei-
genschafften , die sich bey denjenigen finden müssen,

mé d destPisae um Studium
ber Arzneywissenschaft , insbesondere den Sprachen,
der Geschichte, der Philosophie und den schönen Wis-
euschaften und Künsten. 3) Von den näheren Vor-

reitungskenntuissen zur Arzneywissenschaft, Encyclo-
äâdie, Botanic, Mineralogie, Zoologie , Chemie,

Ylnatomie. 4) Von den theoretischen Theilen der Ar-
zeuepwiseuschafe, Phyfiologie , Pathologie. Semiotic,Diäâtetic, Pharmacologie und Materia Medica , To-
ricologie, Pharmacie, dem Formulare, der allgemei-
nen und der besondern Therapie. 5) Von ber clini-

ARCHIV ichen
DER UNMNIVERSITAT ROSTOCK



338  9ínnalem ber Rostockschen
schen Praxis. 6) Von der Chirurgie. 7) Von der
Hebammenkunst. 8) Von der medicinischen Policey.
9) Von der gerichtlichen Arzneywissenschaft. 10) Von
der Vieharznenkunde. 11) Von der Geschichte und
Litterärgeschichte der Arzneywitsenschaft. 12) Von dez
Lehrern und ihren Pflichten. 13) Von der Art, wie
Lehrlinge der Arzneywissenschaft den Unterricht ihrer
Lehrer nuten sollen. 14) Von der zum Studium derArzneywissenschaft erfoderlichen Zeit,undderOrd-nung, wie die einzelnen Theile derselben gehöret werden

wur er's). Pon ctuer auserlesenen medicinischen
Zur Uebersicht des Ganzen wird diese Auzeige genü-

gen: Aus dem 12. Kapittel ziehe ich noch eine Stelle
aus, auf die ich vielleicht in der Folge Bezug zu ma-
c&lt;en Gelegenheit haben mögte. „S. 172. f. Fünf
höchstens sechs Lehrer sind hinlänglich und nöthig, alle
Lehrstelen der gesammten Arzneywissenschaft zu besc-
e Einer lehrt Anatomie, Physiologie, Pathologie,Diätetic; der andere Chirurgie und Hebammenkunkt,
und stehet dem Entbindungshause vor; der dritte Che-

über das chemische Uuboratertum ; hergierte SURE
Materia medica, Toxicologie, und ist Director des bos
ktanischen Gartens ; der fünfte medicinische Policey,
gerichtliche Arzneywissenschaft, Behandlungs - Lehre der
Scheintodten, populaire Heilkunde, und Veterinar-
kunde, so lange kein eigener Lehrer dazu bestellt ist; der
sechste Semiotic, Therapie, Clinic, Casuistic, und
Hat die Aufsicht über das Hospital. Encyclopädie wird
jeder übernehmen können, und Litterärgeschichte derje-

Erg mati e AE
Hr. Verf. daß der studirende Mediciner 4. bis 5.
auch , wenn es seyn kann, 6. Jahre auf Academien
zubringe. S. 176. billiget er das Nachschreiben in
den Collegiis, zur Erhaltung der Aufmerksamkeit, zur
Erleichterung der Repetition, und zur Uebung, etwas
Zusammenhäugendes autzujetzen, aud) qut Erhaltung
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der Ruhe in den Hörsälen und zur Erweckung der Ae-
mulation. Nach eigener und fremder Erfahrung bin
ich hierin, (die Nahmen einzelner Schriften und ans
dere] Kleinigkeiten abgerechnet,) ganz verschiedener Mci-
nung : die Aufmerksamkeit des Zuhörers theilt sich da-
bey , er faßt den Vortrag des Lehrers nicht ganz, und
was er schreibt, wird mehrentheils unvollständig, un-
richtig, und incorrect im Ausdrucke : ohnehin aber
findet er das Melste, was der Lehrer bey dem Com-
pendio verbessert und zusctt - nachhin in gedruckten
Büchern ausführlicher und besser als in seinem Hefte.

2e.

ortsezung des Auszugs aus der zweyten Con-cortien:Sormel. ——VII,DicAcadertieverewandte, ihre Weiber , Wittwen und Gesinde sollen
mit keinem Kopfgelde belegt werden. Bloß in feind-
lichen Nothfällcn gemeiner Stadt sollen sie nicht allein
das Kopsgeld , wenn es vermdge gemeiner beschricbe-
ner Rechte zugelassen ist , mit übernehmen , sondern
sich auch in andern sodann aufs Neue ausgeschriebenen
Collecten aller unverweislichen Gebühr gegen die Stadt
verhalten. Damit auch durchgchends Gleichhcit gehal-
ten, und jeder nach seinem Vermögen belegt werde :
so soll in solchen Fällen der Rector mit 6. Professoren
und die vier Bürgermeister mit dem Syudico und 2.
Rathsherren sich friedlich vergleichen , wieviel jeder
Icademie - Verwandter zur Unterhaltung der. Lands-
knechte, oder Wache , zum Wall- oder Graben-Gehen
und zu anderer Nothdurft geben soll, deren Anschlag
ohne ferneres Queruliren, Suppliciren und Recurriren
befolgt werden muß.

V 111. Für das Wachen und Walk.- oder Graben-
Gehen sollen die Professoren und ihre Wittwen , die
keine bürgerliche Nahrung treiben , nach Vorschrift der
Concordien-Formel, wenn fie auch nur zur Micthe woh-
nen, jährlich von einem Brauhause 1. Thaler und von

einem Wohnhause ein Mark Lübisch geben, und Mos
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auf Michaelis auf die Lövinge einliefern. Wenn jw
mand darin säumig ist, soll er erstlich durch des Raths
Diener freundlich und bescheidentlich gemahnet , und
nächstdem solches dem Rector angezeiget werden:. qr-
folgte aber auch dann die Bezahlung uicht, so. soll dem
Rathe ifreystehen , die Pfändung vorzunehmen. Alle
anderc verheyrathete Academie - Verwandte , so kcine
Professoren nd, mithin auch diejenigen: graduirten
Personen, so sich sùrgerlicher Nahrung enthalten, und
der Buchdrucker, insoferne dieser nicht in einem befrey-
eten Hause wohnet, sollen in gleicher Maaße von einem
Wohnhause 1. Thaler und von einem Brauhanse 12
Thaler entrichten. Für Studenten aber nnd unverhey-
rathete j keine Haushaltung habende Graduirte , die
in Wohnhäusern oder Buden wohnén ; foll der Eiger;
thümer, nicht anders, als wenv er selbst oder ein Bür-
gèr darin wohnte, die Oncra des Wacht+ Wall- und
Graben - Gchens tragen.

IX, Sic sot Rath gemachte Hochzeits- und Ver-
ldbniß - Ordnung ist von Rector und Concilium für fid)
und gesamte Academie - Verwandte dicsesmal auch

Bräutigamsdiebarn blnten Sccaten ofi xs
auch die Hochzeit in einem der andern Jurisdiction
unterworfenen Hause gefevert würde, und" von Seiten
der Braut zu viele Gäste cingceladen worden. Sollte
auch der Rath in Absicht der Bürger eine Kleiderord-
nung machen : so will Rector und Concilium ebenmäe

hig eine nie soviel möglich gleichstimmige Ordnungpubliciren.
X. In Absicht det Jurisdiction sind nachfolgende

Bestimmungen verabredet. Weil Zweifel vorgefallen,
was membri murilatia heiße, so ist beliebet , daß da-
hin alle Fälle gezogen werden sollen , quanda mem-
brum amputatur vel eius actio impeditur, Fn Muti-
lations - Fällen bleiben Strafe und Bruch beyin Rathe,
außerdem aber bey der Academie; es wäre denn, daß

eine Schlägerey und Verwundung auf dem en tubBarth-
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Barthschen Keller, oder außerhalb der Stadt-Ziugeln
sich zutrüge, ats in welchem Fall, wie von Alters her-
gebracht, der Bruch durchaus dem Rathe bleibt,. wenn
auch keine Mutilation erfolgte. ~ Bey Schlägereyen
und Verwundungen soll des Raths geschworncr Bar-
bier , wie von Alters her gebräuchlich , die Gidtung
ober ben ersten Band behalten. Bey diesem ersten,
vder auch noch beym andern Bande, sollen der Rathsr
Physicus und ein fürstlicher Medicus, weun sie in der
Stadtvorhanden find, oder wenigstens einer von ihnen,
auch neben des Raths Barbierer noch ein Acltestct
des nämltchen Handwerks mit zugezogen werden , ba-
mit des Verwundeten Cur soviel besser erfolge. *
Wenn gezweifelt moürbe, ob membri dutilatio vorhan-
den sey, oder gewiß erfolgen werde, foll der Verwun-
dete beym ersten uud. zweytcn Bande, ‘und- too  mbtbig
auch noch nach beendigter Cur , durch cinen fürfiliches
und räthlichen Professor der Vecdicin , und durch. drs
Raths geschwornen Wundarzt, uudrnvch einen aU
bierer - Aeltesten beschtiget werden ;. deren an: Eydrs
Statt abgegebenes Erachten ohne Wiedersyruch gelteit
soll. Damit aber der Thäter inzwischen nicht crtfticher
foil er sofort in das Finkenbauer, oder nach Gelegenheit
in ein andercs Universitäts - Gefängniß gesetzt werden,
bis er wegen des Abtrags an den Verwundeten und

Hu:
den Academieverwandten und Bürgern unverweislichs
Gleichheit halten. © Den Studenten, die Abends
mit einer Leuchte auf der Straße gehen, und nicht tu?
multuiren, sollen die Wehre, die sie tragen , von der
Wache nicht abgenommen werden : wenn fie aber nach ge-
läuteter Wächter Glocke ohne Leuchte und mit Wehren

BH. . .

haben , ihnen die Wehren zu nehmen.. Doch soll die-
ses sowohl dem Rector als dem Bürgérmcister ange-
zeiget, nnd die Wehren entweder dem Rector oder: den
Wette- Herren eingeliefert werden,. nachdem entweder
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die. Academie allein , oder der Rath zngleich mit der
Academie die Jurisdictiou hat, „auch wenn dies noch
zwcifelhaft wäre , solche einstweilen bey dem Wachét-
meifter als beyder Theile vereydeten Diener verwahrlich
bleiben. In allen Fällen soll der „Wache nach Befin-
den für jede Wehre zwey. oder vier höchstens sechs
Schilling gegeben werden. – Wenn ein Student ei-
nen Menschen entleibet oder tödtlich verwundet hat,
soll die Befichtigung von etlichen Verordneten des Con-
cilii und des Raths, neben des Raths geschwornen Bar-
bier geschehen / und zu den ersteren sonderlich die Me-
diei erwählet werden. Ein entleibter Student soll
nicht vor Gericht geführet und dasctbst. beschricen were
den. Ist der. Thâter vorhanden, fo foll et sogleich er-
griffen, nnd nach der Concordien- Formel gegen ihn
verfahren werden. : Jst er aber flüchtig geworden , so
fol ér vom Guncilio und Rathe gemeinschaftlich citia
ret, and wenn er nicht erídeint, aud von ben
den gemeiuschaftlich verfestet werden. Würde derselbe
hernach unverföhnet in die Stadt kommen, so soll der
Rath , ungehindert des Concilii, weil er per exclus-
onem schon von der Academie abgeschnitten ist, peins
lich zu verfahren Macht haben. Könnte aber der ex-
cludirte und verfesftete Student zur Söhne gestaktet wer-
den, so verbleibt in dicsem Fall der Bruch dem Rath
alleit. - Wenn eiu Bürger einen Studenten erschlägt,
»soll dcr Rath Fleiß thnn, denselben zur Haft zu brin-
gen, und i unpartbepifd) Jtedt ergeben laffen.. 68e
de der Thâter flüchtig, soll er auf des Concilii, oder
der Freunde Anhaften, oder ex officio, öffentlich citis
rete und, wie Recht, wieder ihn verfahren werden.

Jo

fEobalb (Lose, wayl. Herzogl. Mecklenb. Justiz-
.Raths, der Weltweisheit und Rechte Doctors, des
Staatsrechts und der Geschichte ordentlichen öffent:
lichen Lehrers auf der vormaligen Akademie zu Bös
low, und des Königl. historischen Jnftituts in Göts



Academie. 2:2. 43. €f,.343
tingen Mitgliedes, Geschichte der mittlern Zeit, von
der großen und allgemeinen Völkerwanderung bisauf die Reformation, Erster Band. Von der gro-
ßen und allgemeinen Völkerwanderung bis auf das
sogenannte Zwischenreich. Herausgegeben von Karl
Friederich Voigt, der Rechte Doctorand. Leip-
zig, bey Christian Gottlicb Hertel, 1790. 1 Alph.
15 Bogen in groß Octav.

sn diesem Buche, welches der verstorbene Verfassér
eea ENEREd
der Universal- und Staaten - Geschichte, theils zu kurz,
theils nicht in der bequemsten Otdnnng behandelt zu
werden pflegt , und gleichwohl bey der Beurtheilung
der gegenwärtigen Verfassung mancher Länder nützliche
Dienste [eiftet. Er wird also hier in synchronistischer
Ordnung solchergestalt vorgetragen , daß im ersten
Buchc die Periode von der großen Völkerwanderung
bis zum Sturz des Merovingischen Stammes , (vom
fünften Jahrhundert bis zum Jahr 752.) im zweyten
die Periode bis zum Treffen bey Fontenäy und dem
dadurch veranlaßten Verfall des Fränkischen Reichs,
Lvon 752.. bis 841.) im dritten dic Periode bis zum
Abgang des Sächsischen Kayscer- uud Königl. Manus-
stammes in Deutschland , (von Sar. bí$ ro24.) imt
vierten die Prriode bis zum Tode Kaysers Lothars
Il. (von 1024. bis 1137.) und im fünften Buche die
Periode bis auf das sogenannte große Zwijschenreich, (von
1137. bis 1272.) abgehandelt wird. Neue Untersu-
chungen kommen hier, fo viel ich bemerkt habe , nicht
vor : das Verdienst des Hrn. Verf.. ist also in der An-
ordnung des Ganzen , in der Auswahl der einzelnen
Begebenheiten, und in der richtigen Darstellung zu
suchen. Wie weit.er hierin seinen Zweck erreicht habe,
muß ich andern zu beurtheilen überlassen : tabellarijche
Summarien vor jedem Buche würden die Uebersicht

het Ganzen rust haben, Der zweyte Theil wird
d.
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d.

Der grüue Lebens- Faden. Ein Prolog zur Feyer des
höchsterfreulichen Geburts - Tages der regierenden
Frau Herzogin Louise Durchlaucht zu Mecklen-
burg - Schwerin uud Güstrow. Ratzeburg. gedruckt
mit Gläserschen Schriften. (1791.) 2. Bogen in

QO habe ich schon bedauert , daß die Gedichte, die
jett in Mecklenburg zum Vorschein kommen, faft

durchweg schleeht, und unter aller Kritik ud : und noch
oft werde ich wohl diese Klage zu wiederholen haben.
Auch der gegenwärtige Prolog , der den Herrn Cand.
Rud. Hinr. Findeisen in Schwerin, laut der Dedt-
eation, zum Verfasser hat, gehört unter die Klasse der
völlig ungenicßbaren Stücke.

5.
$*n beá £r. Hofraths Stark Archiv für die Ge-
JS burtshülfe , Frauenzimmer und neugebohrner Kin-
der Krankheiten, im 3. Stück des 2. Bandcs, S.
165 — 170. ift eingerücket : „Wiedernatärliche Geburt
„Mit eingetretenem Gesicht und feblerhaftem Becken,
„durch die Wendung vollbracht von G. G. Dethar-„ding D.“ Sie if von dem Hrn. Verf. hey feinem
Aufenthalt in Jena unter Beystand des Hrn. Hofr.
Stark vollbracht wurden. '

6,

gu Dee und hat den Ruf zum Prof.und wird MET hier m angenommen,
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E.

Indices Le&amp;ionum, in vetufta Academia Roftochi«
enfi per femeftre acstiuum anni redemti orbis
MDCCXCL tüm publice tum priuatim a Domi-
nis Profefforibus publicis ordinariis et extraordi-
nariis, paritetque a Dominis Do&amp;toribus priuatis,
praelegendarum, more confueto publici iuris facit
hodiernus. Academiae Re&amp;tor, Ioachim Hertmanu,
Conüf, Duc, Confil Ph, et SS, Th, Dodor,
huiusque P. P, O, Academiae et. Fac, Th. Senior,
indicii matrimonialis ciuir;, Roftoch, Affeffor, ad
acdem Diui Nicolai Páftor, et Societ, Scient,,
quae Francofazti ad' Viadrunm floret, atque Socie-
tatis pro. fide et Chriflianismo , quac Stockhole
miae celebris eft, fodalis, Typis Adleri haere
dum, 1 Buygen in groß Quart.

(V ir das korhitende halbe Jahr sind in diesern Les
i$ rtigus : Berieichnisse folgende Vorlesungen aus

Pr o f e ß o r e s.
1. Theologische Facultät. x) Hr. O. K. R.

Velthusen will um 11. U. Mitwochs und Sonnabends

sein practisches catechetichesLollegium fortsetzen, und an
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ben auberm bier Sagen rebigten ausarbeíten unb vor
Catheder halten lassen, um 10 U. den Evangelisten
Lucas und die Apostelgeschichte in Rücksicht auf ont
letir -und Pastgral-Theolsgie erklären , und um g U.
ansgesuchte Stücke. der populairen theologischen Myral
nach scinem biblischen Handbuch vortragen 2.) Hr.
C. R. Hartmann will. um 4 U. seine Vorlesungen
über die Apostelgeschichte fortseßen und beéndigen , die
Dogwatik nach dem Carpzov um 9. n. 10. U. an-
fangen, und im künftigen halben Jahre fortsetzen, die
historischen Bücher des A. T. uach rigenen Dictaten
um 1r U. exegetisch durchgehen , die ältere Kirchenge-
schichte nach dem Gothaischen Lehrbuche um 3 U vor-
tragen, und Mitwochs und Sonnabends um 11 U. ein
Dissputatorium über eigeng,Sätze halten. 3) Hr. Prof.
Pries wird um 7 i. d iwcyten. Theil der Dogma-
tik, um 9 U. das Buch Hiob, und um10 U. dieBricfe Paullt an die Galater , 32€. erklären . Die
Kirchengeschichte will er bis zum Wintet versparen, .und
alsdanu in zwey Stunden um. 9 nnd 3 U. vortragen,
wenn nicht viele seiner Zuhörer ausdrücklich verlangen
sollten, daß er fie jetzt schon anfange. 4) Hr. Prof.
Martini will Iffentlich das 3. 4. und, 5. Buch Mosisdurchgehen, uud um.6U.diethcslogticheMoralnachdem Döderlein, um 7 U. den ersten Theil der Dog-
matik nach dem N7orus, und um 2 U.. .die vier
Evangelisten und die Aposielgeschichte erklärei : Tete:
res Collegium wird ein ganzes Jahr dauren.
"41. Juristische Facuität. ~ 1) F. I. R. Hfar-
tini wird die Yandectcn nach. dem Sei erklären,und diesen Vorlesuigen, uri. désto sicherer auszukom-
feit, des Tages 3 Skunden widmen; außerdem ber
noch das Lehnrecht nach dem Püttmann, das teck]
leuburgische Civilrecht . und die Institutionen: vox-tragen. 2) Hr. Prof. Wiese.wird die Pandecten nach
dem Hellfeld, das Lchnrecht nach dem Böhmer, und
die Institutionen nach dem Höpfner lesen, auch seine
Anleitung zu Ausarbeitungen und zum Disvutiren fortse
ten. 4) Hr. Prof. Ejchenbath wird um 8 U. dieInsti
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tutionen nach. deim Waldeck, nnd um 1x Y. das
peinl.. Recht nach dem Meister lehren, auch 2 Stun-
den zur Fortsetzung und Beendigung cines Privatissimi
anwenden. 4) Hr. Prof. Posse wird um s U. die
Rechtsgeschichte nach dem Selchow vortragen und
eine Encyhctopädie des Rechts damit verbinden, um
9 U. das canonische Recht nach dem Böhmer erklä-
ren, und um 11 U. das dentsche Staatsrecht nach
dem Pütter lIchren.

1 11. Medicinische Facultät. 4) Hr. G. K. N.
Spangenberg hat Vorlesungen über einen Theil der
Therapie, vou den &lt;ronischen Krankheiten,, angekün-
diget. 2) Hr. Hofr. Vogel will um 8 U. die Ma-
teriam medicam nach dem Mönch , um 3 U. die
ned. Encyclopädie,, und um 4 U. die gerichtliche Arz:
nepwissenschaft nach dem Kudwig lehren. 3) Hr.
Prof. Weber will um s U. die Physiologie, um 11.U.
die medicinische Pathologie, um 2 U. die Semiologie,
und um 4 U. die Mareriam medicam vortragen, auch
öffentlich die medicinischen Grundsätze bey Erzieh ung
der Kinder erklären. 4) Hr. Prof. Josephi. will
Mitwochs nud Sonnabende um 2 Uhr öffentlich eben-
falls die phylische Erziehung der Kinder nach scincenr
eigenen Lehrbuche vortragen , und um 9 Uhr die Na!
turgeschichte des Menschen, gleichfalls nach seinem eige
nein Lehrouche, um 10 U: die Dfteofogíe, um. rr.
die Physiologie, um 2 U. dic allgemeine und besondere
Pathologie, um 5 U. die üNänual - Chirurgie, und
um 6 U. die Hebammenkunst nach dem Röderer mit
Hülfe eines Fantomme lehren. 5) Hr. Prof No lde
will die Materiam medicam nach dem Linne um
10 U. die medicinische Litterair - Geschichte nach der
Blumenbach und Black um 1x U., die medicinische
Policey und die gerichtliche Arzueywissenschaft nach
eigenen Gruudsiges un 4:1 und Hippocrateo Ahn.
m? Dbilofopbifbe Facultät. . 1)_ Hr. Prof.Becker will um 7 U. die philosophische Moral nach

dem Döderlein fortsetet. ' um 9 U. das Naturrech!X 2 a
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nach dein Höpfner lesen, und um 11 U. die Logic
nach dem Feder vortragen. 2) Hr. H. R. Tychsen
will die poctischen Bücher des A. T. grammattilch und
eursorisch erklären , mit dem Unterricht in ber arabi
schen Sprache nach seiner eigenen unter der Presse
befindlichen Grammattic fortfahren , die Gebränche
und: Verfassung der jetzigen Juden entwickeln , uud auf
Verlangen zur Kerrntniß der orientalischen Paläo-

Plutarchs Paralleler des Themistgklcs Ris IM
millus, des Alexander und Cäsar cursorisch durch-
gehen, auch auf Verlangen andere Stücke aus der

B Hense Ost
nach dem Pütter , um s U. die neue Wahlcapitu-
lation, um 2 U. die juristische Encyelopädie und Me-
thodulogie nach dem Schott, und um 3 Uhr das
Territorial-Staatsrecht mit Anwendung auf Mecklen-
burg nach dem Schnaubert erklären , auch um 4 U.
öffentlich sein Zeitungs- Collegium fortsetzen. 5) Hr.
Prof. Schadelook will die Logic und Metaphysic
nach dem Feder, dies reine Mathematic nach dem
Segner, und die Mechanic nach dem Rarsten leh-
ren, auch auf Begehren über andere Theile der Ma-
thematic und Philosophie Vorlesungen anstellen. 6)
Hr. H. R. Witte will um 7 U. die Logic nach dem
Strauß, u. um 3 U. das Naturrecht nach dem Höpfner
lesen, und in einer noch unbestimmten Stunde eine Anwei-

fun zum Studiren. geben. 7) Hr. Prof. Hecker wirdffentlich die Buchstabenrechnung und Algeber erklären,
außerdem aber die Arithmetic, Geometrie und Trigonoe
metrie nach dem Rästner, die theoretische und Experi-
mental - Physic nach dem Gren lehren, auch auf Ver-
langen andere Theile der Mathematic vortragen. 8)
Hv. Prof. Karsten wird um s U. die Arithmetic und
Geometrie, um 9 U. die Theorie des Ackerbaues, und
um 2 U. die botanische Terminologie erklären. 9) Hr.
H. R. LTormann wvill um s U. die Universal - Hi-

storie nach dem Schlözer, um 9 U. die Rn
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geschichte nach dem Pütter, wnb un rr 1L entweder
die Staatengeschichte nach dem Meusel oder die Sta-
tistic nach dem Achenwall lesen, auch privatissime
die Geographie nach dem Gatterer mit Hülfe der
von Schrämbl herausgegebenen Charten lehren.

P r i v a tl e h r e r.

1. Juristen. 1) Hr. Doct. Burchard d. A. till
um 10 U. die Institutionen nach dem Höpfner erklä-
ren, und entweder über biefe oder über die Pandecten
ein Examinatorinm anstellen, und überdem die Reichs-
geschichte nach dem Pütter oder die mecklendurgische
Gejchichte vortragen" 2) Hr. Doct. Crumbiegel
will um 11 U. die Institutionen nach dem Höpfner
lesen. 3) Hr. Doct. Koppe will um 7 U. die Geo
schichte des römischen Rechts nach dem Günther oder
Walch vortragen. 4) Hr. Doct. Beselin erbietet
fib su einem Examinatorio üder die Pandecten nach
dem Hellfeld. 5) Hr. Doct. Burchard d. IJ. will
um 7 Uhr den kleinen Struv ; um 11 U. die Institu-
tionen nach dem Waldeck , und um 2 U. den Proceß
theoretisch und practisch erklären, auch privatissime
auf Verlangen ein Eraminatorium über die Institutios
nen und Pandecten übernehmen. 6) Hr. Doct. Wiese
will um 7 und 9 U. die Pandecten nach dem Hellfeld
erklären, und um 2 U. ein Examinatorium über die
Institutionen anstellen. 7) Hr. Cand. Stein will die
Rechtsgeschichte nach dem Selchow , das deutsche
Recht gleichfalls nach dem Selchow,oder statt dessen
das Lübsche und Rostocksche Recht nach seines Vaters
Einleitung, und den Proceß nach dem Schaumburg
vortragen , erkläret lich auch zu Vorlesungen über die
Institutionen , das Lehnrecht , das Criminalrecht, nnb
die reine Mathematik erbötig.

will ved Polt "qranimätticaech" und “tursvrisch
durchgehen. 2) Hr. Mag. Ludwig setzt seinen Un-
terricht im Englischen fort. 3) Hr. Mag. Tarnow
wird die Erklärung des N. E mit besouderer Sidi
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auf die barüber pr faltenben SamgTbortváge fort(egan;
und.daneben die populaire Dogmatik nach dem Gries-
bach, auch die allgemeine Geschichte der Litteratur und
Kunst vurtragen 4; Hr. Cand. Ahlwardt will um
7 U. Theocrits Idylleu oder einige griechische Schau«
spiele öffentlich erklären, um9il.dieSatyrendesHoraz oder des Juyenal und Perfius durchgehen,
und um 2 U. die Aesthetik nach dem BVschenburg
lesen, auch im Jtaliänischen, Englischen, Frauzöfischen
und Spanischen Unterricht geben. 5) Hr. Cand.
Westphal will die griechischen Alterthämer nach eige:
ken Dictaten vortragen.

28

Rostocksche Monatsschrift. Herausgegöden von D,
Burchard d. A. und D. Koppe. Zweytes Stück
1791. Rostock, x. 4i 230gci in Octav.

Erthätt: 1) Fortsetzung von Tychsens Geschichte, tc,2) Von den Ordalien oder Gottesurtheln, vom
Hru. D. Burchard öem Jüngern. ~ Verschiedene
der gewöhnlichen Darstellungen dieses Gegenstandes,
vhne weitere eigene Untersuchuungen. 3) Beptrag zur
mecklenburgischen Land.. unt . Hofgerichts - Historie.
Fortfezung. Noch 4 einzelne Stlicke aus dem Inh-
re 1622. , unter denen das Eröfnungs- Protocoll das
erheblichste ist: man vergleiche Frank, 1.2. B. S. 298.
f. ~ In dem Protocolle ind folgende Stellen , den
vormaligen academischen Beysstzer des Land- uud Hof-gerichtes betreffend, enthalten:„D.IoachimusSchö-„nermark erschien wegen der Universität zu Rostock,
„Producirte auf seine Person Iegirimationem, er iurauir.
„ Den 13ten Nov. haben sich nach der Ordnung —
„die Herren Landräthe ~ nachmals der. Universität zu
„Rostock, *) die fich schriftlich entschuldiget, und der
„Städte Wismar und Güstrow- Abgesandte Vie s

. n

" BLU iteetqsnota
Beysißer von der Stadt Rostock betreffend.
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4) Rostockfches Theaterjournal, von der Einweihung
des neuen Komödienhauses. im Jahr 1786 , bis zu
Ende des Jahrs 1790 j von Hrn. D. Koppe. ~~
Ist abgebrochen. 5) Verzeichniß der Schriften des
verstorbenen Minifters, Hrn. Joh. Peter Schmidr
Excellenz. ~ Da üch. .uoch. nicht absehen läßt, vb
diese Monatsschrift eine längere Dauner, als manche
andere, haben werde : so will ich ie hier kurz anführen.
a) Dill. inaug. de iure Imperaroris Romano Germa-
nicicirca conferendos honores, Praef? E, I, F. Maut-
£el, 1734,b): Progr. de temporum atque noasinum
faralitate non fatali.1736. c) Progr; fün, imbohorem
T. Wildii ,. Senat. de loquutione? Einem die lérz&amp;à
Ebre érweifen, 1737... d) Ptogt, fan. in honorem
Dauckmathiae navae Schefferiae , de otiginibus no-
minum cognomisumque, figillátim:de glória Fami-liarum ex'cognomine gloriofo, 1737.^€)Progr.natal, de pracrógatiua:ciusumi Romanorum prae pe-
tegrinis ad. Ephef, 11,19. 123752 ) f» Progr.
quadragef, de variis curiofis quadragefimalibus me:
dii aeui 1738, :£). Progr, fan. honeri B, INiebéikoi
confscratum ja lecum Ebr, XH, 7/1738, 9) ^Pro-
gr. pafch, de variis riribus pafcbalibus ,. fpéclariti

den. Pufcbeyérn tud: dem Eyerfpit!, 1738. “p
' **) Es ist. dabey artgemerkt ; daß.die Stteitigrkritez idüt

MENeMir Me Gta oic. i
MENdabA qm
nichts weiter als folgendé, fteblio mob[-burd jenen
SinmeiiAueMatSuma,
, eademque hodienum ldquentia , ad cauffas amitten-
dae giuitatis Academicae.refertur;. [) denegatio mus»tui fionoris et beneuolé: Wie. 2) alin acorp
Men,, '3) reurlætio celandoruni; a conturmácid: cum
ES CHES
„Academiae. ** . wobey.deny die Stellen aus den äls
tern Statuten angeführet sind. . ,

$9) Ich führe die Titel an, wie ich sie hier bcmerkt finde ;i
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Dii, de iure átque limitibus inuiolabilitatis legati
hoftlis|1738. &amp;) Diff, de praeftatione ratae, vulgo
von Erleynng feines. Straugs ,— fpeciatim fide iuffo-
rum in Megapolí, ad'art, 26, Reuerfalium d, a. 1627,
1741-...7) Diff, de. vindicatione rerum pupillarium
ómni cafu ad quinquennium reftrida. Y741. m) Fa-
flelabends - Samminngen oder Gefibichrsmüflige .Un-
terfücbuugen der Faffelabeuds-Gebrünche in Deutfcb-
land. 1742. 4) Diff, de obligatione patris ad do-
tandas filias, 1743." 0) Diff, de vigilibus : Baris,
vulgo Babren, eccafione ordinat; Rev, Conc, Acad,
d.d..1. Nov, 1742, 1745. p) Progr. natal, de Chri
fto fab Druidum Panchrefto adumbrato, 1743.. *)
g) Progr. de bencdi&amp;ta aetate, 1746. .**)- r)Progt.
natal, de. Modrenech, ex Beda de tempor, vat. c, 15,
1746. .5) Progr, quadraf, de quinione:parmularum
fcuti Portugallici, quinque vuluerum Jefu. Chrifti
Íymbolo. 1747.  £) Progr, paích, de rifu Paíchali,
vulgo dem Offergelüchzer. 1747. u) Gesthichtsmänfige Unterfucbung.der|Fafltlabends.-GebrüucheinDeutfibland,|.ZweyteAuflage,Y752.***)—6.)Berichtigung einer Stelle in der Olla Potrida , +
wo Dreyer der Dichter, und Dreyer der Domprobst
perwechselt ist. 7) : Mecklenburg - Schwerinsche Ge-
burts - Copulations - und Todtenliste von 1790.
Ans dem Staats- Calender.

im Rost. Etwas von 1738. C. 16. 144. 220. werben
sie anders angegeben : bey diefen z. ersten Festpro-

eher quf. bea ipit Mod suwondig(cmt Quigo
E Aut stttet:

Neto ps Chófeos Saluatoris noftri TER
und Progr. Pasch. Ie fünt Hülp er.S. fodut, 1744.

&amp;") 'I ein Leichen-Programm auf den Dock. Paul Ciese.
^**) ule biefe Schriften sind zu Roftock und iu. Quart-

. Format herausgekommen.
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ls

Religions - Unterricht nach Anleitung der heiligen
Schrift, entworfen vont Johann Caspar Del
husen, Herzogl. Meklenburgischen Oberkirchenrath
und ordentlichen Lehrer auf der Universität zu Ro-
fiock. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage.
Leipzig, 1790. Bey Siegfried Lebrecht Crusjus.
144 Bogen in Octav.

8v der ersten 1787. ans Licht gekretenen Aufkage
I dieses Buches hat dasselbe den Titel cines Helm-städtischen Catechisrnus, und in der zweyten, im
folgenden Jahre erschienenen Ausgabe den Nahmeyg
eines Nordcarolinischen Catechiómus. Jetzt hat der
Hr. Verf. demselben noch mchrere Vollsiändigkeit zu
h.. gesucht , und deswegen in dem Anhange eitigesäße hiujngefügt ; anch die angeführten Schriftstel-
sen durch einen verschiedenen Druck bezeichnet, damit
yen sich bey deren Gebrauch nach den Fähigkeiten derRinder richten kann. Von dem zu dieser Schrift noch
zehdrigen Fragebuche , das eine Anweisung zum ver-
nänftigen Gebranche dersetkben enthält , soll auch eine
jweyte anfehntich vermehrte Ausgabe nachfolgen.

*ín zwey tnd zwanzig Abschnitten werden hier die
Lehren der Religion pipes vorgetragen , haf
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auf einem jeden einzelnen. Lehrsat eine ziemliche Au-
zahl von Beweissprüchen folgt: und in 5. Anhängen
sind 1) eine Anleitung zur Auswahl beym Bibellesen,
2) die 5 Hauptstücke, mit Luthers Auslegung, 3) rini-
ge Kindergebete , 4) eine Sammlung biblischer Trost-
sprüche, und 5) ein Spruchregister, (dessen Gebrauch ich
nicht errathen kann, da in demselben bloß die im vor-
hergeheuden ganz angeführten Sprüche in eben der
Ordnung mit den Anfangsworten verzeichnet sind, )enthalten.

Daß die bisher gewöhnlichen Catechismen und ähn-
liche zum Unterricht der Jugend abgefaßte Bücher nicht
zweckmäßig sind, darüber ist man freylich wohl cinver-
standen : welche Methode aber an die Stelle der ältes
ren zu setzen sey, scheint unter den Gottesgelchrten noch
nicht ausgemacht zu scyn, und also werden andere (id)
darüber noch weniger ein Urtheil anmaßen können.
uf alle Fälle aber scheint cs mir doch, daß manche
Lehrsätze dieses Buches noch nicht deutlich und be-
stimmt genug abgefaßt sind : sollte z. B. wohl jemand
aus dem 143. 144. und 145. Lehrsatze sich einen dent-
lichen Begriff von den Sacramenten , von der Taufc
und vom Abendmal machen können ?

p .

Giínlcitung. üt bic allgemeine unb. bejonbere uropá
sche Staatskunde, entworfen von M Wobald To-
ze, wayl. Herzogl. Meccklenburgischen Justizrathe,

dem Tote Pes Wersaers neu bearbeite undtust
den nöthigen Verbesserungen uud Zusätzen versehen
von Valentin August Heinze, der Philosophie
Syoctor unb orbentl. Professor zu Kiel, der Sut
fürstlich Mainzischen Gescllschaft der Wissenschaften
Meitgliede. Erster Band, welcher die vorläufigen
Grundsätze, Europa überhaupt, Spavien , Portu-
gall und Großbrittannien enthält. Schwerin und
Wismar, in der Bödnerschen Buchhaudlung, 1790.

.1 Alph. 13 Bogen in groß Octav.
Es
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E' würde überflüssig seyn , von dem Buche des seel.V Toze etwas. zu sagen, da es längst von einer
vortheilhaften Seite bekannt ist: genügen wird cs al-
so, wenn ich meine Anzeige auf dasjenige beschränke,
was diese neue ausgabe betrift, uud das werde ich am
füglichsten durch folgenden Auszug aus der Vorrede
des Hrn. Heinze bewerkstelligen können. ..Als ich dem
„„scel. Manne noch vor Erscheinung der dritten Aus-
„gabe den Wunsch äußerte, daß er das Buch etwas

m TN SEEN er! daß Up geneigt sey.» t

„bey, einer künftigen vierten Ausgabe diesen Wunsch. ju

"i, it inf a Sd m st
„ser Erweiterung. uud ich hoffe - daß diese Verände-
„ung Beyfall erhalten wird. Sie betrift vorzüglich
„hie Paragraphen von den Producten, den Nebenläu-
„dern, den .Mänzen, Maaßen und Gewichten, den
„„Manufacturen und Fabriken, und dem Handel. Zuo
„gleich bin ich bemüht gewesen, dem Buche auch iu an-
„dern Puncten alle die Berichtigungen und Erläute-
„rungen zu geben , die mir nöthig schienen, oder wel-
„che neuere Vorfälle und Veränderungen nothwendig

pul ien M in deu vorigen
„Aufiagen befand : aber wer könnte es wohl verlay-
„Jen , daß ihm jemand jetzt die Staatsverfassung von
„Frankreich schildern sollte. Wenn, wie man , trotz
„der Urtheile eincr grossen Menge aristocratisch gesinn-
„ter Schriftsteller, wohl hoffen darf, das despotischite
„Reich in Europa in einen wohlgeordneten und glück-
„lichen Freystaat umgeformt senn wird, soll seine„Staatskunde nachgeliefert werden. Der zweyte
„Band soll so schnell, als meine andern Arbeiten es
„verstatten werden, nachfolgen, und die übrigen Staa-
„ten enthalten, welche mein Vorgänger ausgearbeitet
„hat, wobey ich jedoch auch Polen aus den nämlichen
„Gründen, welche bey Frankreich statt fanden, vor der

„Hand wohl werde übergehen tnûssen. Vielleicht sehti 2 »
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„ich au seine Stelle cinen andern Staat, welchen Toze
„nicht bearbeitet hat. Denn ich bin entschlossen, auch
„alle andere Europäische Staaten in einem dritten und
„vierten Bande abzuhandetn, wobey mir einer meiner
»Freunde seinen Beystand versprochen hat. © Die
genauere Vergleichung dieser Ausgabe mit der vori-
gen, und die Bestimmung, ob man mit der Arbeit des
Herausgebers eben so zufrieden seyn könne , als mit

dem Buche res seel. Toze, muß ich den Kunstverstän-igen überlassen.
Moch verspricht der Hr. Herausgeber in der Vorre-

de, eine Nachricht von den Lebensumständen des secl.
Verfafsers zu geben, dazu er jctzt die Daten nicht. auf-
treiben können. Das wird aber Schwierigkeiten ha-
ben, falls nicht Hr. Cand. Voigt zu Bützow. in dessen
hinterlassenen Papieren hinlängliche Materialien da-
zu gefunden, und, finm Acuscrungen iufolge, dessen
de eter "hiefen Punct ‘unbegreiüch gcheim-
Ni» A segen seine besten Freunde. Beoläukig
mts in Westpreusscngebohren war, uud scin Pater
einpoluischer Hf rm gehdret übrigens noch,
daß fibcr den Verlag desselben zwischen dem Hrn. Cand.
Voigt und dem Verleger ein Proceß entstanden, in
dem kürzlich ein vom Schöppenstuhle zu Leipzig ab:
gefaßtes Urthel publiciret worden, des Inhalts : „„daß
„Beklagter,“ (der Verleger,) ..das von Klägers Erb-
„lassern verfaßte Werk, das den Titel führet : Ein-
„leitung in die allgemeine uno befonbere f£w
"topátftbe Staatsbunde - ohne Klägers Genehmi:

un ENeherI
„zu verkaufen nicht befugt sey , ßondern bey 20 Rthlr.
„Strafe sich dessen zu enthalten schuldig.“ Da die
das Bücherwesen betreffenden Rechtsfragen jett in vor-
zuglichen Betracht kommen , und hier eine Seite be-
rährt ist , die gewdhnlich nicht beobachtet wird : i
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hoffe ich meinen Lesern einen Dienst zu leiten, wenn
ich ihnen auch die Entscheidungsgründe vollständig mit-
theile ; „Dieweil einem Schriftsteler an dem Werke,
„das er durch seins Geisteskräfte hervorgebracht , das
"Recht dcs Eigenthums ganz uustreitig zustehet, auch
"vermöge dieses Rechts nur er allein den Abdruck da-
„von zu veranstalten, und durch den Verkauf der Ab-
„drücke Gewinn und Vortheil sich zu verschaffen befugt
ift; unb foenn cinem-aubern. biefe Befugniß abcr Ort
"Verlag, das heißt, die Freyhcit , das Werk auf seine
»feften bruden zu lasscn € uud die Abdrücke für seine
„Rechnung zu verkanfen, alfo eigentlich dic Benutzung
"des Werks, für cine gewisse Summe vun dem Ver-
vfaffer zugesianden und überlassen wird, dieser dadurch
„keinesweges auch das Recht des Eigenthums an dem
„Werke. überhaupt aufgfebt; vielmehr cine solche Ue-
„berlassung, nach der Natur ves Geschäfts, blos von
"der Anzahl der Abdrücke oder dor Auflage, dic unmit-
„telbar nach dem eingegangenen Vertrage- gefertiget
„wird, anzunehmen ist, und nach dem Vertricb dieser
„Abdrücke dem Verfasser, als dem Eigenthümer diefes
"Werks, hinwicder freysteht, entweder‘es sctbst für sei-
„ne eigene Rechnung drucken zu lassen und zu verkag-
„fen, oder aber diele Benutzung scines Eigenthums für„eine anderweite Summe dem ersten Verleger oder
„auch cinem andern zu überlassen j woferne nicht aus»
z drücklich der Vertrag dergestalt abgeschlossen worden.
»„.daß der Verleger, für die einmal für allemal bezahlte
„Summe, das immerwährende Verlagsrecht, und die
„Freyheit, soviele neue. Aufiagen, als ihm beliebt, zu
„machen, und solche, ohne daß er den Verfasser um
„„seine. Bewilligung und Genehmigung weiter anzuge-
"hen habe, zu veranstalten, würklich erlanget; iedoch
;48 auch bey einer so uneingeschränkten Ueberlassung
„des Verlagsrechts dem Verleger nicht zufämmt, ohns
„des Verfassers Zufriedenheit in dem Werke einigs
„Veränderung vorzunehmen, Stellen herauszulassene
„oder Zusätze oinzurüicken ; nächsidem im gegenwärtigen
„Falle,, wasmaßen .die Yuchhandlung welcher n3 »
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„mals der Verlag des Tozischen Werks überlassen wor-
„den, bey jeder neuen Auflage mit dem Verfasser eine
„besondere Vereinigung treffen müsscn, ven Klägern
„Fol. 1. 4. und 25. angeführt, von Seiteu des Be-
„klagten aber diesem Anführen nicht wicdersprochen
„worden ; folglich es deslomehr einlcuchtet , daß der-
„selbe zu der Änmaßung , erwähntes Werk ohne Be-
„stimmung des an die Stelle des Verf. oder Eigenthlü-
„lners tretendenKlägers von neuem, u. sogar mit frein-
„den Zusätzen aufzulegen auf keine irt rerechtigt ist :
„so ist von uns geschchener Maaßen billig erkannt.

3.

qa Anschlag , der mit der Verordnung vonT) 1730. (2 B. S. 15353.) zu vergleichen sevn wird,
ist vor einiger Zeit bekauut gemacht :

Dasich seither bey den Vorlesungen der hiesigen aca-
demischen Lehrer einige unerwartete Schwierigkeiten ge-
äußert, und sich insbesondere ergeben hat, daß bet
schiedene mißverstandene Vorschriften der Verordnung
vom 17ten August 1750 dazu die hauptsächlichste Ver-
anlassung geworden : so haben Rector und Conciliure
der Ycademie nôthig gefunden, durch nachfolgende
anderweitige Bestimmungen der bisherigen Unordnung
einen Wandel zu geben.

1) Die den Studirenden in der Verordnung von
1750 gegebene Erlaubniß, binnen den ersten 14 Tagen
ein angefangenes Collegium, sogar auch in dem Falle!wenn sie sich schriftl. dazu anheischig gemacht, nach Belies
ben wieder verlassen zu dürfen, wird hicdurch gänzlich
aufgehoben. Sie hat den vormals erwarteten Nutzen
nicht, weil der Studirende dadurch nicht in deu Stand
gesetzt wird, seine Collegia richtiger auszuwählen. Sie
hat aber für Lehrer und Lernende den großen Nachtheil,
haß erstere beym Anfange der Vorlesungen nie wissen,
ob eine hinlängliche Anzahl von Zuhörern vorhanden
ist, und letttere bev Regulirung ihrer Vorlesungen in
eine größere Ungewißheit gerathen.

2) Uni
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2) Um sowohl Lehrer als Zuhörer schon bey dem
Anfange der Vorlesungen zu vergewissern, b auch ein
oder anderes in den Lections - Catalogen vorgeschlage-
nes Collegium nicht zu Stande kommen mögte : so
wird gesamten Studirenden zur Pfiicht gemacht , fib
in den voraufgehenden Ferien bey dem Docenten zu
melden, dessen Vorlesungen sie bevzuwohnen gedenken,
und ihre Nahmen auf den ihnen vorzulegenden Zetteln
zu unterzeichnen. Wer dies unterlässet, wird sich selbst
beyzumessen haben, wenn derjenige Theil der Wissen-
schaft, darin er Unterricht zu Haben wünschte , in dem
halben Jahre aus Mangel hinlänglicher Zuhörer etwa
nicht gelehret wärde. Ünd jeder Lehrer wird sich nicht
entziehen, am Tage vor dem gemeinschaftlichen Anfan-
ge aller Vorlesungen, denen, die sich nnterzeichnet ha-
ben, auf ihre Anfrage Nachricht zu geben , ob er das
Collegium lesen werde, damit sie entstehenden Falles
sogleich ein anderes wählen und anfangen können.
Mug
bleibt zwar auch künftig in der Regel unverändert.
Nur wenn der Lehrer überzeugt wird , daß einer oder
der andere Zuhörer eine regelmäßige Erhebung fcinet
Einnahme nicht möglich machen könne, so foll cà. cr
Tanbt. fenn , allenfalls einen andern Zahlungs - Termin
zu verabreden. Doch muß dies vor Anfang des Cols
legii geschehen, und darüber nach einem gedruckten ein-
förmig abgefaßten Formular ein bey der Bezahlung

SM iii pemef ndn puri e
obachtet werden.

Rostock, den 22. März;, 1791.
a.

Ucber die Einrichtung cines Collegiums für die
Lavudes - Gelschicht - und Sraatskunde cinzelaér

Deutschen Reichs=Lande, besonders von den Chure
Brauuschweig. Lunebürg und den Herzogl. Meck-
lenb, Landen, von Fridr. Goztlieb Cantzler, der

W:ltw, Doctor, — Her zum Besten des S
at
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Rath geben mill, mufs vor . allen Dingen dern$taat LR Cr ce ER 0 vom Redner.|Gottin-
gen, 1790. x Bogen in Octav.

grita über die Geographie j Geschichte und: Verfassung des Landes, in welchem die Academie
belegen ist, oder aus welchem sich viele Studirende
auf. einer fremden Academie yi haben allerdingsihren guten Nutzen. Ob der Hr. Mag. Canzler im
Stande seyn wird, über die uns Mecklenburgern selbst
wohl noch nicht hinlänglich genug bckannte Statistik
unsers Vaterlandes seinen Zuhörern zuverläßige
Kenntniß zu verschaffen , bezweifle ich fast : auch
weiß ich es nicht ganz zu erklären , daß er auf die
Churhanndverschen und Mecklenburgischen Lande gleich
viele Zeit verwenden will, indem er jeden 3 Stunden
auf die Woche gewidmet hat.

8.

Standrede bei der am 4. März d. J. geschehenen Bei-
setzung der weiland Hochedelgebohrnen Frau, Frau
Henrika Lovise &amp;unot , geb. Cramer, Ehe-
gattin des Herrn Johann Hinrich Hzundt, Päch-
ters zu Zarchlin und Lalchow im Amt Plau,
gehalten von Christian Gottfried Mangel,Prediger zu Kuppentin und Plauerhagen. Den
Freunden und Freundinnen der Verewigten gewid-
met. Rostock, 1791. Gedruckt in der Udlerschen
Officin. 3 Bogen in kl. Octav.
Ar den kleinen Zirkel der Freunde und Freundinnen

der Verstorbenen mag diese Standrede angenehm
(com, unb man kann also in der Hinsicht den Abdruck
nicht misbilligen. Für andere Leser hat sie nichts, das
bie auf biefe Meet verwandte Zeit belohnts.
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Qn ro. 9ap 1791.

I.

Samuel Gottlieb Vogels , Hofr. und Prof. in
Rostock, medicinisch- politische Untersuchung der Ur-
sachen, welche die Wicderherstelung Ertrunkener so
selten mzchen. Aus dem Lateinischen übersetzt und
mit Zusätzen vermchrt von dem Verfasser. Voran
geht die Geschichte eines glücklich wicder belebten
Ertrunkenen. Hamburg, 1791. Auf Kosten B.
G. Hoffnianns. 12 Bogen in Octav.

eine Veraulassung zur Uebersetzung. eines Buches
fomt wohl jeitcuer vor, als dicjenige ist, wels
che bey dem gegenwärtigen eintritt. Das la-

teinische Original ist, wie ich bey der Anzrige desselben
auch schon bemerkt habe , durch die Unbekanntschaft
des Correctors mit dieser Sprache äußerst fehlerhaft
gedruckt, so daß das nachhin besonders abgedruckte
Verzcichniß der gröbsten Druckfehler einen ganzen Bo-
gen füllet, und doch noch nicht ganz vollständig gewors
den is. Der Verfasser und der Berleger wurden da-
her einig , statt eines sonst erfoderlich gewordenen
neuen Abdrucks des- Originals eine Uebersetzung zu
veranstaltet, die noch mehreren , besonders Wundärz-
ten, nützlich werden kann: und bey dieser Gelegenhsit

md und wieder kleine Zusite und Veränderungen
2 cet
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«Mt ber SBorrebe vedtfertiaet fid) ber Dr. Verfasser

wegen desjenigen,. was er schon im Original (2 B.
G. 250.) über einige hiesige SDolieepScbredyen.| acfagt
hatte, und hier nochmalen wicderholt. Offfentliche
Klagen dieser Art wird gewiß nicmand misbilligen,
der sich nicht bewußt ist, daß ihn ein Theil des Vor-
wurfs mit treffe. Inzwischen wird man wohl Klagen
ber ?Irt nod) lange fübren müfen, menn man im Ro-
siock nicht zu der Ucberzeugung gelangt, daß die blos
für bas Intrresse einiger. 9erfonem. sutráglice bunte
Stadtverfaslung möglich simplificiret werdcn müfe.
Erst alsdann, wenn ein eigenes Departement alle Vo-
licey-Sachen öhne Ausnahme besorgen kann und besor-
gen muß, wenn eine vollständige und uufern Zeiten
angemessene Policey - Ordnung dic Gegenstände diescs
Departements vollständig bestimmet, und eben so wohl
Vernachlässigung einiger Dinze, als willkührliche An-
vrdnungen in audern hiudert, wenn dic Aufhcbung dcr
ambulatorischen Einrichtung im Rathsstuhl dessen Mit-
glieder iu den Stand setzt, sich eine gründliche Kennt-
niß von den specielen Gegenftänden ihres Berufs zu
erwerben, und wenn der zu solchen Anstalten erfoderli-
dc Fond, der am Ende doch. herbeygeschaft werden
muß, und in der Folge vielleicht ungleich härter drückt,
nicht so mauche Schwicrigkciten ix der Bewilligung
und der Administration findet, wird cite 'zuverlässigc
Abhelsung dieser Mängel zu erwarten seyn. Sollke
die Beseitigung dieser Hiudernisse nicht jctzt schon
möglich werden ?

2:

Monatsschrift von und für Mecklenburg. Vierter
Jahrgang ,. 3. Stück. März, 1791 ~~ Schwe:
rin, 1c. 54 Bogen in Quart.

(Enthält : 1) Wänsche und Vorschläge zur Verbesse-

Vremijcht Gedanken üer Stagtdversailur4niv
sirie und damit verwandte Gegenltände, rior u
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Näcksicht anf Mecklenburg, von Hrn. S. R. Dietz.
ss abgebrochen. 3) Verdient die plattdeutsche Spra-
die in Mccklendurg beybehalten oder abgeschaft zu
werden ? und was bedeutet das Wort driftig ?
Der Verf. ist für dic Beybchaitung der Sprache, wcil
derjenige, der sie. spricht , die plattdeutschen Urkunden
besser verstehen kann. Sollte dieser Grund wohl hins
reichend seyu, und nicht eben so gut dir Einführung
der griechischen Sprache in Mecklenburg rechifercigen
4) Mecklenburgs Publicum an.seine Richter. Ein
Vorschlag, daß sich-ein Mitglied des Hofgerichts und
drr drey Kanzeleyen vereinigen. sollen, die merkwäürdig-
sten Erkenntnisse mit ihren Gründen durch den Druck
bekannt zu machen ; begieitet vun dem Anerdieten des
Hrn, Bärensprung, den Verlag zu übernehinen. 5)
Ueber Anlegung der Manufacturen und Fabriken in
Mecklenburg. Zu den ailgemeinen Hindernissen der
Manuufacturen in Mecklenburg rechnet der Versasser :
a) die Verachtung der Gewerke an lich, und allcr , die
sie treiben, h) Maugei an Uuterneÿmungs:Geijt, c)
Volksmangel,. und daher entstehende Thcurung des
Arbeitslohns , d) Unwissenheit und Ungeschicklichteit
unserer Handwerker, und e) Mangel an andern Ge-
werken, deren Hülse man bedarf. ~~ HBeydein erstene
zweyten und dritten Puncte wären noch, wohl mauchs
nähere Bestimmungen. nöthig : nnb Daun würde ich
uoch f ) den.auch unter den Handwerkern eingerissenen
Luxum - g) die - zünftige Verfassung der mchresten
Handwerker, oder rn s die jetzige Fassung ihrer.
Innungs-Artikel, uud b) das gewöhuliche Vorurtheil,
daß bey ieder Eutreprise sogleich mehr, als die Zinsen
des. Capitals, und wohl gar die zum Unterhalt ganzer
Fatnilien erfoderliche Summe gewonnen werden sols
len, unter die allgemeinen Hindernisse. rechnen. 6)
Ueber den nordischen Coffee. © HSärtner hat ein
Peroct von der Pflanze , die man. in Mecklenburg
Thunried nennet, (Galium apariac,) als Surrogat
des Coffces cmpfohlen, und der Verf. hat cin Paar
Verfuche gemacht, den Sagmen als Coffec zu bereiten; 2 ie
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die ihn hoffen lassen, daß solcher zu diesem Zweck gebraucht

und eTurs NUR eiiee adea
ungelöschten Kalk, und daneben eine flache Schüssel
mit Wasser hin : ersteres kann allenfalls mit Zucker
vermischt werden. 8) Occonomisch - practische Beter-
kungen über das Futterkraut , den sogenanuten Tur-

COMUNA ioiude MriMe
die Landcharten von Mccklenburg, 1c. bou Hrn. Peter-
sen und Becker. ~ Bemerkungen über die von cati
remberg gezeichnete, dic von der berlin. Academie dcr
Wissenschaften herausgegebene , und die von den Hrn.
Grafen von Schmettaubesorgte Charte. Bey
der letzteren wird mit Recht erinnert, daß die. Bezrich-
nung der mehrentzeils unerheblichen Berge der Deut-
lichkeit schade. , 10) Bekanntmachung uud Empfeh-
lung des neuesten für die wirchschaftende Geistlichkeit
febr ' wichtigen Buchs. ~ Dies ist das Lehrbnch für
angehende Landprediger , von C. H. Matthesius.
Jena, 1791. 11) Der Freyensteinsche dritthalb Jahr
alte Magnetisdr, von Hrn. P. flfangel — ^28
Sreyenftein ist ein Knabe, der jüngste von 7 Brüdern,
yon dem man glaubt , er könne körperliche Fehler
durchs Bestreichen heilcn : und der Vater läßt sieh 2
Groschen für das jcdesmalige Bestreichen bezahlen.
12) Ueber des Hrn. Prof. Jofephi Lohntare. ~ Hr.
Bärensprung verspricht zwar auf dem Umschlage fei:
ner Monatsscheift den Einsendern etwaniger Beyträge,
„enn es verlangt wird, ein dem Werthe des Ausja:

S§hnehabenaber, eventtdardfriotiémus bisher folies nicht annehmen wollen. Hr.
Prof. Josephi verspricht in dem ersten Stöcke seines
Wochenblattes (2 B. S. 328.) ein Honorarinm, das
io tad) bct 3abL oet 2Ibonnenten vidten foll, (o bag

ey 200 Abonnenten 2 Thaler, bev 300 Abonnenten

3 Thaler, u. s. f. erfolgen. So wie die rid
dieses Wochenblattes dem Verleger der Monatsscht i t
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schon nicht angenehm war, (2. B. S. 316. ) so scheiut

ett egettetradebeud
ihm kein Honorarium nehmen, eine kurze Lobrede.
1 3) Anfrage, ~ ob ein bewährtes Mittel wieder das
rothe Wasser des Hornviches vorhanden sey. 14)
Das Thal Bütkling, (bey Grevesmühlen, ) cin
Gedicht von Hrn. Riesenberg. - Nicht besser , als

andere in bike Monatsschrift erschienene Gedichte.15) Anecdote,

3

B eschluß des Auszugs aus der zweyten Con-cordien-Formel. ~ KI. In denHäusern der
Universität oder der Academie-Verwandten , so nicht
zu Bürger-Recht liegen, soll kein Bönhase oder heim?
licher Schneider ohne des Rectors Erlaubniß gejucht
und angenommen weaden : doch soll auch der Rector
darin uicht difficultiren, noch die Bünhasen, und wer
fe sizen hat, gewarnet werden. In andern Häu-
sern aber, fo des’ Raths Jurisdiction unterworfen,
oder zu Bürger-Recht liegen, nngeachtet fie von Pro-
fessoren uder andern Academie-Verwandten bewohnet
werden, sollen die Wette- Herren oder das Amt der
Schneider , ohne den Rector zu ersuchen , jedoch in
Beyseyn des Wachtnmeisters und bey hellem Tage,
die Bönhasen aufzusuchen , sie zu arretzren und zu
bestrgfen Macht haben. Jedoch sollen dic Schneider
und Vie ihnen zugeordneten Wächter sich gebührlicher
Bescheidenhcit gebrauchen, und anfänglich von den
Einwohnern der Häuser und Stuben mit Glimpf be-
gehren, ihnen die Bönhasen folgen zu lassen : da
aber solches nicht geschähe, solten sie solche nichts de-
sto weniger ohne Aufbrechung von Schlössern und
Thären suchen, und mit sich wegnehmen. Auch sol:
len ke die Bönhasen, wenn solche sich nicht zur Weh-
re seten, nicht übel anfahren, schlagen und verwun-
den, sondern sich am gebührlichen Rechte begnügen
lassen: Daferne nun das Amt der Schueider qM3 rg:
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Professoren. oder andern Universitäts - Verwandten
Wohnuüng besuchen und keinen Bönhasen finden wür-
de, soll es innerhalb 8 Tagen dem Rath 10 Fl. zu-
stellen, um solche dem Arademie:Verwandten zu ent-richten, und der Rath soll dafür baften,-ben.fosoll der Academie.Verwandte, der bem Unite die Ge-
tnächer, da sie Bönhasen vermuthen wären, nicht er-
sfncn würde, dem Rector gleichfalls 10 Fi. einliefern,
der. fie an den worthabenden Bärgerrmcister abgeben zu
lasscn, oder ex publico zu verschaffen hat. Könnten
iudeß die Schneider innerhalb Jahies erweisen , daß
gleichwohl zu der Zeit- da die Suchung geschehen, eiu
Bönhase im Haule gewesen, sollen ihnen die 10 FI.
wieder verabfolgt werden. ‘

X11. Der vier Facultäten Wohnhäufer solfen wech-
sclsweise von den fürstlichen und räthlichen Professo-
renin jeder Faeultät bewohnct oder verheuret werden :
und es mit deren Reparatur gehalten werden , wie die
Concordien-Formel mitbringt.

X11!. Obwohl E. E. Rath, bis außer begehrct, daß
die Academie -Verwandte von Braukschatz und Erb-
schaften, so sic durch ihre Hausfrauen von Bürgern
bekommen, den Schoß, den hunderisten Pfenning und
udere Schatzungen bezahlen folles ; fo ii doch .cudlichÄewilger. baß lie mit solchen Abgaben nach wie vor

verschonet bleiben, und allein von unbeweglichen Gü?
tern cutrichten sollen, was die Concordicn Formel bri
stimmet. Den Hausschatz aber, als .cin Onus reals;,
ollen se nicht allcin von cigenen, sondern auch von
geinictbeten Oáufern unb unbeweglichen Gäütery zu ge-
ben. shuldig scyn , und solches den Proprircatiis : at
dem Micthgelde wieder zu kürzen Macht haben.

X1V. Die Academie - Verwandte follen von deu
Haven- Dicve uud Bräcken-Gelde zu ihres Hauses
Nothdurft entfrevet seyu : doch daß der, der disese
Freyheit mißbraucht, dadurch , wie bey den andyrn
Ftesheiten, inis iure er facto perfelben. auf. immet

XV,
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XV. Sollte über die Deutung dieses Vertrags eine

Irrung zwischen deim Caoncilio und dem Rathe ent-
jieben ; fo sollen die gewesenen Unterhändler , solauge
sie leben, befragt werden, und dies nach ihrem christli-
chen Gewissen entscheiden. Nach ihrem Tode aber
sollen cin Rechtsgelehrter von Seiten der Universität
und ein anderer von Sciten der Stadt, und zwar bey
5o SL. Conventional-Puen binnen 14 Tagen nach ge-
schehenen Ansuchen, als ein Austrag niedergesetzt wer-
den. Diese sollen die streitige Sache critlich in gütli-
che Verhör und Handlung nehmen , und nach einge-
nommenem Berichte beyde Theile zu vergleichen sich be-
fleißigen. Fünde aber die Güte nicht Statt, so (oll ber
klagende Theil vor den Niedergesetzten nach deren. vor-
ßänaiger Breidigung seinen articulirten Klaglibell ü-ergeben, und der Beklagte darauf seine Kriegsbefestis
gung, Üngulares Keiponliones, und Defensional-Ar-
tikel zugleich binnen 8 Wechen lub poena conkelli ein-
bringen : . danächst sollen dic Schicdsrichter die zurSa-
che gehörige bricfliche und. lebendige Urkunden ausnchs
men,. und jeder Theil mit z Sätzen von 8 Wochen zu
8 Wochen zur Urthel beschließen : hierauf sollen die
in Beyseyn beyderscitiger Ssyucdicorum inrotulirte Acten
an 2.Juristen- Facultäten verschicket, und die Belch-
rungs-Urthcile, da sie einstimmig, im Nahmeu des
Cancellar1i der Academie oder des Landes- Fürsten,
nachdem die Universität oder der Rath der beklagte
Theil ist, eröfnet werden. Diesen cinstimmigen Bes
lehrungs.Urthcilen sollen alsdann die Partheyen ohne
fernercs Appelliren, Queruliren und Suppliciren bey
200 Fl. Strafe geleben. Würden aber die beyden
Belehrungs-Urtheile nicht übereinstimmen , so sollen
die Acten mit beyden Urtheilen auf die dritte Univer-
fität verschicket, und cs bey demjenigen Urthel , wel-
dem bieje dritte Facultät beyfältt, vorgesetzterMaaßen
endlich gelassen werden. Rostock, den 19 Ock. 1577.

4
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I'? dem politischen Journale und ähnlichen Nach-
richten wird es mcinen Lesern bereits bekannt seyn,

daß bey der Kaiserwahl von den Churfürsten unter an-
dern Collegial - Schreibcu . auch eines wegen des Meck-
Ienburgischen Priuilegii de non appellando erlassen
worden. Jetzt ist dasselbe in der Fortsegung der
Abänderungen und Zusätze zu der Wahicapi-
tulation Jojephs 11. bey Gelegenheit der Wahl
Leopolds li. abgedrnckt : und ich halte es bey die-
fem un$ (o. febr intereífivenben Gegenftanbe nicht über-
flüffig, es hier einzurücken. Von dem Antrage, der es
veranlaßt hat, kann ich zur Zeit keine nähere Nachricht

( Vi Concluti de 20 Sept, 1790.)
«P. P. Obgleich die Frage über das von dem Her:

zoge zu Mecklenburg in Anspruch geno:nmene lrivile=
gium illimitatum de non appellando an einem der
höchsten Reichsgerichte befangen ist, und von Sciten
der mecklenburgischen Uaterthanen lich auf Landes-
Verträge und Privisegien und dadurch erworbene Rech-
te bezogen wird: so haben wir dennoch aus besonderer
Räcksicht auf das an uns dahier gestellte Gesuch und
auf die darin enthaltene Gründe des Herrn Herzogs
von Mecklenburg keinen Anstand genommen, desselben
Angelegenheit, das gedachte Priuilegium de non ap.
peilando betreffend, E K. M. zur Justiz und mit Vor-
behalt der Rechte eines Dritten - 3u empfehlen. Die
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Programma, quo ad fanctifimum Redemtoris noftri
lefu Chrifti refurrectionis a mortuis feftum fum-
ma mentis pietate celebrandum ciues academicos
O. O, honoratiffimos colendiffimos maximo ftudio
Cohortatur, iisdemque fimul di&amp;orum facrae fcri-
pturae, obedientiam Chrifti adiuam pro homini-
bus vicariam euincentíum , aduerfus pfeudher-
meneiam Toellpnerianam &amp; Doederleinianam vin-
dicias, paucis praefando exhibet, earumque fpe-
timen tertium exponit hodiernus Academiae Rc-
&amp;or Joachim Hartzmaun, Confitt. Duc, Confil, Ph,
&amp; S, S, Theoi. D, huiusque P, P. O, Academiae &amp;
Fac, Th Senior, iudicii matrimonialis ciuitatis
Roftochienfis Affeffor, &amp; ad aedem Diui Nicolai
Paftor, Societatis Scientiarum, quae Francofurti
ad Viadrum floret, pariterque Societatis pro fide
&amp; chriftianismo, quae Stockholmiae celebris eft,
fodalis, Listeris Adlerianis. 43 Bogen in Quart.

och ist die Wiederlegung der Herren Töllner
“ I] und Dôderlein nicht beendiget, die übrigens

auch diesmal nach eben der Methode, als in
den vorigen Abschnitten fortgesetzt ist, und vielleicht
im Pfingstprogramm beschlossen werden wird.

.I 2. 9
ARCA

DER. UNIVERSITIES
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Rostocksche Monatsschrift. Herausgegeben von D.
Burchard, d. A. und D. Koppe. Drittes Stück,
1791. Rostock, ze. 43. Bogen in Octav.

D' Inhalt dieses Stückes ist : 1) Herzogs Chri-
stian Ludwigs Tagebuch während seines Auf-

enthalts zu Rom, im Jahr 1705 und 1706. ~ Ri:
abgebrochen. 2) Tychsens Geschichte ). Fortsetzung.
3) Mecktenburgifche Litteratur von 1790, von Hrn. D.
Roppe. Ein Verzeichniß von 88 Schriften, und
eine Anzeige derjenigen geichrten Zeitungen und Jour-
nale, in denen sie bis zur Ab'‘assung dicser Aufsascs,
zu dem noch ein Nachtrag gelicfert werden soll, recen-
siret waren. Der Hr. Verf. hat nach dem Begriffe,
den er schon in seinem jerztlebenden gelehrten
Necklenburg angenommen, auch die Arbeiten der
auswärts lebenden aber in Mecklenburg gebohrnen
Gelehrten mitgenommen. Ob $. Rath Schlett-wein hicher gehöre, zweifle ich : soviel ich weiß, pri-
vatisiret er seit verschiedenen Jahren ju Greifswald,
und lebt getrennt von seiner Frau, der eigentlich das
Guth 2Sefevim. zugchöret. 4) Historischer Auszug
verschiedener im . roftockschen Stadtarchiv befindlichen
alten Urkunden und Acten von dem verstorbenen Pro-
tonotair Stever. – Sechs einzelne Notizen ver-
schiedenen Inhalts, unter denen die leßte eine ehe-
malige Streitigkeit zwischen Academie und Rath über
die Gerichtsharkeit in einem einzelnen Falle betrift.
Wenn diese Auszüge fortgesetzt werden sollten, so wird
dabey eine genauere Prüfung eintreten müssen : nicht
alles, was jemaud zu feiner Privatnachricht notiret,ist des Druckes uni oder zum Drucke ausgearbei-
ket; und des Hrn. Herausgebers Versicherung, daß
dic gewählten Stücke ungedruckt sind, ist nicht zuver-
lájfig. So ist, um dies wenigstens durch ein Beyspiel
zu zeigen,~ mir lohnt es die Mühe nicht, auf meh-
rere Artikel die Zeit des Aufsuchens zu verwenden, ~~

die Confirmations.Urkunde Albrechts, Herzogs.(nicht
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Herrn) zu Mecklenburg , wie auch schon das Urkun-
den- Inventarium nachweiset, beym Ungnade, r.
St. Nr. 12. bereits abgedruckt : und es ist unrichtt-
ger Ausdruck, was hier von den großen Diensten,
die die Stadt Rostock ihm erwiesen hat, so wie von
den Privilegien, die sein Vater Heinrich ihr inson-
derheit ertheilet hätte, gesagt wird. 5) Rostocker
Schiffarts- und mecklenburgische Productenliste vom
Jahr 1790. – Ist diesmal eine ganz allgemeine
Nachricht von der Zahl der angekommenen und ab-
gegangenen Schiffe, und der (vermuthlich .doch wohl

fur ron.Uostock) zu Wasser versandten (hauptsäch-ichern) Artikel.
Auf dem Umschlage beschweret fi) Hr. D. Roppe,

daß durch die Schuld seines Verlegers der erste Theil
seines neuen Archivs, die Uebersetzung des Boucchaud
und cin Lexicon aller jetzt lebeuden dcutschen Rechts-

gelehrten, die Schriftsteller ind, bisher nicht crschie-nen sind.

Z.

Verzeichnis einzelner Lebensbeschreibungen berübmter
Gelehrten und Schriftsteller älterer nnd neuerer Zei:
ten, vou Heinrich Wilh. Lawätz , königl. dä-
nischem Justizrathe. Zweyte Abtheilhkng. Halle,
bey Johann Jacob Gebaner, 1790. 1 Alph. 15
Bogen iu. Octav.

FR id eaae, it aS netejenigen mecklenburgischen Gelcbrten- ben erte ie hiein diescr zweyten Abtheilung gedacht wird. ens
Joh. Fr. Mangel, (Götten, 1 Th. S. UM
(Sched, de Sup. D HERO int onmi range,
zel. 4) Nic. Marschalk. "nos e mu»
FABER L 1 artini.

boithier,y 4FAEHEC A.4.P.m19)Dan.Gr.Mor!
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Hof. (Morbofri dif, acad, in app. Maii vita, Bur-
cbardi. laurus cimbríca creícens ad bufta Morho£i,Memoria cius a Gedanenfibus celebrata.—MóileriCimbria litt, Tom, III. p. 458. Nicerou, Tom, 2.

lufuMhtm
Ge. Hiehenk. 14) Wilh. fiovefianue. — 15)
Joh. Oldendorp. (Mölleri Cimbr. lier. Tom,
lit. p. 518. Martini pracf, ad nov. edit,. Ifagoges)
16) :3oad». Dtto.— 17) Lor. Panclow. qn
Stans Darfow.*) 19) Zinr. Pauli. 20) Cim.
Pauli, Theol. 20) Sim Pauli, Med. (Journal
de Scavans, 1682, pag. 321. edit, d'Amft, Niceron,
Tom. lil. p. 23. Tom. K. Pp. 112. 21) Conr. Pe-
gel. 22) Magn. Pegel. (Rost. gcl. Zeit. 1766. 8.
Beyl.)  23) Joh. éEbrist. Petersen. ( Götten,
x Th. S. 249. 2 $5. €. 805.) 24) Paul Petre-
jue. 25) Hinr. Possrlius. 26) Johann Posse-
lius. ~ 27) Joh. Lric. Quistorp. 28) Johann
Quistorp. (Gel. Fama, 46. Th. S. 735.) 29) Joh.
Quistorp. ~ 30) Hinr. Rahne. (Sinceri Le-
ben großer Juristen, 2 Th. S. 120 ) 31) Christian
Redeker. 32) Hinr. Rud Redeker. 33) Ge.
Rost. (Witten mem. Theol. Dec.. II]. P. 325.)
34) Val. Schacht. 35) Joh. Ernst Schaper. 36)
Vic. Scharfenberg. 37) Just. Christ. Schome-
rus. (Pipping mem. Theol. Dec. IV, P. 482.) 38)
Joch. Schröder, 39) Steph. Schultetus. 40)
Gottl. Frid. Seligmann. (Crettii mem. Selig.manni, Lipf, 1708.).41)5yob.Oimonius.42)fw. Olebanus. 43) Joch. Slüter. . 44) Sev.
YOaltb. Glüter. (Pipping mem. Theol. Dec, 1X.
P. 1380.) 45) Matth. Stein. 46) Lor. Ste-
phani. ~ 47) Joh. Tarnow. 48) Paul Tar-
now. (Sonntag de praecipuorum quorundam T heolo-

gorum

*) Der Hr. Verf. nennt ihn Med. D. &amp; Prof. Roftoch,
und führt von ihm an: Luchtenii progr. in eiusfunere, Helmft. ptt. Sollte das Wort Koitoch.
nicht ein Schreib- oder Druckfehler seyn ?
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gorum Saeculi XVI, &amp; XVIL eruditione meritis &amp;
ícripris diff. Altd, 1740) 49) Adam Thraciger.(de Weflpbaleu. mon, ined, Tom, 1 praef)-50)eim. Cólemann.—51)fiart.Croft.——52)2íug. Oarenius. 53) Qv. UDenebiget.——54)fHiattb. YDaemutb.|(MólleriCimbr,litt,"Tom,lli. p. 622, Conringii a&amp;io iniuriarum  inftituta
€oram tribunali Gortorfienfi ia M, Jasinuzb, Helm.
1699.) 55) Sjob. £brift. YOeitener. (Ada bift,
eccl, Vol, II. P, If, p. 791.) 56) Gottfr. YOeife.
57) Andr. Wesling. 58) Ernst Joch. v. West-
pbalen. (Bruckeri pinacotheca, Vol, (1, Dec, VII.)
59) G. YOeftpbal. (Bibl Lubec, Vol. IX. p. 52.
Fortges. Sami. von a. u. n. theol. Sachen 1729. S.

a, tgo De craneue. TU€brift. Yooloenberg. ——C$ó)dezichemichimübrégen auf die Anzeige der ersten Abtheilung.

A.

$3* Hofrath Tychsen hat in seiner Geschichte derhiesgeu academischen Bibliothek dasjenige schr
fleißig aufgesuchet, was davon in gedruckten und un-
gedruckten Nachrichten vorkömt ; indeß ist es Icicht zu
ermessen, daß nicht alles mit cinem Malc bcrauszufino
deri scy, vielmehr noch daun und wann eine Nachlese
gemacht werden könne. . Eine solche sindet sich in ci-
nem von ihm schon benukten Buche, im Rost. Etwas
von 1740. S. 558. f. Es wird dort ein Auszug aus
dem Testamente der Wittwe des Prof. L. Rirchhof
geliefert, aus welchem ich folgendes hier anführe. Sie
vermacht zuerst 400 Fl. zu den angerichteten Biblio-
theken des Predigtamts zu Marien uud der phitoso-
phischen Facultät, zu jeder nämlich 200 Fl. , die auf
gewisse Oerter und ewige Zinsc belegt werden sollen.
Die Zinsen davon sollen zuerst zu Anschaffung guter
nützlicher Bücher verwandt , und die Bibliothcken da-
mit von Jahren zu Jahren verbessert werden. Venn
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abet bepbe 95ibliotbefen giemlid) toobl versorget sind,
soll es erlaubt seyn, dann und wann die Zinsen znr
Aussteuer einer Person zu verwenden. Doch soll den
hier studierenden Lübekern freystehen, die Bibliothcken,
jo oft es ihnen bclicbet, zu nützen. ~ Ferner sind 200
FI. dem Convictorio vermacht, deren Zinsen dazu vere
wandt werden soilen, um den Convictoristen auf Bar-
tholomäi zum Gedächtniß der Testatricin ein Gastges
bot zu geben, dazu cin, zwey oder drey hier studiercn-
de Lübcker gebeten werden sollen. Dire Prediger zu
Marien, die Mitglieder der philpsophischen Facultät
und dice Juspectoren des Convictorii sollen aber dage-
gen verpflichtet scvn , auf das Begräbniß der Testa-
kricin in der Marien Kirche gute Acht zu haben, daß
solche nicht eröfnet oder verkauft werde. Sollte dies
von denselben nicht bewerkstelliget werden, (o sollen
die 600 Fl. genommen , und zu der Universität besten
Nutzen verwandt werden.

5s
Urkunden und Materialien zur nähern Kenntniß der

Geschichte und Staatsverwaltung nordischer Reiche.
1786. 1 Alph. 15 Bogeu. ~ eris, 1789.
1 Alph. 13 Bogen. ~ Zweyte Fortsetzung. 1790.
x 9t]pf. 122 Bogen in Öctav.

QO)tleich der erste Theil dieser Sammlung, dcren
' ich (2 B. S. 154.) schon beyläutig gedacht ha-

he, vor 1788.’ herausgekommen ist : so wird es doch
der Vollständigkcit halber nöthig, seiner mit zu erwäh-
nen. In demselben interessiren uns aus den Staatsver-
Handlungen neuerer Zeiten : I1. Acten die von den im
Mecklenburgischen im Jahr 1762. gestandenen Königl.
Dänischen Truppen vernrsachten Kosttn und Schäden
betreffend. Ein zu Schwerin, 1762. den 7 Sept.
gehaltenes Protocoll, eine tabellarische Berechnung der
ganzen Foderung, meist 92000 Rthkr. Cour. betragend,
und die königliche General - Decharge für seinen Be-
vollinächtigten. TI. Tractat zwischen Dännemarkuny

“
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Mecklenburg wegen Aufnahme ber mecklenburgischrn
Truppen in dic dänischen Staaten, vom 20 Februar
1763.— Nach demselben sollten diese Truppen bis
zum wiederhergeftelten Frieden nach Schleswig,
hom, f£fernfóroe unb bem unlicgenben Drten

p dem [m Theile haben auf Mecklenburgben gebe nedenemetrffenb.——GinunbdreyßigStücke,dieHr.Prof.Blscrera abdrken läßt. "U Bulefs bes Crndieministers Grafen v. Bernstorf Ben ct el i
nischen Gesandten zu Schwerin. IV. Briefe des
Staatsmiuisters Gr. v. m , der Generale Gr. v.
v. Gähler. ~ Diese Bricen aes om
geschchene Einrückung der däuischen Truppen in Mes
dili i RA qe
script vom 2. April 1763.  versichert. E Ne
e E AE My IEGerichte, ad Comitia, und an dicht uud Bc di

| ad Com i irectoren

tr, senden. imgleichen . im Fall auswärtige Mächte
MNT belegten “er m "s un ewescnheit oder sonstige Ursachen er D "
S Josserund Nie SBejhtverben. Deystelung, zu solchem Zwecke fid) aera ene ndurch Abgeordnete zu wenden. V. RussischeEIRgenheiten. ~ Unter denselben finden sich einige Nach:
richten von dem 1762. intendirten Durchmarsch der
ru [Cen Trupxen durch Mecklenburg.
Ns n hingegen enthält nichts, was auf

6,
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6,

- Sulisanien, meni ieanonBtNacurlehtecuftt Yoeosder Mathematik uud
fürilichen Academie. der Wessenkchaften t qm di
der hoiländischen Geselschafe MER zu München,
Harlem . und -der königlich dänt isscuschaften zu
der Wissenschaften. zu Cope chen Geseilschaft
..l

tmerknugen vermehrt heraus glied. Mit An-
drich Albrecht Cart gegeben von D. Frie-

uuiu.nod
Did vr Buches.. desen Verf. feMn P Up i
fhchqtgcanglichbekannt "eon, die 15 s ;
daß in diefer Auslage dried. i ju benettcn,

E LNtn.vom
7.

D Herren Büsch und Ebeling haben das von
ihnen und ihren beyden Collegen in den hiesigen

Angelegenhciteu ertheilte Gutachten (2 B. S. 57.) im
ersten Stücke des dritten Bandes ihrer Handlungsbi-
bliothek wieder abdrucken lassen. Außer ‘ciner kleinen
Anmerkung, die auf Gadebusch pommersche Staats-
kundehinweiset, habe ich keine Veränderung bemerket ;
selbt Anton und sein Schlagbaum werden wicder
produciret. Zwar ist noch eine Vorerinnerung von
einigen Seiten vorgesetzet: sie enthält aber bloß einige
Nachrichtén für auswärtige Lcser.
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2, Band. 4g8. Stück.

Den 24. 9tap 1791.

I q

ftattb. XXVIE,.62, — XXVII, xs, in Rücksicht
auf. bic. übrigen: Evangelisten und die dagegen ge-
machten Einwürfe erkläret von G. C. Oerthling,
d. G. G. K Rostock, in der Mällerschen Officin,
1791. 3X4 Bogen in Quart.

ine durch das sastische Stipendium veranlaßteProbeschrlft,mitdermankmGanzenzufrie-den seyn kann. Sie soll die Einwürfe des
wolfenbüttelschen Fragmentisten, die dieser gegen die
Auferstehungs- Geschichte macht , und besonders auf
die Verschicdeuheit in den Erzählungen der Evanges
listen mit begrândet, durch eine exegetische Erklärung
etwas anders heben, als solches von Michaelis, Leß
und Plessing geschehen ist. Eine Vergleichung mit
fies oder andern „theologischen Schriften anzustellenin ich außer Stande.

2.

nferé forti. Hofraths Rönnberg Abhandlung über
die sombolischen Bücher hat einen merkwürdigen

Vorfall veranlassct, den ich nach eiter in der Beylas
ge zum 51. Stück der guthaischen gelehrten Zeitung
enthaltenen Nachricht, die. eier gehet, ; id
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liche in Nr, 45. des Intelligenz - Blattes der allgem.
Litteratur-Zeitung , hier erzähle.

Hr Prof. Villaume hatte eine Wiegerlegung ge-
dachter Abhandlung unter dem Titcl : Ueber die
Rechte des Staats und der KRirche in Anse-
hung der Symbole, oder Prüfung der Rönn-
bergschen Schrift über spmbolische Bücher, aus-
gearbeitet nnb pun Sornde bestimmt.. Die Censur
ward dem Hru. O. C. N. Teller übertragen , ber
den Druck unbedenklich fand; demungeachtet aber ver-
fügte der Hr. v Wöllner, daß die Schrift nicht ge-
druekt werdcn solle. Der Verfasser beschwerte sich
bey dem vereinigten Instiz-Departement hierüber, und
wie bcy demselben auf die bekannte Stelle der neursten
Wahl -Capitulation besonders Bezug gemacht ward,
so vrranlaßte das die Einholung eines Gutachtens des
Departements der auswärtigen Afairen , welches von
dicsem folgender Gestalt abgegeben ist :

„Wir haben wohl erhalten, was E. Exc. unter
dein 7. d. M. bey Gelegenhcit der Villaumischen Bc-
urthcilung der Rönnbergschen Schrift über die symbo-
kischen Bücher in Absicht auf cine neue , in die Wghb-
Caxitulation, des jetzigen Kaysers über diesen Gegen-
lom gekommene Verfügung an uns zu erlasscn be-icht haben. Es ist richtig, daß in diescem Grundge-
setze die neue Verordnung eingeflossen, daß keine Reli-
ionsschrift gcduldet uud verstuttet werden soll, welche
en imber Büchern der drey in Deutschlandherrschenden Religjonen ungemäß. und entgegen sey.

Churmainz machte in seinen fogenannten Erinnerun-gen den Antrag dazu. Als de shurfärsi. solche an-
Hero mittheilte, so wurden die &lt;urbrandenburgifchcn
Wahlbotschafter angewirsen und autorisiret, sich die-
sem in vielem Betracht verfänglichen und bedenklichen
Mourschtage entgegen zu setzen, und.. rtaado zu äußern:
Es sey evangelischer Seite nicht beftimmt und ausge-

ECHg
Meinuugen: und. herselben Verbkeityug- Einhalt. .7uun,
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thurn, müsse jedem Landesherrn vorbehalten blcibeu ;
es könne weder dem Kayser noch den Reichsgerichten
noch dem katholischen Reichstheil ein Urtheil und Er-
kenutniß über protestantische Religionsschristen und de-
ren Uebereinstimmung mit dem evangelischen Lehrbe:
griff oder ihre Abweichung davon eingeräumt werden.
Dahin fiel nicht uur die churbrandenburgische , son-
dern auch die chursächüsche und churbraunschweigischr
Stimme aus, wie die nächstens itn Druck erschcinen-
de Wahlprotocolle bewähren werden. Die katholische
StiminenUcberlegenheit bewirkte aber einen dem diui
tnainzischen Antrage gemäßen Schluß, der der Capiru-
lation eingerückt wurde. Alcin dieser Schluß wird so
wenig pou dem evangelischen Reichstheil für verbind-
lich angeschen und besolgt werden, als er einem no
testantischcn Chur- und Reichsitirsten in feine. landes-
herrliche Hoheit uud Reiigionspolicey,Rechir eingreb
fen und Ziel schen kaun. Die Bekenntniß-Bücher bey
Protestanten haben nach ihrer Enistehungsart und ur-
sprünglichen mösicht uur die Bestimmiung gehabt, dem
Kayser und katholischen Reichstbe:l zur Verrucidung
des Vorwarfs der Ketzerey ihren in der Vernunft und
Offenbarung. geg! ündercn Lehrbegrisf nach den Einsich-
ten solcher (damaligen) Zciten darzulegen. Man hat-
te weder die Meinung &amp; dem Verstgnde und dem
Gewissen cine beständige unveränderliche mit
Zwangskraft versehene Glaubensform aufzu-
bürden , noch alles Forschen , Untersuchen,
Prüfen , und alle freywillige Ueberzeugung
auszuschließen, nuch aller Aufheiterung und
Berichtigung dieses Lehrgebäudes nach dem
Maaße zunehmender philosophischer, philo-
logischer und kritischer Einsichten zu wehren
und vorzubeugen , am wenigsten aber mit dem
Fatholischen Reichsthril eine Vereinigung
darüber und einen Vertrag zu errichten , und
sich gegen denselben zu einer beharrlichen Bey-
behaltung derselben ohne alle Abweichung
und Verbesserung zu g erpflichten. Man tm; 2 aher
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daher von diesen Erkcnntnißbüchern den passanifchen
Vertrag , den Religionsfrieden , den osnabrückischen
Frieden, und die darin festgesetzte Gewissens- nnd Re-
ligions:Freyheit, die Gerechtsame einer herrschenden Re-
ligion, die Gemeinschaft aller Staats- und bärgerli-
chen Vorrechte der Protestanten, unmöglich abhängig

pa NnS pede] ce
Hofrath Rönnberg hat diesc gefährliche Folge sci-
ner Begriffe und Behauptungen weder eingesehen nuch
zu vermeiden gewnßt. Der katholische Reichstheil hat
allezeit diesen gefährdevollen Grundsatz geltend zu mae
&lt;en gesucht, um unter dein Vorwande der Abweichung
und Veränderung dieser Tractaten und dieser Grund-
"T diese Vorrechte zu entkräften und wankend zuiade i

„Es ist unausgemacht, welches denn die eigentlichen
symbolischen Bücher der Lutheraner ind. Und bcy den
Reformirten, welche erst durch den westphälischen Frie-
densschluß in die völlige Gemeinschaft aller jener Rech-
te aufgenommen worden und darin bestättigt sind, kann
man weder die helvetische Confesson noch die Schlüisse
der dordrechter Synode, noch den heidelbergischen Ca-
techismus dafür achten, oder als solche anschen. Kein
Religionstheil im Reich hat sich darum zu bekümmern,
ob der andere in seinem Lehrbegriff fest an seinen cro
sten Bekennknißbüchern hange, ob er beharrlich dabey
verbleibe, ob er davon abwriche, ob er daran bessere.
Die Protestanten haben niemals darauf eine Aufmerk-
famfeit gerichtet, ob in der katholischen Kirche Deutsch-
lands gar nicht von den Lehrsäßen der tridentinischen
Kirchenversammlung abgegangen worden. ©

„Weder dem Kayser noch den Reichsgerichten noch
dem katholischen Reichstheil gebühret ein Urtheil und
ein Erkenntniß über die Abweichung protestantischer
Dehrer und Schriftsteller von den sogenannten symboli-
schen Büchern der evangelischen Kirche, und über dic
Gleichförmigkeit, Uebereinstimmung und Nichtüberein-

stimmung evangelischer Religionsschriften mit den mitde
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bojischen Büchern, noch über die Duldung , Verban-
nung, Verbietung derselben. Als daher der hochseel.
Kayser 1778 durch den Reichshofrath wegen der Bi-
bclübersetzung des Dr. Bahrdt heftige Conclusa auf
die Einzichung des Werks und die Entsetzung des Ver-
fassers von seinem Lehramt zu Leiningen, und 1779
rin Coinmissionsdecret wegen seines Glaubensbckennt-
nisses auf die Verbannung desselben erließ, so äußerte
das evangelische Corpus fein Befremden und Mißver-
gnügen über diese kanyserl. Anmaßung auf einc nach-
Sede Art, und letztere Angelegenheit blieb völligauf sich beruhen.“

„Uebrigens scheint es uns cine unverwehrlichce Sgche
zu seyn , über das Anusehen , die Verbindungskraft,
die Absichten, die Dauer , die Nothwendigkeit oder

t Entbehrlichkeit der ssymbolisschen Bücher Betrachtungen
anzustellen, und seine Privatgedanken zu erdfnen, wenn
es nur nicht auf eine heftige, uuhöfliche und schwärme-
rische Art geschichet. Berlin, den 18. Februar, 1791,
v. Finkenstein. v. Herzberg.

In Gefolge dieses Gutachtens ward beschlosscn , den
Abdruck der Schrift nach geschehener Abänderung eini-
ger Ausdrücke zu gestatten : aber vor der Ausferti-
guug bewirkte der Hr. v. Wöllner folgendes Schrei:
ben des Königs an den Großkanzler vom 23. Febr.

„Mein licher Großkanzler von Carmer. Es hat
mir der Etatsminister v. Wöllner angezeigt., daß er
unlängst den Druck einer. gegen des Rönnbergs Vere
theidigung der symbolischen Bücher gerichtete Schrift
verboten habe, daß aber auf die gesührte Beschwerde
bes Autoris von dem Staatsrathe und auswärtigem
Departement dieser Druck erlanbt werden wolle. Da
ich nun selbst befohlen habe, daß von dem Rönnberg
eine starke Anzahl unter die Prediger in meinem Lande
ausgetheilt werden müssen , und eine Wiederlegung
desselben zugleich eine Wiederlegung meines Befchls
ist:. so habt ihr mir cure Gründe anzuzeigen, warum
ihr wollct, daß diese Wiederlegung hier unter man
Augen gedruckt werden p zugleich das eoe
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bes anéwärtigen Departements rinzussenden, und 1ncine
Refolution zu erwarten. Ich bin tc. ©
Und auf crstattcten Brricht des Großkanzlers er-

folgte nuterm 5. März folgendes anderwcitige eigen-
händige Schrciben des Königs :

% Mein licher Großkanzler v. Cremer. Das Vil-
laumische Buch soll hier nicht gedruckt werden. Wenn
der Drack dergleichen Bücher in mciuem Lande zuge-
Isen wird, kann diese Genehmigung als eine Appro-
bâtion über dergleichen Schriften angeschen werden,
bie id) aber febr eutfernt bin zu geben. Ich bin ge-
wiß tolerant j gewiß eben so wie meine Vorfahren,
und habe dics in dem Religionscdikte erklärt. Aber
bas-kann und werde ich nicht leiden, daß das. gemcine
Volk durch Irrlehren vou der alten wahren christlichen
Religion abgeleitet, und daß Schriften , die foldie8
befördern, öffentlich in mcivem Lande gedruckt wer-
ben; und hierauf muß die Bürchercensur schärfer nud
atteuter scehn. Die Prediger der reformirten und lu-
therischen Confession müssen nach der Bibel das Volk
kehren, so wie diese in ihrer jedesmaligen Kirche erklärt
wird , und müssen die symbolischen Bücher nicht zurü-
ce gesctzt werden, auf daß ein jeder nach scinen Ein-
fällen die Bibel verdreht : denn daraus entstehet lau-
ter Confusion, und wissen dic sogenannten Aufklärer
selbst nicht, was fie wollen. Ich will aber Ruhe und
Ordnung im Lande haben, und dazu muß mir einje-
bet bebülflid) fepn,) worauf Cie, mein licber Groß-
Nit , nud alle Minisier zu achten haben. Ichin 1c *

Diesem Handschrciben zufolge ward vom Justiz-
departement folgendc Resolution ausgefertiget :

.. Dem Profellori Philolophiae .Villaume wird das
bey dem Justizdepartement mit seiner beschwerdeführen-
den Eingabe vom 3. Febr. c. exhibirte Manuscript,
die Rönnbergsche Schrift über symbolische Bücher be-
éresfend, inliegend retradiret, mit dem Vermelden,
daß durch eine höchsthändige Kabinets - Ordre vom 5.

huius, Inhalts welcher des Königs Majestät ndi
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lich erklären , daß Einlage hier nicht gedruckt werdey
soll , dem Justizdepartement die Hände gebunden wgr-
den, die Approbation zum Druck gsbetenermaßen, zy
suppliren. Berliy , den 7. März, 1791. Auf Sr.;
Rönigl. N7ajestät allergnädigsten Special.+ Be-
RDb Carmer. Dörnberg.. Reck. WölUner.oldbeck. “

Je d fiti,

Rostocksche Monatsschrift. Heransgegeben. von: D.
Burchard d. A. unhÿ D. Boppe. - Ylettes
Siück, 1791. Rostock ,x. 5. Bogen üt Dehav.

ERL CEEES:
schen Gedicht iu 3. Alen von F. X. €; aedi
viel verspricht. 2) Hrn. H. R. Tychsens eschich-
ke e Fortschung. 3) Etwas über die medicinische
Policey in Rostock, ncbft Vorschlägen zur Rettung der
Ertrunkenen. Ein Anszitg ‘aus: Hrti- H: R qose
diarribe , ( 2. B. S.249.) mit einigen Sfamicitunges
versehen. \ 4) Nachricht vgit. der Einrichtung des Art
meninstitnts sîu Dobberan. ' 5) Ueber cine besondere
Art der Gefetzpromnlgation ti Rostock. &lt;~ In wb
ßenborns Schrift: Ueber Staatsverfassung. und
Gesengebung ; Berlitr,- 1982. wird S. 168. ges
fagt ,; In ältern Seiten Deflieg nad) geenbigtt Seer
„digt dic weltliche Obrigkeit die Kanzel, „und vertüti
„digte das weltliche Evangelium. Man finbct in eis
„ner Urkunde der Stadt Röstock dic Worte : Und als
„der Schwarzrock von der Kanzel .stieg , fo. stieg..„Rothrock auf , denn RENM waren v
»gekieidet: Hr D. B. whgsjht ue Minen :
í i jet q uud ri NEAR , di ; ih femines.
dern aus eincn Bucht rrtleh Halte. 6) Schnitzer
in dem vorigjährigen römischen Staatscalender in
Hinsicht auf das Durchl. Regierhaus Mecklenburg.

Zuletzt sind noch zwey Avertissemente beygefäget,
deren ich bcy dieser Gelegenheit gedenken muß. Durch
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da sersie ,, was .Ten Blattes der s schon im 122. Stü

§ EENPhil. qbe t uer i Dofrat Sanmluug
vormalen soes ption por E nee
Ankändigun r Ankündigun; inen sollte. der erste
bin , indem gen in her Regel nicht gedacht , Ich habe
uâget. I nachherige Ä zu übergehen weii ich
Ae m. bier n ARP PR s
si sewn e firiminreE Ain uud Michaelis. und freto Hiezu:müsse. e An-

il old Ji d.

XV für ieBitbosungefunfaueveribiete
nen Sprachen überfent, Leipzig, 1789. ifi S.
220, .f. des Hru. Doct. Dethardings Jnaugural-
Disyutation von der rechten Anwendung der Zange
und der Wendung, (1 B. S. 13.) und S. 306. f. des
Hrn. Prof. Jossephi Abhandlung vou der Bauches
ipid D C. 123.) in einer deutschen Uebersee

Ne

(ihonverstarb am.24sten April Hr. HofrathZ Schaarschmidt, .vorlnaliger Prof. der Arzney-
gélahrtheit auf der dortigen Academie.

I .
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RostockschenAcademie.
2. Band. 49. Stück.

Den 3.1. May 1791.

lsFungi Mecklenburgenfes fele&amp;i,^Auctore.HenricoIulio "Tode, Syuodi' Wittenburgenfis Praepofito,
&amp; v. d. apud Pritzierenfes miniftro, 50ciet, Berol;
amic, nat. cur, hec non nat, cur. Hialens. fod,Faíciculus I,—Nouafungorumgeneracomple.Gens.  "labulis VII, zueis adiectis.  Luneburgi,
1790, apud ioh Frid. Guil, Lemke. 75 Bogen
in Quart, ohne die Kupfer.

0 selten es noch immer in Mecklenburg ist, daß
9) ire Prediger die große Musse, weiche ihnen

ihre Amtsgeschäfte übrig lassen , zur Ausbil-
dung der Wissenschaften anwenden, und so schr sic das
durch das ungüustige Urtheil, was über den größeren
Theil derselben gewöhnlich gefäliet wird, unterstützen :
so angenehm ift e$, wenn man dann und wann eine
Ausnahme findet, Hr. Präpositus Tode hat seine
Nebenstunden der Botanik gewidmet, und liefert in
diesen Bogen einen Beytrag zur Naturgeschichte, der
auf alle Fälle nicht ohne Nutzen seyn wird. Die
Gattungen der Schwämme, von denen eine oder mch-
rere Uutergattungen hier kurz beschrieben, und größ-tentbeilé aud) 'abgebilbet (inb, finb (olgenbe.—1)Sper-modermia, ^2) Seleroruin. 3) Mecscntericae. 4)ec Acro.



386 Annalen der Rostockschen
Acrofpermum, —.5) Stilbum, 6? Afcophora,—7)Meduíula, 8) Tubercularia, 9) Helotium, ^10)
Tympanis. 11) Myrotheciom. 22) Volutella.
13) Hyfterium, 14) Vermicularia, 15)Fytenium.,
16) Xyloftroma, 17) Chordoftylum,.19)Pilobo-lus, 19) Theleobulus, 20) Sphaerobolus, 21)
Atractobolus.

2,

gui scheint es zwar manchem unerheblich, daßich die einzelnen Anschläge, die in Rücksicht auf
die Studentendisciplin von Zeit zu Zeit publiciret wer-
den, abdrucken lassc. Allein, wenn auch nicht die ver-
sprochene Vollständigkeit der Nachrichten von der hie-
figen Academie dies erfoderte, so hat cs doch, wenn
auch uicht sür alle,, dennoch für verschiedene Leser dies
ser Blätter sciucen guten Nvten. Folgender Anschlag
veranlaßt diese Vorerinnerung :

„Es ist bey dem Rector und Coucilio der hiesigen
Academie Beschwerde gcführet worden, daß einige der
Studirenden mit brennender Tobackspfeife auf öffentli-
cher Gasse und an andern verbotcnen Orten betroffen
worden. In Gemäßheit der landesherrlichen Verord-
nung vom 20 May 1768 werden dieselben also hie-
durch erinnert, sich dieses nnerlaubten, und in vielen
Fällen auch unanständigen Benchimens fortan zu ent-
halten , mithin so wenig auf dtfentlicher Gasse , auf
den Wällen, am Strande und in den Gängen der Vor-
städte, als in solchen Theilen des Hauses, wo dadurch
Schade geschehen kann , und insbesondere im Bette,
eine brennende Pfeife zu führen, indem derjenige, der
damit betrcten wird, eine angemessene Strafe zu er-
warten hat, und dem Angeber das ihm zugebilligte
Douceur von Einem Thaler erlegen muß. Rostock,
den 28 April 1791.'*

Monatsschrift von und d Mecklenburg. Vierter
Jahrgang, 4. Stück. April 1791. Schwerin, te.
5 Bogen in Quart.

Ent-



Academie. 2. B. 49. St. 387

qu x) Hymne. ~ Der Kürze halber werdsich in der Folge von den in dicfer Monatsschrift
eingcrückten Gedichten in der Regel nur die Ueber-
schrift anführen, solange sie sich nicht über das vie
telmäßige erheben. 2) Fortsetzung der 2:bbanblung:
Ueber Münze und die Verfassung des Münzweseus in
Mecklenburg. Ich kann nicht glauben, daß diese
Fortsetzung von dem nämlichen Verfasser herrühree
der die erste Abhandlung (2 B. S. 147.) eingesendet.
Jett wird hauptsächlich ein c&lt;ronologischer Auszug
Tus dem Klüver und Frank, in soferne dirse das
Mùünzwejen berühren, gelicfert: und dem Hrn. Verf.
haben die vöthigen Hülssmittel getehlet, die Geschich-
te des mecklenburgischen Münzwescus hinlänglich und
richtig zu liefern. Der mühsame Auszug wird indeß
vielleicht dem, der eben biefen Gegeustand zu erörtern
übernimmt, angenehm seyu. 3) Beschluß der Bemer-
kungen über den Turnips von Hrn. Dankwarth.
(2 B. S. 364.) ~ Der Anbau diejes Futterkrauts
in Mecklenburg wird empfohlen. 4) Neunzigjährige
Geburtsliste des Kirchspiels Warnekenhagen im
Amte Rühn vom Hrn. Past. Voß daselbst. Die
Auszt.ge aus dem Kirchenbnche betreffen den Zeitraum
von 1700 bié 1790, vermuthlich gehet das Kirchen-
buch nicht höher hinauf. 5) Uumaßgeblicher Vor-
schlag den schwankenden Ansdruck Riesel in der Mi-
neralogre gänzlich abzuschaffen ,. von Hrn. Candid.
Siemssen. 6) Schwarten sien Kalenders, dat wicren
Kalendcrs, Fuhrmanns sien de legen, von Hrn. Past.
Mangel. ~ Am Schlusse der cxsten Hälfte des vo-
rigen Jahrhunderts gab n7. Casp. Schwarz, ein
Ururästervater des Hrn. N7. in Mecklenburg die klei-
nen Kalender heraus , davon hier zwecne, auf das
Jahr 1647. n. 1651. zu weitläuftig beschrieben wex-
den. 7) Meteorologische Beobachtungen - angestellt
zu Malchin über den harten Winter von 1788 bis
1789, von Hrn. Bürgermeister Timm 8) Erläutes
rung über den trsprung dex neuen verjüngten Charte
von Mecklenburg. ~~ Berichtigung eines Ausdruckesc c 2 in
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in einem vorhergehenden Aufsatze. 9) Mittel wieder
das sogenannte rothe Wasser. Geschmttenes Speck
in Bicressig gekocht. 10) Die Greifswaldsche Gie,
ein Gedicht, von Hry. Riesenberg. 11) Trauerbc:
richt. 1.2) Anzeige.

.KDpolitischeJournalhat,wiegewöhnlich,auchim vorigeu Jahre wiederum einige Briefe seines
mecklenburgischen Correspondenten geliefert, der bey
seiner alten Werise bleibt. Sie finden sich S. 221.
477. 689. Ich ziche diesmal cinige Stellen aus, die
unsere Academic betreffen. „Um der Academie noch
mehreren Glanz zu geben , ist der. bisherige Kanzleydi-
rector Loccenius zum Vicekanzler und Curator der
Academie ernaunt worden, ven dessenLiebe und Schäs
hung der Wissenschaften man sich vieles zur Aufnah-
ine dieses alten Musensitzes verspricht. Mehrere gu-
te Einrichtungen zum Behuf der Studenten insbeson-
dere und des gesammten acaden:ischen Ganzen sind
schon zu Stande gebracht und an den übrigen wird
aufs thätigste gearbeitet. – Es soll ehestens ein oco;
nomischer Garten neben dem schon vorhandenen bota-
nischen angelegt werden, wozu die Stadt den Plaß,so wie der Herzog die Kosken hergebeu will.ÖDieAnlagen und Plane. zum Observatorium , auatomi-
schen Theater ' : Accouchirhaus und Reitbahn sind so
zweckmäßig, daß diese Anstalten zu den vortreflichsten
in Deutschland gehören werden. Der Zuwachs der
Studenten ist jetzt auch vollkommen so zahlreich wic-
der, als im Jahr 1760 bey der unglücklichen Tren-
nung der Unliverfität. *) .. Die von Ditmarsche,
Bouchholzische und Tozische sehr schätbaren Biblio-
theken sollen dieserr Tempel der Mufen von ihrem er-

] abenen

y] Nat den tründlichen Versicherungen verstorbener Pro:
Up tt;Innius- v. J. da dieser Brief geschrieben ift, war sie
Pod) nut 140, (2 B. S. 130.)
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habenen Beschützer, wie man sagt, geweiht, nnd . in
demsclben nicdergelegt werden. “ DBeyläufig tieset
man hier auch, „daß die unmittelbaren reichsritter-
schaftlichen Güter mit unsern mecklenburgischen Güs
tern fast gleiche Gerechtsame haben, und in vielen
S macten benjelben nadjtebemn"— Hußerdem hat der
Hr. v. Winterfeld im 5, Ctüre €. 476. einen
kfleinen Aufsatz über die Größe von Siberien, und im
9. Stick S. 965. eine Ucriheidigung seines Aufsatzes
über die Größe Frankreichs (2 B. S. 200.) gegen
Hra. Schlözer cinrücken lassen.

I.

Ucber einige Recensionen des Buchs: Die Bihel, ein
Werk der göttlichen Weisheit, als ein Anhang
zu dem grdachten Buch , von dem Verfasscr dessel-
ben, Daniel Joachim Köppen, Pastor zu Zet-
temin, 1c. Rostock und Leipzig , im Verlage der

Korpenschen Buchhandlung, 1790. 102 Boges in
gr. Octav.

V'! rinigen Jahren *) hat der Hr. Verf. ein Buchunter dem vorbemerkren Titel herausgegeben,
das in der allgemeinen deutschen Bibliothek und in der
allgemcinéu Litteratur-Zeitung nicht ganz günstig beur-
urtheilet ist : er hat es also für nöchig gefunden , fid)
gegen diese Recensiouen zu vertheidigen. Ein Anszng
aus einer Schrift der Art ist für diese Blätter nicht
zweckmäßig, und cin zuverlässiges Urtheil getraue ich
mir nicht bey diesem Streite zu fällen: ich vermuthe
aber , daß der Verf. wenigstens nicht ganz Recht ha-

ben müsse, weil er im Allgemeinen an die RecensentenA

®) Der erste Theil dieses Buchs ist Tr nud der zweyte
Ießiere vawalennichtangezeiget - thischender
sila fie be Gott bos tmn, erf mit abun
men. Statt einer jeßt noch nachzuholenden Anzeige
wird hoffentkich diese Nachricht hinreichen.
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folgende zum Theil zu übertriebene Foderungen tma-
dt. Jede Recension soll nach sciner Meinung sechs
Eigenschaften haben : 1) Vollständigkeit ; (aber der
Plan der Zeitschrist, in der se sich bcfindet, der geringe
ênnere Werth der angezeigten Schrift, und manche an-
dere Ursachen erfedern oft eine ganz kurze Anzeige ; )
2) Unpartheylichkeit ; 3) Treue im Ankühren ; (nur nicht
sirenge Brybehaltung jedes überflüssigen Wortes , be-
sonders bey einem weitschweifigen Vortrage ; ) 4) Lob
und Tadel nur allein nach Gründen; (aber nicht jedcs-
malige Anführung aller Gründe und vieler Beyspiele
in der Reccension selbst ; ) 5) Anständigkeit und Sitt-
samkcit; 6) möglichste Schonung des Schriftstellers ;
(der ganz schlechte Schriftsteler verdient wohl kcine
Schonung, auch der nicht, der sich an die ersten Erin-
nerungen nicht kehrct. )

9 dahin, daß die von dem Hrn. Justizrath Mar-.’ tini versprochene Geschichte der bütowschen Aca-
demie (1 B. S. 108.) erschceinet, wiro es nicht über-
flüäsg seyn, cin und anderes Stück dieser Geschichte,
so wie sich gelegentlich dazu die Nachrichten darbiceten

MuauderéNachrichten Tm CQU se
hen. Diesmal von der Eröfnung der bützowschen
| ‘Folgendes Resscript auctorisirte diese Eröfnung,
nachdem aus Rostock die beybehaltenen fürstlichen Pro-
fessoren angekommen waren :

Friederich von Gottes Gnaden, Herzog zu
. . Meckienbueg, rc. tc.Maferm oc.—Wircommittireneuchhiemitimgnädig-sten Befchl , daß ihr von nun an in Eigenschaft des

Corporis Profelloram Unserer neuen Universität mit
Znzichung, soviel nämlich das Oeconomicum anbelan-
get, Y) Unsers Professoris . Doctoris Schreber, ze:

*) Die eigentliche Bedeutung dieser einschränkenden Clau-
fel kenne ich noch nicht.

Ö.
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dentliche Coulellus anstellen und halten, darin über die
Universitäts.Sachen, sowohl in Anschung der Wintecre
Lectionen, als auch dessen allen, was zur fernern voll-
ftändigen Einrichtung diescr Unserer Academie annoch
zu reguliren übrig ist, mit Abgebung eurer V ororum
nach gewöhnlicher Ordnung der Facultäten Rath pfies
gen, und so oft es nöthig cou wird, zum Zweck der
Musbringung Unserer weiteren Verordnungen unter-
thänigst Bericht erstatten sollet. Insonderheit wollen
Wir auch hicdurch verordnet und festgesetzet haben, daß
ihr, der Consistorial.Rath und Professor Döderlein,
als zur Zeit Profellor Theologiae primarius daselbst,
das Dirrectorinm führet : und werdet demnach ihr,
Unsere andern Professores, samt und sonders kraft die-
ses dahin angewiesen, denselben für den einsiweiligen
Directorem Academiae anzunehmen und zu erkennen.

An dem 2c. Schwerin, den 4 Octbr. 1760.An
den C. R. u. Prof. Döderlein, wie
auch übrige Professores der Universi-
tät zu Bützow.

In Gemäßheit dieser Verfügung veranlaßte der neue
Director am 18. Octbr. die erste Zusammenkunft. der
anwesenden Professoren, welches damaicn Döderlein,
Mangzzel, Detharding , Carpov , Aepinus,
Schreber, und Rarsten waren, und hielt einige Ta-
ge darauf in der Stadtkirche eiue lateinische Rede, zu
welcher durch ein gedrucktes Programm eingeladen
war. Bey diesem Actu minus loleuni, wie er genaunt
wird ließ man es unter den damaligen Umständen be-
venden.

_ Das Programm hat den Titel : Q. D. B. V. Ini-
tium nouz Academiz Fridericianz indicit, atque
ad otationem publicam, d, XX. Octobris, h, a. m
X. MDCCLX. aperiendis acraafibus tam publicis

Wm mR
patronos atque fautores humaniter inuitat, Serenis-
fimi Ducis reguantis Mecklonbuzgici ad id negotium
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&amp; ad dirigendam Academiani clementiffime delega-
tus Commillarius , D. CArifliauus: Albertus Düder-
lein, 'Confitt," Dücal, .Conül. &amp; S, S, Theol. Prof.
P. O. Litteris Adlerianis.|.(8$beträgt3Bogenin
Quark, und es wird darin eine Stelle aus dem Mär-
tyrer Ignatius erklärct. ]

/.

$ww der Erwartung , daß die Charte von Mecklen-
AS burg-Schwerin, die wir der Besorgung des Hrn.
Grafen v. Schmettan verdanken , bald vollständig
werde abgeliefert werden, habe ich die Anzeige davonbis jetzt weripatef.—yadieVollendungderselbenaber manches Hinderniß findet , und wahrscheinlich
noch einige Jahre erfodert, sso muß ich dieses schr
vorzüglichen Unternchmens hier vorläufig gedenken.
Sie wird nach der 1786 geschehenen Aukündigung aus
16 Blättern , ungefähr in dem gewöhnlichen Land-
charten Format bestehen , und also eine möglichst des
taillirte Darstelung geben. Der Subsscriptions-Preis
ift to Rthlr. 32 ßl. oder für jedes Blatt 32 ßl. Bis
jetzt sind von diesen x6 Blättern sieben abgeliefert
worden. Eine genauere Anzeige sey bis dahin , daß
sie ganz zu haben ist, vorbehalten.

Z.

lu dem Titel des mecklenburgischen Botenerscheint seit einigen Wochen ein neues Wochen-
blatt, das für die untern Stände unsers Vaterlandes
bestimmt ift. Sobald ein Theil davon vollständig
seyn wird, soll einc ausführlichere Anzeige erfolgen.

"PaLJ
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SDen 21. Syunii- 1791.

To

S9teue. tmedienburgifdye Gfaats: Stanley: gue. Sentitnif
Q der mecklenburgischen Staats-Verfassung und Rechts-

Gelehrsamkeit, von . J. F. Mangzzel, Herzoglich
Meckleuburg-Schwerinschem Hofrath und der rnecks
lenbnrgischen Landständé Syndieus. Erster Theil.
Rostock, 179 1. gedruckt in der Adlerschen Officin.
225 Bogen in gr. Octav. -

Ih b man gleich nachgerade darüber wohl allgemein
: einverstanden ist, daß alles dasjenige , was die
i Rechte und Verbindlichkeiten der Einwohner

eines Staates betrift, gemeinkundig werden müsse, und
daß die uicht ganz ungewöhnliche Unterlassung der Be-
kanntmachung durch keine irgend ‘hinlängliche Gründe
gerechtfertiget werden könne : so ist doch in Mecklen-
burg , so wie in vielen andern Ländern, noch immer
nicht zureichend dafür gesorget, daß die älteren und
neueren Quellen dieser Rechte und Verbindlichkeiten
gehörig zur Wissenschaft eines jeden gebracht werden.Bis dahin, daß dies, wie c8 feon follte, unter óffents
licher Auctorität , und vollständig veranstaltet wird,
muß ieder Beytrag willkommen seyn, und man muß
also auß dem Hrn. Herausgeber danken, daß er die
Gelegenheit, die ihm fein amt garbietet, iu "€ m
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dienstlichem Zwecke benutzt hat , eine Sammlung von
Öffentlichen Verträgen und einigen andern zur richtigen
Kenntniß der mecklenburgischen Staatsverfassung dien-
lichen Urkunden vorzulegen. Die Stücke, die in die-
semBande enthalten sind, sind folgende : 1) Vergleich
zwischen den Seestädten Nostock und Wismar und den
übrigen Landständen, über die Quote der ersteren zu
den bandes-Contributionen; von 1621. 2) 3) 4) Ver-
einbarungen der Landstände mit der Stadt Rostock, von
1674. 1689. und 1692., wodurch die Quote derStadt
Rostock auf gewisse Jahre vermindert ist. 3) Liquida-
tions-Vergleich zwischen den Landständen und der Stadt
Rostock, von 1695. 6) Vergleich zwischen ebenden-
selben, wegen einstweiligru zehnjährigen Beytrags zur
Contribution und zu den Necessarien , von 1702. 7)
Wertrag der Ritterschaft und der Stadt Rostock we-

en des Klosters Ribnitz, von 1705. 8) Vergleich der
un rel. Kammer zu Schwerin und .der Landstände we-
gen des Klosters Ribnitz, von 1758. 9) Vergleich der
berzogl. Kammer zu Strelitz und der Ritterschaft über
die Hindernissce bey der Vermessung, von 1762. 10)
Vergleich beyder herzogl. Häuser wegen des strelitzi-
schen A efr beym Hof- (und Landgericht, von 1764.x1) 12) Reversal» Versicherung der Ritterschaft des
Fäürstenthums Schwerin wegen ihrer Incorporirung,
von 1773. und Incorporations Vergleich, von 1773.
13) Vergleich’ der Ritterschaft des wendischen und star-
gardschen Kreises wegen des Beytrags der Letzteren zuen Landesschulden, von 1775. 14) Vergleich zwi-
Ie der herzogl. Kammer zu Schwerin und den Land-

änden wegen der Contribution von 1758 bis 1767,

geschtosen 1776. 15) Vergleich zwischen dem herzogk.ccise-Departement und der Stadt Rostock wegen eini-
ger Accise"Differenzien, von 1780. 16) Vereinbarungder herzogl. Regierung zu Schwerin und der Stände
über die Principia bey den Contributions-Remissionen,
von 1781. 17) Vergleich zwischen der Ritterschaft
und der Landschaft über den Beytrag der Letzteren zu
den Landesschuiden, und einige andere Gegenstände,
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900 1783. 18) Special-Umsetzungs-Vergleich wegen
der incorporirten Güter der vormaligen Ritterschaft
des Fürstcenthums Schwerin , von 1781. 19» Ver-
gleich der Ritter- und Landschaft und der Stadt Ro-
stork wegen Reluition der Güter Willershagen,
Bentwisch, Bartelsdorf und Ressin, von 178r.

so My Re RE m
Schiffe ausführen, von 1782. 21) Reichshofraths-
Conclusum wegen der Abschoßgelder, von 1784. 22)
Statuten des für die Klöster Dobbertin, Malchow
und Ribuitz gestifteten Ordens pour la vertu’, von
1763 und 1787. 23) Reichshofraths-Conelusa vom
12 Febr. und 2 Dec. 1785. wegen des Priuilegii de
non apptllando, 24) Ertäuterungs- Instruction für
die Landes-Erecutores, von 1767. 25) f3crcinbarumg
der Ritterschaft und Städte stargardifchen Kraisces we-
gen wechsclseitiger Beyhülfe in Criminal-Fällen, von
1777. 26) Vergleich zwischen den Vorderstädten und
den übrigen Städten des mecklenburgischen und wen-
dischen Kreises wegon ihrer wechselseitigen Verhältnis-
sc, von 1789. 27) Vergleich zwischen der Ritters
und Landschaft und den Aulicis wegen Stimmfähigkeik
der Letzteren auf Landtägen , von 1789. 27) Vers
gleich der Ritterschaft des wendischen und des stargar-
dischen Kreises wegen Uebertragung der ausgefallenen
Hufen , und wegen Theilnchmung am Ueberschug der
Necesssarien und an dem Zinsenbeytrag der Klöster und
des rostotkchen Districts, von 1790. 29) Reversal-
Versicherung der Stadt Rostock wegen Nicht-Anwends-
lichkeit des §. 43. des neuen Erbvertrags quf die meck:
lenburgische Ritter: und Landschaft, von 1790. f
Das 6. 19. und 26. von diesen Stücken sind imat
schon abgedruckt gewesen, aber in Schriften, die wei

Be teMe Ci n m e es wh
malen erwähnten Streitigkett, die zwischen Ritter-'und
Landschaft und .der Stadt Sis tösgen des neuen
Erbvertrages entstandeu is : ev welcher die d
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verse über den §. 43. ausgehoben, und besonders da-
hin verglichen ist, daß dieser Paragraph auf die übri-
gen Stände nicht anwendlich seyn solle. Sollte dicse
Vereinbarung wohl die zweckmäßigste seyn ? Die Ab-
sicht der in dem §. 43. enthaltenen Bestiminung war
recht gut, und für das Ganze zuträglich : nur das Mit-
kel zu deren Erreichung war nicht glücklich gewählt.
Wenn beyde streitende Theile sich jetzt vercinbaret hät-
ten, bey der Landesherrschaft anzusuchen, daß die Laud-
kagspropositionen specieller, als in rinigen Fällen geschcs
hen ist, und früh genug , um sich hinlänglich darauf
vorbereiten zu können, notificiret werden mögten : (o
würde dadurch für beyde gesorgt seyn.

" W * 55

Mecklenburgische Kasualbibliothek, herausgegeben von
C. G. Mangzzel, Prediger zu Kuppentin. Zweyter
Band. Dem Hrn. Präpositus uud Pastor Böckler
zu Sanitz gewtdmet. Schwerin, gedruckt und ver-
legt von Wilh. Bärensprung, herzogl. Hofbuchdru-
dtt. 1790. - 16 Bogen in Octav.

D).: zweyte Band (1 B. S. 384.) enthält : 1)D,Hrn. Past. Delbrügks zu Stuer Synodalre-
de , über den Character des Apostels Paullus , zur
Nachahmung für Lehrer und Prediger. 2) Traurede
von Hrn. Past. Friderici zu Prestin. 3) Hrn. Sup.
Friederichs zu Sternberg Gedächtnißpredigt auf
den hochscel. Herzog. 4) Des Hrn. Past. Rortüm
Predigt am Darkfeste nach der Erndte , von den Ges
fruchtbare nn n un
Traureden , von ebendemselben. 7) Erbauliche Ge-
danken am Sterbetage unfers Erlôsers , eine Predigt
am stillen Freytage von Hrn. Past. Ludwig zu Rrigz-
Low. - 8) Des: Hrn. Herausgebers Fastenpredigt über
die;UÜnrechtmäßigkeit des Selbstmordes. 9) Hn. Past.

imonis zu Üuüssorv Olterpredigt über die Gewiß-
heit: dex Aukerstehung Jesu. 10) Ebend. Standrchs
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anf die Frau v. Lützow zu Carow. (Ist vormalct
auch schon besonders abgedruckt.) 1x1).Hrn. O. K. R.
Veltbufene Ginfeamunasrebe bep einem dffentlichen
jährlichen Glaubensbekenntniß der Jugend, mit 2 Bey-
lagen (Sind ein Paar Lieder, verwandten Inhalts.)
12) Hrn. Past. Ziegler zu Sültz Predigt am Jahres-
(diuffe.— Auch diesmal hdbe ich kein Stück darunter
gefunden, das ich zu den vorzüglichen Predigten rechnen
mögte: wohl aber cinige, die ich unter die Classe. der
schlechteren zählen muß.

Ze
fvubem im «y. Stück der diesjährigen gothaischen ge
S lehrteu Zeitung der Abgang des Hrn. Kanzlers v.
Hofmann von der hallischen Academie angezeigt,wird,
wird hinzugefü get: „Der würdige Hr. Gch. Rath hat
der Academie große Dienste gelciste. Denn durch ihn
erhielt dic Universität einen jährlichen Zuwachs von
7000 Rtlhr. zu ihren Fonds: er schaffte ihr einen gro-
ßen und vortrefiichen botanischen und öconomischen
Gartcn, eine schönc astronomische Sternwarte, cin neues
"Theatrum anatomicum. ein Labaratorinm chemicum,
einen Saal zur Aufbewahrung des schönen goldhagen-
schen für 2500 Rthle. angekausten Kabinets, dic Stif-
tung zweyer clinischen Institute, und mancher nützlichen
öffentlichen Vorlesungen.“ Ein Beweis, bag aud) gti
here Academien, ungeachtet sie sich schon im Besitze'man-
cer cigenthümlichen Vortheile befinden, dennoch zu ih-
rer Erhaltung nöthig achten , dergleichen Anstalten,
wenn sie hin uud wieder bisher vernachlässiget sind,
mit Ernst nachzuholeu.

4.

d 16. May hat die theologische Facultät ihre
Prof. oen RM ER hre eireee
Und [tDoctordiplom gewöhnlicher Maaßen ane

5, du.
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5.
edeinperinnerung.

93" dem Schlusse dieses zweyten Bandes finde ichmich bewogen, eben so, wie das auch schon bey
dem ersten geschehen ist, einige Erinnerungen, die zur
richtigen Peurtheilung dieser Blätter nothwendig seynmögten, beyznfügen. “

1. Ich höre wohl einmal die Aeußerung, daß. ich
teiù Verspre:hen, cine vollständige Nachricht von der
Einrichtung und Verfassung der hicligen Academie zu
geben, nicht allerdings erfülle. Und freylich wird Diss
weilen nicht allein durch das Gerücht, sondern auch
durch Erzählungen solcher Personen, deneu man nähes-
re Kenntnisse Hievon zutrauet, und andere glaubhaft
scheinende Nachrichten , z. B. durch die im vorigen
Stücke angeführten Briefe aus dem politischen Jour-
nal, eine Nachricht verbreitet, -&gt;deren ieh nicht erwähne.
Allein die Erfahrung wird denn doch auch schon häu-
fig gelehrct haben, daß dergleichen Nachrichten ohne
Grund waren. Eliniges darunter beruhete freylich
auf vorläufige Vorschläge , und auf Erkundigungen,
die zu irgend einem Zwecke angestellet wurden : allein
wer hieraus schon Folgerungen für die Wärklichkeit
der Sache machte, und das, was bisweilen von cinem
einzelnen Manne empfohlen ward, schon für eine ge-
billigte, und der Ausführung nahe Sache annahm,
hatte Unrecht. Verschiedenes von dergleichen Vorschlä-
gen und Nachrichten werde ich indeß seiner Zeit noch
anführen, wenn ich die geschehene Regulirung des Ge-
genstandes selbst anzeige, und die (Erwähnung. solcherNebendinge zur richtigen Beurtheilung der Sache et-
was beytragen kann : aber alles, was vorgeschlagen
und geäußert wird, anzuzeigen, ist weder möglich noch
nätzlich. Ebcn fo kann ich es freylich niemanden ver-
denken, wenn er glaubt, daß in den nun seit der Re-
stauration zurücke gelegten zwey Jahren die Einrich-
tung der Academie weiter gebracht sey , als würklich
üeschehen ift: allein es ist denn doch strenge Wahrheit,
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baf bie erfte jt dieser Einrichtung erfoderliche haupt-
fächliche Verfügung, nämlich die nach dem $. 185,
des neuen Erbvertrags abgeänderten bützowschen Pris
vilegien, noch nicht bis zur Ausfertigung reguliret ift,
u. also anch die Abfassung der davon zumTheil abhängen-
den Statuten noch nicht bewerkstelliget werden können.

11. Von den hiesigen Gelehrten, ihren Schriften
und hiefigen mit der Gelehrsamkeit in einiger Verbin-
dung stehenden Dingen meyne ich die Nachrichten bis
auf ein Paar mit Vorbedacht noch ausgesetzte Anzeie

snslr, [rm freylich noch bey
demjenigen, was zur Gelehrtengeschichte „des übrigen
Mecklenburgs gehörct. Ich muß gestchen, daß ich zu
diesem Behuf etwas mehrere Untersiützung erwartet
hätte j da die Mittheilung einer Schrift zur kurzen
Durchsicht, und die Nachricht von andern Gegenstän-
ben, fo lästig nicht seyn kann. Ich muß mich also da-
mit begnügen, das in der Foige nachzuholen, was ich
sogleich zu liefern außer Stande bin ; und ich werde,
so wie in diesem Bande schon der größte Theil von dem,
was in dem ersien übergangen war , nachgeliefert ist,
auch in der Folge fortfahren : nach einiger Zeit wird
denn doch der jedesmalige Rückstand [o beträchtlich
nichtseyn. Wer sich mit Arbeiten dieser Art jemalet
Bose hat, wird die Hindernisse kennen, die manabey vorfindet.

1V. Mein Versprechen. ältere Nachrichten, so wie
fic T darbieten, mitzunehmen y habe ich auch in die-
sem Bande erfülle. Wegen ihrer Wahl beziehe ich
mich auf das, was ich vormalen (x B. S. 395.3

n D. mer viele Leute mit den Verfassun-
en der deutschen Academien nicht hinlänglich bekanntfind, weil das Wenige , was man in den Studenten-

jahren davon hôret und bemerkt , keinen Begriff vont
Ganzen giebt, und da deshalb auch über die hiesige
Academie manches verkehrte Urtheil gefället wird : so
babe ich in diesem Bande schon angefangen, Nachrich-
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ken von andern Academien zum Zweck der Vergless
c&lt;ung mit aufzunehmeu, um auch hiedurch richtigere

deen zu bewirken. Ich werde hicmit uicht allein
ortfahreu, fonbern ich werde auch die wenigen über
cademische Einrichtungen erscheinenden Schriften mit-

nehmen, unb felbft nod) cínige ans den letzten Jahrennachholen.

VI. Ueber die Grundsäte, die ich bey dcr Anzeige
der Schriften und. bey den sonstigen Nachrichten bis-
her beobachtet, habe ich mich ain Schlusse des vorigen
Bandes ebenfalls schon erkläret. Unpartheylichkeit
und möglichste Freymäthigkeit auf der cineu ,, und
Auszeichnung derjenigen Dinge , die in Mecklenburg
näher erwogen zu werden verdienen, auf der andern
Seite , ist das, was ich hauptsächlich beabsichtige.
Wer in diesem nnd jenem Puncte anders denkt, tad-
le es uicht, daß ich. meiner Ueberzeugung folge, fom
deru nehme, wenn der Gegenstand cs verbienet, fi
die Mühe, seine Meynung gleichfalls zu äußern , wo-

tens ‘Wahrheit Lud ‘Wufkittunz thecdquhcit
PP VILSj sibrigen tvird die Einrichtung dieser Blät,

iet aud) im Dritten 23anbe die nämliche bleiben, die
fic bisher gewesen ist : zu einer Erweiterung meines
bisherigen Plans kann ich mich aus manchen Gründen
zur Zeit nicht entschließen. Zu demjenigen, was ich
versprochen Habe, werden mir die nöthigen Hülfsmit-
tel, wenn sie auch nicht jedesmal sogleich zur Hand
find, und dte erfoderliche Zeit, wenn auch dann und
aber ‘eiue Ausdehnung auf andere Gogeritinde Mun
dem Ganzen nachtheilig werden.

VII. Auswärtige Leser bitte ich wiederholt , sich
zu erinnern, daß ein großer Theil der in diesen Bläts
m a Gtüde ,blo$ um Tocaleu Gebrandje

Loaded
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Rönnberg , Ir F. 1753. f. Merkwäürdigkeiten , die seine

Abh. über die (ymb. Bücher im Preußis. veranlasset,
295. 377-

dor ; Vz. wird Legationsrath, und erster geheitnet
M W A. 198.
Schaarschmidr , A. fiirht 334.

Sms Z. P. ' mirs: Ss biogr. Nachrichten, 322, IZ.
Gaiver, dasuism vel fnhmerg. 248,

reber , . A70. 399. 391-

Semiy ipet Sfenatéfdt, V. u. f£, Sedi, Br.
266. 300. 317. 334. übernimt bic Shebaction betfel en,
269. hat ein Handbnch der mectl. Naturgeschichte aus-

Sigclst. S0, c..wird Kanzleyéath“,.24,. und iweyter
gut sts. f.
Srein, M. 292.
tatnow; P. 372.
Tetens , I. N. 197-
oM gs "Gate auf die Restaurätionder Academie,
Tos, d. 197. 356.
Trendelenburg , A. F. 197. . .,

Tychien (99. 197. au$m. Gotteíp. 53: 104. Gesch. der
Velthusen , J. C. wird Mitglied einer Geselschaft in Neuz

got, 16. is Klügels exeg. Uabersicht, 2c. abdrucken,
Vogels, SG. ' d,137. Us. 'von körperlicher Er-

ziehung der Kinder , 287.

me a T biebet oocitet, 344.
Webers , I S. A. Bemerkungen über die Falle ,. wo der

Cedenk auch für die Güte haften muß , 216.
Weidener , J. C. 373.
yoeítpbal , V. C. ;! hieher berufen gewesen , 120.
Westphal, G. 373, v. West-



gegiftet.
v Westphalen , V. JI. 373.
Wiese, A. B. C. wird Doctor, 42. .
Wiese, G. befömmt in Göttingen das Aceéssit , 157,
Wiese, W. V. 174. 175. 176. 292.

SHS; &amp; ES. ird Leibmedicus, 150.
3ad)áriá, G. C.. 196.

i:

I] I.

Nachrichten von bet Geschichte nnd Verfassung
der rostockschen Academie, auch von andern
Academien zur Vergleichung.

9f bane ,. rostocksche , soll wieder mit der Büßowschen
Academie vereinigt werden, 22. soll die einzige im Lans
de und zu Rostock bleiben, 23. wird durch die Restau-
ration keine nené Academie , 23. .

Academieverwandte + 82. 330.
Accise- Frevheit , 332.
Accouchir - Anstalt , 388-. .
Anatomische Anftalten, 11.2. 242. J03.
Angriff in Criminal- gem 212.Appellation in Disciplinar- Sachen, 15.
Arabische Setter, 256.
Urresie, 118. I10..
Arme , ob fie ftubiten sollten, 194.
Auctionen, 124. . .

Auszüge aus der neuen rostockschen Matrikel, 170. ans der
Bützowschen Matrikel, 196. aus der ersten Concordien-
Formel, 210. aus der zweyten , 329.. 339. 365.

Iotbel der Profeser P Us 128. 137: 177- 288. 336. 388.
Bibliothecar, zweyter , 23.
Bönhasenjagen , 123. 365.
Vouchholzische Bibliothek, 388.
e xs T cylindt und Strafreglement
Büß c se upplement ur ,. 114. Kaiserl. Bestättigurigs;

Urtunde, 27.49. ss. Vl r.GU dria
Anfang , 390.

Collegia, Bezahlung und Anmeldung, 155. 358. —
Colle-



Register.

Eollegtum der fürslichen Yrofesoren . Zustgue uw Anfaug
EManiARAS SER Lia

Gompatronat, 38. 210.
Concilium , Einrichtung , 47. 2II.

Concilium. " ns. ' Einrichtung 14. Personale beym x.
Concordien-Formein , 132. Auszüge daraus , 210. 329.

Conssfsriüns; 40.
Gonvictoriutit, 23.
Curatel der Academie, T. 572.
Deeanat, 47. in der luriftischen Facultät, 222. .
Decaue , seit dex Restanration, 1. in der theol. Facultät,

* 1) J. sZartmann , 2) J. €. Deltbufen, Ii. in bet jw
risiischen Facultät, ) J. M. Martini , 2) W. V.
Wiese , Uk. jn der medicinischen Facultät, 1) S. G.
Vogel, 2) Ä. G. Weber, IV. in der phil. Facultät,
1) &amp;z. V. Decker, 2) O. G. Tychssen , 168.

Syecimatiow, 141.
Disciplin der Studenten , 2. 13. 263. 386.
Disputationen, Jnaugural-Disputationen, (305-) 45. 169.

.. Aiebungé « Difputationeu, (207.) 257:
Sifputitem, 261. —

fal ttt, RENE Go,
Erbvertrag, neuer, Abschnitt von der Academie , 22. &amp;

46. 62. 78. 82. 103. 106. 1X8. 123. 135- I4I- 150. 167.
Execution in Criminal - Fällen, 109. 212.

acultäten, theologische, 98. jurisiische, 201.
jer, (331.) 159. 218. ]rogrammen seit der Restauration, 1) 1789. Pfingsten,

(225.) Weyhnachten, (389.) 2) 1790. Ostern, 23. Pfing-
fie, 97. Weyhnachten, 281. 3) 1791. Ostern, 369.

iare di |
Pia der Acad. an Herzogl. Kammer, 63. 90.908. 3k8.

me p Procégform bey künftigen Streitigkeiten zwi-
schen Academie uud Rath, 151.

Gebäude, 39. 136. 142. 215. 366.
Gehtrtstagei regierenden Herzogs , 86.
Gefángnif, 213.
Hänser dex Facultäten, 366.

ZP»

Hoch-
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Hochieit- und Verlödniß- Ordnung, 340.
Hofgericht, acad. Asessor , 350.

MD 135. 214. 332. 365.ustrumenten- Vorrath, go.
Jurisdiction der Academie , 82. 103. 21.1. 340.

Kanzler- Amk, r. 272.
Kleider- Ordnung, 340.
Kopfgeld, 339.
Lections - Catalogen seit der Refiauration , 1) 1789. Oft.

C9.Ms Gn) 2) 1799. Oft. 33. Mich. 185.
Legaten beyder Patronen, qo.
Lotterie - Einkünfte , 167. 288.

Mixtum concilium und iudicium , 107. 212.
Museum , 194.

Nachrichten von andern deutschen Academien, T) von (Bot

IM )
rum , bürgerliche , 123. 214. 331. '
Nemo,ai % th
Notariat, 330.
Observatorium, 239.
Oeconomischer Garten, 388.
Ordnung der Reception, 46.
Volicey - Verfügungen der Stadt, 136.-
Privilegia detaiton Academie , werden der Rostock:
Profesforen , conciliares , 46. überzählige conciliares, 47.sollen keine Nebenbedienungen haben , 78. Gleichheit

der fürstlichen und räthlichen , 39.
Programmen bey Promotionen, 17. . . ,
Urpmotjonen, Formalitäten, (372.) 42. Koften bey der ju-

ristischen Facultät, 229. 1. in der theologischen Facnl«
tät, 1) 3 *5. Driee , 2) €. D. A. Martini , 397.

MPCUCCt
phil. Fac. 3) G. p. .. Norrmann ,. 8.. 4) T$eue, 32. 5) F. U. A. Wieytt, 108. 6) €. P.

poatea;n
Rang, 142. 2353. . .
Riechuungs - Uufnahme , 63.

Rector.



Register.
fiectotat, 15. 47. 211. Suectotat? Wechsel, öffentlicher, 1.29.
Rectoren nach der Restauration , 1) I. C. Velchusen,

(210.) 2) I. rzartmann , 130.
Rector - Eyd , (120.) 212. 232-
Reden, 145.
Reitbahn., 264.
Religion, 23. 210.. .
Mescripte un Notificatoria, vom 26. Nov. 1789. 23. vom

WERDEPNR
Rücfal kn Gebäude und Hebungen an die Stadt, go.

Seniorat, 47.
Specula , 239-

Statuen sz. $42. 212. ,
BNes, Vehrsches, 209. von Vergholzisches , 335.
Studenten- Matrikel in Bühow , 215.
Studenten, Vorbereitung derselben auf Schulen, Lok.
Theologische Facultät, deren Foderung an die Kammer, 98.
Tobacksrauchen, 386.
Tozische Bibliothek, (339.) 178. 288.

RA, fime, vt
mc zn 47. 126. 311: - ..
Vorzüge der bey der Restauration berufenen auswärtigen

Vote. chrert. Bing derselben an die Regierung, 16.
Wachtmeister, 120. 213.
Mall - und Grabens Geld, 214.
Wegnahme , künftige, der Academie von Rostock, 23.

ßuhtderFrosgoren,,(1t4.) s8.Nt Gluten, 13% 388. *

IV.
Sonstige auf Mecklenburg Bezug habende Gegen-

fände, die in diesen Blättern bemerkt oder
nachgewiesen sind.

pr 395.
a^Im

Abstam-
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pg"eife g medk!.

vnm m, ctinehenalten Í 312. ädte , 333. nigen , 32
Ari riambi, 383. i 2.

Nu ud n Grabow, 154. im
siitliotet, mE 1d Regeburgiw ME pe mNr ishe m,qt Anlage dazu; il
eem , Uuterredung nit qu 77. ; §. 280.

C nes. 3i pifo , de Detiog Sriebetid)eni rint wird in vet. poer. ei (254

Dtputationste und Landes Rofiock “ fit iu Yetis verlor:
Zzzÿ pod eS S id
Domaine, igo, Mm SMcRIE

ebd er
genitus: der stargardschet Veeneiniger 1 eS Ritterschaft, 32Grabow 231. er Aemter t, 334

Granit, 271: » 398.

gnis, eua togtashie töfnung desselbsouns get Mente, 416.
pur n Ton. 295. Lm

zii (icbenjdbrigeLendearten, 20 ger , 256. 3SUA EUM e
Maaß . von Sedgans n Mrt» 231. 1 Aufsebung , 163. 194

.

Manu-
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Manufacturen , Hindernisse derselben , 363.
Marnitz, 298.

relin "i81. 194: 105. 317.
Mif, 147. 387.
mMunrnz , 149. 150. 239.

obit, 266.
Hlitäten- Krämer , 180.
Hrden pour la vertu , 395.

Pöhl, 19r.
Policey in Roftock, 250. 362.

Priest für bie Boizenburgischen Unterthanen , 149.rivilegium dé non appellando, 368.
Meluirung der von Preussen besessenen Sfemtet, X9I.
Wette, 43. 52- 71. 1449...
Ribnitz, Klosier, 394- 305.
Mindvieh- Futterung , 71. ,..
Röbelscher Wald in der Mùriß, 130. .
Rostock, Handlung , 7I. Erziehung und gesellschaftlicher

hr, reumtitle cin
trag, (169: 218. 288.) 57. 8I. 376. 305.

Carrie iu der Naturlehre nnt Staturgefibidite, 290.
Itthszur IÄfitterschaft desselben, 394. 395.
Schwetinitte Värgerlpracie , T1.

SiR
&amp;utnip$, 387-

Qerberibit, 395. :

mien,eit. TN s
RAE V
Biittgocíaünterhanhlungen ; X54 94. 375-
Wolle, 70, Wollimpostgelber , 180.
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